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Begriindung zum Bauleitplan
Raumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan Nr.74 ,An der Steinbruchallee” setzt die Grenzen seines
Geltungsbereiches nach § 9 Absatz 7 Baugesetzbuch (BauGB) selbst fest. Das
Plangebiet umfasst circa 5,5 Hektar.

Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich
die Flurstiicke Nummer 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 60, 61, 720, 721, 722, 807, 808, 878, 955, 1011, 1022, 1023, 1026 der Flur 8,
die Flurstiicke Nummer 45 und 46 der Flur 12 sowie Teile der Flurstlicke 2, 3 und 879
der Flur 8 und Teile der Flurstiicke 44, 47, 48, 50, 67, 87 und 128 der Flur 12 der
Gemarkung Beckum. (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Rdumliche Geltungsbereiche des Bebauungsplanes, unmaBstablich
Lizenz: Datenlizenz Deutschland — Zero — Version 2.0

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Plankarte des
Bebauungsplanes.

Planungsanlass, Ziele und Zwecke der Planung

Die Stadt Beckum plant im Bereich Ostlich der Neubeckumer StraBe, nordlich der
ZementstraBe und westlich der Oelder Stralle die vorwiegend stadtischen Flachen
zur Erweiterung des Wohnbauflachenpotenzials fir den Ortsteil Beckum zu
entwickeln. Der Geltungsbereich hat eine GréBe von circa 55.043 Quadratmeter und
verfligt aufgrund der Lage in unmittelbaren Anschluss an den Siedlungsbereich tber
einen engen Ortsbezug und arrondiert die Siedlungsstruktur im Beckumer Norden.




Angesichts der Bevolkerungsentwicklung beabsichtigt die Stadt Beckum die
Planung und ErschlieBung von Wohnbauflaichen, um die vielfdltigen
Wohnraumbedarfe in Beckum abdecken zu kdnnen. In seiner Sitzung am 19.12.2017
hat der Rat der Stadt Beckum einen Bedarf zur Schaffung von jahrlich
70 Wohneinheiten bis ins Jahr 2035 als politisches Leitziel beschlossen. GemaB der
Wohnbedarfsanalyse  fir die Stadt Beckum ist hierzu die Flache
Wohnbaulandentwicklung Nord" fiir eine kurzfristige Entwicklung vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund richtete die Stadt Beckum im Jahr 2022 einen
stadtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb zur Entwicklung eines neuen
Wohngebiets angrenzend an den Steinbruch Nord aus.

Ziel des Wettbewerbes war es, Uber alternative und optimierte Ldsungsansatze, die
den unterschiedlichen raumlichen Anforderungen in gleicher Weise gerecht werden,
einen qualitatvollen stadtebaulich-landschaftsplanerischen Entwurf zur Planung
eines neuen Wohngebietes zu erstellen. Dartber hinaus sollte der angrenzende
Freiraum gestaltet werden. Um die planungsrechtliche Zulassigkeit fir die geplante
Wohnbebauung zu erreichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne
des § 30 BauGB notwendig.

Vorgesehen ist die Ausweisung eines ,Allgemeinen Wohngebietes” mit einer
maximal viergeschossigen Bebauung sowie die dazugehdrigen
ErschlieBungsanlagen.

Mit der geplanten Bauflachenentwicklung sollen circa 210 Wohneinheiten auf
circa 115 Baugrundstiicken  fur  Geschosswohnungsbau, Mehrfamilienhduser,
freistehende Einfamilien-, Doppel-, Ketten- und Reihenhauser geschaffen werden.
Derzeit wird die Flache als Kleingarten und landwirtschaftliche Flache genutzt.

Planverfahren

Der Bebauungsplan soll im sogenannten Vollverfahren aufgestellt werden. Gemal3
§ 2 Absatz 4 BauGB ist fur das Bauleitplanverfahren eine Umweltprifung
durchzuflihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu
ermitteln sowie in einem Umweltbericht (separater Teil B der Begriindung) zu
beschreiben und zu bewerten sind.

GemalB3 § 1a Absatz 3 in Verbindung mit § 1 Absatz 6 Ziffer 7a BauGB sind die
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwartenden erheblichen
Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Zudem ist eine Prifung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) vorzunehmen (siehe Kapitel 8.3)

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74 ,An der Steinbruchallee”
wurde am 07.02.2023 vom Ausschuss flr Stadtentwicklung der Stadt Beckum
gefasst. Weiterhin wurden vom Ausschuss fiir Stadtentwicklung am 28.03.2023 der
Beschluss des quartiersbezogenen Verkehrskonzepts und sowie der Beschluss zur
Umsetzung des stadtebaulichen Entwurfs gefasst.




4.1

Zur  Schaffung der  liegenschaftlichen  Voraussetzungen  fir  die
Baugebietsentwicklung hat der Rat der Stadt Beckum am 14.02.2023 die Anordnung
einer Umlegung beschlossen.

Alle moglicherweise von der Umlegung betroffenen Eigentiimerinnen und
Eigentimer wurden im Rahmen einer friihzeitigen Blrgerinformationsveranstaltung
am 31.05.2023 uber die Ziele der stadtebaulichen Planung und des
Umlegungsverfahrens informiert.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Absatz 1 BauGB sowie die
friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal § 4 Absatz 1 BauGB wurden in der Zeit vom 07.07.2025 bis zum 10.08.2025
durchgefihrt. Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung wurde zudem am 08.07.2025
eine Birgerinformationsveranstaltung durchgefihrt.

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen soll die Beteiligung der Offentlichkeit
gemal § 3 Absatz 2 BauGB und die Beteiligung der Behdrden und der sonstigen
Trager offentlicher Belange gemal § 4 Absatz 2 BauGB durchgefiihrt werden.

Planungsrechtliche Situation
Vorgaben der Raumordnung und der Landesplanung
Bauleitplane sind gemal3 § 1 Absatz 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und

Landesplanung anzupassen.

Die geplanten Wohnbauflachen liegen innerhalb eines im geltenden Regionalplan
Minsterland festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) (siehe Abbildung 2).
Es stehen gemaB landesplanerischer Stellungnahme der Bezirksregierung Muinster
vom 03.03.2023 keine Ziele der Raumordnung entgegen.

Die Bauleitplanung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

//

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan Miinsterland, unmaBstablich




4.2

4.3

4.4

Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Beckum stellt das Plangebiet
Uberwiegend als ,Wohnbauflachen” dar. Der sudliche Bereich innerhalb des
Plangebietes ist flachig untergeordnet als ,Mischgebiet” dargestellt. (siehe
Abbildung 3).

Die in dem vorliegenden Bebauungsplan zur Festsetzung beabsichtigte Nutzung als
Wohnbauflache widerspricht einer Darstellung als ,Mischgebiet” nicht. Aufgrund
des marginalen  Unscharfebereichs gegeniiber der Darstellung des
Flachennutzungsplanes berlcksichtigt die Planung in ihrer Gesamtheit das
Entwicklungsgebot gemaB § 8 Absatz 2 BauGB, wonach Bebauungspldne aus dem
Flachennutzungsplan zu entwickeln sind.

Abbildung 3: Ausschnitt Flachennutzungsplan der Stadt Beckum, unmaBstablich

Aktuelles Planungsrecht/Rechtsgrundlage gemaB Baugesetzbuch

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht innerhalb der
Grenzen eines rechtskraftigen Bebauungsplanes. Planungsrechtlich handelt es sich
um eine Flache im AuBenbereich im Sinne des § 35 BauGB.

Landschaftsplan

Das Plangebiet liegt auBerhalb des Geltungsbereiches des rechtskraftigen
Landschaftsplanes Beckum des Kreises Warendorf. Noérdlich des Plangebietes
beginnt der Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Die angrenzenden Flachen




befinden sich im Entwicklungsraum 3.7 - Steinbruch Dyckerhoff Nord - mit dem Ziel
.Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefiige, ihrem Erscheinungsbild oder
ihrer Oberflachenstruktur geschadigten Landschaft”. Als Folgenutzung sind im
norddstlichen Bereich der Abgrabung ein See fur landschaftsbezogene Erholung
sowie Flachen fir die natirliche Entwicklung vorgesehen. Die restlichen Flachen
werden verfillt. Der Rattbach wird im Rahmen der Rekultivierung renaturiert.

&
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Abbildung 4: Ausschnitt Landschaftsplan Entwicklungskarte Kreis Warendorf, unmaBstablich
4.5 Planfeststellung Steinbruch Nord

Die Firma Dyckerhoff GmbH besitzt einen Planfeststellungsbeschluss zum Abbau
von Kalkmergel im  Steinbruch  Beckum Nord (Bruch-Nord) nach
§ 31 Wasserhaushaltsgesetz vom 14.05.2004.

Fir diesen Steinbruch hat die Firma Dyckerhoff im Jahr 2013 einen Anderungsantrag
(Antrag vom 23.05.2013, erstellt durch die Firma Kortemeier Brockmann
Landschaftsarchitekten GmbH, Herford) zur Anpassung der Abbausystematik und
Anderung der Rekultivierung im Steinbruch Beckum-Nord (Bruch-Nord) gestellt.

Auf Grundlage einer eingereichten Anderungsanzeige der Firma Dyckerhoff im
Jahr 2024 stimmte der Kreis Warendorf mit Schreiben vom 30.07.2024 einem
Abbauteilverzicht von Kalkstein, den daraus resultierenden Anderungen der
RekultivierungsmalBnahmen sowie der Verdnderung der Topographie und der
Entwasserung im stdlichen Bereich des Steinbruchs zu.

Der an das Plangebiet nordlich angrenzende Rekultivierungsplan sieht eine intensive
Rekultivierung des Freiraums zu einem attraktiven naturnahen Landschaftsraum vor.
Der Landschaftsraum bildet langfristig einen Teil der Ubergeordneten




Granraumstruktur Beckums. Zur Verknlipfung des FuB3- und Radwegenetzes von
Nord nach Sid bis ins Zentrum der Stadt Beckum ist eine Fortfiihrung der
Steinbruchallee vorgesehen, welche durch das Planungsgebiet verlauft. Zudem
werden Flachen zur Naturentwicklung, Retention, extensives Grunland und
Aufforstung angestrebt.

Das Plangebiet selbst liegt auBerhalb des Planfestgestellten Steinbruchs ,Bruch-
Nord” und grenzt sudlich daran an.

{52
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Abbildung 5: Abgrabung Beckum Bruch-Nord der Dyckerhoff GmbH, Rekultivierungsplan 2024
- unmaBstéblich

4.6 Schutzgebiete und schutzwiirdige Bereiche

Von der Planung im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 74 sind keine der in
§ 20 Absatz 2 BNatSchG ~ aufgefiihrten ~ Schutzgebiete  (Naturschutzgebiet,
Nationalparke,  Biospharenreservate,  Landschaftsschutzgebiete,  Naturpark,
Naturdenkmal oder geschitzter Landschaftsbestandteile) berihrt.




5.1

5.2
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Auch Wasserschutzgebiete liegen nicht im Plangebiet. Ebenso werden
Natura 2 000 Ge-biete — Vogelschutzgebiete und Fauna-Flora-Habitat-Gebiete
(FFH-Gebiete) — von der Planung nicht beeintrachtigt.

Bestandsbeschreibung/Stadtebauliche Ausgangssituation
Ortliche Situation

Der Stadtteil Beckum ist der groBte der vier Stadtteil der Stadt Beckum. Im
stdostlichen Minsterland gelegen, ist Beckum ein Teil des Kreises Warendorf sowie
des Ubergeordneten Regierungsbezirks Miinster.

Das geplante Baugebiet liegt im Norden der Stadt Beckum, direkt angrenzend an
den ehemaligen Steinbruch Beckum Nord. Im Osten, Stiden und Westen grenzen
bestehende Wohn- und Mischnutzungen entlang der Oelder StraBe, ZementstraBe
und Neubeckumer Strae an. In direkter Umgebung findet sich eine relativ
heterogene Wohnbebauung mit bis zu 4-stdckigen Wohnhausern. Die bestehenden
angrenzenden Wohngrundstticke sind Uberwiegend mit Hecken und Zaunen
gegenuber der bisherigen Nutzung abgegrenzt. Nach Norden entlang der
ehemaligen Steinbruchgrenze wird die Flache durch einen Gelandesprung und der
noch zu rekultivierenden Sukzessionsflache des Steinbruchs Nord abgegrenzt.

Die derzeitige primare Nutzung der Flache besteht aus einer Kleingartensiedlung
und landwirtschaftlichen Flachen.

Verkehr/ErschlieBung/Offentlicher Personennahverkehr

Das Plangebiet ist Uber die Oelder StraBe an das ortliche und Uberértliche
Verkehrsnetz angebunden.

Eine Autobahnanbindung befindet sich im Norden an die Bundesautobahn 2 in rund
2,3 Kilometern Entfernung. Fiir den FuB- und Radverkehr besteht eine Anbindung
an die Innenstadt Uber Wegeverbindungen an die Neubeckumer Strale und
ZementstraBe. Der Anschluss an den Offentlichen Personennahverkehr erfolgt tiber
die in einer Entfernung von circa 700 Metern gelegenen Bushaltestelle ,Busbahnhof”
sowie Uber die unmittelbar am Plangebiet gelegenen Bushaltestellen ,Beckum
Cordes” an der Oelder StraBe und ,Beckum Annastral3e” an der Neubeckumer Stral3e
in einer Entfernung von circa 200 Metern aus dem Plangebiet heraus.

Die nachste Anbindung an das Schienennetz besteht ab dem Bahnhof Neubeckum
mit der Verbindung Minden-K&Iin/Bonn Flughafen (RE 6) und Miunster-Bielefeld
(RB 69). Die nachste Anbindung an den Fernverkehr besteht ab dem Hauptbahnhof
in Hamm oder Gutersloh.

Griinflachen/Freiraum/Gewasser

Die Uberplante Flache wird aktuell als Kleingartenanlage sowie als landwirtschaftlich
genutzte Flache bewirtschaftet. Diese Nutzungen pragen das landschaftliche




Erscheinungsbild und dienen derzeit vorrangig der privaten Naherholung sowie der
Landwirtschaft im kleinflachigen MaBstab.

Die Kleingartenanlage enthalt verschiedene Gehdlzstrukturen aus Obstgehdlzen,
Hecken, und Zierstrauchern. Es sind zudem kleine Gebaude wie Lauben und
Schuppen vorhanden. Der Nutzpflanzenanbau nimmt einen groBen Bereich in der
Kleingartensiedlungen ein. Insgesamt ist die Kleingartenanlage als relativ
strukturreich zu beschreiben.

Innerhalb des Plangebiets befindet sich offenes Griinland mit geschlossener
Pflanzendecke. Dies enthdlt primar nitrophile Graser. Angrenzend an die
Kleingartensiedlung befinden sich Gehdlzstrukturen. Der intensiv genutzte Acker
enthalt keine Geholzstrukturen und keine geschlossene Pflanzendecke.

Nordlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich die Rekultivierungsflache des
ehemaligen Steinbruchs Beckum Nord. Dieser Bereich ist nicht aktiv bewirtschaftet
und zeichnet sich durch eine naturliche Sukzession aus. Der dort entstandene
Freiraum ist durch eine vielfaltige, sich selbst entwickelnde Vegetation gepragt, die
bereits eine gewisse naturnahe Struktur aufweist.

Gewasser sind innerhalb des Plangebiets selbst nicht vorhanden, im ehemaligen
angrenzenden Abgrabungsbereich sind lokal Kleingewasser eingestreut.

Stadtebauliches Konzept/Stadtebaulicher Entwurf

Abbildung 6: Rahmenplan, unmaBstablich, QUERFELDEINS

-10 -



6.1

Der stadtebauliche Rahmenplan basiert auf dem Ergebnis des am 30.01.2022 von
der Stadt Beckum ausgerichteten Wettbewerbsverfahrens zur Entwicklung eines
Wohngebiets am Steinbruch Nord in Beckum.

Der Wettbewerb war als nicht offener Realisierungswettbewerb mit finf gesetzten
und zehn ausgelosten Teilnehmenden mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren
ausgelobt. Am 01.06.2022 fand die Sitzung des Preisgerichts unter dem Vorsitz von
Herrn Professor Rolf-Egon Westerheide statt.

Dabei wurden die fristgerecht eingereichten Arbeiten hinsichtlich des stadtebaulich-
raumlichen Konzeptes, der Gestaltungsqualitat, der Freiraumqualitat, der
funktionalen Qualitat der Realisierbarkeit, Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit
bewertet und anschlieBend ausgezeichnet.

Das Preisgericht pramierte den Entwurf des Dresdner Buros QUERFELDEINS
Landschaft | Stadtebau | Architektur mit dem ersten Preis (siehe Abbildung 6).

Stadtebau

Das Baugebiet gliedert sich, aufgrund seiner Lage und Form und unter Einbeziehung
des nordwestlichen Landschaftsraums, in vier Teilquartiere, die sich als Inseln in das
Grinsystem einfligen. Sie bilden nach Norden und Westen einen lockeren Rand zum
Landschaftsraum.

Durch die klare Unterteilung der Bebauungsstruktur kénnen einzelne Teilbereiche
des neuen Stadtfeldes flexibel und zeitlich unabhangig voneinander entwickelt und
realisiert werden. Innerhalb der Teilquartiere werden unterschiedliche
Gebaudetypologien, namentlich Geschosswohnungsbau, Mehrfamilienhauser,
freistehende Einfamilienhauser, Doppel-, Ketten- und Reihenhauser entlang eines
internen ErschlieBungsrings zu nachbarschaftlichen Hausgruppen kombiniert.

Die Nutzungsstruktur bildet ein flexibles nachfrageorientiertes Bebauungskonzept
ab. Jedes Baufeld verfligt Giber eine Mischung aus unterschiedlichen Typologien und
damit Uber eine gut durchmischte Alters- und Sozialstruktur. Es entsteht ein
Angebot fir alle Lebenslagen wie zum Beispiel junge Familien, Alleinstehende,
Seniorinnen und Senioren. Diese Struktur ermdglicht es, dass bei sich verandernden
Lebensverhaltnissen ein Umzug im gleichen Quartier erfolgen kann. Die
Berticksichtigung eines Baufeldes fiir eine 4-Gruppen-Kindertagesstatte zentral im
Baugebiet erganzt das Angebot.

Die Anordnung der Typologien erfolgt raumlich durch die Starkung von pragnanten
Situationen wie dem Quartiersplatz und den Nachbarschaftsplatzen sowie
Offnungen an den Randern fiir die Durchliftung und Durchgriinung.

Die Quartiere bieten durch die Dimensionierung ihrer Baufelder und Einbindung in
das ErschlieBungs- und Griinsystem raumliche Stabilitat. Das Grundgerist aus
ErschlieBungsringen sorgt fur eine feste Struktur, innerhalb derer héchste Flexibilitat
in der Anordnung und Ausformulierung der unterschiedlichen Haustypen mdoglich
ist.

-11 -



Die Bebauungshohe nimmt Bezug auf die umliegenden Strukturen und setzt durch
vereinzelte vierstockige Punkthauser Akzente.

Das neue Wohnquartier am Steinbruch Nord Beckum erstreckt sich Gber eine Flache
von circa 5,5 Hektar und befindet sich im Norden Beckums.

Das Gebiet wird von der Bebauung der Oelder StralBe und der Neubeckumer Stral3e
gefasst. Die Neubeckumer StraBe als Verlangerung der NordstralBe verbindet das
Gebiet mit der Innenstadt von Beckum.

Im Schwarzplan wird deutlich, wie sich die neuen Stadtfelder an die bestehende
Bebauung anschmiegen und eine stadtebauliche Kante zum Freiraum bilden (siehe
Abbildung 7).

)
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Abbildung 7: Schwarzplan, unmaBstablich, QUERFELDEINS

Das bestehende Wohnumfeld wird erweitert und der Bebauungsstruktur im kleinen
MaBstab angepasst. Behutsame Akzentuierungen erhalten das homogene
Gesamtbild der Siedlung.

Das Kornungsverhaltnis im Schwarzplan zeigt wie die Baumasse des neuen
Quartieres sich an die bestehende Dichte der umliegenden Strukturen anpasst.

Neben der Anknipfung an die stadtraumlichen Bezlige, zielt das Gesamtkonzept
darauf ab, einen Schnittpunkt zwischen Stadt und Landschaft zu erzeugen. Die
Stadtfelder stehen zueinander im Bezug und werden Giber den Freiraum miteinander
verbunden.

-12 -



6.2 Verkehr/ErschlieBung

Das neue Baugebiet wird Giber eine neue Zufahrt an der Oelder StraBe zwischen den
Wohngebauden Nummer 79 und 87 an das StraBennetz angebunden. Von der
Oelder StraBe aus fiihrt eine SammelstraBe mit Tempo-30 in das Quartier und
schlieBt alle Baufelder mit ihren verkehrsberuhigten RingerschlieBungen an. Das
gewahlte ErschlieBungssystem ermoglicht neben einer abschnittsweisen
Entwicklung eine gute Orientierung und wird als offentlicher Raum mit
ausgepragtem Aufenthaltscharakter gestaltet. Der StraBenraum weitet sich an den
Quartiersplatzen auf und soll mit Angeboten, wie zum Beispiel Spielgeraten
versehen werden, welche die Aufenthaltsqualitat sowie ihre Funktion als
Nachbarschaftstreffpunkt unterstiitzen.

In der SammelstraBe mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 Meter sind Begegnungen
der Dimension Lastkraftwagen (LKW)/Personenkraftwagen (PKW) bei Tempo 30
konfliktfrei moglich. Der StraBBenraum betragt rund 11 Meter. Der semiversiegelte
befahrbare Parkstreifen auf der einen StraBenseite ist gleichermaBen fir PKW wie
fur Fahrrader nutzbar. StraBenbegleitgriin und schattenspendende StraBenbdume
gliedern den StraBenraum und tragen zur Steigerung der Aufenthaltsqualitat bei.
Auf der anderen Stral3enseite ist zusatzlich ein Gehweg entlang des Retentionsraums
zur fuBlaufigen ErschlieBung und dem Verweilen geplant.

Die verkehrsberuhigtem Wohnstral3en bieten Begegnungsraum im Quartier, indem
alle Verkehrsbeteiligten gleichberechtigt sind. Die Fahrbahnbreite ist fur das
Begegnungsszenario PKW/PKW mit 4,50 Meter definiert. Die Fahrbahn ist fir den
Not- und Versorgungsverkehr stets freigehalten und befahrbar. Zum Be- und
Entladen sind Haltebuchten im multicodierten Griinstreifen vorgesehen. In diesem
Bereich werden StraBenbegleitgrin und schattenspendende Straenbdaume
gepflanzt. Je nach Bedarf wird der Grinstreifen zusatzlich mit StraBenmobiliar zur
Steigerung der Aufenthaltsqualitat versehen.

Die Parkierung erfolgt auf den eigenen Parzellen in Tiefgaragen und in
Sammelgaragen. Entlang der WohnstraBen und ihren RingerschlieBungen sind
Flachen fir Besucherstellplatze vorgesehen.

Die StraBen im Quartier werden aufgrund der Entwasserungssituation um bis zu
1,00 Meter gegenliber dem vorhandenen Geldnde aufgeschittet, was auch
bedeutet, dass auf den privaten Grundstiicken Anpassungen der Gelandehdhen
erforderlich werden.

Erganzend zum ErschlieBungskonzept fir den motorisierten Individualverkehr
wurden Konzepte und Routen fiir den Notfallverkehr untersucht. Allem voran
wurden die Dimensionen des StraBenraums an die Anforderungen des Notfall- und
Rettungsverkehrs angepasst und eine konfliktfreie NotfallerschlieBung von der
Oelder Strale sichergestellt. Die RingerschlieBung ermoglicht zudem eine Ver- und
Entsorgungsroute ohne Wendemanover.
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Ein vielfaltiges FuB- und Radwegenetz schafft unabhangig vom Fahrverkehr
zusatzliche Verbindungen zwischen den einzelnen Quartieren, landschaftlichen
Freiraumen und der umgebenden bestehenden Stadtstruktur.

Verkehrsuntersuchung

Da die ErschlieBung des neuen Wohngebietes eine wesentliche Nutzungsanderung
innerhalb des Plangebietes beabsichtigt, wurde die geplante Anbindung an der
Oelder StraBe  fachgutachterlich  bewertet  (Verkehrsuntersuchung  zum
Bebauungsplan Nr.74 ,An der Steinbruchallee”, nts Ingenieurgesellschaft mbH,
Munster, 25.02.2025).

Gegenstand der Untersuchung ist eine Abschatzung der verkehrlichen
Auswirkungen infolge des Baugebietes auf das umliegende StraBennetz und
mogliche notwendige Ausbau- beziehungsweise Anpassungsmalnahmen. Hierzu
wurde die bisherige Verkehrssituation wuntersucht, der vorhabenbedingte
Neuverkehr prognostiziert und die Leistungsfahigkeit der Anbindung an die
Oelder Stral3e ermittelt.

Um die Verkehrsmengen im Umfeld des Vorhabens zu untersuchen wurde an den
Knotenpunkten

- B 58 Neubeckumer StraBBe / ZementstraBe (Knotenpunkt 1)
- K45 Oelder StraBe / ZementstraBe (Knotenpunkt 2)

eine Kurzzeitzahlung der Kraftfahrzeuge (Kfz) durchgefihrt.

Die Verkehrserhebung zeigt, dass die derzeitigen Verkehrsbelastungen am
Knotenpunkt 1 in der morgendlichen Spitzenstunde bei 1.503 Fahrzeugen pro
Stunde (7:30 bis 8:30 Uhr) und in der nachmittédglichen Spitzenstunde bei
1.958 Fahrzeugen pro Stunde liegen (16:15 bis 17:15 Uhr). Am Knotenpunkt 2 sind
in der Morgenspitze mit 1.230 Fahrzeugen pro Stunde (07:15 bis 8:15 Uhr) und in
der nachmittéglichen Spitzenstunde mit 1.235 Fahrzeugen pro Stunde (15:30 bis
16:30 Uhr) geringere Verkehrsmengen im Bestand vorhanden.

Im Bestand wurde im Querschnitt der B 58 nordlich vom Knotenpunkt 1 mit bis zu
13.410 Kfz-Fahrten/24 Stunden die hochste Verkehrsmenge ermittelt. Die
niedrigsten Verkehrsmengen sind auf der Oelder StraBe stdlich des Knotenpunkt 2
mit bis zu 4.730 Kfz-Fahrten/24 Stunden vorhanden. Im Querschnitt der
Oelder StraBBe nordlich des Knotenpunkt 2 liegt die ermittelte Verkehrsmenge bei
rund 7.510 Kfz-Fahrten/24 Stunden.

Fur den Prognose-Null-Fall 2035 (zukiinftig zu erwartende verkehrliche Entwicklung
bis zum Jahre 2035 auf Grundlage der allgemeinen strukturellen Entwicklungen in
Beckum ohne ErschlieBung des neuen Baugebietes) sind insgesamt nur geringflgige
Erhéhung der Verkehrsmengen =zu erwarten. Ausschlaggebend ist eine
angenommene Stagnation beim Pkw-Verkehr sowie eine geringe Zunahme des
Transportaufkommens im Schwerlastverkehr. Somit lasst sich im Prognose-Null-
Fall 2035 von einer ahnlichen Gesamtbelastung wie zum Analysezeitpunkt
ausgehen.
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Der zu erwartende Neuverkehr je Werktag betragt fir die Wohnbebauung 984 Kfz-
Fahrten pro Werktag und fur die mogliche Kita 186 Kfz-Fahrten pro Werktag. Somit
ist durch das Vorhaben mit einem zusatzlichen Verkehrsaufkommen von insgesamt
bis zu 1.170 Kfz-Fahrten pro Werktag (je 584 Fahrten im Quell- und Zielverkehr) zu
rechnen. In der fir die Verkehrsuntersuchung maBgebenden Morgenspitze
entstehen somit 34 Kfz-Fahrten im Zielverkehr und 76 Kfz-Fahrten im Quellverkehr.
In der maBgebenden Abendspitzenstunde wird das Verkehrsnetz mit einem
Neuverkehr von 63 Kfz-Fahrten im Ziel- und 46 Kfz-Fahrten im Quellverkehr
belastet.

Der zu erwartende Neuverkehr wird aufgrund der nah- und fernliegenden
Wegebeziehungen auf der Oelder StraBe zu 25 Prozent in Richtung Norden und zu
75 Prozent in Richtung Stden verteilt. An den untersuchten Knotenpunkten wird der
Neuverkehr gemaB der prozentualen Abbiegebeziehungen im Bestand verteilt.

Die Verkehrsmengen an den betrachteten Knotenpunkten steigen aufgrund des
Neuverkehrs moderat an. Auf der Oelder StraBBe steigen die Verkehrsmengen mit
etwa 800 Kfz-Fahrten/24 Stunden am starksten an. Hier sind zukunftig
Verkehrsmengen von bis zu 8.360 Kfz-Fahrten/24 Stunden zu erwarten.

Die hochsten Verkehrsmengen mit bis zu 13.660 Kfz-Fahrten/24h bleiben weiterhin
auf der B58 nordlich des Knotenpunkt 1 bestehen. Auch die niedrigsten
Verkehrsmengen bleiben weiterhin stdlich des Knotenpunkt 2 auf der Oelder Stra3e
mit bis zu 5.08 Kfz-Fahrten/24 Stunden bestehen.

An der neuen Zufahrt zum Plangebiet entstehen Verkehrsmengen von bis zu
1.090 Kfz-Fahrten/24 Stunden. (siehe Abbildung 8)

v
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Abbildung 8: Durchschnittliche tagliche Verkehrsstirke aller Tage des Jahres (DTV)
Prognose-Plan 2040, Verkehrsuntersuchung nts Ingenieurgesellschaft mbH
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Fir den Prognose-Plan-Fall 2035 (prognostizierte zu erwartenden verkehrlichen
Entwicklungen an den untersuchten Knotenpunkten unter der Annahme des
Prognose-Null-Fall 2035 und den ermittelten vorhabenbedingten Neuverkehren)
ergeben sich an der Zufahrt zum Plangebiet fiir beide Spitzenstunden gute
Qualitatsstufen (QSV B) mit einer mittleren Wartezeit von maximal 11,2 Sekunden in
der Abendspitzenstunde. Bemessungsrelevant hierfiir ist der linksabbiegende
Fahrstrom von der Oelder StraBe in die Zufahrt zum Plangebiet. Alle weiteren
Fahrbeziehungen weisen sehr gute Qualitatsstufen auf. Fur alle vorfahrtgeregelten
Fahrbeziehungen am Knotenpunkt sind maximale Rickstaulangen von 6 Meter zu
erwarten. Die Verkehre kénnen somit leistungsfahig abgewickelt werden, Riickstaus
sind nicht zu erwarten.

Durch die Offnung der zum Zeitpunkt der Zahlung noch im Bau befindlichen
UmgehungsstraBe B 58 im August 2025 ist von einer Reduzierung der ermittelten
Verkehrsmengen im Untersuchungsbereich auszugehen.

Aufgrund der Anbindung an das Gewerbegebiet kdnnen sich zudem niedrigere
Schwerlastverkehrsanteile ergeben. Die ermittelten Werte fir den Prognose-Plan-
Fall 2035 stellen somit auf der sicheren Seite liegend das unguinstigste Szenario dar.

Ergidnzende Verkehrsuntersuchung

Im Zeitraum vom 29.10.2025 bis zum 04.11.2025 wurde im Bereich der Oelder StraBe
(zwischen Pirolweg und ZementstraBe) erneut eine Verkehrserhebung durchgefiihrt.
Die Auswertung der Messungen zeigt, dass die durchschnittlichen taglichen
Verkehrsstarken (DTV) im Vergleich zu den im Rahmen der Verkehrsuntersuchung
vom 25.02.2025 ermittelten Werten um rund 1 000 Kfz/24 Stunden gesunken sind.

Damit bestatigen die aktuellen Messungen die Annahme einer Entlastung der
Oelder StraBe vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich erfolgten Inbetriebnahme
der UmgehungsstraBe B 58. Die gesunkenen Verkehrsmengen flhren zu einer
weiteren Verbesserung der verkehrlichen Situation im Untersuchungsraum. Die in
der Verkehrsuntersuchung prognostizierten Verkehrszunahmen infolge der
Entwicklung des Wohngebietes ,An der Steinbruchallee” fallen vor diesem
Hintergrund noch geringer ins Gewicht als im Prognose-Plan-Fall 2035
angenommen.

Die Leistungsfahigkeit der neuen Anbindung an die Oelder StraBe wird durch die
aktualisierten Verkehrsdaten zusatzlich bestatigt. Die prognostizierten guten
Qualitatsstufen (QSV B) sowie die geringen Wartezeiten und Ruickstauldangen sind
auch unter Beriicksichtigung der neuen Messungen belegt.

Insgesamt ist festzustellen, dass die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens auf
das umliegende StralBennetz vertraglich und leistungsfahig bewaltigbar sind.
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6.3

6.4

Prifung Infrastruktur

Auf Basis der ermittelten Verkehrsdaten sowie der Neuverkehrsberechnung wurden
Priifungen der vorhandenen Infrastrukturen durchgefiihrt. Hierzu zahlen die Priifung
der Querungsbedingungen und die Prifung der Erforderlichkeit eines
Linksabbiegestreifens.

Die Prifung der Querungsbedingungen fiir den FuB- und Radverkehr gemaB
Richtlinien fir die Anlage von StadtstraBen (RASt06) ergeben auch unter
Berticksichtigung  der neuen  Verkehrsberechnungen  keinen  weiteren
Handlungsbedarf.

Die Erforderlichkeit eines Linksabbiegestreifens wird ebenfalls gemaB RASt 06
Uberprift. Demnach ist zukilnftig ein Aufstellbereich zum Einbiegen in das
Plangebiet notwendig. Der Aufstellbereich beinhaltet eine Fahrstreifenbreite von bis
zu 5,5 Meter und eine Verziehungsstrecke mit einer Lange von 10 bis 20 Meter.
Aufgrund der maximale Rickstaulange von 6 Meter ist aus verkehrstechnischer Sicht
eine Verziehungsstrecke mit einer Lange von 10 Meter vertretbar.

Griinflachen/Freiraum

Das geplante Baugebiet befindet sich im Ubergangsbereich vom Siedlungsbereich
zum Freiraum. Im Rahmen der nérdlich an das Baugebiet angrenzenden
Rekultivierungsplanung wird mit der ,Steinbruchallee” im Beckumer Norden ein
neues freiraumplanerisches Riickgrat geschaffen. Mit den ,griinen Fugen”, die das
Baugebiet durchziehen, wird der Freiraum der neuen Steinbruchallee mit dem
vorhandenen Siedlungsraum verknupft. Den konzeptionell wichtigsten Griinzug
stellt die in Nord-Sud-Richtung verlaufende griine Fuge dar, die den Freiraum
trichterformig in das Baugebiet hineinflihrt und an die Zementstrale anschlieBt. Die
geplanten Griinziige dienen zum einen der 6kologischen Habitatvernetzung und zur
Forderung des Mikroklimas, zum anderen sollen in diesen FuB- und Radwege ange-
legt werden, um eine klimafreundliche Nahmobilitdt zu beglinstigen. Flachen fir
Spielplatze sind auBerhalb des Bebauungsplangebietes im angrenzend geplanten
Stadteilpark vorgesehen.

Ver- und Entsorgung/Energiekonzept

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser soll durch die Wasserversorgung Beckum GmbH
sichergestellt werden und kann von der Oelder StraBBe und der Neubeckumer StraBe
aus erfolgen.

Die Entwasserung des neuen Baugebietes soll im Trennsystem erfolgen. Fiir das
Schmutzwasser stehen die vorhandenen Mischwasserkandle auBerhalb des
Plangebietes zur Verfligung.

Das Niederschlagswasser soll gedrosselt in den nordwestlich gelegenen Rattbach
eingeleitet werden. In der unmittelbar an das Plangebiet grenzenden Flache des
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6.5

zuklnftigen ,Stadtteilparks” soll der erforderliche Retentionsraum geschaffen
werden.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemaBen Oberflachenentwasserung in Richtung
Rattbach und Herstellung eines funktionsfahigen StraBenraums ist es notwendig, im
Zuge der ErschlieBungsplanung StraBen in Teilbereichen des Plangebietes aus
entwasserungstechnischen Griinden gegeniber dem bestehenden natirlichen
Gelandeniveau um bis zu circa 1,00 Meter héher anzulegen.

Durch die Anhebung der StraBenhdhe entsteht insbesondere am siidlichen Rand
des Plangebiets ein Hohenunterschied zwischen dem geplanten StraBenniveau und
dem bisherigen Gelande. Zur sicheren Abfangung dieses Hohenversprungs sowie
zur Herstellung eines geordneten und standsicheren Gelandeverlaufs wird die
Errichtung einer Winkelstitzmauer entlang einzelner Grundstiicksgrenzen hin zur
Bestandsbebauung festgesetzt. Erganzend hierzu ist eine Auffillung des Gelandes
innerhalb des Plangebiets erforderlich.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG.
Fur die Errichtung stromtechnischer Versorgungsanlagen werden Flachen im
Plangebiet bertcksichtigt.

Abfallentsorqung

Die Abfallentsorgung ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gesichert.

Energiekonzept

Das stadtebauliche Konzept ist darauf angelegt, dass Gebaudekubaturen mit einem
moglichst ginstigen Oberflache-zu-Volumen-Verhaltnis entstehen koénnen, um
Warmeverluste zu minimieren. Zugleich sollen Gebaudeverschattungen auf ein
Minimum reduziert werden, um solare Ertrage zu begtinstigen. Die Dachformen sind
so festgesetzt, dass diese Flachen gut fir die Nutzung von Fotovoltaik geeignet sind.

Gemeinbedarf/Soziale Infrastruktur

Um den Bedarf an Kita-Platzen zu decken, ist in dem Baugebiet die Errichtung einer
voraussichtlich 4-gruppigen Kindertageseinrichtung geplant. Hierflir vorgesehen ist
ein Baugrundstick, das sich verkehrsglinstig fir Bring- und Holverkehre an der
neuen HaupterschlieBung, 6stlich angrenzend an der ,griinen Fuge” befindet.
Vorteil dieses Standortes in der Nahe zur Zementstral3e ist eine gute Erreichbarkeit
der Innenstadt beziehungsweise der sidlich und westlich angrenzenden
Wohngebiete fiir den FuBB- und Radverkehr sowie die Anbindung an die 6ffentliche
Grunflache des geplanten Stadtteilparks.
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7.1

7.2

Planungsrechtliche Festsetzungen/Belange der Bauleitplanung
Art der baulichen Nutzung

Auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) wird im Bebauungsplan Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA 2, WA 3,
WA 3.1, WA 4, WA 4.1, WA 5, WA 6) gemal § 4 BauNVO festgesetzt.

Zulassig sind gemaB § 4 Absatz 2 Ziffern 1 bis 3 BauNVO:

- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemal3 § 4 Absatz 3 Ziffer 1,
- sonstige nicht storende Gewerbebetriebe gemal3 § 4 Absatz 3 Ziffer 2,

Nicht zuldssig sind gemal § 1 Absatz 6 Ziffer 1 BauNVO:

- Anlagen fur Verwaltungen gemaRB § 4 Absatz 3 Ziffer 3,
- Gartenbaubetriebe gemal3 § 4 Absatz 3 Ziffer 4,
- Tankstellen gemal § 4 Absatz 3 Ziffer 5.

Der vorstehende Nutzungsausschluss wird vorgenommen, um die aufgrund ihrer
typischen baulichen Struktur, des im Vergleich zu der vorhandenen und erganzend
geplanten  kleinteiligen und  aufgelockerten = Wohnbebauung  hoheren
Flachenbedarfes sowie des ausgelosten zusatzlichen Verkehrsaufkommens (und
daraus moglicherweise resultierenden Immissionsschutzkonflikten) nicht in das
Gebiet passen. Zugleich wird durch die regelmaBig zulassigen sowie die
ausnahmsweisen zuldssigen Nutzungen sichergestellt, dass Wohnen und Arbeiten
gebietsvertraglich verflochten werden und ein lebendiges, attraktives Wohnquartier
entsteht.

Maf der baulichen Nutzung

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird auf Basis von § 16 BauNVO festgesetzt. Mit
der Festsetzung des Males der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes soll
zum einen die bauliche Dichte und zum anderen die Ausdehnung der zuladssigen
baulichen Anlagen geregelt werden.

Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundflache je
Quadratmeter Grundstiicksflache zulassig sind.

Insgesamt wird fiir das Plangebiet eine zulassige Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4
festgesetzt. Dies ist nach § 17 BauNVO der Orientierungswert fur die Obergrenze zur
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Bestimmung des Males der baulichen Nutzung fir Allgemeine Wohngebiete.

Um jedoch den Flachenverbrauch und die damit verbundene Bodenverdichtung
begrenzen zu kénnen, wird die zuldssige Uberschreitung der Grundflaichenzahl von
50 Prozent gemaB § 19 Absatz 4 BauNVO auf 25 Prozent beschrankt.

Ausnahmsweise kann eine GRZ von Reihenmittelhdusern bis zu 0,5 zugelassen
werden, um eine profilgleiche Errichtung mit den angrenzenden Nachbarhausern zu
ermoglichen.

Tiefgaragen sind bei der Berechnung der Grundflachen einzubeziehen. Durch sie
bedingt darf die GRZ bis zu 0,8 betragen.

Die Zahl der Vollgeschosse und die Festlegung der maximalen Gebaudehohen legen
den raumlichen Rahmen und den Bezug zwischen den einzelnen Gebauden fest.

Zahl der Vollgeschosse / Hohe baulicher Anlagen

Ein zentrales Element des stadtebaulichen Konzeptes ist die klare Gliederung des
Quartiers in sogenannte ,Bruchschollen”. Diese Gliederung wird gestalterisch durch
gezielte Baukorperfestsetzungen unterstitzt. Die Gebaude sollen in ihrer Kubatur so
ausgepragt sein, dass die stadtebaulichen Raumkanten eindeutig wahrnehmbar
werden. Hierzu werden erweiterte Baukorperfestsetzungen wie Mindestwandhoéhen,
differenzierte Firsthohen und einer (zwingenden) Geschossigkeit festgesetzt. So
entsteht ein gestalterisch strukturierter Siedlungsraum mit klar definierten
raumlichen Kanten.

Innerhalb jeder Bruchscholle werden punktuell mehrgeschossige Punkthauser mit
zwingend vier Geschossen und einer maximalen Gebaudehdhe von 14 Meter
platziert (WA 1), die als visuelle Ankerpunkte dienen. Dariber hinaus wird mit dem
WA 6 eine weitere hochbauliche Akzentuierung im Bereich des geplanten
Quartiersplatzes, mit ebenfalls zwingend vier Vollgeschossen und einer maximalen
Firsthohe von 14,50 Meter, festgesetzt. Erganzend dazu werden exponierte
Mehrfamilienhauser (WA 2) mit zwei bis drei Geschossen und einer maximalen
Gebaudehohe von 10,50 Meter festgesetzt, die als wiederkehrendes
Entwurfselement die einzelnen Schollen gliedern und einen gestalterischen
Zusammenhang zwischen den einzelnen Quartiersbereichen herstellen.

In den WA 3, WA 3.1 und WA 4 werden zwingend zwei Vollgeschosse mit ebenfalls
einer maximalen Firsthéhe von 10,50 Meter festgesetzt, um auch im Segment der
Einfamilien-, Doppel-, Ketten- und Reihenhduser eine entsprechende Dichte zu
erzielen. Zur gestalterischen Strukturierung werden erganzend Traufhéhen zwischen
5,80 Meter und 7,00 Meter festgesetzt.

Im Eingangsbereich des Baugebietes wird erganzend das Teilgebiet WA 4.1
festgesetzt, das aufgrund seiner Lage eine besondere stadtebauliche Funktion
dbernimmt. Die hier zulassige zwei- bis dreigeschossige Bebauung mit einer
minimalen Traufhohe von 5,80 Meter ermdglicht eine Adressbildung am
Quartierseingang und ibernimmt dennoch eine vermittelnde Funktion zwischen der
Bebauung an der Oelder StralBe und der geplanten Bebauung im Quartier.

220 -



7.3

Im Teilbereich WA'5 ist die Errichtung einer Kindertagesstatte vorgesehen. Zur
Gewabhrleistung eines stadtebaulich vertraglichen Males der baulichen Nutzung
wird die hochstzulassige Geschossigkeit auf zwei Vollgeschosse sowie die maximale
Firsthohe auf 10,50 Meter beschrankt. Diese Festsetzung berlcksichtigt sowohl die
funktionalen Anforderungen an eine moderne Kindertagesstatte als auch die
Einfligung in das geplante stadtebauliche Umfeld.

Grundstuckshohen zu bebauten Nachbargrundstiicken

Die im Bebauungsplan getroffenen Hohenfestsetzungen sowie die Festsetzungen zu
baulichen Anlagen zur Sicherung des Gelandes dienen der geordneten
stadtebaulichen Entwicklung und der ordnungsgemaBen technischen ErschlieBung
des Plangebiets. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, nachteilige Auswirkungen auf
benachbarte Grundstiicke zu vermeiden und Belange des Hochwasserschutzes zu
bertcksichtigen (siehe Kapitel 8.5).

Zur Erfillung der Anforderungen an den Uberflutungsschutz ist vorgesehen, das im
Plangebiet anfallende Niederschlagswasser vollstandig in Richtung des Rattbachs
nordlich des Plangebietes abzuleiten. Hierflr sind topografische Anpassungen
innerhalb des Plangebiets erforderlich. Insbesondere die sltdwestlichen und
sidostlichen Randbereiche zum bestehenden Siedlungsbestand mussen angehoben
werden, um die erforderliche Entwasserungsrichtung sicherzustellen (siehe
Kapitel 6.4).

Der sich hieraus ergebende Hohenunterschied zwischen den bestehenden
Nachbargrundstiicken und der geplanten Neubebauung betragt bis zu 1,00 Meter.
Dieser ~ Hohenversatz  wird  durch  die  Festsetzung  grenzstandiger
Stitzmauern/Winkelstiitzen mit einer maximalen Hohe von 1,00 Meter abgefangen.

Zur weiteren Minimierung stadtebaulicher und gestalterischer Auswirkungen auf die
angrenzenden Bestandsgrundstiicke sind zusatzliche Grundstiickseinfriedungen in
ihrer Hohe begrenzt und nur in blickdurchlassiger Ausfiihrung zulassig. Hierdurch
wird eine vertragliche Einbindung der Neubebauung in den bestehenden
Siedlungszusammenhang gewahrleistet.

Bauweise, liberbaubare und nicht Giberbaubare Grundstiicksflachen

Im Bebauungsplan Nr. 74 ,An der Steinbruchallee” wird beztiglich der Bauweise
zwischen dem WA 1 bis WA 6 differenziert.

In WA 1, WA 3 und WA 3.1 ist entsprechend den stadtebaulichen Erfordernissen und
Zielen der Planung eine offene Bauweise gemaB § 22 BauNVO zulassig.

In WA2, WA4, WAS5 und WAG6 gilt die abweichende Bauweise gemal
§ 22 Absatz 4 BauNVO. In diesen Teilbereichen dirfen die zuldssigen
Gebaudelangen 50 Meter Giberschreiten.

Um flachensparendes Bauen zu ermdglichen, gilt im WA 4 die offene Bauweise mit
folgenden abweichenden Maligaben:
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7.4

- Es sind neben Doppelhdusern und Hausgruppen auch Kettenhauser zulassig.
Einzelhauser sind ausgeschlossen.

- Kettenhauser sind mit einer Gebaudekante zwingend an einer der seitlichen
Grundstlicksgrenzen ohne seitlichen Grenzabstand zur anderen Grundstiicks-
grenze zu errichten. Zu derjenigen Grundstiicksgrenze entfallt der erforderliche
Grenzabstand. Bei Endgrundstiicken kann, zur gegeniberliegenden Grund-
sticksgrenze der anschlieBenden grenzstandigen Bebauung, einseitig von der
festgesetzten Grenzbebauung abgewichen werden.

Fir das Teilgebiet WA 4.1 wird bewusst keine Bauweise festgesetzt. Dies dient der
Erméglichung eines erhdhten gestalterischen Spielraums im Ubergangsbereich des
Quartierseingangs und erlaubt eine flexible Ausbildung der Baukdrper.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden ohne Ausnahme durch Baugrenzen
gemal § 23 BauNVO festgesetzt und sichern zu den o&ffentlichen Verkehrsflachen
und zu den privaten ErschlieBungsflachen eine Vorgartenzone von mindestens
3 Metern.

Um bei den Baugrundstiicken eine angemessene Ausnutzung zu sichern, sind
untergeordnete Bauteile (zum Beispiel Erker und Zwerchgiebel) gemal § 23
Absatz 3 BauNVO Uber maximal ein Drittel der Fassadenlange bis 1 Meter
ausnahmsweise auch auBerhalb der Uberbaubaren Grundstlcksflachen zulassig.
Zudem ist eine riickwértige Uberschreitung der Baugrenze im Erdgeschoss fir
Terrassenlberdachungen und Wintergarten bis zu 3 Meter und einer maximalen
Grundflache von 30 Quadratmetern zulassig.

Zur angemessenen Gestaltung der Vorgartenbereiche wird festgesetzt, dass
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur auBerhalb der Vorgarten (siehe
Kapitel 7.8) auf den Giberbaubaren und nicht Gberbaubaren Grundstticksflachen bis
zu maximal 12 Quadratmeter Grundflache je Grundstick zuldssig sind.
Ausnahmsweise sind im WA 5 Nebenanlagen bis zu maximal 25,00 Quadratmeter
auBerhalb der Vorgartenflaiche auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Hintergrund ist die dort vorgesehene Nutzung durch eine
Kindertageseinrichtung, die aus funktionalen Griinden einen erhéhten Bedarf an
Nebenanlagen, beispielsweise fiir Abstell-, Lager- oder Technikflachen, aufweist.

Nebenanlagen haben einen Abstand von mindestens 0,5 Meter zu 6ffentlichen
Verkehrs- und Grinflachen sowie den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
belasteten Flachen einzuhalten.

Stellplatze, Carports und Garagen

Garagen und Carports (Uberdachte Stellplatze) sind ausschlieBlich innerhalb der
Uberbaubaren Grundstticksflachen und innerhalb der hierfiir ausgewiesenen Flachen
zulassig. Vor Garagen und Carports, die innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflache errichtet werden, ist ein Abstand von mindestens 5 Metern zur
StraBenbegrenzungslinie  einzuhalten, um ausreichende Stellflichen und
ausreichenden Sichtraum zu gewahrleisten.
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7.5

7.6

Offene Stellplatze (nicht Uberdachte Stellpldtze) sind auch auf den nicht
Uberbaubaren Flachen zwischen den seitlichen Baugrenzen und dem benachbarten
Grundstlck zulassig, sofern dabei die hintere Baugrenze nicht Uberschritten wird.
Abweichend davon sind im WA 1, WA 5 und WA 6 offene Stellplatze in begriindeten
Fallen ausnahmsweise auf der gesamten Grundstticksflache zulassig.

Zu offentlichen Verkehrs- und Grinflachen ist dabei ein Mindestabstand von
0,5 Metern einzuhalten. Offene Stellplatze dirfen im Gegensatz zu Uberdachten
Stellplatzen auch ohne Einhaltung des 5-Meter-Abstands zur
StraBenbegrenzungslinie angeordnet werden.

Die ausschlieBliche Nutzung eines Baugrundstiicks zur Anlage von Stellpldtzen
und/oder Garagen ist unzulassig.

Tiefgaragen sind in den Baugebieten WA 1 und WA 2 sowohl innerhalb als auch
auBerhalb der Gberbaubaren Grundstticksflache zulassig. Mit der Unterbringung der
privaten Kfz in Tiefgaragen kann bei einer Bebauung mit Geschosswohnungsbau
gewabhrleistet werden, dass die nicht Uberbauten Flachen nutzbar gestaltet werden
kdnnen und nicht hauptsachlich der Herstellung privater Stellplatzflachen dienen.

Zur Sicherung der Stadtgestalt ist die Gestaltung von Garagen und Carports in
Materialitat, Farbgebung und Dachform auf das Hauptgebaude abzustimmen.

Fur die Gestaltung der Flachen um offene Stellplatze wird erganzend auf die
Festsetzungen zur Gestaltung privater unbebauter Flachen und Vorgarten verwiesen
(Kapitel 7.8).

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden

In den Teilbereichen WA 3 und WA 3.1 ist eine wohnbauliche Entwicklung mit einem
Schwerpunkt auf Einfamilien- und Doppelhausern vorgesehen. Ziel ist es, in den
Teilbereichen tGberwiegend kleinteiliger Struktur zu schaffen.

Zur Sicherung dieser stadtebaulichen Zielsetzung wird in diesen Baugebieten die
Anzahl der zuldssigen Wohneinheiten je Gebaude auf maximal zwei beschrankt.

Offentliche Verkehrsflachen

Im Bebauungsplan erfolgt lediglich die planungsrechtliche Festsetzung von
offentlichen StraBenverkehrsflaichen gemdaB § 9 Absatz 1 Ziffer 11 BauGB. Die
Festsetzung ist damit rein bodenrechtlicher Natur. Die Widmung einer
Verkehrsflache oder MaBnahmen der Verkehrssicherung sowie Verkehrslenkung
werden hier nicht normiert. Ebenso wenig wird die konkrete Ausgestaltung oder
Gliederung der Verkehrsflache vorgegeben.

Eine Ausnahme bildet die Zweckbestimmung Verkehrsberuhigter Bereich.

Verkehrsflachen werden im Bebauungsplan grundsatzlich nicht in Bereiche
unterschiedlicher Nutzungen wie Fahrbahn, Parkierung, Radweg, FuBweg oder
StraBenbegleitgriin  festgesetzt. Die zeichnerischen Darstellungen dienen
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ausschlieBlich der Veranschaulichung und bleiben wunverbindlich. In dem
Bebauungsplan werden hierzu lediglich Stellplatze sowie Baumscheiben
nachrichtlich dargestellt, um die Systematik des geplanten StraBenquerschnitts
aufzuzeigen.

Verkehrsflachen allgemeiner Zweckbestimmung

Das neue Baugebiet wird ausgehend von der Oelder StraBe durch eine
Verkehrsflache allgemeiner Zweckbestimmung (Sammelstral3e) vom
Ubergeordneten StraBennetz der Stadt Beckum erschlossen. Ohne Aufteilung in
unterschiedliche Fahrbahnbereiche betragt die Breite der SammelstraBe 11 Meter.

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung Verkehrsberuhigter Bereich

Die einzelnen Quartierinseln werden durch Verkehrsflichen besonderer
Zweckbestimmung Verkehrsberuhigter Bereich, den ringférmigen Quartiersstral3en,
mit der SammelstraBe verbunden. Ohne Aufteilung in unterschiedliche
Fahrbahnbereiche betragt die Breite der QuartiersstraBen zwischen 6,50 Meter und
7,60 Meter.

Die Festsetzung als Verkehrsberuhigter Bereich dient den Zielen des stadtebaulichen
Rahmenplanes, ein weitestgehend verkehrsarmes Quartier zu realisieren. Die
StraBenraume dienen somit nicht dem funktionellen Ablauf des motorisierten
Individualverkehrs, sondern, als 6ffentliche Raume, den Bewohnern als Aufenthalts-
und Kommunikationsbereiche.

Verkehrsflachen besondere Zweckbestimmung FuB-/Radweqg

Verkehrsflaichen mit  besonderer Zweckbestimmung Ful3-/Radweg sind
ausschlieBlich durch FuBganger und Radfahrer zu nutzen. Motorisierter Verkehr,
auBer Notfall-, Ver- und Entsorgungsverkehr, ist hier ausgeschlossen. Sie dienen der
verkehrlichen ErschlieBung abseits des motorisierten Individualverkehrs.

Beqgriinung der Verkehrsflachen

Um das Wohngebiet entlang der &ffentliche Verkehrsflache mit Griin zu gliedern,
attraktiv zu gestalten und das Mikroklima zu verbessern, ist innerhalb der
offentlichen Verkehrsflache pro 250 Quadratmeter Verkehrsflache ein heimischer
Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16 Zentimeter zu pflanzen.
Zum  Schutz der Baume sind mindestens 2 Meter breite und
mindestens 6 Quadratmeter groBe Baumscheiben anzulegen. Die Baumscheiben
sind zu begriinen.

Um eine gewisse Flexibilitat bei der StraBenquerschnittsgestaltung zu gewahrleisten,
werden die Standorte der Baumpflanzung im Bebauungsplan nicht festgelegt.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Gemal3 § 9 Absatz Nummer 11 BauGB wird festgesetzt, dass in den in der
Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen ,ohne Ein- und Ausfahrt” die
Anordnung von Zufahrten und Zugangen fiir den motorisierten Individualverkehr
unzulassig ist.
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1.7

7.8

Die Festsetzung schlieft eine ErschlieBung der angrenzenden Grundstiicke tber die
Verkehrsflache aus.

Offentliche Griinflichen

Die im Bebauungsplan festgesetzten offentlichen Grinflaichen dienen der
stadtebaulichen Strukturierung des neuen Wohnquartiers ,An der Steinbruchallee”
und erfillen sowohl funktionale als auch gestalterische Aufgaben im
Ubergangsbereich zwischen Siedlungsraum und Freiraum. Sie sind integraler
Bestandteil des freiraumplanerischen Gesamtkonzepts und tragen maBgeblich zur
Einbindung des neuen Wohngebiets in den umgebenden Landschaftsraum bei.
Durch die Ausbildung mehrerer 6ffentlicher Griinziige in Form sogenannter ,griiner
Fugen”, die das Quartier durchziehen, wird eine Verknlipfung zwischen dem nérdlich
angrenzenden Freiraum — insbesondere der geplanten Steinbruchallee im Rahmen
der Rekultivierungsplanung — und dem sudlich angrenzenden Siedlungsbestand
hergestellt. Die griine HaupterschlieBungsachse verlauft in Nord-Sid-Richtung,
weitet sich trichterférmig in das Baugebiet hinein auf und endet an der
ZementstraBe. Diese  freiraumplanerische = Hauptachse ist nicht nur
identitatsstiftendes Element flr das neue Quartier, sondern bildet gleichzeitig einen
qualifizierten Ubergang zum angrenzenden Freiraum aus.

Die geplanten Griinflachen werden gemaB § 9 Absatz 1 Nummer 15 und 25 BauGB
mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.

Gestaltung privater unbebauter Flachen/Vorgarten

Ziel der gestalterischen Festsetzungen zur Nutzung und Gestaltung privater
unbebauter Grundsticksflachen — insbesondere der Vorgarten —ist ein einheitlich
durchgriintes und qualitatvolles Erscheinungsbild des Wohnquartiers. Die
Festsetzungen tragen sowohl zur Aufwertung des Ortsbildes als auch zum Erhalt der
okologischen Funktionsfahigkeit, zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas sowie
zur Forderung der Versickerungsfahigkeit von Niederschlagswasser bei.

Nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen tberbaute Flachen sind
gemal § 8 Absatz 1 BauO NRW grundsatzlich zu begriinen oder zu bepflanzen,
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen Verwendung
entgegenstehen. Um dieser gesetzlichen Verpflichtung Nachdruck zu verleihen und
einen nachhaltig begrinten Siedlungscharakter zu gewahrleisten, werden
erganzende Festsetzungen getroffen.

FUr Vorgartenbereiche, also jene Flachen, die zwischen der 6ffentlichen
Verkehrsflache und der vorderen Baugrenze beziehungsweise dem Hauptbaukorper
liegen, ist ein MindestmaB an Begriinung festgesetzt. Die befestigte Flache im
Vorgarten darf 50 Prozent der jeweiligen Vorgartenflache nicht Gberschreiten. Um
den eingeschrankten Flachenverhaltnissen Rechnung zu tragen, kann bei
Reihenmittelhdusern die befestigte Flache bis zu 70 Prozent betragen. Als befestigte
Flachen gelten dabei alle versiegelten oder versiegelungsahnlichen Flachen wie

-25 -



7.9

7.10

Zufahrten, Zuwegungen, Stellplatze, Fahrradabstellanlagen, Briefkastenanlagen
oder Fahrradboxen. Ein notwendiger Fassadenspritzschutz entlang der Hauswande
bleibt hiervon unberihrt.

Die Anlage sogenannter Schottergarten — also mit Kies, Schotter oder anderen losen
mineralischen Materialien bedeckte Flachen —ist unzulassig. Ebenso sind Folien,
Vliese oder vergleichbare nicht durchwurzelbare Unterlagen nur im Zusammenhang
mit dauerhaft wasserfiihrenden Gartenteichen zulassig. Ziel ist eine dauerhafte
Durchgriinung, die eine 6kologische Durchlassigkeit und eine Bepflanzung mit
standortgerechten, vorzugsweise heimischen Gehdlzen oder Stauden ermdglicht.

Mit der verbindlichen Begriinung der Vorgarten soll die geplante Durchgriinung des
offentlichen StraBenraums sinnvoll erganzt werden. Die gestalterische Einheit von
StraBenbegleitgriin, Heckenstrukturen, Baumen und Vorgarten bildet ein
zusammenhangendes, identitatsstiftendes Griingeflige im neuen Wohnquartier.
Darliber hinaus leisten begriinte Vorgarten einen wichtigen Beitrag zum
Artenschutz, zur Regenwasserversickerung sowie zur Abmilderung sommerlicher
Hitzeeffekte im Siedlungsraum.

Griinordnung

Begrinung von Tiefgaragen

Die nicht Uberbauten Dacher von Tiefgaragen sind intensiv zu begriinen, soweit sie
nicht fir eine andere zulassige Verwendung benotigt werden. Die Begriinung ist
dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Mindeststarke
der Dran-, Filter- und Vegetationsschicht betragt 50 Zentimeter. Zur Anpassung an
das umgebende Gelinde beziehungsweise im Ubergangsbereich zu anderen
zulassigen Verwendungen auf den Decken von Tiefgaragen (zum Beispiel Terrassen,
Hauseingangen, Wege) kann die Mindeststarke ausnahmsweise bis auf
35 Zentimeter reduziert werden.

Begriindung von privaten Stellplatzanlagen

Innerhalb ebenerdiger privater Stellplatzanlagen ist je angefangene sechs Stellplatze
mindestens ein hochstammiger Laubbaum zu pflanzen. Fir jeden Baum ist eine
Vegetationsflache von mindestens 2 x 3 Metern dauerhaft freizuhalten. Die Baume
sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch geeignete Geholze zu ersetzen
(Ersatzverpflichtung).

Ziel dieser Festsetzung ist die Minderung der versiegelten Flachen, die Verbesserung
des Mikroklimas sowie die gestalterische Einbindung der Stellplatzanlagen in das
Orts- und Landschaftsbild.

Immissionsschutz

Im Rahmen der stadtebaulichen Abwagung ist die Sicherstellung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse nach § 1 Absatz 6 BauGB geboten, fiir die die Belange des
Immissionsschutzes eine zentrale Bewertungsgrundlage darstellen.
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Aufgrund der raumlichen Nahe der geplanten Wohnnutzung zu der gewerblichen
Nutzung im Westen sowie der umliegenden Verkehrsflachen (Neubeckumer StraBe
(B 58), ZementstraBe und Oelder StraBe (K 45)) ist die Vertraglichkeit mit der
schitzenswerten Wohnnutzung im Rahmen einer Schallimmissionsprognose zu
untersuchen.

Fir das vorliegende Bauleitplanverfahren wurde eine entsprechende
schalltechnische Untersuchung erstellt, welche die gegebene Larmsituation sowie
geeignete SchallschutzmaBnahmen untersucht (nts Ingenieurgesellschaft mbH,
Midnster, Februar 2026).

Gewerbelarmimmissionen

Im Rahmen der stadtebaulichen Planung erfolgt eine Immissionsbetrachtung nach
DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” in Verbindung mit der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm). Fir Gewerbeldrm gelten in
Allgemeinen Wohngebieten die Immissionsrichtwerte der TA Larm von 55 dB(A) am
Tag und 40 dB(A) in der Nacht.

Die relevanten Gewerbelarmquellen sind fur das Plangebiet in stud-westlicher
Richtung eine KFZ-Prufstelle und in westlicher Richtung eine Tankstelle mit Shop
und Waschhalle, ein Maschinenbauunternehmen, ein Autohaus mit nachtlichen
Anlieferungen und ein Transportunternehmen mit Lkw-Verkehr. Diese Betriebe
wurden im Rahmen eines Ortstermins schalltechnisch erfasst und in ein digitales
Rechenmodell Gberfihrt.

Grundlage der Berechnungen ist eine Gebietsausweisung als Allgemeines
Wohngebiet (WA). Die Schallausbreitung wurde fiir das gesamte Plangebiet bis zum
3. Obergeschoss in den Zeitraumen Tag (6 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr)
ermittelt.

Die Ergebnisse zeigen, dass im slUdwestlichen Bereich des Plangebietes -
insbesondere im Bereich der geplanten Wohnbebauung 6stlich der Tankstelle -
sowohl tags als auch nachts Uberschreitungen der zulissigen Immissionsrichtwerte
auftreten. Tagsuiber werden hier Werte von bis zu 5 dB, nachts bis zu 7 dB Gber dem
zulassigen Richtwert festgestellt. Auch die zuldssigen Maximalpegel von 85 dB(A)
tags werden durch kurzzeitige Gerauschspitzen um bis zu 4 dB Uberschritten. Im
Nachtzeitraum sind hier dagegen keine Uberschreitungen des zulissigen
Maximalpegels zu erwarten

Soweit keinerlei SchallschutzmaBnahmen ergriffen werden, wiirden die auf das
Plangebiet einwirkenden Gewerbegerdausche die (fir die Gebietskategorie
beziehungsweise -nutzung) zugrunde zu legenden MaBstabe liberschreiten, so dass
in Teilen des Plangebietes gesunde Wohn- und Aufenthaltsverhaltnisse
eingeschrankt  wirden. Daher  sind nach den herangezogenen
Bewertungsmalstaben Vorgaben zum Schallschutz fir die geplanten Nutzungen im
Bebauungsplan festzusetzen.
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Konfliktbewaltigung durch die Anwendung des ,Bau-Turbos”

Das Plangebiet befindet sich in einem bereits larmvorgepragten stadtebaulichen
Umfeld. Die maBgeblichen Gerauschimmissionen resultieren aus den seit langerer
Zeit rechtmaBig bestehenden gewerblichen Nutzungen und dem StraBenverkehr.
Die Richtwertliberschreitungen sind daher standortbedingt und nicht auf atypische
Betriebszustande oder temporare Ereignisse zuriickzufihren. Daher ist im
vorliegenden Fall eine konfliktfreie Neuentwicklung nicht gegeben.

Die technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) stellt eine antizipierte
Sachverstandigenregel fir die Beurteilung von Gerduschimmissionen im
Genehmigungsverfahren dar. Fiir die vorliegende Planungssituation ist festzustellen,
dass eine uneingeschrankte Anwendung der Immissionsrichtwerte der TA Larm im
Sinne einer vollstandigen Einhaltung im Bereich samtlicher geplanter Baugrenzen
die Realisierung einer Wohnnutzung in Teilbereichen des Plangebiets erheblich ein-
schranken oder ausschlieBen wirde.

Durch den § 246e BauGB wurde eine befristete Sonderregelung zur Beschleunigung
des Wohnungsbaus durch die Zulassung von Abweichungen vom Bauplanungs-
recht geschaffen (Bau-Turbo). Weiterhin bietet der § 9 Absatz 1 Nummer 23 des
BauGB eine wichtige rechtliche Grundlage zur Ldsung von Larmkonflikten im
Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplanen. Hierdurch wird der gesetzliche
Rahmen geschaffen, Larmschutz auch auf andere Weise als durch Beachtung der
TA Ldrm zu gewahrleisten, namlich durch fir den stadtebaulichen Einzelfall
passgenaue Festsetzungen im Bebauungsplan.

Auf der Grundlage des § 9 Absatz 1 Nummer 23a BauGB kann im Bebauungsplan
festgesetzt werden, dass in bestimmten Gebieten Gerdauschimmissionen zugelassen
werden, die oberhalb der gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte der TA Larm
liegen. Somit kann in begriindeten Fallen von den Vorgaben der TA Larm
abgewichen werden. Es ist allerdings sicherzustellen, dass die geplante
Wohnnutzung stadtebaulich vertretbar ist und gesunde Wohnverhaltnisse gewahrt
bleiben.

Zur Begrindung der Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Abweichungs-
moglichkeit wurden im Vorfeld verschiedene in Betracht kommende aktive
SchallschutzmaBnahmen zur Konfliktbewaltigung umfassend gepriift. Hierzu zéhlten
insbesondere der Bau einer Larmschutzwand beziehungsweise eines
Larmschutzwalls sowie alternative stadtebauliche Konzepte mit abschirmender
Gebaudestellung in Form eines geschlossenen Gebauderiegels. Die Untersuchungen
haben gezeigt, dass eine Larmschutzwand/-wall in der erforderlichen
Dimensionierung zwar grundsatzlich zu Pegelminderungen fiihren kdnnte, jedoch in
keinem angemessenen Verhaltnis zwischen Kosten, baulichem Aufwand und
erreichbarem Schutzgewinn stiinde. Der gepriifte Alternativentwurf mit einem
abschirmenden Gebauderiegel erwies sich demgegentiiber als stadtebaulich nicht
vertraglich, da er die Durchlassigkeit, Belichtung und raumliche Qualitat des
Quartiers erheblich beeintrachtigen wiirde. Aktive MaBnahmen scheiden daher aus
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Grunden der VerhaltnismaBigkeit sowie der stadtebaulichen Qualitat aus.

Die Anwendung der gesetzlichen Abweichungsmoglichkeit ermdglicht es vor
diesem Hintergrund, die Belange Wohnraumschaffung einerseits und
Immissionsschutz andererseits in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Durch
die Kombination aus angepassten Immissionswerten und  passiven
Schallschutzanforderungen wird sichergestellt, dass trotz der Vorbelastung
insgesamt gesunde Wohnverhaltnisse gewahrt bleiben.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Sonderregelung stellt damit kein Abweichen
von den Grundsatzen des Immissionsschutzes dar, sondern eine im Gesetz
ausdriicklich vorgesehene planerische Steuerungsmaoglichkeit flr atypische,
innerstadtisch vorbelastete Standorte. Sie dient hier dazu, eine ausgewogene,
verhaltnismaBige und stadtebaulich sinnvolle Ldsung zu erreichen, die sowohl den
Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse als auch den Zielen einer
nachhaltigen Siedlungsentwicklung gerecht wird.

Um eine stadtebaulich sinnvolle und nachverdichtungsorientierte Wohnnutzung in
innerstadtischer Lage zu ermdglichen, wird von dem neuen Instrumentarium im
vorliegenden Bebauungsplan gezielt Gebrauch gemacht.

In dem sldwestlichen Bereich des Plangebietes (siehe schraffierter Bereich in
Abbildung 9) werden Immissionsrichtwerte von maximal 60 dB(A) tags und 45 dB(A)
nachts festgesetzt; kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen diese Werte gemaB TA Larm
tags um bis zu 30 dB und nachts um bis zu 20 dB Uberschreiten. Diese Werte
entsprechen den fur Mischgebiete malBgeblichen Richtwerten, bei deren Einhaltung
nach den stadtebaulichen MaBstaben der DIN 18005 grundsatzlich von gesunden
Wohn- und Arbeitsverhaltnissen ausgegangen werden kann.

Fir einen Teilbereich, in dem der Immissionsrichtwert nach TA Larm von nachts
45 dB(A) Uberschritten wird (siehe gelbe Darstellung in der Abbildung 9) wird eine
Festsetzung zum Ausschluss von 6ffenbaren Fenstern im Sinne der DIN 4109 wie
folgt aufgenommen:

Ausschluss von offenbaren Fenstern schutzwirdiger R&ume

Innerhalb der im Bebauungsplan durch Abgrenzung festgesetzten Bereiche sind bei
Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsinderung der Einbau von
offenbaren Fenstern und Tiren fir schutzbedirftige Raume gemaB DIN 4109
"Schallschutz im Hochbau" nicht zuldssig. Betroffen sind ausschlieBlich die
Obergeschosse.

Abweichungen von dieser Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen
Baugenehmigungsverfahrens zuldssig, sofern mit entsprechendem Nachweis
sichergestellt werden kann, dass durch andere geeignete MalBnahmen die
Anforderungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom
26.08.1998 (GMBI.503) eingehalten werden.

Die betroffenen Bereiche fiir den Ausschluss von 6ffenbaren Fenstern und Tiren fir
schutzbediirftige Raume sind der Planzeichnung zu entnehmen.

-29 -



Abbildung 9: Gerdauschimmissionen Gewerbe, Beurteilungspegel, Zeitraum Nacht,
2. Obergeschoss, Schalltechnisches Gutachten, nts Ingenieurgesellschaft mbH

Verkehrslarmimmissionen

Im Rahmen der stadtebaulichen Planung erfolgt die Beurteilung von
Verkehrslarmeinwirkungen nach dem Runderlass des Ministers fir Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr auf der Grundlage der DIN 18005. Fur Verkehrs-
larmeinwirkungen gelten im Allgemeinen Wohngebiet die schalltechnischen
Orientierungswerte gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag und
40 dB(A) in der Nacht.

Im Rahmen der Abwagung in der stadtebaulichen Planung kann mit plausibler
Begriindung eine Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte bis zu
den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
ohne weitergehende aktive LarmschutzmalBnahmen zugelassen werden, da diese
Immissionsgrenzwerte im Sinne der Verordnung mit gesunden Wohnverhaltnissen
in den jeweiligen Gebietskategorien vereinbar sind. Im Allgemeinen Wohngebiet
sollten die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59/49 dB(A) tags/nachts
jedoch nicht ohne weitergehende MaBnahmen Uberschritten werden.
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MaBgeblich fir die StraBenverkehrsgerdausche an der geplanten Bebauung sind die
westlich gelegene Neubeckumer Stral3e, die stdlich gelegene Zementstralle und die
ostlich verlaufende Oelder Straf3e.

Die Bewertung der innerhalb des Plangebiets zu erwartenden Verkehrsgerausche
erfolgt anhand der Verkehrsdaten flir den Prognose-Plan-Fall (siehe Kapitel 6.2).

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass am Tag der schalltechnische
Orientierungswert fir Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) im nordlichen
Teil der geplanten Wohnbebauung eingehalten wird. Im sudlichen Teil treten
Uberschreitungen von bis zu 8 dB auf. In der Nacht ist die Situation im Vergleich mit
dem hier heranzuziehenden Orientierungswert &hnlich, jedoch betragt die
Uberschreitung hier 10 dB(A).

Die fur die vorgesehene Gebietsnutzung geltenden Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A), bei deren Einhaltung im
Rahmen der stadtebaulichen Abwagung fiir diese Gebietskategorie im Allgemeinen
auch noch von gesunden Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsverhaltnissen
ausgegangen werden kann, werden in groBen Teilen des Plangebiets eingehalten.
Lediglich nahe der angrenzenden Stralen werden diese tags um bis zu 10 dB und
nachts um bis zu 11 dB Uberschritten. Im Nachtzeitraum liegen im stdlichen Teil des
Plangebietes teilweise Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) vor.

Die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, die in der Regel fir die
Gefahrdung der menschlichen Gesundheit genannt werden, werden nur im direkten
Umfeld der StraBBen tberschritten. Hiervon ist im Nachtzeitraum eine Baugrenze zur
Oelder Stral3e hin betroffen.

AuBenwohnbereiche wie Balkone, Loggien, Terrassen et cetera sollen tagsiber
gewisse  Pegelgrenzen nicht Uberschreiten, damit eine angemessene
Aufenthaltsqualitat im Freien gewahrleistet werden kann. Ein Kriterium fir eine
akzeptable Aufenthaltsqualitat, das im Rahmen der Abwagung bei einer
Uberschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 herangezogen
werden kann, ist zum Beispiel die Gewahrleistung einer ungestorten Kommunikation
Uber kurze Distanzen (Ubliches Gesprach zwischen zwei Personen) mit normaler,
allenfalls leicht angehobener Sprechlautstarke. Den Schwellenwert, bis zu dem
ungestorte Kommunikation unter den oben genannten Voraussetzungen moglich
ist, sieht die Rechtsprechung bei einem dquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A).
Dieser Dauerschallpegel wird in allen Geschossen an der Zufahrt zum Plangebiet
nahe der Oelder StraBe Uberschritten. Im 3. Obergeschoss wird dieser Pegel auch an
vereinzelten Baugrenzen im sudlichen Plangebiet Gberschritten. Hier ist nach den
vorgenannten MalBstdaben nicht ohne weitere MaBnahmen von einer weitestgehend
ungestdorten Kommunikation und einer angemessenen Aufenthaltsqualitat
auszugehen.

In allen Ubrigen Bereichen kann nach den vorgenannten Malstaben ohne weitere
MaBnahmen von einer weitestgehend ungestdorten Kommunikation und einer
angemessenen Aufenthaltsqualitat ausgegangen werden.
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Soweit keinerlei SchallschutzmaBnahmen ergriffen werden, wirden die auf das
Plangebiet einwirkenden Verkehrsgerdausche die (fir die Gebietskategorie
beziehungsweise -nutzung) zugrunde zu legenden MaBstabe lGiberschreiten, so dass
in Teilen des Plangebietes gesunde Wohn- und Aufenthaltsverhaltnisse
eingeschrankt wirden.

Daher sind nach den herangezogenen BewertungsmafBstaben Vorgaben zum
Schallschutz fiir die geplanten Nutzungen im Bebauungsplan festzusetzen.

Anforderungen an den baulichen Schallschutz von AuBenbauteilen schutzwirdiger
Gebaude

Auf der Grundlage der festgestellten Verkehrsgerdauschimmissionen werden
Festsetzungen fur die schalltechnischen Anforderungen an die Bauausfiihrung der
AuBenfassaden von schutzbedirftigen Rdumen als passive SchallschutzmaBBnahmen
abgeleitet.

Die schalltechnischen Anforderungen an die Bauausfuhrung bei Neubauten
beziehungsweise baugenehmigungspflichtigen Anderungen von Wohn- und
Aufenthaltsraumen ergeben sich auf der Grundlage der DIN 4109-1. Hiernach
ergeben sich die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R'wges der
AuBenbauteile fir die unterschiedlichen Raumarten von schutzbedurftigen Raumen
auf der Grundlage der aus den Beurteilungspegeln der Gerduschimmissionen zu
ermittelnden malgeblichen AuBenlarmpegeln La in dB(A).

Die maBgeblichen AuBenlarmpegel innerhalb des Plangebiets werden festgesetzt.
Es liegen vor den Fassaden der geplanten Gebaude je nach Fassadenausrichtung
mafBgebliche AuBenlarmpegel von 59 dB bis 74 dB vor. Die Larmpegelbereiche sind
nach Tabelle 1 definiert:

Larmpegelbereich MaBgeblicher AuBenlarmpegel in dB

I 55

Il 60

1] 65

A% 70

\ 75

VI 80

VI >80

Tabelle 1: Zuordnung zwischen Larmpegelbereich und maBBgeblichem AuBenldarmpegel

Innerhalb der im Bebauungsplan durch Abgrenzung festgesetzten maBgeblichen
AuBenlarmpegel missen bei Errichtung, Erweiterung, Anderung oder
Nutzungsanderung von Gebauden, in denen nicht nur zum voriibergehenden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen — Aufenthaltsrdume im Sinne des
§ 46 BauO NRW — nach DIN 4109-1:2018-01 Anforderungen an die Schalldammung
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der AuBenbauteile (Wandteile, Fenster, Liiftungen, Dacher ecetera) erfillt werden.
Die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe R'wges der AuBenbauteile von
schutzbedirftigen Raumen sind unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen
Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7. 1, Gleichung (6) zu bestimmen.

Abweichungen von dieser Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen
Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zuldssig, wenn aus
dem konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten
maBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen
Anforderungen an die AuBenbauteile unter Berticksichtigung der unterschiedlichen
Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und
umgesetzt werden.

Schallschutz fur Schlafrdume oder fir zum Schlaf geeignete Rdume

Fur Schlafraume oder fir zum Schlaf geeignete Rdume sind bei einem
Beurteilungspegel nachts Uber 45 dB(A) nach DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau” schallgedampfte Luftungseinrichtungen erforderlich. Die hiervon
betroffenen Bereiche des Plangebiets sind in der Planzeichnung gekennzeichnet. Die
akustischen Eigenschaften der Luftungseinrichtungen sind bei der Ermittlung der
gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MalBe von R'w,ges zu berlcksichtigen.

Abweichungen von dieser Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen
Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis Uber die Einhaltung
eines Beurteilungspegels < 45 dB(A) nachts zulassig.

Schallschutz fir AuBenwohnbereiche

Innerhalb der im Bebauungsplan durch Abgrenzung festgesetzten Bereiche mit
Uberschreitung des dquivalenten Dauerschallpegels von 62 dB(A) durch Verkehr
tags sind bei Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsédnderung von
schutzbedirftigen AuBenwohnbereichen in Terrassenlage sowie in den
Obergeschossen (zum Beispiel Balkone) ohne zusatzliche schallabschirmende
MaBnahmen nicht zuldssig. Hiervon ausgenommen sind Balkone und Loggien von
Wohnungen, wenn ein zusatzlicher Balkon oder eine Loggia auf der
larmabgewandten Seite vorhanden ist, auf dem beziehungsweise auf der der
aquivalente Dauerschallpegel von 62 dB(A) eingehalten oder unterschritten wird.

Abweichungen von dieser Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen
Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis Uber die Einhaltung
eines aquivalenten Dauerschallpegels < 62 dB(A) tags zulassig.

Architektonische MaBnahmen zur Konfliktminderung

Erganzend konnen architektonische MaBnahmen zur Konfliktminderung beitragen.
Hierzu  zadhlen insbesondere eine larmrobuste  Gebaudestellung  mit
Abschirmwirkung, geeignete Grundrissorganisation mit Anordnung sensibler
Raume auf larmabgewandten Fassadenseiten sowie bauliche Elemente wie
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, Loggien oder Laubengadnge, die zusatzliche
Pegelminderungen bewirken kdnnen.
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Die genannten MaBBnahmen werden im Bebauungsplan nicht verbindlich festgesetzt,
sondern als geeignete bauliche Mdglichkeiten zur Minderung der
Larmeinwirkungen empfohlen. Sie kdnnen im Rahmen der Objektplanung und
Bauausfiihrung einzelfallbezogen beriicksichtigt werden, um die akustische
Situation weiter zu verbessern.

Planbedingte Mehrverkehre

Mit der vorliegenden stadtebaulichen Planung sind planbedingte Mehrverkehre auf
den StraBen in der Nachbarschaft auBerhalb des Plangebietes zu erwarten. Im
Rahmen der Abwagung der Belange in der stadtebaulichen Planung sind die
schalltechnischen Auswirkungen des planbedingten Mehrverkehrs zu ermitteln und
zu beurteilen.

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen des planbedingten Mehrverkehrs zeigen,
dass an der bestehenden schutzwiirdigen Bebauung an der Oelder StraBe bereits
ohne den planbedingten Mehrverkehr (Prognose-Fall-Null 2035)  hohe
Verkehrslarmbelastungen vorliegen. Die schalltechnischen Orientierungswerte nach
dem Beiblatt 1 zu DIN 18005 werden im Prognose-Null-Fall bereits an den starksten
betroffenen, straBenzugewandten Fassaden tags und nachts von den
Beurteilungspegeln fir die Verkehrsgerausche tberschritten. Die haufig als obere
Grenze fur die stadtebauliche Abwagung herangezogene Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung, bei deren Einhaltung ebenfalls noch von gesunden
Wohn- und Aufenthaltsverhaltnissen ausgegangen werden kann, werden bei der
Betrachtung des Prognose-Null-Falls ebenfalls noch tags und nachts Gberschritten.

Vor den straBenabgewandten Fassaden werden die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV tags und nachts mit wenigen Ausnahmen eingehalten beziehungsweise
unterschritten.

Bei einer Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV und einer
Erhéhung der Beurteilungspegel von mindestens 3 dB sollten MaBnahmen zur
Kompensation der durch den plangedingten Mehrverkehr verursachten
Verkehrslarmerhohung geprift werden.

Die gutachterlichen Ergebnisse zeigen, dass der planbedingte Mehrverkehr zu
Erhéhungen der Beurteilungspegel von bis zu 0,6 dB(A) tags und bis zu 0,3 dB(A)
nachts flhrt. Diese Pegelzuwachse liegen unterhalb beziehungsweise im Bereich der
Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 bis 2 dB(A) und sind daher als geringfligig
einzustufen. Auch in der standigen Rechtsprechung wird eine Pegelerh6hung, die
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegt, als geringfligig bewertet.

Vor diesem Hintergrund sind diesbezliglich keine MaBBnahmen zu prifen.

Abwagungsrelevant werden jedoch Larmsteigerungen auch unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle, sobald die Grenze der absoluten Unzumutbarkeit durch
die mit dem planbedingten Mehrverkehr verbundenen Pegelerh6hung erstmalig
oder oberhalb dieser Grenze weitergehend tberschritten wird.
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An einigen der betrachteten Immissionsorte wird die vorhandene Verkehrs-
gerauschbelastung durch den planbedingten Mehrverkehr oberhalb der
Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, die in der Regel fir die
Gefahrdung der menschlichen Gesundheit genannt werden, erstmals Uberschritten.
Der planbedingte Mehrverkehr flihrt an diesen Immissionsorten bei der
Gesamtlarmbetrachtung zu Erhéhungen der Larmbelastung von maximal 0,6 dB.
Hiervon betroffen sind entsprechend der Berechnungsergebnisse im Tageszeitraum
mehrere Gebaude an der Oelder StraBe.

Aufgrund der erorterten Berechnungsergebnisse ist festzustellen, dass immissions-
schutztechnische Konflikte durch den planbedingten Mehrverkehr an den
bestehenden Nutzungen nicht auszuschlieBen sind.

Im Rahmen der Abwagung ist zu berticksichtigen, dass in den straBenabgewandten,
durch die Bebauung abgeschirmten Bereichen AuBenpegel von héchstens 60 dB(A)
nachts erreicht werden. Damit verbleiben geschiitzte Rickzugsbereiche, die
grundsatzlich Wohnen und Schlafen auch bei zumindest teilweise gedffneten
Fenstern ermdglichen. Daher kann die Larmsteigerung fur dieses Kriterium flir den
Nachtzeitraum als zumutbar abgewogen werden. Eine weitergehende Verscharfung
der bestehenden Belastungssituation tritt durch den planbedingten Mehrverkehr
nicht ein. Auch im Tageszeitraum liegen vor den straBenabgewandten Fassaden mit
Ausnahme eines Gebaudes Beurteilungspegel von nicht mehr als 60 dB(A) vor.

Aktive LarmschutzmaBnahmen, etwa zusatzliche Larmschutzanlagen oder
umfangreiche straBenbauliche Eingriffe, wirden vor diesem Hintergrund keinen
verhaltnismaBigen zusatzlichen Schutzgewinn bewirken und stiinden angesichts der
nur geringfligigen Zusatzbelastung auBer Verhaltnis zu Kosten und stadtebaulichen
Auswirkungen. Auch weitergehende planungsrechtliche Einschrankungen wirden
die mit dem Bebauungsplan verfolgten stadtebaulichen Ziele, insbesondere
Innenentwicklung, geordnete Fortentwicklung und Sicherung von Wohnnutzungen,
unverhaltnismaBig beeintrachtigen, ohne die Larmsituation wesentlich zu
verbessern.

Den demgegeniber stehenden Belangen der betroffenen Anliegerinnen und
Anlieger wird dadurch Rechnung getragen, dass die planbedingten
Zusatzbelastungen quantitativ gering ausfallen, unterhalb der Wahrnehmbar-
keitsschwelle liegen und keine weitergehende Uberschreitung gesundheits-
relevanter Schwellenwerte bewirken.

Eine planbedingte Uberschreitung der Immissionswerte von etwa 70 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts kann im Einzelfall hinzunehmen sein, etwa dann, wenn in einem
besonders larmvorbelasteten Bereich die Erhdhungen der Immissionspegel
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle fir das menschliche Ohr liegen, die
bezogen auf einen rechnerisch ermittelten Dauerschallpegel bei Pegelunterschieden
von 1 bis 2 dB(A) anzusetzen ist (vgl. auch OVG NRW, Urt. v. 22.6.2023 - OVG
MUENSTER Aktenzeichen 2D34721NE 2 D 347/21.NE —, juris Rn. 111, v. 26.11.2018 —
Aktenzeichen 10D4016NE 10 D 40/16.NE —, juris Rn. 110 ff, v. 30.5.2017 -
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7.1

Aktenzeichen 2D2715NE 2 D 27/15.NE —, juris Rn. 112, v. 24.3.2015 — Aktenzeichen
7D5213NE 7 D 52/13.NE —, juris Rn. 36, und v. 6.2.2014 — Aktenzeichen 2D10412NE
2 D 104/12.NE —, juris Rn. 68; Wahlhauser, in: Bischopink/Kilpmann/Wahlhauser, Der
sachgerechte Bebauungsplan, 5. Aufl. 2021, Rn. 901).

Die geringfiigige Uberschreitung des nachtlichen Pegelwertes von 60 dB(A) um
maximal 0,3 dB(A) ist als unerheblich zu bewerten.

Erganzend wird auf die Verkehrsuntersuchung nach Inbetriebnahme der B 58 (siehe
Kapitel 6.2) verwiesen. Die dort durchgeflihrten erneuten Messungen zeigen, dass
die durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) gegentber den in der
Untersuchung vom 25.02.2025 zugrunde gelegten Ansatzen um rund 1.000 Kfz/24 h
zurickgegangen sind. Dies bestatigt die prognostizierte Entlastung der Oelder
StraBe und flihrt zu einer weiteren Verbesserung der verkehrlichen Situation sowie
zu einer Reduzierung der Immissionen.

Im Ergebnis der Abwagung gemaB § 1 Absatz 7 BauGB Uberwiegen damit die mit
der Planung verfolgten stadtebaulichen Belange die lediglich geringfligigen
zusatzlichen Verkehrslarmauswirkungen. Die planbedingten Mehrverkehre bewirken
keine unzumutbare Zusatzbelastung; weitergehende KompensationsmalBBnahmen
sind daher nicht erforderlich.

Ortliche Bauvorschriften und Belange des Orts- und Landschaftsbildes

Ziel der gestalterischen Festsetzungen ist es, dem neuen Wohnquartier ,An der
Steinbruchallee” eine eigenstandige Identitat zu verleihen und gleichzeitig eine
harmonische Einbindung in den umgebenden Siedlungs- und Landschaftsraum
sicherzustellen. Die Festsetzungen dienen der Entwicklung eines ortsbild-
vertraglichen und zugleich eigenstandigen stadtebaulichen Charakters, ohne die
Gestaltungsfreiheit der Bauherren GbermaBig einzuschranken.

Zur Ordnung der Dachlandschaften werden an pragnanten Bereichen trauf- oder
firststandige Gebaude vorgegeben.

Die Dachgestaltung tragt maBgeblich zur gewilinschten MaBstablichkeit und
formalen Klarheit bei. Aus diesem Grund werden Dachilberstande auf maximal
0,30 Meter beschrankt, um die plastische Wirkung der Gebaudekubaturen zu
betonen und deren Rolle in der Raumgliederung hervorzuheben. Dachneigungen
werden in den unterschiedlichen WA-Gebieten in einem Spektrum von 0 bis 35 Grad
beschrankt, wobei Dachflachen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad nur mit
nicht glanzenden Materialien in dunklen Farbtonen (Anthrazit/Dunkelgrau bis
Schwarz) eingedeckt werden durfen. Hierdurch wird ein ruhiges und
zurlickhaltendes Erscheinungsbild der Dachflachen im Siedlungsgefiige gesichert.

Dachaufbauten dirfen maximal 50 Prozent der Baukorperlange einnehmen, miissen
seitlich ausreichend Abstand wahren und dirfen keine unterschiedlichen
Traufhdéhen innerhalb einer Dachflache erzeugen. So bleibt die Dachlandschaft als
pragendes Gestaltungselement erkennbar.
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Die Festsetzungen schaffen einen verbindlichen gestalterischen Rahmen, lassen
jedoch ausreichend Raum fir architektonische Vielfalt. Durch eine differenzierte
Dachformfestsetzungen je Teilbereich wird eine gebietsbezogene Gestaltung
unterstltzt, die sowohl ortstypische Merkmale aufnimmt als auch moderne
Ausdrucksformen zulasst.

Zur weiteren Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild tragen erganzende
Festsetzungen bei, etwa zur Gestaltung privater unbebauter Flachen/Vorgarten, zur
baulichen Ausformung von Einfriedungen wund zur Gestaltung privater
Stellplatzanlagen. Diese Festsetzungen férdern die Durchgriinung und 6kologische
Qualitat des Quartiers.

Bauliche Einfriedungen entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen sind ausschlieBlich in
blickdurchlassiger Ausfihrung mit einer maximalen Hohe von 1,20 Meter (zum
Beispiel Stabmattenzdune) und in Kombination mit heimischen Geholzen (zum
Beispiel Hainbuche, Feldahorn, Liguster) zulassig. Diese Festsetzung soll zu einem
qualitatvollem StraBenbild beitragen. Zu o6ffentlichen Grinflachen sind
Einfriedungen ebenfalls ausschlieBlich in blickdurchlassiger Ausfiihrung mit einer
maximalen Hohe von 1,20 Meter zuldssig, allerdings ohne die Verpflichtung, diese
mit Hecken zu kombinieren. Diese Differenzierung erfolgt aus dem Grund, dass der
Stadt Beckum auf ihren offentlichen Griinflaichen — anders als im relativ schmalen
StraBenraum — genugend Flache zur Pflanzung von Gehdlzen/zur Eingriinung zur
Verfigung steht. Die Begrenzung baulicher Einfriedungen entlang offentlicher
Flachen auf eine Hohe von 1,20 Meter korrespondiert mit der im
Nachbarrechtsgesetz Nordrhein-Westfalen genannten Referenzhéhe. Durch die
Begrenzung auf eine Hohe von 1,20 Meter wird ein qualitatvolles, offenes StraBen-
und Ortsbild sichergestellt. Im Sinne des Gebotes der planerischen Zurtickhaltung
wird fur die Bereiche zwischen den privaten Grundstlicken keine Festsetzung zu den
Einfriedungen getroffen.

Die am siidostlichen Rand des Plangebiets festgesetzten Winkelstlitzmauern dienen
neben ihrer technischen Funktion auch der geordneten Einbindung des Baugebiets
in das Orts- und Landschaftsbild. Die Winkelstiitzmauern sichern die erforderlichen
Hohenunterschiede infolge der angehobenen StraBenhdhen und gewadhrleisten
einen klar gefassten Ubergang zwischen den unterschiedlichen Gelandeniveaus.

Zur Vermeidung einer dominanten oder gestalterisch storenden Wirkung sind die
Winkelstitzmauern in ihrer Hohenentwicklung begrenzt. Zudem erfolgt auch hier
eine Begrenzung einer auf dem Winkelstitzmauer geplanten Einfriedung auf eine
Hohe von 1,20 Meter.

Auch Garagen, Carports und Nebenanlagen unterliegen gestalterischen
Anforderungen. Sie sind innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zu
errichten und gestalterisch auf das Hauptgebaude abzustimmen.

Zueinander grenzstandig errichtete Doppelhauser und Hausgruppen sind
profilgleich sowie einheitlich in Materialwahl und Farbgebung der Fassade und
Dacheindeckung zu gestalten.
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Durch die vorgenannten gestalterischen Regelungen soll ein klar strukturiertes, aber
dennoch abwechslungsreiches und individuelles Wohnquartier entstehen, das durch
seine sorgfaltig abgestimmte MaBstablichkeit, Materialitat und Durchgriinung ein
harmonisches Orts- und Landschaftsbild ausbildet.

Abwagung der offentlichen und privaten Belange

GemaB § 1 Absatz 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane die 6ffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen.
Private Belange sind insbesondere dadurch berihrt, dass sich nicht alle Flachen
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im Eigentum der Stadt Beckum
befinden sowie mit der Planung schutzwirdiger allgemeiner Wohngebiete
potenzielle Einschrankungen fir die Nutzungsintensivierung von zum Beispiel
vorhandenen Gewerbebetrieben verbunden sein kdnnen. Korrespondierend mit
dem vom Rat der Stadt Beckum am 19.12.2017 beschlossenen Leitziel, wonach ein
jahrlicher Wohnraumbedarf von 70 Wohneinheiten abzudecken ist, ist die Schaffung
zusatzlichen Wohnraums fir die Stadt Beckum von Uberragendem 6ffentlichem
Interesse. Die Stadt Beckum verfligt aktuell Gber keine vergleichbare Flache, auf der
die Zielsetzungen dieses Bebauungsplans gleichermalBen umgesetzt werden
konnten. Im Sinne einer flachensparenden Planung und wirtschaftlichen
BaugebietserschlieBung werden innerhalb dieses Bebauungsplans teilweise private
Flachen einbezogen.

Ein circa 14 Meter breiter Streifen des Grundstiicks Gemarkung Beckum, Flur 8,
Flurstiick 879, das an den Gewerbebetrieb ZementstraBe 1 angrenzt, wird im
Bebauungsplan teilweise als 6ffentliche Verkehrsflache und teilweise als 6ffentliche
Griunflache festgesetzt, um diesen Bereich zur Vervollstaindigung der geplanten
.grinen Fuge” zu sichern. Bei der ,griinen Fuge” handelt es sich um die zentrale
Griunverbindung, die den innerstadtischen Bereich an der ZementstraBe mit dem
nordlich geplanten Freiraum der ,Steinbruchallee” verbinden soll. Die ,griine Fuge”
bildet das freiraumplanerische Rickgrat des stadtebaulichen Konzeptes. Ziel dieser
Grunflache ist die gestalterische Gliederung des Gebietes, die Habitat- und
Grunvernetzung, die Verbesserung des Mikroklimas sowie die Fdrderung der
Nahmobilitat, indem in diesem Griinzug ein FuB3- und Radweg zur ErschlieBung
angelegt wird.

Ohne Einbeziehung dieser privaten Flache wirde sich die ,griine Fuge auf eine Breite
von lediglich rund 2,60 Meter verschlanken, was der geplanten Funktion einer
offentlichen Grinverbindung nicht gerecht wird. Alleine aus der geplanten
Anpflanzung groBkroniger, stadtklimatisch wirksamer und zugleich stadtebaulich in
Erscheinung tretender Baume ergibt sich die erforderliche Breite des Griinzugs bei
Planumsetzung von etwa 16,60 Metern. Das Grundstiick Gemarkung Beckum, Flur 8,
Flurstlck 879, ist bisher gemal § 34 BauGB zu beurteilen. Ein kleiner Teil im Siiden
des Grundstlicks wird bisher als eine von zwei Grundstlickszu- und -abfahrten zu
dem Objekt ZementstraBe 1 beziehungsweise als befestigter Stellplatz genutzt. Bei
dem Uberwiegen Teil handelt es sich um eine Rasenfliche. Die geplante
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8.1

8.2

untergeordnete Festsetzung einer 6ffentlichen Verkehrsflache ermdglicht es dem
Eigentimer des Objektes ZementstraBe einerseits auch zukiinftig die Zu- und
Abfahrt auf seine verbleibenden Grundstlicke. Andererseits wird mit dieser
Festsetzung ein Offentliches Entree beziehungsweise ein Auftaktbereich ein-
schlieBlich einigen Besucherparkplatzen zu der griinen Fuge geschaffen. Die
Errichtung der nordlich der ZementstraBe 1 geplanten neuen Wohngebdude im
Geltungsbereich dieses Bebauungsplans flihrt dazu, dass sich die bauliche
Ausnutzbarkeit der verbleibenden privaten Flachen im Bereich der Zementstrale 1
nach Norden erweitert, da sich die von der ZementstraBe abgewandte faktische
hintere Baugrenze gemal § 34 BauGB verschiebt und dadurch zusatzliche
Baufreiheit entsteht. Dieser planungsbedingte Vorteil steht der Festsetzung einer im
Verhaltnis zur gesamten GrundstlicksgroBe kleinen privaten Teilflache als 6ffentliche
Verkehrs- beziehungsweise Griinflache gegenuber. In der Gesamtabwagung wird
der Eigentumseingriff durch die untergeordnete Uberplanung der privaten Flache
zu einer Offentlichen Verkehrs- sowie offentlichen Grinflache als angemessen
bewertet.

Belange des Umweltschutzes

Die Belange des Umweltschutzes einschlieBlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege missen im Regelverfahren bei der Aufstellung von Bauleitplanen
berlcksichtigt werden (§ 2 Absatz 4 BauGB).

Umweltpriifung und Umweltbericht

Fir den vorliegenden Bebauungsplan wird gemaB3 § 2 Absatz 4 BauGB eine
Umweltprifung durchgefiihrt, in  der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und
bewertet werden (siehe Teil B der Begriindung).

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes und Umsetzung der Entwicklungsziele wird
ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft gemaB § 1 a Absatz 3 BauGB
vorbereitet. Es ist daher die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung beachtlich.

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt in Anlehnung an das Warendorfer Modell (Kreis
Warendorf 2025) und wurde durch das Biro Kortemeier Brokmann GmbH erstellt
(Eingriffsbilanzierung, Kortemeier Brokmann GmbH, Herford, Februar 2026).

Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von 5,5 Hektar und teilt sich heute im
Wesentlichen in Kleingartenanlage und in landwirtschaftlich genutzte Flachen
(Ackerflachen), Fettwiesen und Fettweiden auf. Griinflachen sind zudem in Form von
zwei Siedlungsbrachen und eines Vielschnittrasens vorhanden. Untergeordnet
kommen auBerdem ein Landwirtschaftsweg, weitere Verkehrsflachen in Form einer
Wohn- und ErschlieBungsstraBe und am &stlichen beziehungsweise stiddstlichen
Rand des geplanten Geltungsbereiches kleinflachige Wohnbauflachen vor.
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8.3

Die Kleingartenanlage weist einen groBen Geholzbestand auf. Sie ist durch eine
Vielzahl von Hecken gegliedert. Auch groBere Einzelbdume sind vorhanden. Zudem
sind die Grinflaichen zum Teil extensiv gepflegt. Daher wird fir die
Kleingartenanlage ein gutachterlich festgelegter Korrekturfaktor von 2,0 in Ansatz
gebracht, um die Wertigkeit an die Bestandssituation anzupassen. Diese geht
aufgrund des vorhandenen Strukturreichtums weit Gber den im Warendorfer Modell
vorgesehenen Wert von 0,3 Okologischen Werteinheiten (OWE) fiir Gartenflachen
hinaus und kann so mittels des gewahlten Korrekturfaktors addaquat berticksichtigt
werden.

In der Summe ist den bilanzierten Flachen im Bestand aktuell ein Eingriffsflachenwert
von 24.994 OWE zuzuschreiben.

Die Umsetzung des geplanten Baugebietes mit den Festsetzungen eines
+Allgemeinen Wohngebietes”, 6ffentlicher Grinflachen mit der Zweckbestimmung
.Parkanlage”, der Ooffentlichen Verkehrsflaichen sowie von Flachen fir die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
ergibt in der Gesamtbilanz der Planung einen Kompensationswert von 4.137 OWE.

Bei einer Gegenuberstellung der dkologischen Wertigkeiten des Bestands/Ein-
griffsflachenwerts und der Planung beziehungsweise des Kompensationswertes
zeigt sich, dass durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr.74 ,An der
Steinbruchallee” ein 6kologischer Wertverlust (Kompensationsbedarf) in Hohe von
20.857 OWE entsteht.

Details zu der rechnerischen Eingriffsbilanzierung sowie den ermittelten
Werteinheiten sind der Kompensationsermittlung (separate Unterlage als Anlage zur
Begriindung) zu entnehmen.

Der erforderliche Ausgleich wird auBerhalb des Plangebiets Giber den kommunalen
Ausgleichsflachenpool ,Goldsteinbusch (Gemarkung Beckum, Flur 143, Flurstiicke
82, 89, 91, 92, 96, 104, 105, 108 und 109) abgewickelt. Die entsprechende
Zuordnungsfestsetzung gemaB § 9 Absatz 1a Satz 2 BauGB ist Bestandteil des
Bebauungsplanes.

Artenschutz

Nach den Bestimmungen des besonderen Artenschutzes ist im BNatSchG zwischen
besonders geschutzten Arten und streng geschitzten Arten zu unterscheiden, wo-
bei Letzteren ein besonders intensiver Schutz zuteilwird. Nach den Bestimmungen
des besonderen Artenschutzes ist im BNatSchG zwischen besonders geschitzten
Arten und streng geschitzten Arten zu unterscheiden, wo-bei Letzteren ein
besonders intensiver Schutz zuteilwird. Welche wild lebenden Tierarten und wild
wachsenden Pflanzenarten einem strengen Artenschutz unterliegen, regeln die
Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 10 Absatz 2 Ziffer 11 BNatSchG)
in Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1 Spalte 3 BArtSchV),
der EG-Artenschutzverordnung (Anhang A der Verordnung EG Nummer 338/97)
sowie der FHH-Richtlinie (Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG).

_40 -



Sofern streng geschiitzte Arten oder deren Lebensraume durch die MaBnahme
betroffen sind, ist dies im Abwagungsprozess besonders zu berlicksichtigen. Nach
§ 19 Absatz 3 BNatSchG ist die Zerstdrung eines nicht ersetzbaren Biotopes streng
geschitzter Arten als Folge eines Eingriffes nur zuldssig, wenn der Eingriff aus
zwingenden Griinden des lberwiegenden 6ffentlichen Interesses gerechtfertigt ist.

Entsprechend dem geltenden Recht unterliegen alle europaischen Vogelarten den
Artenschutzbestimmungen des § 44 Absatz 1 BNatSchG. Folglich ist auch die
vorhabenspezifische Erfillung der Verbotstatbestande gegeniiber haufigen und
verbreiteten Vogelarten, sogenannte ,Allerweltsarten” wie Amsel, Buchfink oder
Kohlmeise, zu Uberprifen. Im Regelfall kann jedoch davon ausgegangen werden,
dass bei den haufigen und ungefahrdeten Arten aufgrund ihrer Anpassungsfahigkeit
nicht gegen die Verbotstatbestande verstoBen wird.

Im Rahmen der Erarbeitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages durch Hoke
Landschaftsarchitektur | Umweltplanung GbR (siehe Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag fur das Bebauungsplanverfahren Nr. 74 ,An der Steinbruchallee” der
Stadt Beckum, Hoke Landschaftsarchitektur | Umweltplanung GbR, Bielefeld,
06.01.2026) fanden sowohl Datenrecherchen als auch faunistische Kartierungen der
Artengruppen Vogel und Fledermause statt. Zur Erfassung der Brutvogelfauna
wurde eine Revierkartierung durchgefiihrt. Die Fledermause wurden unter
Anwendung der Punkt-Stopp-Methode und zusatzlichem Einsatz von stationdren
Ultraschalldetektoren (Horchboxen) erfasst.

Die  vorhabenbedingte  Betroffenheit samtlicher ermittelter potenziell
planungsrelevanter Arten wurde in einer Artenschutzprifung Stufe | ermittelt und
hinsichtlich einer mdglichen Betroffenheit durch das Vorhaben Uberschlagig
beurteilt. Darauf basierend sind fir folgende Arten das Eintreten von
Verbotstatbestanden gemal § 44 BNatSchG maoglich:

- Vogelarten: Feldlerche, Feldschwirl und Kuckuck

- Fledermausarten: Zwergfledermaus, Muckenfledermaus, Breitfligelfledermaus,
GroBer Abendsegler, GroB3e/Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus und
Wasserfledermaus

Darlber hinaus kénnen sich Betroffenheiten fur haufige und verbreitete Vogelarten
im Rahmen der Umsetzung der Planung ergeben. Mit einer Art-flr-Art-Betrachtung
(Artenschutzprifung Stufe ll) wurde die etwaige Betroffenheit tiefergehend
beurteilt.

Eine Betroffenheit der Vogelarten Feldlerche, Feldschwirl und Kuckuck ergibt sich
aufgrund bauzeitlicher Storwirkungen mit Folge einer mdglichen Brutaufgabe.
Aufgrund der heranriickenden Bebauung ist zudem zu erwarten, dass ein Brutrevier
der Feldlerche im Sinne des § 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG (Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestatte) dauerhaft verloren geht, sodass ein
Ausgleichserfordernis besteht. Fiir weit verbreitete und haufige Vogelarten besteht
ein erhdhtes Totungs- und Verletzungsrisikos im Rahmen der Baufeldraumung.

_41 -



Die baulichen Objekte der Gartenanlagen wie Schuppen und Hitten sowie
Hohlenbaume innerhalb des Plangebiets stellen geeignete Fledermausquartiere dar,
sodass auf Grundlage der Kartierergebnisse eine solche Nutzung anzunehmen ist.

Eine Quartiersnutzung ist insbesondere durch die Arten Breitflugelfledermaus,
GroBer Abendsegler und Zwergfledermaus anzunehmen. Die Arten
Mickenfledermaus, GroBe/Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus und
Wasserfledermaus sind allenfalls als Einzeltiere zu erwarten. Mit der Baufeldraumung
wird eine mogliche Betroffenheit gemaB §44 Absatz 1 Nummer 1,2 und3
BNatSchG (Toten und Verletzen, erhebliche Stérung, Verlust von Fortpflanzungs-
und Ruhestatte) ausgeldst. Es werden Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen
benannt, die das Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44
Absatz 1 Nummer 1 (Toten und Verletzen), Nummer 2 (erhebliche Stérung) und
Nummer 3 (Fortpflanzungs- und Ruhestatten) BNatSchG fiir die im Rahmen der
Stufe Il betrachteten Arten abwenden.

Fir Amphibien bestehen im Plangebiet selbst keine geeigneten Laichgewasser.
Temporare Kleingewasser befinden sich ausschlieBlich auBerhalb des Plangebiets.
Eine relevante Betroffenheit von Fortpflanzungsstatten ist daher nicht zu erwarten.
Gleichwohl kann das Plangebiet als Teillebensraum genutzt werden.

Zur Vollzugsfahigkeit des Bebauungsplans sind folgende artenschutzrechtliche
Auflagen zwingend zu berlcksichtigen:

AusgleichsmafBhahmen:

Vorgezogene AusgleichsmaBnahme (cef-MaBnahme) Feldlerche

Es ist ein Ausgleich fir ein Brutpaar der Feldlerche zu schaffen. Die Ausgleichsflache
befindet sich etwa 350 m nordlich der festgestellten Feldlerchenreviere und
innerhalb des Geltungsbereichs des Rekultivierungsplans zur Wiederherstellung der
fur Abgrabungen genutzten Flache der Firma Dyckerhoff (Teilfliche aus dem
Grundstlick Gemarkung Beckum, Flur 11, Flurstiick 190). Der als Ausgleichsflache fir
die Feldlerche heranzuziehende Bereich ist mit dem Rekultivierungs-
beziehungsweise Entwicklungsziel Extensivgriinland planfestgestellt. In diesem
Bereich sind auf einer Flache von mindestens 1 Hektar artenschutzrechtliche
Auflagen umzusetzen, sodass eine Anlage und Entwicklung eines fir die Feldlerche
geeigneten Lebensraums gesichert wird.

Es sind folgende MaBBnahmen zur Entwicklung und Pflege der Ausgleichsflache als
Extensivwiese/-weide umzusetzen:

- MindestgroBe 1 Hektar

- Abstand von hochwachsenden Gehdlzstrukturen und Vertikalstrukturen von
etwa 75 bis 100 Meter

- Anlage mittels Einsaat und Verwendung von Regiosaatgut oder mittels
Mahdgutibertragung, Krauteranteil von mindestens 50 Prozent

- Verzicht auf jegliche Diingung, Pflanzenschutzmitteln, Pflegeumbruch, Nachsaat

- Bestimmte Anforderungen an Pflege mittels Mahd oder Beweidung
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Die Stadt Beckum hat die Umsetzung und den Erhalt der MaBnahmenflache rechtlich
zu sichern.

Die Ausgleichsverpflichtung resultiert aus dem Heranriicken von Vertikalstrukturen
nach Norden, sodass ein Verlust der Funktion als Brutplatz mit Realisierung des
nordlichen Bauabschnitts einhergeht. Die AusgleichsmalBBnahme hat daher vor
Beginn der Umsetzung des nordlichen Bauabschnitts Wirksamkeit zu entfalten
(aufschiebende Bedingung) (siehe Abbildung 10).

5 » :
- R &
o &a’ ;
)

Abbildung 10: Markierung der 50-Meter-Abstandsflache zur nérdlichen Plangebietsgrenze mit
Auflage bauzeitlicher Beschrankungen

Vorgezogene AusgleichsmaBnahme (cef-MaBnahme) Flederméause

Auf Grundlage der durchgefiihrten Untersuchung ist von Quartiersnutzung des
Plangebiets durch die Arten Breitfligelfledermaus, GroBer Abendsegler und
Zwergfledermaus auszugehen. Der derzeitige Untersuchungsstand lasst jedoch
keine Ruckschlisse auf die tatsachlich genutzten Quartiere (Gebaude-(teile) oder
Hohlenbaume) zu. Eine frihzeitige, objektbezogene Untersuchung auf eine
tatsachliche Nutzung und Besatz der potenziellen Quartiersstrukturen ist unter
anderem aufgrund des Umstands mit verschiedenen Flacheneigentimern/
Flachenpachtern und privaten Besitzverhaltnissen, sowie daraus resultierendem,
beschrankten Zugang zu diesen Flachen nicht mdglich. Im Rahmen des
Kompensationskonzepts wurde daher ein Ausgleichsbedarf im Sinne einer worst-
case-Annahme ermittelt sowie MaBnahmenflaichen gesichert, um einen
erforderlichen Ausgleichsbedarf umsetzen zu kénnen.

Im Zusammenhang der Baufeldraumung mit Entfernung der baulichen Objekte und
Hohlenbaumen ist eine fachkundliche Person als 6kologische Baubegleitung
einzusetzen. Diese hat insbesondere zum Ziel,
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- das Totungs- und Verletzungsrisiko im Rahmen der Abbruch- und
Rodungsarbeiten durch begleitende Untersuchungen auf ein nicht vermeidbares
Restrisiko zu minimieren

- in Abhangigkeit der begleitenden Untersuchungsergebnisse den tatsachlich
erforderlichen Ausgleichsumfang gegebenenfalls zu korrigieren

- die Durchfiihrung und Detailplanung der AusgleichsmaBnahmen der Artgruppe
Fledermause zu begleiten

Der Ausgleichsbedarf ergibt sich aus der Beanspruchung von baulichen Objekten
wie Hutten und Schuppen sowie Baumen mit geeigneten Quartiersstrukturen.

AusgleichsmaBhahmen Baumquartiere

Es ist der Verlust von Hohlenbdumen mit Eignung als Fledermausquartier zu
erwarten. Der Ausgleichsbedarf belauft sich auf insgesamt 30 Fledermaushdhlen mit
Differenzierung zwischen Sommer- und Winterquartierseignung:

- 15 Fledermaushdhlen mit Eignung als Winter- / Ganzjahresquartier
- 15 Fledermaushdhlen mit Eignung als Sommerquartier

Die genaue Herleitung der Hohe des Ausgleichsbedarfs ist dem
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen.

Die Fledermaushohlen werden an Baumen auf stadteigenen Flachen angebracht. Als
maximale Entfernung des MaBnahmenstandorts zum Eingriffsort sind beztiglich der
Zwergfledermaus etwa 1 000 Meter, beziglich des GroBen Abendseglers etwa
2 500 Meter zu berticksichtigen. Dartiber hinaus sind folgende Anforderungen an
den Standort zu beachten:

- ausreichender Abstand zu potenziellen Storquellen (beispielsweise viel
befahrener Stral3en)

- Anbringen der Kasten in unterschiedlichen Hohen (> 3 bis 4 Meter) und
unterschiedlichen Expositionen

- Standorte mit hindernisfreiem Anflug und abseits direkter Lichteinwirkung

- Anbringen der Fledermaushdhlen in Gruppen von etwa 10 bis 15 Stiick pro
Hektar

- Verwendung unterschiedlicher Hdhlenmodelle

Fur die Umsetzung der MaBnahme werden im Bebauungsplan die stadtischen
Grundstiicke Flur 8, Flurstiick 597, 598, 599, Flur 13, Flurstick 158, 162, Flur 17,
Flurstick 39, 41, 172, 173 und Flur 21, Flurstick 190 der Gemarkung Beckum
festgesetzt. Bei den Flachen handelt es sich um anteilig baum- und waldbestandene
Flichen entlang stadtischer Griinziige und Ubergangsbereiche in die
Offenlandschaft  (siehe  Abbildung 11). Die genauen Standorte der
Fledermaushohlen sind im Rahmen einer 06kologischen Baubegleitung zu
bestimmen und der Unteren Naturschutzbehérde mitzuteilen.

Es handelt sich um eine vorgezogene AusgleichsmalBBnahme. Das Anbringen der
Fledermaushdhlen sowie die Herstellung der Wirksamkeit der MaBnahme hat vor
Eingriff in den Hohlenbaum, mindestens jedoch vor Beginn der nachstmaoglichen
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Nutzungsperiode zu erfolgen. Bei sukzessivem Eingriff innerhalb des Plangebiets ist
mindestens der dadurch verursachte Ausgleichsbedarf anteilig umzusetzen.

Zur Funktionssicherung sind die Fledermaushohlen jahrlich zu reinigen und auf
Funktion zu Uberprifen und bei Bedarf instand zu setzen.

L- : Geltungsbereich Bebauungsplan

-
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D Abgrenzung Flursticke - Ersatzfiiche
Fledermaushdhlen
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Abbildung 11: Lageiibersicht MaBnahmenflachen - AusgleichsmaBnahme Baumquartiere

AusgleichsmaBBhahmen Gebdudequartiere

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Hutten, Schuppen oder vergleichbare
bauliche Objekte, die grundsatzlich als mogliches Gebaudequartier zu betrachten
sind. Die einzelnen Gebdude weisen eine unterschiedliche Eignung fir eine
tatsachliche Nutzung auf. Einige sind aufgrund der Bausubstanz, unguinstiger Lage
und starkem Uberwuchs, sodass ein hindernisfreier Anflug nicht maglich ist, kaum
bis allenfalls maBig als Quartier geeignet. Zudem ist eine Nutzung aller baulichen
Anlagen mit potenzieller Quartierseignung nicht zu erwarten. Eine Nutzung als
traditionell genutztes Winterquartier ist ebenfalls dauBerst unwahrscheinlich.

Der Ausgleichsbedarf beldauft sich auf insgesamt 60 Fledermausflachkasten
beziehungsweise  Aquivalente mit mindestens 15 Fledermausbrettern  und
maximal 30 Fledermausflachkasten (1 Fledermausbrett entspricht 2 Fledermaus-
flachkasten). Die genaue Herleitung der Hohe des Ausgleichsbedarfs ist dem
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen.

MaBnahmenstandorte und Anforderungen Gebaudequartiere

Die Fledermausflachkdsten und -bretter werden an Gebauden auf stadteigenen
Flachen angebracht. Als maximale Entfernung des MaBnahmenstandorts zum
Eingriffsort sind beziglich der Zwergfledermaus und Breitfligelfledermaus etwa
1 000 Meter zu berlicksichtigen. Die Auswahl der Standorte erfolgt auch mit Blick

_45 -



auf die umgebenden Strukturen, die durch einen hohen Griinanteil eine Eignung als
Jagdhabitat gekennzeichnet sind. Darliber hinaus sind folgende Anforderungen an
den Standort zu beachten:

- ausreichender Abstand zu potenziellen Storquellen (beispielsweise Vviel
befahrener Stral3en)

- Anbringen der Fledermausflachkasten/-bretter in Gruppen von mindestens
etwa 10 Stlick

- Anbringen der Kasten in unterschiedlichen H6hen (> 3 bis 4 Meter) und
unterschiedlichen Expositionen, sodass sich verschiedene mikroklimatische
Bedingungen einstellen

- Standorte mit hindernisfreiem Anflug

- abseits direkter Lichteinwirkung oder Anpassung des Lichtmanagements

- Verwendung unterschiedlicher Kastentypen

Fur die Umsetzung der MaBnahme zur Anbringung von Gebaudequartieren werden
im Bebauungsplan die stadtischen Grundstiicke der Turnhalle Sonnenschule, Flur 8,
Flurstick 858 und 977, der Antoniusschule, Flur 6, Flurstick 78 und 1026, der
Sekundarschule, Flur 6, Flurstick 1971 und der 10KV-Station Pirolweg der
Energieversorgung Beckum, Flur 8, Flurstick 816 der Gemarkung Beckum
festgesetzt (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 12: Lageiibersicht MaBnahmenflachen - AusgleichsmaBnahmen Geb&audequartiere
Um der Anforderung verschiedener Standortbedingungen und Verfligbarkeit

unterschiedlicher mikroklimatischer Bedingungen gerecht zu werden, ist an den
einzelnen Fassaden der Gebdude eine Mischung aus Fledermausflachkasten und
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Fledermausbrettern  vorzusehen. Die genaue Lage ist durch einen
Fledermausfachgutachter/die 6kologische Baubegleitung festzulegen.

Es handelt sich um eine vorgezogene AusgleichsmalBBnahme. Das Anbringen der
Fledermausflachkasten und -bretter hat vor Eingriff in die baulichen Objekte,
mindestens jedoch vor Beginn der nachstmdglichen Nutzungsperiode zu erfolgen.
Bei sukzessivem Eingriff innerhalb des Plangebiets ist mindestens der dadurch
verursachte Ausgleichsbedarf anteilig umzusetzen.

Zur Funktionssicherung sind die Fledermausflachkdsten und -bretter jahrlich auf
Funktion zu Uberprifen und bei Bedarf instand zu setzen. Sofern es sich bei den
verwendeten Kastentypen nicht um selbstreinigende Typen (nach unten ged6ffnet)
handelt, sind diese jahrlich zu reinigen.

VermeidungsmaBnahmen / Bauzeitenbeschriankungen

Brutvogel — allgemeine Schonzeit Brutvogel

Um das Toten und Verletzen gehdlz- und gebaudebritender Vogelarten zu
vermeiden, sind Abbruch- und Rodungsarbeiten auBerhalb der allgemeinen Brutzeit
der Vogel, das heiBt im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzufihren.
Sind Abbruch- und Rodungsarbeiten unbedingt innerhalb dieses Zeitraums
notwendig, sind die zu entfernenden Strukturen vor Beginn der Arbeiten und durch
eine fachkundige Person auf einen Besatz durch Brutvogel zu kontrollieren und bei
Negativnachweis freizugeben. Hierzu ist eine Genehmigung durch die Untere
Naturschutzbehoérde zu beantragen.

Feldschwirl, Kuckuck, Feldlerche

Zur Vermeidung einer Brutaufgabe nordlich des Plangebiets britender Vogelarten
Feldschwirl, Kuckuck (beziehungsweise dessen Wirtsvogel) und Feldlerche aufgrund
storungsintensiver Bautatigkeiten, sind diese innerhalb des nordlichen Abschnitts
auBerhalb der Brutperiode durchzufiihren. Der betroffene Bauabschnitt belduft sich
auf einen Abstand bis 50 Meter von der Plangebietsgrenze bemessen (siehe
Abbildung 9). Bauarbeiten in diesem Bereich kdénnen innerhalb der Brutzeit
stattfinden, wenn durch eine fachkundige Begleitung und in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehdrde eine Brut dieser Arten innerhalb des Storbereichs
ausgeschlossen werden kann oder die anstehenden Bauarbeiten als nicht stérend
beurteilt werden kénnen.

Brutzeiten Konfliktarten: - Feldschwirl: Anfang Mai bis Mitte August
- Kuckuck: Ende April bis Anfang September
- Feldlerche: Anfang April bis Anfang August

Die Umsetzung des Rekultivierungsplans (siehe Abbildung 5) vor Baubeginn
vorausgesetzt, ist die Eignung des betroffenen Bereichs als Brutplatz des
Feldschwirls und Kuckucks beziehungsweise dessen Wirtsarten nicht mehr gegeben
oder aber stark eingeschrankt. Nach Umsetzung des Rekultivierungsplans kann die
weiterhin zu bertcksichtigende Notwendigkeit der Bauzeitenbeschrankung mit der
Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt werden.
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Fledermduse - Hohlenbdume mit Winterquartierseignung in Verbindung mit
fachgutachterlicher Kontrolle

Zur Vermeidung des Totens und Verletzens von Fledermausen wahrend der
Abbruch- und Rodungsarbeiten sind Bauzeitenbeschrankungen im Zusammenhang
mit einer fachgutachterlichen Begleitung in Form einer 6kologischen Baubegleitung
vorzusehen.

Die Hohlenbaume mit Winterquartierseignung sind vorzugsweise auBBerhalb der als
sensibel zu betrachtenden Zeitraumen wahrend der Winterruhe und
Wochenstubennutzung, das heillit im Zeitraum Anfang April bis Ende April oder
Mitte August bis Anfang November zu entfernen. Unabhangig des tatsachlichen
Rodungszeitraums sind die Hohlenbdaume vor Eingriff durch eine fachkundige
Person auf Besatz zu kontrollieren und freizugeben. Kann ein Besatz mit
ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, sind die Hohlen zu verschlieBen
oder unmittelbar im Anschluss an die Kontrolle zu entfernen. Das Vorgehen hat in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde stattzufinden.

Flederméiuse - Hohlenbdume mit Sommerquartierseignung in Verbindung mit
fachgutachterlicher Kontrolle

Die Hohlenbaume mit ausschlieBlicher Eignung als Sommerquartier (Wochenstube,
Einzel-/Zwischenquartier) sind vorzugsweise innerhalb des Zeitraums der
Winterruhe, das heiBt im Zeitraum Mitte November bis Ende Marz sowie nach einer
anhaltenden Frostperiode von mehreren Tagen zu entfernen. Ist eine Rodung
auBerhalb eines solchen Zeitraums vorgesehen, sind die Aushéhlungen unmittelbar
vor der Fallung durch eine fachkundige Person auf einen Besatz zu kontrollieren und
freizugeben. Kann ein Besatz mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden,
sind die Hohlen zu verschlieBen oder unmittelbar im Anschluss an die Kontrolle zu
entfernen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde
stattzufinden.

Fledermduse - bauliche Objekte (Hltten, Schuppen) in Verbindung mit
fachqutachterlicher Kontrolle

Hutten, Schuppen und weitere bauliche Objekte weisen ausschlieBlich eine Eignung
als Sommerquartier (Wochenstube, Einzel-/Zwischenquartier) auf. Ein Abbruch ist
vorzugsweise innerhalb des Zeitraums der Winterruhe, das heiflit im Zeitraum Mitte
November bis Ende Marz sowie nach einer anhaltenden Frostperiode von mehreren
Tagen, durchzufiihren.

Ist ein Abbruch auBlerhalb eines solchen Zeitraums vorgesehen, sind die baulichen
Objekte unmittelbar vor Abbruch durch eine fachkundige Person auf einen Besatz
zu kontrollieren und freizugeben. Bei nicht ausreichender Einsicht von Strukturen
mit Quartierseignung sind diese im Rahmen des Abbruchvorgangs durch eine
fachkundige Person manuell zu entfernen oder mindestens im Beisein einer
fachkundigen Person vorsichtig zu entfernen. Wird ein Besatz wahrend des
Abbruchvorgangs festgestellt, ist der Abbruch unverziiglich zu stoppen. Der
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Abbruchvorgang kann fortgeflihrt werden, sobald ein Besatz auszuschlieBen ist.
Gegebenenfalls sind Tiere zu haltern. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehorde stattzufinden.

Okologische Baubegleitung (OBB)

Fir die Umsetzung der abbruchbegleitenden, artenschutzfachlichen
Untersuchungen sowie fir die Detailplanung der bereitzustellenden Ersatzquartiere
ist eine Okologische Baubegleitung einzusetzen. Wesentliche Aufgabe der OBB ist

- die Begleitung der Abbruch- und Rodungsarbeiten durch begleitende
Untersuchungen und vorbereitenden MaBnahmen (Verschluss von H6hungen
ecetera), um das das Tétungs- und Verletzungsrisiko von Fledermausen auf ein
unvermeidbares Restrisiko zu minimieren

- Uberpriifung der zu entfernende Gehélze auf weitere Baumhéhlen auf bislang
nicht einsehbarem Privatgelande und Abstimmung des daraus herzuleitenden,
weiteren Ausgleichsbedarfs mit der Unteren Naturschutzbehorde

- die Durchfiihrung und Detailplanung der AusgleichsmaBnahmen der Artgruppe
Fledermause zu begleiten

Unabhangig der baubegleitenden, fachgutachterlichen Kontrolle besteht
grundsatzlich die Mdglichkeit, die potenziellen Quartiere auf eine tatsachliche
Nutzung durch Fledermduse hin tiefergehend zu untersuchen. Kann eine
tatsachliche Nutzung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, ist eine
Reduzierung des verpflichtend bereitzustellenden Ausgleichsumfangs mdglich. Die
Vorgehensweise ist mit der Unteren Naturschutzbeh6rde abzustimmen.

Hinweise und Empfehlungen flir weitere MaBnahmen

Folgende MaBnahmen koénnen zu einer weiteren Minderung sowie natur- und
tierfreundlichen Gestaltung beitragen, sind jedoch aus artenschutzrechtlichen
Griinden nicht als zwingend erforderlich zu betrachten:

- Bereitstellung von Fledermauskasten innerhalb des Geltungsbereichs

Zur Aufwertung der 6kologischen Funktion sollten an den privaten Gebauden
Moglichkeiten fir Fledermaushabitate (zum Beispiel Kasten, Fledermaussteine)
eingeplant werden. Nordlich des Bebauungsplans gelegene Flachen des
Rekultivierungsplans  stellen  geeignete  Nahrungshabitate dar. Ein
entsprechender Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen.

- Umwelt- und tierfreundlich AuBenbeleuchtung

Es wird die Umsetzung von umwelt- und tierfreundlicher AuBenbeleuchtung
empfohlen.

- Schutz vor Vogelschlag — Gestaltung Glasfassaden

Um das Kollisionsrisiko mit Glasfassaden zu mindern, sind diese so zu gestalten,
dass einerseits Reflexionen nicht zu einer Spiegelung des Himmels oder der
naturnahen Umgebung flihren und andererseits keine Durchsicht auf naturnahe
Umgebungen jenseits der Fassade ermdglicht wird. Es empfiehlt sich primar, auf
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8.4

groBflachige Glasfassaden zu verzichten. Sollten groBflachige Glasflachen zur
Gestaltung der Fassaden verwendet werden, so kann durch die Wahl der
Materialien (zum Beispiel entspiegelt und halbtransparent beziehungsweise
undurchsichtig oder Vogelschutzglas), durch die Konstruktionsweise (zum
Beispiel Lamellen vor Glasfassaden, Brise-Soleil) oder durch das Anbringen
entsprechender Markierungen (zum Beispiel flachig, gestreift oder gemustert
satinieren/folieren), das Risiko des Vogelschlags minimiert werden.

- Eingriinung durch Heckenpflanzung

Es wird empfohlen, die Ubergangsbereiche zwischen Plangebietsgrenze und
Offenbereiche mittels einer Heckenpflanzung einzugriinen.

Ergebnis und artenschutzrechtliche Bewertung

Unter Berlicksichtigung der im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargestellten
Ergebnisse sowie der festgelegten Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen ist
festzustellen, dass die Umsetzung des Bebauungsplans Nr.74 ,An der
Steinbruchallee” mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften der §§ 44 ff. BNatSchG
vereinbar ist.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande werden bei konsequenter Umsetzung der
MaBnahmen nicht ausgeldst. Der Bebauungsplan ist aus artenschutzrechtlicher Sicht
zulassig. Unter Berlcksichtigung geeigneter Vermeidungs- und vorgezogener
AusgleichsmaBnahmen (CEF-MaBnahmen) kann sichergestellt werden, dass kein
signifikant erhohtes Totungs- oder Verletzungsrisiko entsteht, keine erhebliche
Stérung im Sinne des § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG eintritt und die
okologische Funktion potenziell betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Damit kdnnen artenschutzrechtliche Verbotstatbestande gemal
§ 44 Absatz 1 BNatSchG vermieden werden.

Wiederherstellungsverordnung

Die Verordnung (EU) 2024/1991 des Europaischen Parlaments und des Rates der
europaischen Union vom 24.06.2024 Uber die Wiederherstellung der Natur (WVO)
und zur Anderung der Verordnung (EU) 2022/869 verfolgt das Ziel, die biologische
Vielfalt und Funktionsfahigkeit von Okosystemen in der Europaischen Union
wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern. Sie schafft ein EU-weit verbindliches
Regelwerk  mit  qualitativen  und  quantitativen  Zielvorgaben  fur
WiederherstellungsmalBnahmen in allen relevanten Lebensraumen (von Land- und
Binnengewasser- bis hin zu Meeres- und stadtischen Okosystemen).

Fernerhin schreibt Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 WVO vor, dass die Mitgliedstaaten bis
zum 31.12.2030 sicherstellen, dass in stadtischen Okosystemgebiete, die gemaB
Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung bestimmt werden, kein Nettoverlust an der
nationalen Gesamtflache stadtischer  Grunflachen und stadtischer
Baumuberschirmung gegenlber 2024 zu verzeichnen ist. Wie die direkte
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8.5

Bezugnahme auf Artikel 14 Absatz 4 WVO zeigt, greift diese Vorgabe jedoch erst,
nachdem die maBgeblichen stadtischen Okosystemgebiete gemiaB Artikel 14
Absatz 4 WVO bestimmt und kartiert wurden. Ist dies geschehen, muss bei einem
Eingriff in solche Okosystemgebiete auch entsprechend funktionsgleich
kompensiert werden (vgl. Fellenberg, F. (2025): Anwendungsfragen rund um die
Europadische Wiederherstellungsverordnung. Neue Zeitschrift flr Verwaltungsrecht
(NVwZz), S. 124-130.)

Die stadtische Grinflache ist gemal Artikel 3 Nummer 20 WVO die Gesamtflache
von Baumen, Blschen, Strauchern, dauerhafter krautiger Vegetation, Flechten und
Moosen sowie Teichen und Wasserlaufen.

Eine abschlieBende Abgrenzung der stadtischen Okosystemgebiete liegt fir die
Stadt Beckum noch nicht vor. Diese missen aber zumindest Stadtzentren und
stadtische Raume erfassen. Der deutsche Gesetzgeber hat hierzu noch keine
abschlieBende Entscheidung getroffen, eine Zugehorigkeit des Plangebietes zum
stadtischen Okosystem kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Zielsetzung des Bebauungsplans Nr. 74 ,An der Steinbruchallee” ist es, ein neues
Wohngebiet mit circa 210 Wohneinheiten in siedlungsstrukturell integrierter Lage
zu entwickeln, um die Wohnraumbedarfe Beckums abzudecken. Dem Planentwurf
liegt ein Freiflachenkonzept mit griinordnerischen Festsetzungen zugrunde, um
einen Biotopverbund durch Freiflachenvernetzung zu gewahrleisten und das
stadtische Okosystem zu sichern. Innerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans kommt es gleichwohl zu einem Nettoverlust an vormals
naturnahen beziehungsweise begriinten Flachen. Vor dem Hintergrund eines
moglichst sparsamen Umgangs mit der Ressource Flache respektive der Zielsetzung
einer kompakten Siedlungsentwicklung in Verbindung mit dem Uberragenden
Belang der Schaffung zusatzlichen Wohnraums ist dies stadtebaulich vertretbar. Auf
den unmittelbar noérdlich an das Bebauungsplangebiet angrenzenden Flachen
beabsichtigt die Stadt Beckum, einen neuen Stadtteilpark mit extensiven
Grunflachen anzulegen. Dieser Stadtteilpark soll die Anbindung an den geplanten
Freiraum der ,Steinbruchallee” gewahrleisten und somit einen griinen Korridor bis
in den innerstadtischen Bereich der Neubeckumer Strae und der Zementstral3e
schaffen. Hierdurch sind die Ziele der WVO angemessen berticksichtigt.

Belange des Hochwasserschutzes und Gewasserunterhaltung

Die Planung berihrt weder festgesetzte Uberschwemmungsgebiete noch in Ge-
fahren- oder Risikokarten dargestellte Bereiche. Die Belange des
Hochwasserschutzes stehen der geplanten Gebietsentwicklung somit nicht
entgegen.

Erganzend wurde im Rahmen der Abwagung die durch das Bundesamt fir
Kartographie und Geodasie (BKG) flir das Land Nordrhein-Westfalen veroffentlichte
Starkregenhinweiskarte NRW herangezogen (online abrufbar unter anderem tber
das frei zugéngliche Geoportal des Bundes und der Lander abrufbar:
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https://geoportal.de/map.html?map=tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw, zu-
letzt zugegriffen am 16.04.2025).

Diese basiert auf einem digitalen Gelandemodell und zeigt potenzielle FlieBwege
und Wassertiefen infolge von Starkregenereignissen auBerhalb von Gewasserlaufen.
Die Darstellung erfolgt flr zwei Szenarien: ein auBergewohnliches
Niederschlagsereignis (100-jahrliche Wiederkehr gemaB regionaler meteoro-
logischer Statistiken) sowie ein extremes Niederschlagsereignis mit einer

Abbildung 13: Starkregengefahrenkarte des Bundesamtes fiir Kartographie und Geodasie
(BKG), Wasserhohe bei einem extremen Niederschlagsereignis im Bereich des
Bebauungsplanes Nr. 74 ,An der Steinbruchallee”

Der Starkregenhinweiskarte NRW ist zu entnehmen, dass flr den Planbereich im
Falle eines extremen Starkregenereignisses stellenweise Wasserstande bis maximal
0,25 Meter vermerkt werden (siehe Abbildung 13). Zum Schutz vor Uberflutung
durch auBergewdhnliche Regenereignisse sollten die im Plangebiet neu zu
bebauenden  Grundsticke durch geeignete konstruktive  MaBnahmen
Uberflutungssicher ausgestaltet werden.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemafBen Oberflachenentwasserung in Richtung
des Rattbachs sowie zur Herstellung eines funktionsfahigen StraBenraums ist es
erforderlich, die ErschlieBungsstraBen in Teilbereichen des Plangebiets aus
entwasserungstechnischen Griinden gegeniiber dem naturlichen Gelandeniveau um
bis zu circa 1,00 Meter anzuheben. Insbesondere am stdlichen Rand des Plangebiets
entstehen hierdurch Hohenunterschiede zum bestehenden Gelande. Zur
geordneten und standsicheren Ausbildung des Gelandeverlaufs sowie zum Schutz
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8.7

der angrenzenden Bestandsbebauung wird entlang einzelner Grundstiicksgrenzen
die Errichtung von Winkelstiitzmauern festgesetzt; erganzend sind entsprechende
Gelandeauffillungen innerhalb des Plangebiets vorgesehen. Die festgesetzte
Hohenlage der Stitzmauern tragt zudem dazu bei, bei Starkregenereignissen einen
unkontrollierten Oberflachenwasserabfluss auf tieferliegende Nachbargrundstiicke
zu vermeiden.

Das stadtebauliche Konzept sieht weiter vor, den 6rtlichen Wasserkreislauf durch ein
nachhaltiges Regenwassermanagement soweit wie moglich zu schonen. Aufgrund
der ortlichen Gegebenheiten ist eine Versickerung durch anstehende Kalkstein- und
Kalkmergelschichten jedoch ausgeschlossen. Um trotzdem mdglichst viel
Regenwasser ortsnah zurtickzuhalten beziehungsweise verdunsten zu lassen, soll in
dem an das Baugebiet angrenzenden Freiraum des geplanten Stadteilparks der
erforderliche Retentionsraum geschaffen werden. Zudem besteht die Option, durch
Retentionsdacher und Zisternen Regenwasser unmittelbar zur Bewasserung nutzbar
zu machen.

Insgesamt flhrt das Vorhaben nicht zu einer relevanten nachteiligen Veranderung
der hochwasserrelevanten Situation im Plangebiet. Die Planung bertcksichtigt die
potenzielle Starkregenbelastung angemessen. Die Belange des Hochwasserschutzes
sowie der Gewasserunterhaltung bleiben gewahrt.

Belange des Bodenschutzes

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sieht der Entwurf des
Bebauungsplans die Schaffung kompakter, vertraglich verdichteter Baustrukturen
vor. Die im Bebauungsplanentwurf mit Baugrenzen festgesetzten erweiterten
Baukorper in Verbindung mit den festgesetzten Grundflachenzahlen sollen
Bodenversiegelungen auf das notwenige Mal3 begrenzen.

Belange der Landwirtschaft (Umwidmungssperrklausel nach § 1a BauGB)

Wenngleich es sich bei dem Plangebiet um eine zum Teil landwirtschaftlich genutzte
Flache handelt, steht die Umwidmungssperrklausel des § 1a BauGB der Planung
nicht entgegen, da den unmittelbar im Siedlungszusammenhang gelegenen
landwirtschaftlichen  Flachen nicht gleichermaBen Schutz zukommt wie
vergleichbaren Flachen im AuBenbereich. Das Plangebiet ist von Siedlungsflachen
umrahmt und kann damit zu einer aus Sicht der Stadtentwicklung sinnvollen
Nachverdichtung der Siedlungsflachen beitragen, da eine Ausweitung der
Siedlungsflachen in den Landschaftsraum vermieden werden kann. Dariber hinaus
besteht eine weiterhin groBe Nachfrage nach zusatzlichen Wohnbaugrundstiicken.
Aufgrund der fehlenden Reserven an Wohnbauflachen kann die Nachfrage nach
Wohnbauland aktuell nicht bedient werden.

Die Planung entspricht somit den Vorschriften des § 1a BauGB, nach dem die
bauliche Entwicklung der Gemeinde Flachen in Anspruch nimmt, die unmittelbar im
Siedlungszusammenhang liegen und somit Nachverdichtungspotenziale nutzt,
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sodass damit zu einem schonenden Umgang mit Grund und Boden beigetragen
werden kann und dariber hinaus eine Arrondierung des Siedlungsrandes entsteht.

Altlasten und Kampfmittel

Schadliche Bodenveranderungen und Altlasten sind nicht bekannt und werden
durch die Planung auch nicht verursacht.

Die kinftigen Bauherrinnen und Bauherren werden im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens darauf hingewiesen, dass bei auBergewdhnlicher
Verfarbung des Erdaushubs, beim Vorfinden von Abfallstoffen oder der
Beobachtung verdachtiger Gegenstande bei den Erdarbeiten die Arbeiten sofort
einzustellen sind. In diesen Fallen ist die untere Bodenschutzbehorde (Kreis
Warendorf) zu verstandigen und gegebenenfalls auch der Kampfmittelrdumdienst
dber die ortliche Ordnungsbehdrde zu informieren. Allgemein gilt, dass sofern bei
der Durchfihrung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine auBergewdhnliche
Verfarbung hinweist oder verdachtige Gegenstdnde beobachtet werden, die
Arbeiten sofort einzustellen sind und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die
Ordnungsbehdrde oder die Polizei zu verstandigen ist.

Klimaschutz und Energieeffizienz

Das Wohnquartier ,An der Steinbruchallee” ist mit diversen MaBnahmen zum Schutz
vor den Folgen des Klimawandels konzipiert. Ein wichtiger Bestandteil ist die
Forderung der Widerstandsfahigkeit des Quartiers gegeniiber wechselnden
Umweltbedingungen wie zum Beispiel Hitzewellen und Starkregenereignissen.

Die aufgebrochene Blockstruktur der Gebaudegruppen lasst eine standige
Durchliftung aus allen Himmelsrichtungen zu und optimiert den Einfall von
Tageslicht und einhergehender solarer Gewinne in den Wintermonaten. Die
geplanten Grinflachen sowie die festgesetzte Bepflanzung im StraBenraum sollen
zur Abkuhlung in den Sommermonaten beitragen. Es besteht die Option, die
Bebauung mit Retentionsdachern als Beitrag zum Regenwassermanagement zu
planen. Ebenfalls sollen die Dachflachen mit Photovoltaik versehen werden.

Belange des Denkmalschutzes

Innerhalb des Plangebietes sind keine Baudenkmaler oder sonstigen denkmalwerten
Objekte bekannt. Auch Bodendenkmaler sind derzeit nicht verzeichnet. In
unmittelbarer Nahe des Plangebiets sind ebenfalls keine ortsfesten
paldaontologischen Bodendenkmaler eingetragen. Gleichwohl liegen gemal3 des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL ) aus der direkten und naheren
Umgebung Hinweise auf eine besondere Fossilfiihrung vor, sodass das Vorkommen
bislang unbekannter paldontologischer Bodendenkmaler nicht ausgeschlossen
werden kann. Uber Umfang, genaue Lage und Schutzwiirdigkeit moglicher
Fossillagerstatten kdnnen derzeit keine konkreten Aussagen getroffen werden. Nach
vorliegenden Bohrdaten stehen die Gesteine im Plangebiet zudem sehr
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oberflachennah an. Im Zuge von Erdarbeiten ist daher damit zu rechnen, dass
Fossilien aus der Kreidezeit (zum Beispiel Ammoniten, Muscheln, Seeigel,
Schwamme oder vergleichbare versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren)
angetroffen werden koénnen. Entsprechende Funde sind gemaB § 16
Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen unverziiglich dem LWL-Museum fir
Naturkunde, Minster, zu melden.

Darlber hinaus ist das LWL-Museum fiir Naturkunde vor Beginn der geplanten
ErschlieBungsarbeiten friihzeitig zu informieren, um gegebenenfalls erforderliche
baubegleitende MaBnahmen abzustimmen.

Im Bebauungsplan wird ein Hinweis zum sachgerechten Vorgehen im Falle des
Auffindens bislang unbekannter kultur- oder erdgeschichtlicher Bodenfunde oder
Befunde (zum Beispiel Tonscherben, Metallfunde, Bodenverfarbungen, Knochen,
Fossilien oder Ahnliches) aufgenommen.

Umsetzung der Bauleitplanung
Bodenordnung

Da nicht alle fur die Umsetzung der Planung erforderlichen Grundstlicke im Besitz
der Stadt sind beziehungsweise die Zuschnitte der Grundstiicke eine geordnete
ErschlieBung derzeit nicht ermdglichen, ist parallel zum Bauleitplanverfahren des
Bebauungsplanes ein Umlegungsverfahren erforderlich.

Durch das Umlegungsverfahren sollen auf der einen Seite die fur die 6ffentliche
ErschlieBung erforderlichen Flachen geschaffen und der stadtischen Verantwortung
Ubertragen werden und andererseits flir die Bebauung geeignete Flachen entstehen,
die den Flacheneigentimerinnen und Flacheneigentimern anteilig wieder
zugeordnet werden.

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 14.02.2023 die Umlegung gemaB
§§ 45 ff. BauGB fur das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 74 ,An der Steinbruchallee”
angeordnet.

Flachenbilanz

Die Verteilung der einzelnen festgesetzten Flachennutzungen sind in der
nachfolgenden Tabelle 2 als Flachenbilanz dargestellt.

Nutzung Planung Anteil

Allgemeines Wohngebiet (WA) 38.334 Quadratmeter 70 Prozent
StraBenverkehrsflache 12.757 Quadratmeter 23 Prozent
Offentliche Griinflache 3.952 Quadratmeter 7 Prozent
Gesamt: 55.043 Quadratmeter | 100 Prozent

Tabelle 2: Flachenbilanz
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Hinweise

Erganzend zu den sonstigen Inhalten des Bebauungsplanes werden Hinweise zu
folgenden Punkten aufgenommen:

Artenschutz

Die geltenden fachgesetzlichen Vorgaben zum Artenschutz sind zu beachten,
insbesondere § 39 und § 44 BNatSchG. GemaB des § 39 BNatSchG haben potenzielle
Arbeiten an Gehdlzen wie Fallungen, Rodungen und Beseitigungen, zum
allgemeinen Schutz von Brutvogeln in der Zeit vom 1. Oktober bis zum
28./29. Februar stattzufinden. Soll eine Beseitigung von Gehdlzen in die Zeit vom
1. Marz bis 30. September fallen, ist im Vorfeld eine Besatzfreiheit gutachterlich zu
attestieren und der Unteren Naturschutzbehorde mitzuteilen. Vor Baubeginn sollte
ein langeres Brachliegen der zu bebauenden Flache verhindert werden, da sich
dadurch weitere Arten im Plangebiet ansiedeln kdnnten.

Bereitstellung von Fledermauskasten

Zur Aufwertung der 0&kologischen Funktion wird im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes empfohlen, an privaten Gebauden geeignete MaBnahmen zur
Schaffung von  Fledermaushabitaten  (zum  Beispiel  Fledermauskasten,
Fledermaussteine) vorzusehen.

Umwelt- und tierfreundliche AuBenbeleuchtung

Dem aktuellen Stand der Technik entsprechend wird empfohlen, ausschlieBlich
Leuchtmittel zu wahlen, die eine geringe Anziehung auf Insekten haben und von
Fledermdausen kaum wahrgenommen werden (geringer Blaulichtanteil
(Lichtspektrum 570 — 630 Nanometer), Farbtemperatur < 2.700 Kelvin ecetera).

Schutz vor Vogelschlag

Zur Minderung des Kollisionsrisikos sind Glasfassaden so zu gestalten, dass
Spiegelungen des Himmels oder der naturnahen Umgebung sowie Durchblicke auf
naturnahe Bereiche vermieden werden. GroBflachige Glasfassaden sind moglichst zu
vermeiden. Bei Verwendung groBerer Glasflichen wird empfohlen,
vogelschlagmindernde Materialien, konstruktive MaBnahmen oder geeignete
Markierungen einzusetzen.

Anlage von Zisternen und Sickereinrichtungen

Die Nutzung beziehungsweise das Sammeln des Niederschlagwassers in Zisternen
ist erwinscht und wird zur Entlastung der o6ffentlichen Entwasserungsanlagen
empfohlen. Die Regenwasserbehilter missen iber einen Uberlauf in die 6ffentliche
Kanalisation verfliigen.

Flachenversiegelung

Um den Verlust der natirlichen Retentionsfahigkeit des Bodens durch Versiegelung
zu reduzieren sowie zur Minimierung der Niederschlagswasserabflussmengen wird
empfohlen, die Befestigungen der privaten ErschlieBungsflachen wie zum Beispiel
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fur  oberirdische  Stellplatze,  Zufahrten und  Garagenvorpldatze  aus
wasserdurchlassigen Materialien herzustellen. Dazu eignen sich Sickersteine,
Drainpflaster oder Rasenpflaster.

Mutterboden

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen anderen Anderungen der Erdoberfliche ausgehoben wird, ist gemaB §
202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung
zu schutzen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu
lagern und spater wieder einzubauen.

Altablagerungen

Nach jetzigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen
beziehungsweise Altstandorte bekannt. In der vorbereitenden Bauphase (zum
Beispiel Baugrubenaushub) ist auf Anzeichen von Altablagerungen zu achten.

Werden bei Erdarbeiten Hinweise auf Altlasten, schadliche Bodenablagerungen
ecetera erzielt, sind diese gemafB Landesbodenschutzgesetz NRW umgehend bei der
Stadt und dem Umweltamt des Kreises Warendorf anzuzeigen und in Abstimmung
ordnungsgemal abzutragen und sachgerecht zu entsorgen.

Werden bei Erdarbeiten verdachtige Gegenstande, Bodenverfarbungen oder
dhnliches festgestellt, die gegebenenfalls auf Kampfmittelbelastungen
zuriickzufihren sind, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen und
die Polizei, das Ordnungsamt und der staatliche Kampfmittelraumdienst umgehend
zu benachrichtigen.

Baugrunduntersuchung

Die Baugrundeigenschaften sind objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.

Denkmalschutz

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach heutigem Kenntnisstand keine
Baudenkmale oder denkmalwerte Objekte. Auch Bodendenkmale sind in dem
Gebiet nicht bekannt. MaBnahmen des Denkmalschutzes oder zur Denkmalpflege
sind nicht erforderlich.

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,
das heillt Mauerwerke, Einzelfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in
der naturlichen Beschaffenheit, paldaontologische Bodendenkmaler in Form von
Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der Kreidezeit
(Ammoniten, Muscheln, Seeigel, Schwamme, etc.)) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt Beckum, dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe anzuzeigen und die Entdeckungsstatte
mindestens drei Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (8¢ 16 und 17
Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen).
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1

Darlber hinaus ist vor Beginn der geplanten ErschlieBungsmaBnahmen das LWL-
Museum fiir Naturkunde, Miinster friihzeitig zu informieren, damit gegebenenfalls
baubegleitende MaBnahmen abgestimmt werden kdnnen. Zudem sind
Entdeckungen gemaB § 16 Absatz 2 DSchG NRW bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehérde
die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Verzeichnis der zugrunde liegenden Gutachten und Fachbeitrage
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WRRL Wasserrahmenrichtlinie

Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flir MaB-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
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STADT BECKUM
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee”
Umweltbericht - Vorabzug

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 07.02.2023 die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“ gemaB § 2 Abs.1 BauGB be-
schlossen. Der geplante Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Beckum (Kreis Warendorf,
NRW) innerhalb der Flur 8 sowie Flur 12 und umfasst eine Flache von ca. 5,5 ha. Er befindet
sich zwischen der ZementstraBBe, der Oelder StraBe und dem Steinbruch Nord. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplans (B-Plans) beabsichtigt die Stadt Beckum, die planungsrechtlichen
Voraussetzungen flr die Entwicklung des Wohngebietes ,,An der Steinbruchallee” gemaB dem
Siegerentwurf des stadtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs ,,Steinbruch Nord“
zu schaffen. Dem stadtebaulichen Ziel entsprechend soll die Flache als ,,Allgemeines Wohn-
gebiet (WA)“ festgesetzt werden. Mit der Planung folgt die Stadt Beckum den Empfehlungen
der Wohnbedarfsanalyse (STADT- UND REGIONALPLANUNG DR. JANSEN GMBH 2017), laut derer Uber
das Plangebiet, gemeinsam mit zwei weiteren Flachen, kurzfristig der hohe Bedarf im Einfami-
lienhausbau gedeckt werden kann.

Zurzeit wird ein Teil des geplanten Geltungsbereichs als Kleingartenanlage genutzt. Zur Schaf-
fung der liegenschaftlichen Voraussetzungen fiir die Baugebietsentwicklung hat der Rat der
Stadt Beckum am 14.02.2023 die Anordnung einer Umlegung beschlossen. Im wirksamen Fla-
chennutzungsplan (FNP) der Stadt Beckum sind die Planflachen ebenfalls bereits Uberwie-
gend als ,Wohnbaufldchen® dargestellt. Untergeordnet sind die sudlichen Teilbereiche als
»Mischgebiet“ dargestellt.

Im Zusammenhang mit den genannten Planungen ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltpru-
fung durchzufiuhren. Die Umweltprifung erfolgt gemaB den Vorgaben des § 1 Abs.6 Nr.7
BauGB und dient der frihzeitigen Berucksichtigung umweltrelevanter Gesichtspunkte im Pla-
nungsprozess und der sachgerechten Aufbereitung der Umweltaspekte fur die Abwagung. Die
einzelnen Arbeitsschritte der Umweltprufung sind vollumfanglich in das Bauleitplanverfahren
integriert. GemanB § 2a BauGB werden die Ergebnisse der Umweltpriifung unter Anwendung der
Anlage 1 zum BauGB im Umweltbericht dokumentiert, der einen gesonderten Teil der Planbe-
grundung bildet.

Dabei ist zu berlicksichtigen, dass sich die Umweltprifung gem. 8 2 Abs. 4 BauGB in der
Summe auf das bezieht, was nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten
Prifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener
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Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee”
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Weise verlangt werden kann. Zudem beschrankt sich die Umweltprifung gemaB der ,,Ab-
schichtungsregelung® des 8 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB bei Bauleitplanverfahren, die zeitlich nach-
folgend oder gleichzeitig durchgeflihrt werden, auf zusatzliche oder andere erhebliche Um-
weltauswirkungen, um Mehrfachprifungen zu vermeiden.

Zur Berlicksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des 8 44 BNatSchG wird
zudem geprift, ob das Planvorhaben mit den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG vereinbar
ist. Geman 8 44 Abs. 5 BNatSchG bezieht sich diese Prufung auf die Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie und die europaischen Vogelarten. Die Ergebnisse des dazu erarbeiteten sepa-
raten Artenschutzbeitrags sind zusammengefasst dem Kap. 5.9 zu entnehmen.

Insgesamt zielen die Planungen auf eine Arrondierung des Siedlungsrands von Beckum in ei-
nem bereits an drei Seiten von Bebauung umgebenen Bereich, sodass diese im weitesten
Sinne den erganzenden Vorschriften zum Umweltschutz gem. 8 1a BauGB entsprechen und auf

eine stadtebaulich sinnvolle und auf der Ebene der Flachennutzungsplanung bereits vorgese-

hene Nachverdichtung abzielen.

Abb. 1-1: Geltungsbereich/Plangebiet (rot umrandet) und umliegendes Untersuchungsgebiet im
300-m-Radius (weiB umrandet)

% KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN




STADT BECKUM
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“
Umweltbericht - Vorabzug

2 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS
UND DER WICHTIGSTEN ZIELE DES
BAULEITPLANS

GemanB Nr. 1a der Anlage 1 zum BauGB erfolgt nachstehend eine kurze Darstellung des Inhalts
und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans. Diese beinhaltet eine Beschreibung der geplanten
Festsetzungen des Plans mit Angaben Uber Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund
und Boden des geplanten Vorhabens.

Das geplante ,,Allgemeine Wohngebiet” (WA) gem. 8 4 BauNVO wird in die Teilbereiche WA 1 bis
WA 6 gegliedert (s. Abb. 2-1). Die Grundflachenzahl (GRZ) in den Teilbereichen WA 1 bis WA 5 wird
mit 0,4 festgesetzt (STADT BECKUM 2025a). Ausnahmsweise kann eine GRZ von Reihenmittelhau-
sern bis 0,5 zugelassen werden. Tiefgaragen sind bei der Berechnung der Grundflachen einzube-
ziehen. Durch sie bedingt darf die GRZ bis zu 0,8 betragen. Dieses betrifft die Teilbereiche WA 1
und WA 2. Fur den Teilbereich WA 6 ist grundsatzlich eine GRZ von 0,8 festgesetzt (STADT BECKUM
2025a).

Im geplanten Geltungsbereich werden unterschiedliche Gebaudetypologien (Geschosswoh-
nungsbau, Mehrfamilienhduser, freistehende Einfamilienhduser, Doppel-, Ketten- und Reihen-
hauser) entlang eines internen ErschlieBungsrings zu nachbarschaftlichen Hausgruppen kombi-
niert. Innerhalb des WA 1 werden mehrgeschossige Hauser mit zwingend vier Geschossen und
einer maximalen Gebaudehdhe von 14 m platziert (STADT BECKUM 2025a). Im WA 2 werden expo-
nierte Mehrfamilienhauser mit zwei bis drei Geschossen und einer maximalen Gebaudehdhe von
10,50 m festgesetzt. In den WA 3, WA 3.1 und WA 4 werden zwingend zwei Vollgeschosse mit
ebenfalls einer maximalen Firsthohe von 10,50 m festgesetzt. Im Eingangsbereich des Baugebie-
tes wird erganzend das Teilgebiet WA 4.1 festgesetzt, das aufgrund seiner Lage eine besondere
stadtebauliche Funktion Ubernimmt. Die hier zuldssige zwei- bis dreigeschossige Bebauung mit
einer minimalen Traufhohe von 5,80 m ermdglicht eine Adressbildung am Quartierseingang und
ubernimmt dennoch eine vermittelnde Funktion zwischen der Bebauung an der Oelder StraBBe
und der geplanten Bebauung im Quartier. Im Teilbereich WA 5 ist die Errichtung einer Kinderta-
gesstatte vorgesehen (STADT BECKUM 2025a). Zur Gewahrleistung eines stadtebaulich vertragli-
chen MaBes der baulichen Nutzung wird die hochstzulassige Geschossigkeit auf zwei Vollge-
schosse sowie die maximale Firsthohe auf 10,50 m beschrankt. Innerhalb des WA 6 werden
mehrgeschossige Hauser mit zwingend vier Geschossen und einer maximalen Gebaudehohe von
14,50 m platziert. Hier ist ein Quartiersplatz/-treff mit angrenzender (Wohn-)Bebauung geplant.
Im Erdgeschoss sind Nutzungen als Café, Pflegedienst und Gemeinschaftsraum angedacht.

Das neue Baugebiet wird ausgehend von der Oelder StraBe durch eine Verkehrsflache allgemei-
ner Zweckbestimmung (SammelstraBe) vom uUbergeordneten StraBennetz der Stadt Beckum er-
schlossen. Die einzelnen Quartierinseln werden durch Verkehrsflachen besonderer Zweckbe-
stimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich® und die ringformigen QuartiersstraBen mit der Sammel-
straBe verbunden (STADT BECKUM 2025a). Im B-Plan werden diese als Verkehrsflachen gemaB § 9
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Absatz 1Nr.r11 BauGB festgesetzt. Entlang der SammelstraBe sind im B-Plan Flachen fur die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses gemaBi
§5 Abs. 2 Nr. 7und § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB festgesetzt (STADT BECKUM 2025b).

Um das Wohngebiet entlang der 6ffentlichen Verkehrsflache mit Grun zu gliedern und dadurch
das Mikroklima zu verbessern, wird festgesetzt, dass innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache
pro 250 m? Verkehrsflache ein heimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens
16 cm zu pflanzen ist (STADT BECKUM 2025b). Zum Schutz der Baume sind mindestens 2 m breite
und mindestens 6 m” groBe Baumscheiben anzulegen. Die Baumscheiben sind zu begriinen. Die
Baumscheiben sind zu begrinen.

Die geplanten Grunflachen werden gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als ,,6ffentliche Grunflache*
mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage” festgesetzt. Dazu gehdren Grinzuge in Form sogenann-
ter ,,gruner Fugen®, die das Quartier durchziehen. Diese stellen eine Verknupfung zwischen dem
nordlich angrenzenden Freiraum und dem sudlich angrenzenden Siedlungsbestand her. Weiter-
hinist eine ,grune HaupterschlieBungsachse®, die in Nord-Sud-Richtung verlauft, geplant.

Bzgl. der Vorgarten wird textlich festgesetzt, dass die befestigte Flache 50 % der jeweiligen Vor-
gartenflache nicht Uberschreiten darf (STADT BECKUM 2025b). Die Anlage sogenannter Schotter-
garten ist unzulassig. Mit der verbindlichen Begrinung der Vorgarten soll die geplante Durchgru-
nung des offentlichen StraBenraums sinnvoll erganzt werden sowie ein Beitrag zum Artenschutz,
zur Regenwasserversickerung und zur Abmilderung sommerlicher Hitzeeffekte im Siedlungsraum
geleistet werden (STADT BECKUM 2025b).

Die Begrunungvon Tiefgaragen sowie von privaten Stellplatzanlagen wird Gber ,,Flachen und MaB-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemaB
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB textlich festgesetzt (STADT BECKUM 2025b).

Aufgrund des auf das Plangebiet einwirkenden, die Grenzwerte flr Allgemeine Wohngebiete Uber-
schreitenden Gewerbe- und Verkehrslarms, hat sich die Stadt Beckum daflir entschieden, zur
Konfliktbewaltigung den Bau-Turbo anzuwenden und innerhalb von im B-Plan festgesetzten Ge-
bieten von den Vorgaben der TA-Larm abzuweichen. Zur Wahrung der gesunden Wohnverhalt-
nisse werden verschiedene LarmschutzmaBnahmen gemaB 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB im B-Plan
festgesetzt. Dazu gehoren ,SchallschutzmaBnahmen an AuBenbauteilen®, ,Schutz der Nacht-
ruhe (Gewerbelarm)“, ,Schutz der Nachtruhe (Verkehrslarm)“ und ,,Schutz von AuBenwohnbe-
reichen®. Diese MaBnahmen werden in 9.2 naher ausgefuhrt.
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| Bebauungsplan Nr. 74 “An der Steinbruchallee”
T~

Faule EIm

“°

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches - BauGB in Verbindung mit §§ 1 bis 11
der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

- - i Griinflachen
Allgemeine Wohngebiete (WA 1bis WAS)  (5omiB § 9 Absatz 1 Nummer 15 BauGB)

Verkehrsflichen < 5
(§ 9 Absatz 1 Nummer 11 und Absatz 6 BauGB) L = L Offentliche Griinflichen
L Zweckbestimmung Parkanlage

| :
Offentliche StraBenverkehrsfliche -

Wi rflachenund Flachen fur die

Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
N —— und die Regelung des Wasserabflusses
/ y (gemaB § 5 Absatz 2 Nummer 7 und

m {ﬂ Verkehrsberuhigter Bereich §9 Absatz 1 Nummer 16 BauGB)
il
Umgrenzungvon Flachen flr die Wasser-
}r‘y L=57 wirtschaft, den Hochwasserschutz und
» O#k /] Rad- und Get die Regelung des Wasserabflusses

o

Abb. 2-1: Auszug aus dem B-Plan Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“, Entwurf zur Veroéffentlichung
(STADT BECKUM 2025b) finale Plankarte fehlt
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Der dem B-Plan Nr. 74 zugrundeliegende Siegerentwurf des stadtebaulich-landschaftsplaneri-
schen Wettbewerbs ,,Steinbruch Nord“ bezieht neben dem aktuell geplanten Geltungsbereich fir
den B-Plan Nr. 74 zusatzlich auch die daran nordlich angrenzenden Flachen ein, die zukunftig als
Stadtteilpark entwickelt werden sollen (s. Abb. 2-2). Dieser Park soll zukiinftig den Ubergang zwi-
schen dem baulich genutzten Siedlungsbereich von Beckum und den Rekultivierungsflachen des
Steinbruchs Nord darstellen. Der Siegerentwurf macht sichtbar, wie die griine, in Nord-Stid-Rich-
tung verlaufende HaupterschlieBungsachse im Plangebiet zuklnftig die zentrale Verbindungs-
achse vom Suden in Richtung des nérdlichen Stadtteilparks herstellen soll.

Abb. 2-2: Rahmenplan des Siegerentwurfs des stadtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbe-
werbs ,,Steinbruch Nord“ (QUERFELDEINS 2025)
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3 WESENTLICHE WIRKFAKTOREN DER
PLANUNG

Die durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee® moglichen Um-
weltauswirkungen konnen sich z. T. temporar oder auch langfristig auf die verschiedenen nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a—iBauGB zu berlicksichtigenden Belange auswirken. Besondere Relevanz haben
dabei mogliche erhebliche Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebsphase zur Umsetzung
der Planungen (siehe auch Nr. 2b der Anlage 1 BauGB).

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 3-1) liefert in diesem Zusammenhang eine standardisierte Uber-
sicht der einzelnen Vorhabenbestandteile, deren mogliche Wirkfaktoren und die durch diese po-
tenziell betroffenen Belange. Diese Ubersicht dient nicht zuletzt der Ableitung der erforderlichen
Prufkriterien im Rahmen der Umweltprufung bzw. der Ableitung des erforderlichen Untersu-
chungsrahmens — auch in Bezug auf mogliche Wechselwirkungen. Das tatsachliche Eintre-
ten/Vorliegen dieser potenziellen Wirkfaktoren wird unter Berlcksichtigung der Planinhalte des
Veroffentlichungsentwurfs in den nachstehenden Auswirkungsprognosen zu den einzelnen Be-
langen Uberpruft und beschrieben.

Tab. 3-1: Ubersicht potenzieller Umweltauswirkungen durch die Umsetzung der Planung

Vorhabenbestandteile Potenzielle Wirkfaktoren

Potenziell betroffene Belange
gem.§81Abs.6Nr.7a-i

BauGB

baubedingt

m Mensch, seine Gesundheit
sowie die Bevolkerung insge-
samt

m Baufeldfreimachung m Biotopverlust/-degeneration

m Fall- und Rodungsarbeiten

m Abrissarbeiten
m Tiere, Pflanzen und biologi-

Beeintrachti /Verlust/Zer-
m Beeintrachtigung/Verlust/Zer sche Vielfalt

schneidung von Lebensraumen

m Strukturverlust = Flache

m Flachenentsieglung = Boden

m Bodenverdichtung = Klima und Luft

= Verlust/Beeintrachtigung von = Landschaft

kultur-historisch bedeutsamen ™ Kultur- und sonstige Sachgu-
Objekten/Flachen ter

m Baustelleneinrichtungen
m Bauwerksgrindungen

«ll))'%\\

m Temporare Flachenbeanspru-
chung

m Temporare Grundwasserab-
senkung

m Temporare Einfriedungen/Bar-
riereeffekte
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Vorhabenbestandteile

Potenzielle Wirkfaktoren

Potenziell betroffene Belange
gem.81Abs.6Nr.7a-i

BauGB

= Baustellenbetrieb und -
verkehr

m Temporare Erschutterun-
gen/Bodenvibration

m Temporare Beleuchtungen
m Temporéare Schallemissionen

m Temporare Staub- und Schad-
stoffemissionen

m Mensch, seine Gesundheit
sowie die Bevolkerung insge-
samt

m Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt

® Boden
m Wasser
= Klima und Luft

anlagebedingt

m Dauerhafte Flachenbe-
anspruchung

m Flachenversieglungen

m Veranderung von Lebensraum-
strukturen

m Neue Vertikalstrukturen

m Licht/Beleuchtungen

m Blendwirkungen

m Larm/akustische Storungen

m Veranderungen des Klein- und
Lokalklimas

m Einfriedungen

m Kollisionsgefahr

m Verschattung

m Entwasserung/Vernassung

m Verlust von Sichtbeziehungen

m Mensch, seine Gesundheit
sowie die Bevolkerung insge-
samt

m Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt

m Flache

m Boden

m Wasser

m Klima und Luft
® Landschaft

m Kultur- und sonstige Sachgu-
ter

betriebsbedingt

m Betriebstatigkeiten
m Ziel- und Quellverkehre
® Menschenaufkommen

N

m Akustische Storungen
m Visuelle Stérungen

m Beleuchtungen

m Blendwirkungen

m Kollision

m Staub- und Schadstoffemissio-
nen

m Erschutterungen/Bodenvibra-
tion
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4 ZIELE DES UMWELTSCHUTZES,
FACHGESETZE UND FACHPLANE

GemaB Nr. 1b der Anlage 1 zum BauGB sind die in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplénen
festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die fur den Bauleitplan von Bedeutung sind, im Umwelt-
berichtdarzustellen. Gleiches gilt auch fir die Art, wie diese Ziele und Belange bei der Aufstellung
des Bauleitplans berlcksichtigt wurden. Dabei ergeben sich die Ziele des Umweltschutzes mit
allgemeiner Gultigkeit insbesondere aus den europaischen und deutschen Gesetzgebungen. Be-
sonders hervorzuheben sind in diesem Kontext:

® die Bestimmungen zum europaischen Arten- und Gebietsschutz (Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie (FFH-RL) und EU-Vogelschutzrichtlinie (V-RL)),

m die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (8 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. 8§ 14 und § 15 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG)),

® die Bestimmungen zum Artenschutz (88 7, 44 und 45 BNatSchG),
m die Vorgaben des Umweltschadensgesetzes (USchadG)i. V. m. dem BNatSchG,
m die Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG),

m die Inhalte des Klimaanpassungsgesetzes auf Bundesebene (KAnG) und auch die spezifische
Gesetzgebung auf Landerebene (Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG)),

m die Belange des Bodenschutzes (8 1a Abs. 2 BauGB i. V. m. dem Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) sowie die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und das
Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSch@G)),

m die Belange des Gewasserschutzes einschlieBlich der Anforderung zur Rickhaltung und zur
Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser (Wasserrahmenricht-
linie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)),

m die Belange des Immissionsschutzes (Bundes-lImmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m.
den entsprechenden Rechtsverordnungen bzw. der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Larm (TA Larm) und der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)),

m die Belange des Forstes (Bundeswaldgesetz (BWaldG) und Landesforstgesetz (LFoG)) und

m der Denkmalpflege (Nordrhein-westfalisches Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)).

Nachstehend werden kurz die fur den Bauleitplan relevanten Ziele des Umweltschutzes darge-
stellt, die sich aus einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen fur den Raum ableiten lassen.
Zudem wird beschrieben, wie diese Ziele und Belange bei der Aufstellung des Bauleitplans be-
racksichtigt werden.

LANDES- UND REGIONALPLANUNG

Der seit dem 1. Mai 2024 geltende Landesentwicklungsplan der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen (LEP NRW), der sich aus der Fassung von 2017 (Textteil; Zeichnerische Festlegung),
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der 1. Anderung 2019 und der 2. Anderung 2024 ergibt, legt die Stadt Beckum als Mittelzentrum
fest. Das Plangebiet liegt im Siedlungsraum (MWIKE NRW 2024).

Im Regionalplan Munsterland, der am 27. Juni 2014 wirksam geworden ist (zuletzt gedndert am
17. April 2025) und die Vorgaben des LEP NRW konkretisiert und erganzt, ist das Plangebiet eben-
falls als ,,Allgemeiner Siedlungsbereich® (ASB) festgelegt (s. Abb. 4-1) (BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER
2025). Dasselbe gilt fur die angrenzenden Flachen mit Ausnahme der nérdlich anschlieBenden
Flache, die als ,,Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich® festgelegt ist.

Somit entsprechen die Zielsetzungen des B-Plans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“ den vorgela-
gerten planerischen Festlegungen und sind mit diesen vereinbar.

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)

Bereich fiir gewerbliche und industrielle

Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich

Waldbereich *

Bereich fur die Sicherung und den
Abbau oberfldichennaher

Bodenschaétze - Vorranggebiet mit
der Wirkung von Eignungsgebieten

Bundesautobahn/-straBe, Landes-,
Kreis- und GemeindestraBBe

Plangebiet

2025)

BAULEITPLANUNG

Der wirksame FNP der Stadt Beckum stellt das Plangebiet iberwiegend als ,,Wohnbauflachen“
dar (s. Abb. 4-2). Der sudliche Bereich innerhalb des Plangebietes ist flachig untergeordnet als
»Mischgebiet” dargestellt.

Die in dem vorliegenden B-Plan beabsichtigte Festsetzung eines ,,Allgemeines Wohngebiets* wi-
derspricht einer Darstellung als ,Mischgebiet” nicht. Grundséatzlich dient ein Mischgebiet im
Sinne des § 6 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Woh-
nen nicht wesentlich storen. Damit berucksichtigt die Planung in ihrer Gesamtheit das Entwick-
lungsgebot gemaR § 8 Absatz 2 BauGB, wonach B-Plane aus dem FNP zu entwickeln sind.

KORTEMEIER BROKMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

«ll)'&\\




STADT BECKUM
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“
Umweltbericht - Vorabzug

Wohnbauflchen
Gemischte Bauflachen

Mischgebiete

Gewerbliche Bauflachen

2. Bauliche Anlagen und Einrichtungen:
- Fléchen fiir den Gemeinbedarf
8. Flachen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen:

B
A Kl m Flachen fiir Aufschiittungen
:J m Flichen fiir Abgrabungen

3

l 9. Flachen fir die Landwirtschaft und Wald

|:] Flachen fiir die Landwirtschaft
- Flachen fir Wald

¢ e & eplanter Geltungsbereicl
l” & Gepl Geltungsbereich
3 4 4 ¢ \ "-. 23
O ’- A g

Abb. 4-2: Auszug aus dem aktuellen FNP der Stadt Beckum (STADT BECKUM 2022)

Der geplante Geltungsbereich ist von drei Seiten von Bebauung umschlossen, die groBtenteils
auch in entsprechenden B-Plinen festgesetzt ist. Ostlich des Plangebiets stellt der FNP haupt-
sachlich ,Wohnbauflachen® (z. T. festgesetzt im B-Plan Nr. 7 ,,Oelder StraBe* als ,,Reines Wohn-
gebiet” und ,Allgemeines Wohngebiet“) dar. Westlich liegen groBflachig ,,Gewerbliche Baufla-
chen” (z. T. festgesetzt im B-Plan Nr. 15.1 ,,Gewerbegebiet Neubeckumer StraBe“ als Gewerbe-
gebiet). Sudlich sind sowohl ,Wohnbauflachen“ als auch ,,Mischgebiete”“ dargestellt.

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 74 befindet sich nicht innerhalb der Grenzen eines rechts-
kraftigen Bebauungsplanes. Planungsrechtlich handelt es sich um eine Flache im AuBenbereich
im Sinne des 8 35 BauGB. Auch die Flachen nordlich des Plangebiets sind unbebaut, liegen im
baulichen AuBenbereich und sind im FNP sowohl als ,,Flachen fur die Landwirtschaft® als auch
als ,Flachen fur Abgrabungen® (sudlicher Teil Steinbruch Nord) dargestellt.

LANDSCHAFTSPLANUNG, SCHUTZGEBIETE UND NATURSCHUTZFACHLICH WERTVOLLE
BEREICHE

Innerhalb des geplanten Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee” ist kein
Landschaftsplan rechtswirksam, jedoch umfasst der Landschaftsplan Beckum (KREIS
WARENDORF 1997) den Steinbruch Nord und die dazugehdrigen Flachen, die unmittelbar nérdlich
an das Plangebiet anschlieBen. Fur diese Flachen sieht der Landschaftsplan das Entwicklungs-
ziel ,Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefuge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Ober-
flachenstruktur geschadigten Landschaft” vor (KREIS WARENDORF 1997). Dieses Ziel wird im Land-
schaftsplan fur den sudlichen, an das Plangebiet angrenzenden Teil des Steinbruchs konkreti-
siert, indem eine bauliche Nutzung des Bereichs als Folgenutzung festgelegt wird (KREIS
WARENDORF 1997).
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Im Plangebiet sowie im umliegend betrachteten Untersuchungsgebiet (UG), das aufgrund der
Einbindung bzw. Angliederung der Planflachen in/an den gewachsenen Siedlungsraum mit einem
Abstand bis ca. 300 m zu den Planungen als ausreichend erachtet wird, sind keine naturschutz-
fachlichen Schutzgebiete der Kategorien Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete
(LSG) und Natura 2000-Gebiete vorhanden. Dasselbe gilt fur GroBschutzgebiete (Nationalparke,
Biospharenreservate und Naturparke).

Innerhalb des geplanten Geltungsbereichs (s. Abb. 4-3) befindet sich die ca. 2 ha groBe Biotop-
katasterflache ,,Kleingarten an der Oelder StraBe/Ecke ZementstraBe® (BK-4214-522), die die vor-
handene Kleingartenanlage einschlieBt (LANUK NRW 2025a). Die Kleingartenanlage ist durch
zahlreiche Strukturelemente wie geschnittene WeiBdorn-, Liguster- und Hainbuchenhecken, alte
und mittelalte Obstbaume, Obst- und Zierstraucher, Gemusebeete, Rasenflachen und Blumen-
rabatten gegliedert. Die Pflege ist extensiv, der Koniferenanteil gering. Die Kleingartenanlage
stellt einen Ubergang zwischen dem Siedlungsraum und der freien Landschaft dar. Das Schutz-
ziel der Biotopkatasterflache ist die Erhaltung der obstbaum- und heckenreichen Kleingarten als
Landschaftselement und Lebensraum fr zum Beispiel Singvogel, Bienen und Wespen innerhalb
der geschlossenen Ortschaft (LANUK NRW 2025a).

Biotopkatasterflache
BK-4214-522

Biotopverbundflache
VB-MS-4214-001

Plangebiet

Abb. 4-3: Lage den Plangebiets im Kontext zu den 6rtlich abgegrenzten Biotopkataster- und Bio-
topverbundflaichen (LANUK NRW 2025a)
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Direkt nordlich angrenzend an das Plangebiet (s. Abb. 4-3) liegt mit dem Steinbruch Nord eine
Teilfldche der Biotopverbundflache ,,Ehemalige Kalksteinbriche Friedrichshorst, Phoenix, Nord
und Walkerberg” (VB-MS-4214-001) (LANUK NRW 2025a). Die insgesamt vier Teilfldchen dieser
Biotopverbundflache umfassen ehemalige, teilweise rekultivierte Kalksteinbrtiche, in denen sich
Abgrabungsgewasser, Kalk-Sumpfe und -Halbtrockenrasen, Hochstauden-, Gebusch- und Vor-
waldgesellschaften entwickelt haben (LANUK NRW 2025a). Bis zu 15 m hohe Steilwande sind er-
halten geblieben. Fur das landesweite Biotopverbundsystem sind die Teilflachen des Gebietes
als Trittsteinbiotope fiur Tiere und Pflanzen der Stillgewasser, der Kalk-Siimpfe und -Halbtrocken-
rasen und des offenen Felsuntergrundes von ,,besonderer Bedeutung“ (Stufe 2) (LANUK NRW
2025a) im zweistufig aufgebauten Biotopverbundsystem (Stufe 1: Kernflachen mit ,herausragen-
der Bedeutung®).

Geschitzte Landschaftsbestandteile, Alleen und weitere naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
wie gesetzlich geschutzte Biotope, lokale Kataster einschl. Kompensationsflachen etc. sind we-
der im Plangebiet noch im UG vorhanden (LANUK NRW 2025).

Tab. 4-1: Ubersicht zum Vorkommen von Schutzgebieten und naturschutzfachlich wertvollen Be-
reichen im Untersuchungsgebiet

Gebiet/Objekt Vorkommend Betroffen

IE] nein ‘ j ‘ nein ‘

Natura-2000-Gebiete O U
Naturschutzgebiete O ]
Landschaftsschutzgebiete O ]
Nationalparke O Ul
Naturparke O ]
Biosphéirenreservate O O
Naturdenkmaéler O ]
Geschutzte Landschaftsbestandteile einschlieBlich Alleen O ]
Gesetzlich geschiitzte Biotope O ]
Biotopkatasterflachen Ol O

BK-4214-522 ,Kleingarten an der Oelder StraBe/Ecke Zement- Ca. 1,8 hadesinsgesamtca. 2 ha

straBe” innerhalb des Plangebiets groBen schutzwurdigen Biotops wer-
denvon der Planung in Anspruch ge-
nommen bzw. Uberbaut. Damit steht
die Planung dem Schutzziel, d. h. der
Erhaltung der obstbaum- und he-
ckenreichen Kleingéarten als Land-
schaftselement, entgegen.
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Gebiet/Objekt Vorkommend Betroffen

ja nein ‘ ja ‘ nein ‘

Biotopverbundfléchen O O
VB-MS-4214-001 ,,Ehemalige Kalksteinbrliche Friedrichshorst, Die direkt nordlich an das Plangebiet
Phoenix, Nord und Walkerberg*“ angrenzende Teilflache dieser Bio-

topverbundflache ist nicht unmittel-
bar betroffen. Da die Teilflache
durch angrenzende Gewerbenutzun-
gen sowie den Betrieb des Stein-
bruchs bereits Vorbelastungen aus-
gesetzt ist und kein direkter Eingriff
in die Flache stattfindet, kann ausge-
schlossen werden, dass die Planung
zu erheblichen Beeintrachtigungen
fahrt.

Kompensationsflachen im Sinne der Eingriffsregelung O ]

WASSERWIRTSCHAFT

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete liegen weder innerhalb des Plangebiets noch im um-
liegenden Untersuchungsgebiet vor (MUNV NRW 2025). Dasselbe gilt fiir Uberschwemmungsge-
biete (USG).

Im Sinne des MaBnahmenprogramms der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) berichtspflichtige
Oberflachengewasser sind ebenfalls weder innerhalb der Planflachen noch im UG vorhanden,
sodass im Rahmen der Planungen keine Vorgaben aus Bewirtschaftungsplanen zu beachten sind
(MUNV NRW 2025).

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Der nordliche und z. T. auch der westliche Teil des geplanten Geltungsbereichs werden intensiv
landwirtschaftlich als Acker genutzt. Dementsprechend ist eine Betroffenheit von landwirtschaft-
lichen Nutzflachen gegeben. Allerdings liegen die Flachen im siedlungsnahen Bereich und nicht
in einer landwirtschaftlichen Kernzone. Zudem schlieBen im Norden die Fldchen des Steinbruchs
Nord an, sodass die von der Planung betroffenen Nutzflachen raumlich limitiert sind bzw. isoliert
liegen und nicht Bestandteil eines groBflachigen Gesamtschlages ist. Weiterhin ist diese im FNP
bereits als ,Wohnbauflache“ dargestellt.

Wald im Sinne des § 2 BWaldG bzw. des § 1 LFoG NRW ist im Gebiet nicht vorhanden, sodass im
Hinblick auf die Umsetzung der Planungen auch kein Bedarf an Ausgleich oder Ersatz im Sinne
des Landesforstgesetzes NRW besteht.

BAU- UND BODENDENKMALE

Laut der Stellungnahme des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) im Rahmen der Fruh-
zeitigen Beteiligung zum vorliegenden B-Plan sind in unmittelbarer Nahe des Plangebiets keine
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ortsfesten palaontologischen Bodendenkmaler eingetragen (LWL 2025). Jedoch gibt es in direkter
und ndherer Umgebung Hinweise auf eine besondere Fossilfihrung (vermutete Bodendenkma-
ler). Uber den genauen Umfang und die exakte Lage méglicher Fossillagerstatten und ihre Schutz-
wurdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu machen (LWL 2025). Jedoch stehen die Gesteine im Pla-
nungsgebiet sehr oberflachennah an, wie Daten aus Bohrungen darlegen. Bei Erdarbeiten ist da-
her auch im Planungsgebiet mit bislang unbekannten paldontologischen Bodendenkmalern in
Form von Fossilien (versteinerte Uberreste von Pflanzen und Tieren) aus der Kreidezeit (Ammoni-
ten, Muscheln, Seeigel, Schwamme, etc.) zu rechnen (LWL 2025).

Sollten dementsprechend bei Bodenarbeiten im Rahmen von spateren Bautatigkeiten kultur-
oder erdgeschichtliche Funde (z. B. Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfarbungen, Kno-
chen, Fossilien etc.) getatigt werden, sind diese gem. §8 16, 17 DSchG NRW unverzuglich der zu-
standigen unteren Denkmalbehdérde und/oder dem LWL-Museum fur Naturkunde, Munster zu
melden. Zudem ist die Entdeckung gem. § 16 Abs. 2 DSchG NRW bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die obere Denkmalbehdrde die Entde-
ckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die obere Denkmalbe-
horde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bo-
dendenkmals dies erfordern und dies fur die Betroffenen zumutbar ist.

Daruber hinaus istvor Beginn der geplanten ErschlieBungsmaBnahmen das LWL-Museum flr Na-
turkunde, Minster fruhzeitig zu informieren, damit ggf. baubegleitende MaBBnahmen abgespro-
chen werden kénnen (LWL 2025).

Entsprechende Hinweise dazu werden in die Plankarte zum B-Plan aufgenommen.

ALTLASTEN UND KAMPFMITTELVORKOMMEN

Ein Vorkommen von Altlasten, altlastenverdachtigen Flachen oder Kampfmitteln ist gemaB aktu-
ellem Kenntnisstand im Plangebiet nicht bekannt. Dementsprechend sind derzeit in diesem Zu-
sammenhang keine zu berlcksichtigenden Sachverhalte bei der Umsetzung der Planungen er-
kennbar. Sollten aber im Rahmen von spateren Bodenarbeiten Hinweise auf Altlasten, schadli-
che Bodenablagerungen etc. erzielt werden, sind diese gem. LBodSchG NRW umgehend bei der
Kommune anzuzeigen und in Abstimmung ordnungsgemaf abzutragen und sachgerecht zu ent-
sorgen. Bei einem Verdacht auf Kampfmittelbelastungen ist zudem umgehend der staatliche
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen und die Arbeiten sind einzustellen.

Entsprechende Hinweise werden im weiteren Verfahren in den B-Plan aufgenommen.
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5 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG
DER ERHEBLICHEN UMWELT-
AUSWIRKUNGEN

Im Umweltberichtistim Rahmen der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB eine Beschrei-
bung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen vorzunehmen. Gemas Nr. 2a und 2b
der Anlage 1 zum BauGB erfolgt diese mittels einer Darstellung der einschlagigen Aspekte des
derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Nichtdurchfuhrung der Planung (,Nullvariante) sowie einer Prognose Uber die Ent-
wicklung des Umweltzustands bei Durchfihrung der Planung.

Nachstehend erfolgen diese Beschreibung und Bewertung sowohl fur die Belange des Umwelt-
schutzes einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege als auch fur die Belange
des Menschen, seiner Gesundheit und der Bevdlkerung insgesamt.

5.1 MENSCH UND SEINE GESUNDHEIT SOWIE
DIE BEVOLKERUNG INSGESAMT

Im Hinblick auf die Wahrung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen lassen sich
die planungsrelevanten Werte und Funktionen den Teilkriterien Wohnen und (landschaftsbezo-
gene) Erholung zuordnen. Dabei stehen die Belange des Menschen einschlieBlich der menschli-
chen Gesundheit in engem Zusammenhang mit den ubrigen Umweltbelangen. Zur Wahrung der
Gesundheit zahlen neben allgemeinen Zielen wie sauberem Trinkwasser, gesunder Luft und kli-
matischen Gegebenheiten auch die Moglichkeiten der landschaftsbezogenen Erholung. Dane-
ben spielt z. B. auch die Bereitstellung geeigneter Flachen fur Wohnnutzungen, Freizeit-/Erho-
lungsfunktionen eine wichtige Rolle fur das Wohlbefinden des Menschen.

5.1.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Das Plangebiet liegt am Stadtrand von Beckum und somit im Siedlungszusammenhang. Zudem
ist der fur den B-Plan vorgesehene Geltungsbereich nicht nur im Regionalplan als ,,Allgemeiner
Siedlungsbereich® (ASB) festgelegt, sondern auch im wirksamen FNP der Stadt (s. Abb. 4-2) Gber-
wiegend als ,,Wohnbauflache“ sowie zu einem kleinen Teil als ,,Mischgebiet” dargestellt. Damit
wurde das geplante Vorhaben bereits auf den vorgelagerten Planungsebenen vorbereitet und als
umsetzbar prognostiziert. Zurzeit wird das Plangebiet jedoch noch von einer Kleingartenanlage
sowie landwirtschaftlich genutzten Flachen (Acker, Grinland) dominiert. Die Kleingartenanlage
stellt eine Moglichkeit zur Erholung dar, da die Nutzer*innen dort ihre Freizeit verbringen kbnnen.
Der Aufenthalt im Kleingarten kann zum Wohlbefinden der Menschen beitragen. Dies gilt jedoch
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nur fir die Eigentimer*innen. Offentlich nutzbare FuB- bzw. Wanderwege sind nicht vorhanden,
sodass das Gebiet nicht der Allgemeinheit zur Naherholung zur Verfligung steht.

Im Osten und Suden grenzt bestehende und uberwiegend planungsrechtlich Uber rechtskraftige
B-Pléne (siehe Kap. 4 ,,Bauleitplanung”) gesicherte Wohnbebauung entlang der Oelder StraBe
und ZementstraBe an den geplanten Geltungsbereich an. Hierbei handelt es sich um relativ he-
terogene Wohnbebauung mit bis zu 4-stéckigen Wohnh&usern. Die bestehenden angrenzenden
Wohngrundstlicke sind Uberwiegend durch Hecken und Zaune von dem geplanten Geltungsbe-
reich getrennt. Im Westen, entlang der Neubeckumer StraBe, pragt Gewerbenutzung die direkte
Umgebung des Plangebiets. Die nordlich angrenzenden Bereiche werden von der noch zu rekul-
tivierenden Sukzessionsflache des Steinbruchs Nord bestimmt.

GEWERBELARM

Insbesondere das westlich von dem geplanten Geltungsbereich gelegene Gewerbegebiet mit
dem Autohaus Knubel, Werkstatten und einer Tankstelle stellt eine deutliche Vorbelastung dar
(NTS 2026). Zu den Larmquellen des Gewerbegebiets gehort u. a. Lkw-Verkehr (Ladevorgange) auf
dem Gelande der Werkstatt Ruploh, eine Waschhalle des Autohauses Knubel und eine Kaltean-
lage der Aral-Tankstelle. Wie die Berechnungsergebnisse der schalltechnischen Untersuchung
zeigen, wird der Immissionsrichtwert der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm) far Allgemeine Wohngebiete (WA) von tags IRW = 55 dB(A) im Status quo innerhalb des
Plangebietes sudostlich angrenzend zur Tankstelle im Bereich der hier geplanten Wohnbebauung
um bis zu 5 dB Uberschritten (NTS 2026).

Im Nachtzeitraum wird der gemaB TA Larm fur WA einzuhaltende Immissionsrichtwert von IRW =
40 dB(A) im Plangebiet stddstlich angrenzend zur Tankstelle im Bereich der geplanten Wohnbe-
bauung durch Pkw- und Lkw-Verkehr um bis zu 7 dB Uberschritten (NTS 2026).

Weiterhin hat die schalltechnische Untersuchung ergeben, dass es im Tageszeitraum im Plange-
biet im Bereich der geplanten Wohnbebauung stidéstlich angrenzend zur Tankstelle zu Uber-
schreitungen des zulassigen Maximalpegels von 85 dB(A) um bis zu 4 dB kommt.

VERKEHRSLARM

Eine weitere Vorbelastung stellt der Verkehrslarm durch die westlich des Plangebiets gelegene
Neubeckumer StraBe, die sludlich verlaufende ZementstraBe und die 6stlich gelegene Oelder
StraBe dar. Die Berechnungsergebnisse in Bezug auf schutzwulrdige Raume zeigen, dass am Tag
der schalltechnische Orientierungswert des Beiblatts 1 zu DIN 18005 fur WA von 55 dB(A) im
nordlichen Teil der geplanten Wohnbebauung eingehalten wird (NTS 2026). Im sudlichen Teil tre-
ten Uberschreitungen von bis zu 8 dB auf. In der Nacht ist die Situation im Vergleich mit dem hier
heranzuziehenden Orientierungswert dhnlich, jedoch betrégt die Uberschreitung hier 10 dB (NTS
2026). Damit liegen im Nachtzeitraum im sudlichen Teil des Plangebietes Beurteilungspegel von
mehr als 45 dB(A) vor. Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 wird ausgefuhrt, dass bei Beurteilungspegeln
Uber 45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr
maglich ist (NTS 2026).
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Die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, die in der Regel fur die Gefahrdung
der menschlichen Gesundheit genannt werden, werden nur im direkten Umfeld der StraBen uber-
schritten (NTS 2026). Hiervon ist im Nachtzeitraum eine Baugrenze zur Oelder StraB3e hin betrof-
fen.

Die fur die vorgesehene Gebietsnutzung geltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von
tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A), bei deren Einhaltung im Rahmen der stadtebaulichen Abwa-
gung fur diese Gebietskategorie im Allgemeinen auch noch von gesunden Wohn- bzw. Aufent-
haltsverhaltnissen ausgegangen werden kann, werden in groBen Teilen des Plangebiets eingehal-
ten. Lediglich nahe der angrenzenden StraBen werden diese tags um bis zu 10 dB und nachts um
bis zu 11 dB Uberschritten (NTS 2026).

Die Berechnungsergebnisse in Bezug auf AuBenwohnbereiche zeigen, dass der Dauerschallpegel
von 62 dB(A) in allen Geschossen an der Zufahrt zum Plangebiet nahe der Oelder StraBe lber-
schritten wird (NTS 2026). Der Schwellenwert von 62 dB(A), bis zu dem ungestorte Kommunikation
im AuBenbereich moglich ist, entstammt der Rechtsprechung (z. B. Urteil des BVerwG, Urt. v.
16.03.2006 — 4 A 1075.04). Im 3. Obergeschoss wird dieser Pegel auch an vereinzelten Baugren-
zen im sudlichen Plangebiet Uberschritten, sodass hier nach den vorgenannten MaBstaben nicht
ohne weitere MaBnahmen von einer weitestgehend ungestdrten Kommunikation und einer ange-
messenen Aufenthaltsqualitat ausgegangen werden kann (NTS 2026).

LUFTSCHADSTOFFE

Konflikte durch landwirtschaftliche Betriebstatigkeiten oder andere Geruchsimmissionen etc.
sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht bekannt. Aufgrund der Nahe der Neubeckumer Stra3e
(Teil der B 58 und B 475) ist von Vorbelastungen durch Luftschadstoffe auszugehen. Grenzwert-
Uberschreitungen sind jedoch im Ergebnis der Auswertung der Ubersichtskarte der Luftschad-
stoffbelastung in Deutschland fur keinen der relevanten Werte (Feinstaub, Ozon, Stickstoff, Ar-
sen, Benzo(a)pyren) bekannt (UBA 2022).

5.1.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wird das Plangebiet voraussichtlich vorerst in seiner jetzigen
Auspragung bestehen bleiben. Damit konnte auch die vorhandene Kleingartenanlage mit ihrer Er-
holungsfunktion erhalten werden.

Der Verzicht auf die Uberplanung des in der Wohnbedarfsanalyse fiir die Stadt Beckum (STADT-
UND REGIONALPLANUNG 2017) fur eine kurzfristige Wohnbauflachenentwicklung vorgesehenen und
im FNP bereits als ,Wohnbauflache“ dargestellten Gebiets stiinde jedoch einer zielfihrenden
Stadtentwicklung vor Ort entgegen. Dem in einer Sitzung am 19.12.2017 politisch beschlossenen
Ziel, dem Bedarf an Wohnraum durch die Schaffung von jahrlich 70 Wohneinheiten bis ins Jahr
2035 nachzukommen, kénnte die Stadt so nicht gerecht werden (STADT- UND REGIONALPLANUNG
2017).
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5.1.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES
UMWELTZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG
DER PLANUNG

Im Zuge der vorliegenden Planung ist die wesentliche Zielsetzung, den im wirksamen FNP der
Stadt Beckum bereits als ,Wohnbaufldche® sowie kleinteilig als ,,Mischgebiet” dargestellten Gel-
tungsbereich, der bisher noch nicht baulich genutzt ist, mittels einer Festsetzung als Wohngebiet
Uber die Aufstellung des B-Plans Nr. 74 zu konkretisieren und planungsrechtlich abzusichern.

Dabei werden die durch die Umsetzung des ortlichen Bauleitplanverfahrens entstehenden bau-
bedingten Auswirkungen (Larm-, Staub- und Schadstoffemissionen) zeitlich begrenzt sein. Dem-
entsprechend haben diese bei einer Berucksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Vorga-
ben keine nachhaltig negativen Auswirkungen fur die im Raum bereits bestehenden Wohnfunkti-
onen. Auch anlagebedingt sind keine verfahrenskritischen Sachverhalte bzw. erheblich negative
Auswirkungen durch die Umsetzung der Planungen zu erwarten. Bestehende Wohnnutzungen
werden nicht Gberplant. Und da die Planung zudem eine maximal viergeschossige Bebauung vor-
sieht, fugt diese sich in die angrenzende, relativ heterogene Wohnbebauung mit ebenfalls bis zu
4-stockigen Wohnhausern gut ein.

Bedeutende Wohnumfeldfunktionen werden bei einer Umsetzung der Planung ebenfalls nicht be-
rahrt. Vielmehr zielt das Gesamtkonzept fur das geplante Baugebiet (siehe Abb. 2-2) darauf ab,
das neue Wohngebiet in den umgebenden Landschaftsraum einzubinden. Die grine Haupter-
schlieBungsachse verlauft in Nord-Sud-Richtung, weitet sich trichterformig in das Baugebiet hin-
ein auf und endet an der ZementstraBBe. Diese wird im B-Plan Nr.74 gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15
BauGB als offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage” festgesetzt und stellt
in Zukunft den Zugang zu der im Rahmen der Rekultivierungsplanung des Steinbruchs Nord vor-
gesehenen, nordlich gelegenen Retentions- und Parklandschaft dar. Somit werden Uber die Pla-
nungen auch Fliachen zur Erholung im Ubergangsbereich von Siedlungs- zum Freiraum geschaf-
fen und Uber die Festsetzungen des B-Plans Nr. 74 als ,,Grline Fugen“ langfristig gesichert.

Zudem sind im Hinblick auf die Zielsetzungen der Planungen bzw. mit der Entwicklung eines
Wohnquartiers eher geringe Larmimmissionen verbunden. Auch werden die innerhalb eines All-
gemeinen Wohngebiets grundsatzlich moglichen Nutzungsformen Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen per Festsetzung vor Ort ausgeschlossen.

In Bezug auf die auf das Plangebiet einwirkenden Larmimmissionen, kommt die schalltechnische
Untersuchung jedoch zu dem Ergebnis, dass soweit keinerlei SchallschutzmaBnahmen ergriffen
werden, die auf das Plangebiet einwirkenden Gewerbe- und Verkehrsgerausche die fur Allge-
meine Wohngebiete zugrunde zu legenden MaBstabe Uiberschreiten werden, sodass in Teilen des
Plangebietes gesunde Wohn- und Aufenthaltsverhaltnisse eingeschrankt werden wirden. Auf-
grund dessen sind im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes MaBnahmen zur Konfliktbe-
waltigung zu ergreifen. Die Stadt Beckum hat sich daflir entschieden, zur Konfliktbewaltigung den
Bau-Turbo anzuwenden und innerhalb von im B-Plan festgesetzten Gebieten von den Vorgaben
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der TA-Larm abzuweichen (s. Kap. 9.2). GemaB dem Schalltechnischen Gutachten sind dabei fol-
gende gesetzliche Vorgaben zu bericksichtigen:

»Durch den § 246e BauGB wurde eine befristete Sonderregelung zur Beschleunigung
des Wohnungsbaus durch die Zulassung von Abweichungen vom Bauplanungsrecht
geschaffen (Bau-Turbo). Weiterhin bietet der § 9 Abs. 1 Nr. 23 des BauGB eine wich-
tige rechtliche Grundlage zur Lésung von Larmkonflikten im Rahmen der Aufstellung
von B-Planen. Hierdurch wird der gesetzliche Rahmen geschaffen, Larmschutz auch
auf andere Weise als durch die Beachtung der TA Larm zu gewéhrleisten, namlich
durch fur den stadtebaulichen Einzelfall passgenaue Festsetzungen im B-Plan.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 23a kann im B-Plan festgesetzt werden, dass in bestimmten Ge-
bieten Gerauschimmissionen zugelassen werden, die oberhalb der gebietsbezoge-
nen Immissionsrichtwerte der TA Larm liegen. Somit kann in begriindeten Fallen von
den Vorgaben der TA Larm abgewichen werden. Es ist allerdings sicherzustellen,
dass die geplante Wohnnutzung stadtebaulich vertretbar ist und gesunde Wohnver-
héaltnisse gewahrt bleiben.“

Zur Wahrung der gesunden Wohnverhaltnisse werden verschiedene LarmschutzmaBnahmen im
B-Plan festgesetzt. Dazu gehdren ,SchallschutzmaBnahmen an AuBenbauteilen®, ,,Schutz der
Nachtruhe (Gewerbelarm)“, ,,Schutz der Nachtruhe (Verkehrslarm)“ und ,,Schutz von AuBen-
wohnbereichen”. Diese MaBnahmen werden in 9.2 naher ausgefuhrt.

Unter Beruicksichtigung der oben beschriebenen Vorgehensweise bzw. der Festsetzung der
genannten LarmschutzmaBnahmen zur Wahrung der gesunden Wohnverhaltnisse werden
in der Summe keine erheblich negativen Umweltauswirkungen durch die Umsetzung der
Planung fur den Belang ,,Mensch und seine Gesundheit“ verbleiben. Gesundes Wohnen im
Sinne des BauGB wird vor Ort sichergestellt sein.

5.2 TIERE, PFLANZEN UND BIOLOGISCHE
VIELFALT

Die Umweltbelange Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bilden den biotischen Bestandteil des
Naturhaushaltes. lhre Betrachtung bezieht sich im Wesentlichen auf international und national
ausgewiesene Schutzgebiete, naturschutzfachlich wertvolle Bereiche, bedeutsame Biotop- und
Nutzungsstrukturen und auf artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten bzw. Frage-
stellungen. Erganzend werden soweit moglich auch die genetische Variation innerhalb einzelner
Arten, die Artenvielfalt und die Biotop- bzw. Okosystemvielfalt im Hinblick auf die Beurteilung der
biologischen Vielfalt einbezogen.
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5.2.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

SCHUTZGEBIETE UND NATURSCHUTZFACHLICH WERTVOLLE BEREICHE

Als naturschutzfachlich wertvoller Bereich ist die innerhalb des geplanten Geltungsbereichs lie-
gende, ca. 2 ha groBe Kleingartenanlage zu nennen, bei der es sich um eine Biotopkatasterflache
(BK-4214-522) handelt. Sie besitzt aufgrund der zahlreich vorhandenen Strukturelemente wie
u. a. Hecken, Obstbaume und extensiv gepflegten Grliinfldchen eine besondere Wertigkeit fur den
Biotop- und Artenschutz (nahere Ausfihrungen s. Kap. 4). Aktuell wird die Flache im FNP der
Stadt Beckum bereits als ,Wohnbauflache“ dargestellt. Sie befindet sich jedoch noch nicht in-
nerhalb der Grenzen eines rechtskraftigen B-Plans.

Ein weiterer naturschutzfachlich wertvoller Bereich befindet sich direkt ndérdlich angrenzend an
das Plangebiet. Dabei handelt es sich um eine Teilflache der Biotopverbundflache ,,Ehemalige
Kalksteinbriche Friedrichshorst, Phoenix, Nord und Walkerberg® (VB-MS-4214-001). Eine aus-
fuhrliche Beschreibung findet sich in Kapitel 4. Diese Flache ist jedoch nicht unmittelbar von der
Planung betroffen.

Zudem ist aus beiden Flachenkulissen/Strukturen keine naturschutzfachliche Festsetzung (LSG,
NSG etc. ) abgeleitet worden, fur die rechtwirksame Verbote etc. zu berlcksichtigen sind.

PFLANZEN SOWIE BIOTOP- UND NUTZUNGSSTRUKTUREN

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturrdumlichen Haupteinheit ,Kernmunsterland® (NR-541)
und konkret innerhalb des Landschaftsraums ,,Beckumer Berge“ (LR-Illa-058). Die darin potenzi-
elle naturliche Vegetation setzt sich aus Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen (Festuco-Brome-
talia), kalkreichen Niedermooren (Caricion davallianae), Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-
Fagetum), Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) und Erlen-Eschen-Au-
enwald (Alno-Padion, Alnion incanae) zusammen (LANUK NRW 2025a).

Die aktuellen Biotop- und Nutzungsstrukturen innerhalb des Plangebiets und in seinem Umfeld
von ca. 150 m wurden im Mai 2025 anhand einer Referenzliste der Biotoptypen des LANUK NRW
(2024) erfasst, die in der Anlage 1 dargestellt werden. Dabei zeigt sich, dass das Plangebiet selbst
zu einem groBen Teil durch die Nutzung als Kleingartenanlage (HSO) mit einer Flache von ca.
2,2 ha gepragt ist. Die Kleingartenanlage ist stark durch zahlreiche Strukturelemente wie ge-
schnittene WeiBdorn-, Liguster- und Hainbuchenhecken, alte und mittelalte Obstbdume, Obst-
und Zierstrducher, Gemusebeete, Rasenflachen und Blumenrabatten gegliedert. Die Pflege ist
extensiv, der Koniferenanteil gering. Die einzelnen Parzellen sind von Zaunen und Hecken umge-
ben und kaum einsehbar (s. Abb. 5-1).

Neben der Kleingartenanlage nehmen Ackerflachen (HAQ) mit insgesamt ca. 2,8 ha ebenfalls ei-
nen groBen Teil des Plangebiets ein (s. Abb. 5-3). Weitere landwirtschaftliche Nutzungen sind in
Form von Fettwiesen (EAOQ) (s. Abb. 5-2) und einer Fettweide (EBO) im geplanten Geltungsbereich
vorhanden. Weiterhin verlauft ein Landwirtschaftsweg (VB3a) ausgehend von der ZementstralBe
durch die Kleingartenanlage hin zu den Ackerflachen im nérdlichen Teil des Plangebiets.
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Abb. 5-2: Fettwiese nordlich angrenzend an Abb. 5-3: Acker im Westen des Plangebiets
die Kleingartenanlage

Innerhalb der Kleingartenanlage, ostlich angrenzend an den Landwirtschaftsweg, befindet sich
eine Flache die aufgrund von Nutzungsaufgabe dem Biotoptyp Siedlungsbrache (HWO) zuzuord-
nen ist (s. Abb. 5-4). Die Flache ist von Sukzession gepragt. Eine weitere Siedlungsbrache (HWO)
liegt an einervon der Oelder StraBe ausgehenden Wohn-/ErschlieBungsstraBe im Osten des Plan-
gebiets.
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Abb. 5-4: Siedlungsbrache innerhalb der Kleingartenanlage

Direkt nérdlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich die Rekultivierungsfldche des ehema-
ligen Steinbruchs Beckum Nord. Dieser Bereich unterliegt zurzeit keiner Nutzung und zeichnet
sich durch eine naturliche Sukzession aus. Er ist groBtenteils gepragt durch eine feuchte Hoch-
staudenflur (LB1) mit groBen Bestanden des Schmalblattrigen Weidenrdschens. Die Art ist eine
Pionierart, die gestorte Standorte wie die Rekultivierungsflache sehr schnell besiedeln kann. Die
Hochstaudenflur ist durchsetzt von Weidengeblischen (BB11), einem flachigen Kleingehdlz aus
Baumweiden (BA1) (s. Abb. 5-5) sowie Réhrichtbestdnden hochwuchsiger Arten (CF2) mit Schilf-
rohr (s. Abb. 5-7), Rohrglanzgras (s. Abb. 5-6) und Schwertlilie. Bei den Rohrichtbestanden han-
delt es sich um nach § 30 BNatSchG geschutzte Biotope, auch wenn diese nicht offiziell als sol-
che kartiert sind (siehe Tab. 4-1). Im Bereich der Weidengebuische sowie des Kleingehdlzes aus
Baumweiden ist erkennbar, dass dort in den feuchten Jahreszeiten Kleingewasser vorhanden
sind. Dies bestatigen Aussagen aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 74
(s. Kap. 5.3.2). Demnach war die Rekultivierungsflache im Marz 2024 teilweise uberschwemmt
und wies mehrere temporare Kleingewasser auf (HOKE 2026). Zum Zeitpunkt der Biotoptypenkar-
tierung im Mai 2025 waren die Gewasser jedoch trockengefallen.

Insgesamt ist flr diesen Bereich zu berlcksichtigen, dass es sich um eine Art ,,Natur auf Zeit“
handelt, da an dieser Stelle gemaB der genehmigten Rekultivierungsplanung fir den Steinbruch
absehbar eine Ackerflaiche entwickelt werden soll (BURO FUR LANDSCHAFTSPLANUNG UND
UMWELTSCHUTZ 2024).
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Abb. 5-5: Kleingeholz aus Weiden, trockengefallenes Kleingewéasser mit Schwertlilienbewuchs im
Nahbereich nérdlich des Geltungsbereichs fur den B-Plan Nr. 74

3 AR s Piphelts il A
Abb. 5-6: Roéhrichtbestand aus Rohrglanzgras Abb. 5-7: Réhrichtbestand aus Schilfrohr
nordlich des Plangebiets nordlich des Plangebiet
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Abgesehen von der Rekultivierungsflache im Norden ist das UG (150-m-Radius) stark Uberpragt
von Siedlungs- und Gewerbestrukturen. Westlich anschlieBend an das Plangebiet befinden sich
Gewerbeflachen (SC9), eine Tankstelle (SC15) sowie mit der Neubeckumer StraBe eine Bundes-
straBe (VA2a). Sudlich schlieBt die an der ZementstraBe (VA3) liegende Wohnbebauung (SB) an
den geplanten Geltungsbereich an. Weiterhin sind im sudlichen Teil des UG Gewerbeflachen
(SC9), ein Seniorenheim (SD11) und ein groBerer Parkplatz (HV3) vorhanden. Der Westen des UG
beidseits der Oelder StraBe (VA3) ist durch zusammenhangende Siedlungsbereiche (SB) gepragt
(s. Abb. 5-9). Die Wohnhauser westlich der Oelder StraBe (s. Abb. 5-8) weisen z. T. groBe Haus-
garten auf, die direkt an das Plangebiet angrenzen und durch Zaune und Hecken von diesem
rdumlich getrennt sind.

Abb. 5-8: Blick aus dem Plangebiet auf die 6stlich angrenzende Wohnbebauung an der Oelder
StraBe
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Planungsrelevante Pflanzenarten konnten nicht nachgewiesen werden. Auch die Fachinformati-
onssysteme des LANUK NRW ,,Geschltzte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (LANUK NRW 2025b)
und @LINFOS (LANUK NRW 2025a) fuhren keine Hinweise auf ein Vorkommen besonders zu be-
racksichtigender oder auch in NRW planungsrelevanter Farn-, Blutenpflanzen und Flechten.

TIERE

Anhand der ortlichen Biotop- und Lebensraumausstattung kann bereits eine gute Vorabschat-
zung durchgefluhrt werden, welche Arten und Artengruppen im Wirkraum des Vorhabens vorkom-
men kdnnten. Bei einer solchen Vorabschatzung geht es zum einen um das Arteninventar insge-
samt, welches den 6kologischen Wert des Plangebietes widerspiegelt, zum anderen aber insbe-
sondere auch um solche Arten, die gemaB 8 7 BNatSchG besonders und streng geschutzt sind.
Erganzend dazu wurde in NRW seitens des LANUK NRW (2025b) eine fachliche Auswahlvon Arten
vorgenommen (,,planungsrelevante Arten®), die bei Planvorhaben besonders zu berucksichtigen
sind.

Neben dem Wissen uber die spezifischen Habitat- und Lebensraumanspruche unterstitzen bei
einer solchen Abschatzung und Eingrenzung des ortlich zu erwartenden Artenspektrums vor al-
lem auch die Datensammlungen anerkannter Fachinformationssysteme wie die des LANUK NRW
(LANUK NRW 2025a), die nachstehend ausgewertet wurden, sowie eine Abfrage der Fundpunkt-
Daten beim Kreis Warendorf (Amt far Planung und Naturschutz).

DATEN AUS FACHINFORMATIONSSYSTEMEN DES LANUK NRW IM KONTEXT DER
HABITATEIGNUNG

Im Fachinformationssystem ,,Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (LANUK NRW 2025b)
sind in der weitrdumigen Betrachtung des ortlichen Messtischblattausschnitts der TK25
(MTB 4214 ,Beckum*, Quadrant 1) Vorkommen von insgesamt 52 planungsrelevanten Arten be-
kannt. Diese teilen sich auf in die Artengruppen Saugetiere (9 Fledermausarten), Vogel (42 Arten)
und Amphibien (1 Art). Hinweise auf ein Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten anderer
Gruppen liegen fur das betroffene MTB nicht vor. Dies kann auch der Tab. 9 des Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrags entnommen werden (HOKE 2026).

Die Auswertung des ergdnzenden Informationssystems @LINFOS, das fldchenbezogen gesam-
melte Fundpunkte von Arten zur Verfugung stellt, sowie die Fundpunkt-Daten des Kreises Waren-
dorf zeigen keine konkreten Nachweisstelle innerhalb der Planflachen (LANUK NRW 2025a). In
den angrenzenden Bereichen bzw. dem Umfeld der Planflachen im Abstand bis 300 m, dessen
Betrachtung fur kleinfldchige Vorhaben bzw. Vorhaben auf Flachen, die in den baulich entwickel-
ten Siedlungszusammenhang eingebunden sind, als ausreichend erachtet wird (MULNV NRW
2021), findet sich ein Nachweis der Zwergfledermaus. Hierbei handelt es sich lediglich um eine
Beobachtung aus dem Jahr 2011 in einem Baum an der Neubeckumer StraBe (ca. 60 m entfernt
vom geplanten Geltungsbereich) — ohne einen Reproduktionsverdacht/-nachweis.

Unabhangig davon zeigen die im Plangebiet vorhandenen, im vorherigen Abschnitt ,,Pflanzen so-
wie Biotop- und Nutzungsstrukturen“ beschriebenen Strukturen wie die Kleingartenanlage und
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die Ackerflachen fur eine GroBzahl der ,,Messtischblattarten® aufgrund der Nahe zu Siedlungs-
und Gewerbefldchen sowie vorhandener Storfaktoren durch die Nutzung der Kleingarten keine
Lebensraumeignung. Zudem fehlen beispielsweise auch erforderliche Kleingewasser fur Amphi-
bienarten wie den Kammmolch oder im MTB potenziell vorkommende Wasservogelarten. Fur im
MTB aufgefuhrte, typische Vogelarten des Offenlandes wie Kiebitz, Rebhuhn oder Wachtel eignet
sich das Plangebiet aufgrund der vielen vorhandenen vertikalen Strukturen nicht. Diese schlieBen
auch eine Eignung der anteiligen Ackerflachen aus. Vorkommen von GebUlsch- und Nischenbru-
tern wie dem Star und dem Bluthanfling oder auch von im Raum jagenden Greifvogeln wie Mau-
sebussard oder Turmfalke sind denkbar.

Gleiches gilt fur siedlungsraumtypische, gegenuber Larm und Licht relativ unempfindliche Fle-
dermausarten, wie z. B. Breitflugel- oder Zwergfledermause, die die im Plangebiet gelegenen und
auch umliegend bestehenden Gebaude oder auch Baumspalten fur Tagesverstecke und Quar-
tiere nutzen koénnten.

Dazu erganzend kann in Bezug auf die potenzielle Habitateignung insbesondere auch die nordlich
an den Geltungsbereich angrenzende Rekultivierungsflache (im 300-m-Umfeld) einen Lebens-
raum fur einige ,,Messtischblattarten® darstellen. Die feuchte Hochstaudenflur durchsetzt von
Weidengebuschen und Rohrichtbestdnden kann u. a. von Arten wie Neuntoter, Kuckuck, Rohr-
ammer und Rohrweihe als Fortpflanzungs- und Ruhestatte genutzt werden. GleichermaBen sind
solche Strukturen aber auch oftmals fur Fledermause interessant, da diese i. d. R. mehr Insek-
tenreichtum aufweisen und sich dadurch als Nahrungshabitat eignen.

FAUNISTISCHE KARTIERUNGEN

Um das genaue Artenspektrum der Avifauna — und insbesondere auch der davon in NRW pla-
nungsrelevanten Arten — sowie auch derim Raum vorkommenden Fledermausarten zu ermitteln,
wurden im Jahr 2024 im Plangebiet sowie innerhalb wirkungsspezifisch relevanter Flachen im
Umfeld entsprechende Kartierungen durch das Fachburo Hoke Landschaftsarchitektur Umwelt-
planung GbR vorgenommen (HOKE 2026). Nachstehend werden die dabei erzielten Ergebnisse zu-
sammengefasst dargestellt.

VOGEL

Um das genaue Artenspektrum der Avifauna zu ermitteln, wurde das Untersuchungsgebiet
(s. Abb. 5-10) zwischen Ende Februar und Ende Juni tagsuber funfmal und fur die Erfassung von
Eulen und anderen nachtaktiven Vogeln weitere zweimal nach Sonnenuntergang begangen (HOKE
2026). Hierbei wurde die Methodik der Revierkartierung nach SUDBECK et al. (2005) angewendet.

Im Ergebnis wurden in Bezug auf die Artengruppe der Vogel insgesamt sieben in NRW planungs-
relevante Arten im Untersuchungsgebiet und im weiteren Umfeld erfasst. Innerhalb des Plange-
biets gibt es keine Reviere dieser Vogelarten. Von den sieben nachgewiesenen Arten traten zwei
Arten (Feldschwirl, Kuckuck) als Brutvogel (B) im Untersuchungsgebiet und zwei weitere Arten
(Feldlerche, Bluthanfling) als Brutvogel im weiteren Umfeld auf (s. Abb. 5-10). Ebenfalls im weite-
ren Umfeld wurden Brutzeitfeststellungen (BF) des Schwarzkehlchens und der Wasserralle
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erbracht. Mitdem Turmfalken nutzte eine Art sowohl das Plangebiet als auch das weitere Umfeld
zur Nahrungssuche (NG) (HOKE 2026).

Abgesehen von denim Rahmen der Brutvogelkartierung nachgewiesenen planungsrelevanten Ar-
ten kann das Plangebiet sowie dessen Umfeld auch von haufigen, weit verbreiteten Vogelarten
(sog. ,Allerweltsarten®) als Lebensraum genutzt werden. Aufgrund der vorhandenen Habi-
tatstrukturen sind dabei vor allem Gebusch- und Gebaudebriiter wie Amsel, Bachstelze, Blau-
meise, Buchfink, Hausrotschwanz, Rotkehlchen und Zaunkdnig sowie Arten des Halb-/Offenlan-
des wie z. B. Goldammer und Jagdfasan anzunehmen.

Im Rahmen einer Hohlenbaumkartierung im Méarz 2024 wurden zudem elf Baume mit Ausfaulun-
gen, Hohlen oder anderweitigen Strukturen innerhalb des Plangebiets erfasst, die sich als Brut-
platz fur Vogelarten eignen (HOKE 2026). Zudem wurden fiinf Nistkasten festgestellt, die von Brut-
vogeln genutzt werden konnen (s. Abb. 5-13). Eine Untersuchung auf eine tatsachliche Nutzung
fand nicht statt.
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Revierzentren planungsrelevanter Arten
@ Biuthanfling

@ Feldierche

I Plangebiet
€ Feldschwirl L __| Plangebie

. Kuckuck -8 |50-m-Untersuchungsgebiet

Abb. 5-10: Ergebnisskarte zu den Nachweisen planungsrelevanter Arten der Brutvogelkartierung
(HOKE 2026)
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FLEDERMAUSE

Um die Nutzungsintensitat innerhalb des Plangebiets in Bezug auf seine Funktion als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat beurteilen zu konnen, wurde im Jahr 2024 die Fledermausaktivitat in-
nerhalb des Plangebiets untersucht (HOKE 2026). Bei der angewendeten Methode handelt es sich
um die Punkt-Stopp-Methode gemaB ,,Methodenbuch zur Artenschutzpruifung in NRW*“ (MULNV
NRW 2021). Dabei wurden insgesamt sieben Fixpunkte festgelegt, die im Rahmen von sechs De-
tektorbegehungen (Anfang Juni bis Ende August) systematisch auf Fledermausaktivitat unter-
sucht wurden (s. Abb. 5-11).

Des Weiteren erfolgte zur Erfassung der Nachtaktivitat und zur Identifikation moglicher Flugruten
der Einsatz von drei stationaren Ultraschallaufzeichnungsgeraten (sogenannten ,Horchboxen*
(EcoObs BatCorder 3.1)) an je vier aufeinander folgenden Nachten im Zeitraum von Ende Juni bis
Anfang August.

BAeT \ Y / o : ~GF T~ N PNy
2 \ S\ / & Wy, - g 2 . ™ 7,
. A ‘y‘" ! ’\ o S OM 2 4 Ly . Lol P ,/‘,'

- .

Abb.5-11: Untersuchungsgebiet fur die Fledermause mit Fixpunkten (1-7) und Horchboxstandorten
(A-D) (HOKE 2026)

Im Ergebnis konnten in Bezug auf die Artengruppe der Fledermause mindestens sechs planungs-
relevante Fledermausarten nachgewiesen werden (Breitflugelfledermaus, GroBer Abendsegler,
GroBe /Kleine Bartfledermaus, Miickenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus)
(HOKE 2026). Dabei entfallt der weit Giberwiegende Anteil auf die beiden Arten Breitflugelfleder-
maus und Zwergfledermaus (s. Abb. 5-12). Dariiber hinaus wurden wiederholt GroBe Abendseg-
ler festgestellt. Weitere Arten treten nur in geringer Zahl auf. Es konnten nicht alle Rufe auf
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Artniveau bestimmt werden und prinzipiell kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nicht zu-
geordneten Rufe von anderen, nicht nachgewiesenen Arten stammen. Andere als die nachgewie-
senen Arten durften solche anderen Arten das Untersuchungsgebiet jedoch allenfalls sporadisch
nutzen (HOKE 2026). So auch die ,,Messtischblattarten” (Braunes Langohr, Fransenfledermaus,
Kleinabendsegler, Wasserfledermaus), die im Rahmen der Kartierung nicht bestatigt werden
konnten.

Insgesamt konnte eine hohe Zahl von Fledermauskontakten festgestellt werden, die auf eine
hohe Bedeutung des Untersuchungsgebiets fur die beiden haufigsten Arten Breitfligel- und
Zwergfledermaus hindeutet (HOKE 2026). Dabei diirfte insbesondere die Strukturvielfalt der Klein-
gartenanlage relevant sein. Diese Annahme wird insbesondere durch die Ergebnisse der Detek-
toraufnahmen gestutzt. Daruber hinaus ist aufgrund der hohen Aktivitat zur Ein- und Ausflugszeit
eine Quartiersnutzung von Zwerg- und Breitfligelfledermaus im Plangebiet oder in dessen unmit-
telbarer Umgebung zu vermuten. Hinweise, die auf eine Nutzung der Randbereiche der Kleingar-
tenanlage als Leitstruktur zwischen Teillebensrdumen hinweisen wirden, haben sich nicht erge-
ben (HOKE 2026).

it o SAPRE i o A g WS - Ly 7 = Pipip = Eser = Nnoc

Abb. 5-12: Anzahlderim Rahmen der Detektorbegehung erfassten Fledermausrufe der drei haufigs-
ten Arten (Pipip = Zwergfledermaus, Eser = Breitfligelfledermaus, Nnoc = GroBer Abend-
segler) verteilt auf die Fixpunkte (HOKE 2026)

Im Rahmen der Hohlenbaumkartierung im Marz 2024 wurden auch geeignete Strukturen fur Fle-
dermause bzw. potenzielle Quartiere (abstehende Rinde, ausgefaulte Astlocher, Stammrisse,
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Spalten und Hohlungen an Gebauden etc.) dokumentiert. Die elf erfassten Baume mit Ausfaulun-
gen, Hohlen oder anderweitigen Strukturen innerhalb des Plangebiets eignen sich jeweils als
Quartier fur Fledermause (s. Abb. 5-13). Konkrete Nutzungen durch Tiere wurden aber nicht nach-
gewiesen.

Funf der Aushohlungen weisen aufgrund der deutlichen Auspragung und maoglichen frostfreien
Bedingungen eine Eignung als Winterquartier auf. Eine Nutzung dieser Strukturen als Sommer-
quartier (Wochenstube, Einzel-/Zwischenquartier) ist ebenfalls denkbar. Ein weiterer Hohlen-
baum kann potenziell als Wochenstube oder Einzel-/Zwischenquartier genutzt werden, eine Win-
terquartierseignung wird aufgrund der gegenuber der Witterung nur bedingt geschutzten Ausrich-
tung dagegen ausgeschlossen.

Ein weiterer Hohlenbaum grenzt unmittelbar an den geplanten Geltungsbereich an, liegt aber au-
Berhalb.

y /s O
Héhlenbdume - Quartierseignung Fledermause

Einzel- / Zwischenquartier

Einzel- / Zwischenquartier, Wochenstube
Einzel- / Zwischenquartier, Wochenstube,
Winterquartier

Nistkasten - (keine Eignung als
Fledermausquartier)

Abb.5-13: Lage der Hohlenbdume und Baume mit Nistkasten im Plangebiet (HOKE 2026)
ABSCHATZUNG DES VORKOMMENS UBRIGER ARTENGRUPPEN

AMPHIBIEN

Im Plangebiet selbst sind keine Gewasser vorhanden. Aufgrund seiner Biotopausstattung eignet
es sich auch nur sehr bedingt als Landlebensraum bzw. Winterhabitat (HOKE 2026). Allenfalls
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kénnten Einzelvorkommen von ungefahrdeten, lediglich besonders geschiutzten Amphibienarten
vorkommen, was jedoch aufgrund der nur temporar wasserfuhrenden Kleingewasser in der Um-
gebung ebenfalls als unwahrscheinlich erachtet wird (HOKE 2026). Ein Vorkommen von planungs-
relevanten, streng geschutzten Arten kann hingegen ganzlich ausgeschlossen werden.

Im Umfeld der Planungen weist, wie bereits im Rahmen der ,Pflanzen sowie Biotop- und Nut-
zungsstrukturen® beschrieben, die Rekultivierungsfldche nordlich angrenzend an das Plangebiet
wahrend der feuchteren Jahreszeiten temporare Kleingewasser auf, die potenziell von Amphibien
als Laichgewasser genutzt werden kdnnen. Durch die dort vorhandenen Hochstaudenfluren,
Rohrichtbestande und Gehdlzstrukturen eignet sich diese auch als Sommerlebensraum sowie
als Winterhabitat. Weiterhin befinden sich nordwestlich des Plangebietes im Ubergang zu den
dort vorhandenen Gewerbeflachen Regenrickhaltebecken.

Der ebenfalls nordliche Steinbruch in der weitrdumigen Umgebung bietet gleichfalls potenzielle
Laichgewasser. Innerhalb des Steinbruchs ist ein Vorkommen des im MTB bekannten Kamm-
molchs denkbar, da Steinbrliche flr diese Art einen sekundaren Lebensraum darstellen konnen
(LANUK NRW 2025b). Der Kammmolch tritt auch als Friuhbesiedler an neu angelegten Gewassern
auf. Im Gegensatz zu anderen Molcharten verbringt der Kammmolch einen groBen Teil des Jahres
im Wasser. Bei entsprechender Witterung wandert er bereits im Februar ins Gewasser ein und
bleibt dort bis in den August (BFN 2025). Aufgrund dessen sind die temporaren Kleingewasser in-
nerhalb der Rekultivierungsflache eher weniger geeignet fur den Kammmolch.

REPTILIEN

Fur die Artengruppe der Reptilien liegen weder auf Grundlage des ortlichen Messtischblatts noch
durch die Fachinformationen des @LINFOS Hinweise auf Vorkommen vor. Ohnehin weist insbe-
sondere der intensiv landwirtschaftlich genutzte Teil des Plangebiets keinerlei Habitateignung fur
Reptilien auf. Reptilien bevorzugen Standorte mit lockeren, sandigen Substraten, Halbtrocken-
und Trockenrasen sowie sonnenexponierte Waldrander, Feldraine und Bdschungen (LANUK
NRW 2025b). Diese Habitatstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden, sodass eine Bedeu-
tung der Planflachen fur diese Gruppe ausgeschlossen wird.

Im Umfeld befinden sich die im Raum geeigneten Bereiche fur Reptilien im Wesentlichen nérdlich
(ca. 250 m entfernt) innerhalb der zum Steinbruch gehorigen Flachen.

WEICHTIERE

Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen kann ein Vorkommen der planungsrelevanten
Gemeinen Flussmuschel im Plangebiet sowie im Umfeld ausgeschlossen werden. Zudem liegen
fur den Raum auch keine Hinweise auf die Art gem. den anerkannten Fachdaten vor (LANUK NRW
2025b).

Ein Vorkommen ungefahrdeter Weichtiere (Schnecken) wie z. B. Weinbergschnecke oder Acker-
schnecke ist zu erwarten.
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INSEKTEN

Hinweise auf planungsrelevante Libellen, Kafer oder Schmetterlinge liegen fur den Raum nicht
vor (LANUK NRW 2025b). Innerhalb des Plangebiets sind diese insbesondere auf den intensiv ge-
nutzten Fldchen auch nicht zu erwarten.

Ungefahrdete Arten sind innerhalb des Plangebiets potenziell moglich. Eine Eignung als Lebens-
raum weisen insbesondere die Kleingarten auf. Allerdings werden die im Raum vorkommenden
Arten und deren Individuen voraussichtlich Gberwiegend die Rekultivierungsflache nordlich des
Plangebietes nutzen, da diese mit den vorhandenen Hochstaudenfluren, Réhrichten und Geholz-
strukturen einen geeigneteren, ungestorteren Lebensraum fur Insekten darstellt. Im Vergleich zu
den Kleingartenbereichen werden hier keine Dunger- oder Pflanzenschutzmittel etc. genutzt und
auch regelmaBige Maharbeiten etc. entfallen.

SAUGETIERE (AUSGENOMMEN FLEDERMAUSE)

Hinweise auf planungsrelevante Saugetierarten liegen fur den Raum nicht vor (LANUK NRW
2025b). Vorkommen von weit verbreiteten Kleinsdugern wie Feldmausen, Kaninchen, Igeln etc.
sind grundsatzlich denkbar. Fur diese ist aber davon auszugehen, dass sie sich an die bestehende
Siedlungsnahe sowie die turnusmaBige Flachenbewirtschaftung und die regelmaBige Frequen-
tierung der Kleingarten gewohnt haben oder aber sich schon heute in die nordlich gelegene, un-
gestortere Rekultivierungsflache zurlickgezogen haben. Zudem haben diese Arten in der Regel
keine tradierten Nistbereiche o. . und sind in ihrer Habitatnutzung relativ flexibel und euryok.

BIOLOGISCHE VIELFALT

Die biologische Vielfalt gilt als eine der Grundvoraussetzungen fir die Stabilitat von Okosyste-
men. Deutschland hat sich als Mitunterzeichner der Biodiversitats-Konvention verpflichtet, die
Artenvielfalt im eigenen Land zu schiitzen und ist diesem Auftrag u. a. durch die Berlicksichtigung
der biologischen Vielfaltim § 1 BauGB nachgekommen. Bei der Beurteilung der Biodiversitat sind
unterschiedliche Ebenen wie die genetische Variation, Artenvielfalt und Biotop- bzw. Okosys-
temvielfalt zu beurteilen. Dabei sind bezulglich der genetischen Variationen innerhalb des Plan-
gebietes nur allgemeine Rickschlusse moglich. Aufgrund der im Wesentlichen intensiven Nut-
zung durch Landwirtschaft und die Kleingartenanlage sowie der weiteren anthropogenen Uber-
pragungen im Umfeld bzw. aufgrund der unmittelbaren Siedlungs- und Gewerbenahe mitvorhan-
denen StraBenanbindungen etc. ist von einer Verringerung bzw. Abwertung der Biodiversitat im
Vergleich zu dem natlrlichen Potenzial auszugehen. Die genannten, durch den Menschen verur-
sachten Uberpragungen tragen zu einer Veréanderung der natiirlichen Standortbedingungen bei.
Die kunstlich herbeigefliihrten Nutzungen sowie die Storungsintensitat durch den Menschen be-
dingen ein vermindertes Artenspektrum im Vergleich zum naturlichen Potenzial. Ganzlich sto6-
rungsfreie Bereiche gibt es im Plangebiet nicht. Auch finden in den Uberwiegenden Teilbereichen
regelmaBige Formschnitte von Geholzen und Rasenschnitte statt, Anbau und Ernte, die neben
Storungen auch zu Struktur- und Habitatveranderungen, Diungemitteleinsatz etc. und anteiligen
Florenverfalschungen durch Ziergehdlze fuhren. Trotz der anthropogenen Nutzung weist die
Kleingartenanlage aufgrund der Vielzahl der dort vorhandenen Geholzstrukturen hinsichtlich der
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biologischen Vielfalt eine hohere Wertigkeit als die ubrigen Strukturen innerhalb des Plangebietes
auf.

5.2.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wiirde das Plangebiet voraussichtlich vorerst mit seinen vor-
handenen Habitatstrukturen und Biotoptypen bestehen bleiben. Somit wirde sich auch fir die
dort nachgewiesenen Tierarten der Lebensraum nichtverandern, d. h. die Arten wirden weiterhin
im Plangebiet vorkommen. Auch die innerhalb der nordlich angrenzenden Sukzessionsflache
festgestellten Arten wirden nicht durch die Auswirkungen der vorliegenden Planung gestort wer-
den. Jedoch ist auf diesen Flachen vorhabenunabhéngig ein baldiger Eingriff durch die geneh-
migte Rekultivierungsplanung in Form einer Umwandlung in Ackerflachen absehbar. Dieser wird
sich aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Veranderung der Vegetation auch auf das vorhan-
dene Artenspektrum auswirken.

Der Verzicht auf die Uberplanung des in der Wohnbedarfsanalyse fiir die Stadt Beckum (STADT-
UND REGIONALPLANUNG 2017) fur eine kurzfristige Wohnbauflachenentwicklung vorgesehenen und
im FNP bereits als ,Wohnbauflache“ dargestellten Gebiets stiunde zudem einer zielfUhrenden
Stadtentwicklung vor Ort entgegen. Damit wirde der Verzicht auf die Planungen Flachenreserven
»blockieren®, die ggf. darauf hinauslaufen kdnnten, dass an anderer Stelle Flache in Anspruch
genommen wird, die eine deutlich hohere Lebensraumeignung flir verschiedenen Artengruppen
aufweist und nicht schon in den Siedlungsraum einbezogen ist, um die bestehenden Wohnraum-
bedarfe zu decken.

Eine 6kologische Aufwertung der landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie der unterschiedli-
chen Eigentimer*innen gehodrenden Kleingarten etc. ist hingegen ebenfalls nicht realistisch, so-
dass das Plangebiet ohne die Durchfihrung der Planung voraussichtlich vorerst in weiten Teilen
unverandert bliebe.

5.2.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

SCHUTZGEBIETE UND NATURSCHUTZFACHLICH WERTVOLLE BEREICHE

Aufgrund der vollstandigen Uberplanung der ca. 2 ha groBen Kleingartenanlage (schutzwiirdiges
Biotop, BK-4214-522) und der damitverbundenen Entfernung der vorhandenen Strukturelemente
wie u. a. Hecken, Obstbaume und extensiv gepflegten Grunflachen wird diese ihre Wertigkeit fur
den Biotop- und Artenschutz verlieren. Den dadurch entstehenden Strukturverlusten wird sowohl
mittels anteiliger ,,Grinfestsetzungen® im Plangebiet als auch mit den nachstehend im Absatz
»liere“ bzw. den im Kap. 5.9 dargestellten MaBnahmen in angemessener Form begegnet.
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Zusatzlich werden diese im Rahmen der rechnerischen biotopwertbasierten Eingriffsbilanzierung
entsprechend berucksichtigt und kompensiert. Rechtliche Verfahrensschritte wie eine Befreiung
etc. werden durch die Uberplanung einer Biotopkatasterfliche nicht ausgeldst.

PFLANZEN SOWIE BIOTOP- UND NUTZUNGSSTRUKTUREN

Die im Plangebiet vorhandenen Pflanzen sowie Biotop- und Nutzungsstrukturen werden vollstan-
dig von der Planung in Anspruch genommen. Eine bestandsorientierte Planung, die z. B. die vor-
handenen Baum- und Gehdlzbestande sichert, kann im Hinblick auf das Planungsziel nicht erfol-
gen. Durch die Umsetzung der Planung werden die vorhandenen Biotopstrukturen dementspre-
chend groBtenteils Uberplant und eine dkologische Abwertung erfahren. Dem Verlust der insbe-
sondere innerhalb der Kleingartenanlage vorhandenen Grun- inkl. Geholzstrukturen wird anteilig
durch die Festsetzung von fur das gesamte Wohngebiet geltenden Pflanzgeboten gem. 8 9 Abs. 1
Nr. 25a BauGB sowie ortlichen Bauvorschriften gem. 8 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW
entgegengewirkt. Jedoch werden die im Zuge der Umsetzung der Planung entstehenden Grun-
inkl. Geholzstrukturen nicht die gleiche Wertigkeit und einen deutlich geringeren Umfang aufwei-
sen als der Bestand. So sind den im Plangebiet auf einer Fldche von insgesamt ca. 5,3 ha vorhan-
denen Grun- inkl. Geholzstrukturen nach einer Einstufung nach dem Biotopwertverfahren des
Kreises Warendorf ,Warendorfer Modell“ 6kologische Werteinheiten (OWE) von 0,3 bis 0,9 OWE
zuzuweisen. Die im Zuge der Umsetzung des B-Plans Nr. 74 auf einer Flache von insgesamt nur
1,3 ha neu entstehenden Grun-/Gehdlzstrukturen sind aufgrund ihrer voraussichtlichen Auspra-
gung demgegeniiber nur mit einem Wert von maximal 0,4 OWE anzusetzen.

Grundsatzlich sind diese sowie samtliche Biotopab- und -aufwertungen bzw. -verluste mittels ei-
ner Eingriffsbilanzierung zu ermitteln. Diese wird unter Berlcksichtigung der geplanten Festset-
zungen des B-Plans Nr. 74 vorgenommen. Details sind der separaten Unterlage/Eingriffsbilanzie-
rung zu dem vorliegenden Planverfahren zu enthehmen, die den Planunterlagen als separate An-
lage beigefligt wird. Auf die darin ermittelten rechnerischen Kompensationsbedarfe wird zusam-
mengefasst im Kap. 9.4 eingegangen. Die im Ergebnis der Eingriffsbilanzierung verbleibenden
Kompensationsbedarfe werden durch die Umsetzung geeigneter externer KompensationsmaRB-
nahmen (s. Kap. 9.5) im Sinne des BNatSchG kompensiert.

TIERE

Im Kontext ,, Tiere“ ist im Rahmen der Planungen den vorhabenbedingt moéglichen Funktionsver-
lusten von Lebensraum Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang ist zwischen madglichen
Beeintrachtigungen oder Verlusten von Jagd- und Nahrungshabitaten bzw. von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten zu unterscheiden. Insbesondere sind die durch die Umsetzung der Planungen
moglichen Totungsrisiken abzuwagen und es ist zu priufen, ob die Planungen essenzielle Habi-
tatstrukturen betreffen, durch deren Wegfall eine erfolgreiche Reproduktion in Fortpflanzungs-
statten nicht mehr erfolgen kann (LANA 2010).

Zusatzlich ist zu berucksichtigen, dass gem. 8 19 Abs. 1 BNatSchG keine Schadigung von Arten
und naturlichen Lebensraumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) vorliegt,
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sofern ermittelte nachteilige Auswirkungen von Tatigkeiten durch die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans nach 8 30 oder § 33 BauGB genehmigt wurden oder zulassig sind. Es istjedoch im Rah-
men des Umweltberichtes sicher auszuschlieBen, dass durch die Umsetzung der Planungen
Schaden entsteht, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung
des gunstigen Erhaltungszustands von Arten und naturlichen Lebensraumen hat. Die zu beruck-
sichtigenden Arten im Sinne des USchadG sind die Arten des Art. 4 Abs. 2 oder des Anhangs | der
V-RL oder der Anhange Il und IV der FFH-RL. Die natlrlichen Lebensraume im Sinne dieser Ge-
setzgebung sind die Lebensrdume der genannten Arten sowie naturliche Lebensraumtypen von
gemeinschaftlichem Interesse (8 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG).

VOGEL

Innerhalb des Plangebietes konnten keine planungsrelevanten Vogelarten nachgewiesen wer-
den. Grund dafur kdnnen die Stérungen sein, die sowohlvon den Nutzungen innerhalb der Klein-
gartenanlage als auch von den umliegenden Nutzungen (Siedlung, Gewerbe, Verkehr) ausgehen.

Das Vorkommen von verschiedenen ungefahrdeten geholz- und gebaudebritenden Arten (z. B.
Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Zaunkdnig) sowie Arten
des Halboffenlandes (z. B. Goldammer, Jagdfasan) ist jedoch aufgrund der Strukturvielfalt im
Plangebiet anzunehmen. Diese Arten nutzen jedoch keine tradierten Nester, sondern sind relativ
flexibel in der Neubesiedlung in der nachsten Saison. Zudem sind im noérdlichen Umfeld auch
weitere Freiflachen mit Geholzstrukturen vorhanden, die grundsatzlich als Ausweichoptionen in-
frage kommen. Auch werden zukunftig im Plangebiet Strukturen entstehen, die als Lebensraum
fur siedlungsbewohnende Arten geeignet sind. Folglich kdnnen erhebliche anlagebedingte Beein-
trachtigungen durch die Veranderung von Lebensraumstrukturen ausgeschlossen werden. Als
essenzielles Nahrungshabitat ist das siedlungsnahe Plangebiet unter Einbezug der im umliegen-
den Raum bestehenden Nutzungen und der verbleibenden, deutlich wertvolleren Strukturen
nordlich des Plangebietes fur keine der ,Allerweltsarten® zu werten.

Baubedingt kann es jedoch zu Tétungen von Individuen kommen, sodass eine Baufeldfreima-
chung nur auBerhalb der Kernbrutzeit zulassig ist, um entsprechende Toétungsrisiken zu vermei-
den. In Anlehnung an die fur jedermann geltenden gesetzlichen Verbote des § 39 BNatSchG wird
somit ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan mit aufgenommen (s. Kap. 9.3). Da-
nach sind Schnitt- und Rodungsarbeiten etc. von Bdumen, Hecken, lebenden Zaunen, Gebu-
schen und anderen Gehodlzen sowie Rohrichten zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zu-
fluchtsstatten in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September verboten. Unberihrt von diesem
Verbot bleiben schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
sowie behordlich angeordnete oder zugelassene MaBBhahmen, die aus wichtigen Grinden nicht
zu anderer Zeit durchgefiihrt werden konnen. Muss eine Beseitigung von Geholzen innerhalb des
genannten Zeitraums erfolgen, ist im Vorfeld eine Besatzfreiheit gutachterlich zu attestieren und
der Unteren Naturschutzbehdrde mitzuteilen.

Vor Baubeginn sollte zudem ein langeres Brachliegen der zu bebauenden Flache verhindert wer-
den, da sich dadurch weitere Arten im Plangebiet ansiedeln kdnnten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen sind vergleichbar mit den bereits vorhandenen Vorbelastungen
durch die umliegenden Siedlungsstrukturen, an die die ungefahrdeten, weit verbreiteten Arten
bereits gewodhnt sind. Somit ist betriebsbedingt nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen zu
rechnen. Dementsprechend sind insgesamt gesehen keine populationsrelevanten Verdnderun-
gen durch die bauliche Beanspruchung der Flachen erkennbar.

In Bezug auf die im Umfeld nachgewiesenen planungsrelevanten Arten ist unter Berticksichtigung
der Ergebnisse des separaten Artenschutzbeitrags in Bezug auf baubedingte Stérungen und mog-
liche Funktionsverluste von Fortpflanzungs- und Ruhestatten zusatzlich Folgendes zu beachten
(HOKE 2026):

Innerhalb der Flachen direkt nordlich angrenzend an das Plangebiet konnten die planungsrele-
vanten Arten Feldlerche, Feldschwirl und Kuckuck (bzw. dessen Wirtsvogel) als Brutvogel festge-
stellt werden. In Bezug auf den Feldschwirl und den Kuckuck kann die Umsetzung der Planung
baubedingt zu einer Brutaufgabe fuhren, wenn Bautatigkeiten und die damit verbundenen Stor-
wirkungen (u. a. Baularm) wahrend der Brutzeit stattfinden (HOKE 2026). Dementsprechend ist
auch fur diese Arten zum Ausschluss von Verbotstatbestdnden im Sinne des 8 44 BNatSchG die
oben genannte Bauzeitenregelung (s. auch Kap. 5.9) zu bertcksichtigen, die um den Ausschluss
speziell von erheblichen Stérungen im nordlichen Randbereich des Plangebiets zu erweitern ist
(s. Kap. 5.9 und Kap. 9), um das Eintreten von Verbotstatbestdnden im Sinne des § 44 BNatSchG
vermeiden.

Des Weiteren sind zwei Reviere der Feldlerche, die sich nérdlich des Plangebietes befinden, von
der Umsetzung des vorliegenden B-Plans betroffen (HOKE 2026). Bzgl. des in ca. 50 m Entfernung
zum geplanten Geltungsbereich gelegenen Reviers ist anlagebedingt von einem Verlust dieser
Fortpflanzungs- und Ruhestatte durch das Meideverhalten der Art gegenuber der geplanten Be-
bauung auszugehen (HOKE 2026). Zudem kann die Aufgabe eines ca. 110 m vom Plangebiet ent-
fernten Reviers der Feldlerche durch intensive, baubedingte Stérwirkungen ausgehend von dem
nordlichen Bauabschnitt nicht ausgeschlossen werden (HOKE 2026). Infolgedessen ist fur diese
Art zusatzlich zu der genannten Bauzeitenregelung als VermeidungsmaBnahme eine geeighete
CEF-MaBnahme als Ausgleich im raumlich-funktionalen Zusammenhang zu den betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten vorgezogen zum Eingriff umzusetzen (s. Kap. 5.9). Diese sind im
B-Plan entsprechend festzusetzen (s. Kap. 9.2)

Weiterhin trat der Bluthanfling mit vier Brutpaaren im Umfeld des Plangebietes auf. Nach HOKE
(2026) liegt jedoch aufgrund der Entfernung der Brutreviere zum geplanten Geltungsbereich keine
Betroffenheit vor.

Mit dem Turmfalken nutzte eine Art sowohl das Plangebiet als auch das weitere Umfeld zur Nah-
rungssuche. Aufgrund des groBen Aktionsradius der Art sowie ausreichend geeigneter Flachen
zur Nahrungssuche nordlich des Plangebietes ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem
Plangebiet um ein essenzielles Nahrungshabitat handelt. Durch die Umsetzung der Planungen
werden keine artenschutzrechtlichen Restriktionen ausgelost.
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Auf die Betroffenheit der planungsrelevanten Vogelarten und die dadurch ausgeldsten Verbots-
tatbestande wird genauer in Kap. 5.9 eingegangen. Ausfuhrliche Erlauterungen dazu finden sich
in dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag des Biiros HOKE (2026). Dort sind auch die vorgese-
henen Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen naher beschrieben. Eine Zusammenfassung der
MaBnahmen findet sich im vorliegenden Umweltberichtin Kap. 5.9. Die daraus resultierenden In-
halte und Festsetzungen fur den B-Plan Nr. 74 werden zusammengefasst im Kap. 9 beschrieben.

FLEDERMAUSE

MafBgeblich von der Planung betroffen sind die Arten Breitfligelfledermaus, Zwergfledermaus
und GroBer Abendsegler. Diese Arten weisen eine hohe Aktivitat auf, sodass von einer Quartiers-
nutzung und auch von einer Wochenstubennutzung innerhalb des Plangebiets auszugehen ist.
Einzelne Baume im Plangebiet weisen zudem eine Winterquartierseignung auf.

Die Betroffenheit der Arten ergibt sich aus der Baufeldraumung mit Abbruch der Gebaude und
Fallung der Hohlenbdume mit méglicher Quartiersnutzung, die zu einer Tétung von Individuen so-
wie zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten fihren kann (HOKE 2026). Durch die
VermeidungsmaBnahme ,,Bauzeitenbeschrankung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle“ sowie
durch die CEF-MaBnahmen ,Baumquartiere” und ,,Gebaudequartiere” (s. Kap. 5.9) kdénnen er-
hebliche Beeintrachtigungen der genannten Fledermausarten jedoch verhindert werden. Beide
MaBnahmen werden zum Ausschluss von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden im Sinne
des 8 44 BNatSchG im Bebauungsplan festgesetzt (s. Kap. 9.2).

Auf die Betroffenheit der Fledermausarten und die dadurch ausgelosten Verbotstatbestande wird
genauer in Kap. 5.9 eingegangen. Ausfuhrliche Erlauterungen dazu finden sich in dem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag des Biiros HOKE (2026). Dort sind auch die vorgesehenen Vermei-
dungs- und CEF-MaBnahmen naher beschrieben. Eine Zusammenfassung der MaBnahmen fin-
det sich im vorliegenden Umweltbericht in Kap. 5.9. Die daraus resultierenden Inhalte und Fest-
setzungen fur den B-Plan Nr. 74 werden zusammengefasst im Kap. 9 beschrieben.

AMPHIBIEN

Von einem Vorkommen von Amphibienarten ist nach HOKE (2026) v. a. im Umfeld des Plangebie-
tes, insbesondere innerhalb der nordlich angrenzenden Rekultivierungsflachen, auszugehen. Da
in die angrenzenden Flachen nicht direkt eingegriffen wird, ergeben sich durch die Umsetzung der
Planung keine erheblichen Beeintrachtigungen fur die dort vorkommenden Amphibienarten.

Im Plangebiet selbst wird das Vorkommen von lediglich besonders geschutzten, nicht planungs-
relevanten Arten nur mit geringer Wahrscheinlichkeit angenommen. Aufgrund dessen ist nicht
mit erheblichen Beeintrachtigungen dieser Artengruppe zu rechnen (s. Kap. 5.9).

REPTILIEN

Ein Vorkommen von Reptilienarten ist lediglich im Umfeld des Plangebietes, insbesondere inner-
halb der an den Steinbruch angrenzenden Flachen, jedoch nicht im Plangebiet selbst denkbar.
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Da die Planung keinen Eingriff in die an den Steinbruch angrenzenden Flachen vorsieht, ergeben
sich durch die Umsetzung der Planung keine erheblichen Beeintrachtigungen fur diese Arten-

gruppe.
WEITERE ARTENGRUPPEN

In Bezug auf die Artengruppen Weichtiere, Insekten und Saugetiere (ausgenommen Fleder-
mause) kann ein Vorkommen ungefahrdeter, weit verbreiteter Arten im Plangebiet nicht ausge-
schlossen werden. Hierbei handelt es sich jedoch um Arten, die ein breites Spektrum an Lebens-
raumtypen nutzen und nicht in besonderem MaB auf die Habitatstrukturen im Plangebiet ange-
wiesen sind. Zudem sind insbesondere im nérdlichen Umfeld des Plangebiets geeignete Flachen
vorhanden, auf die diese Arten ausweichen konnen. Die zu bertcksichtigende Bauzeitenregelung
im Sinne des § 39 BNatSchG dient zudem auch fur den Schutz dieser Arten. Dementsprechend
sind keine populationsrelevanten Veranderungen durch die bauliche Beanspruchung der Fla-
chen erkennbar.

RESUMEE

In der Summe kénnen unter Berlcksichtigung der ortlich bestehenden Vorbelastungen und der
mit dem Bebauungsplan verfolgten Planungsziele erhebliche Beeintrachtigungen fur Tiere im
Sinne der Eingriffsregelung sowie des gesetzlichen Artenschutzes des § 44 BNatSchG z. T. unter
Berlcksichtigung von geeigneten Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen ausgeschlossen
werden (siehe auch Kap. 5.9 ,Artenschutz®). Auch das Eintreten eines Schadens, der erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des glnstigen Erhaltungszu-
stands von Arten und naturlichen Lebensraumen fur die im Sinne des USchadG zu berucksichti-
genden Arten hat, kann dartber ausgeschlossen werden.

Neben den genannten Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen, die verbindlich in den Bebau-
ungsplan mit aufzunehmen sind (siehe auch Kap. 5.9 und Kap. 9), kdnnen folgende MaBBhahmen
zu einer weiteren Minderung sowie natur- und tierfreundlichen Gestaltung beitragen:

m Bereitstellung von Fledermauskasten innerhalb des Geltungsbereichs (HOKE 2026): Zur Auf-
wertung der 6kologischen Funktion sollten an den privaten Gebauden Mdéglichkeiten fur Fle-
dermaushabitate (z. B. Kasten, Fledermaussteine) eingeplant werden. Nordlich des B-Plans
gelegene Flachen des Rekultivierungsplans stellen geeignete Nahrungshabitate dar. Ein ent-
sprechender Hinweis ist im Bebauungsplan aufzunehmen.

B Umwelt- und tierfreundliche AuBenbeleuchtung: Trotz der Lage im Siedlungsraum sind wei-
tere Stdérungen durch Licht im Zuge der Umsetzung der Planungen zu vermeiden. Dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechend wird empfohlen, ausschlieBlich Leuchtmittel zu wahlen,
die eine geringe Anziehung auf Insekten haben und von Fledermausen kaum wahrgenommen
werden (geringer Blaulichtanteil (Lichtspektrum 570 - 630 nm), Farbtemperatur < 2.700 Kelvin
etc.).

m Schutz vor Vogelschlag durch entsprechende Gestaltung der Glasfassaden (HOKE 2026): Um
das Kollisionsrisiko mit Glasfassaden zu mindern, sind diese so zu gestalten, dass einerseits
Reflexionen nicht zu einer Spiegelung des Himmels oder der naturnahen Umgebung fuhren
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und andererseits keine Durchsicht auf naturnahe Umgebungen jenseits der Fassade ermog-
licht wird. Es empfiehlt sich primar, auf groBflachige Glasfassaden zu verzichten. Sollten den-
noch groBflachige Glasflachen zur Gestaltung der Fassaden verwendet werden, so kann das
Risiko des Vogelschlags durch die Wahl der Materialien (z. B. entspiegelt und halbtransparent
bzw. undurchsichtig oder Vogelschutzglas), durch die Konstruktionsweise (z. B. Lamellen vor
Glasfassaden, Brise-Soleil) oder durch das Anbringen entsprechender Markierungen (z. B. fla-
chig, gestreift oder gemustert satinieren / folieren) minimiert werden. Als Markierungen sind
die SEEN Elements Vogelschutzfolien mit einem 9/90 mm Raster aus Punkten besonders ef-
fektiv (Vogelschutz-Folien 2025).

® Eingrinung durch Heckenpflanzung (HOKE 2026): Es wird empfohlen, die Ubergangsbereiche
zwischen Plangebietsgrenze und Offenbereichen mittels einer 3-reihigen Heckenpflanzung
auf 5 m Breite einzugriinen. Dabei sind standortgerechte, heimische Geholzarten zu verwen-
den.

BIOLOGISCHE VIELFALT

Aufgrund der im Wesentlichen intensiven Nutzung durch Landwirtschaft und der weiteren an-
thropogenen Uberpragungen durch die Kleingartenanlage sowie aufgrund der Vorbelastungen
durch die unmittelbare Siedlungs- und Gewerbenahe mit vorhandenen StraBenanbindungen etc.
liegt innerhalb des Plangebiets eine verminderte biologische Vielfalt vor (s. Kap. 5.2.1). Die von
dem geplanten Wohngebiet und den Verkehrsflachen absehbar beanspruchten Bereiche umfas-
sen dementsprechend eine geringe Anzahlund ausschlieBlich Lebensraumtypen, die bereits jetzt
anthropogenen Nutzungen unterliegen und damit Stérungen ausgesetzt sind. Die Durchfiihrung
der Planung wird somit nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Biologischen Vielfalt fuh-
ren.

Mit der Versiegelung und Uberbauung der im Plangebiet vorliegenden Pflanzen/Biotop- und
Nutzungsstrukturen werden Beeintrachtigungen fur die Belange ausgeloést. Diese unver-
meidbaren Auswirkungen (Flacheninanspruchnahmen und Biotopveranderungen) sind
nach anerkanntem Bewertungssystem zu bilanzieren und durch geeignete Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen so zu kompensieren, dass den Anforderungen der Eingriffsregelung
Rechnung getragen wird. Der erforderliche Kompensationsbedarf wird im vorliegenden
Planfall tiber die im Kap. 9.5 beschriebenen MaBnahmen abgedeckt.

Unter verbindlicher Berlicksichtigung der aus dem Artenschutzbeitrag (HOKE 2026) resultie-
renden artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen konnen erhebliche Be-
eintrachtigungen fur den Belang Tiere ausgeschlossen werden.

Mit Blick auf die biologische Vielfalt konnten keine erheblich negativen Umweltauswirkun-
gen abgeleitet werden.
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5.3 FLACHE

Die Umweltbelange Flache und Boden stehen in unmittelbarem Zusammenhang und zeigen wie-
derum mit den Umweltbelangen Wasser sowie Klima und Luft einen engen inhaltlichen Zusam-
menhang. Dabei sind bzgl. des Umweltbelangs Flache insbesondere die GroBe bzw. der Umfang
in Bezug auf die Flachenausdehnung und die geplante bzw. absehbar entstehende Beanspru-
chungvon Freiraum bei einem Planvorhaben relevant. In der weiteren Differenzierung sind fur den
Umweltbelang die bestehende und geplante Nutzungsintensitat bzw. der bestehende und ge-
plante Versiegelungsanteil innerhalb der Planfladche wichtige Kriterien, die wiederum das Zusam-
menwirken mitden Umweltbelangen Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima und Luft
bedingen. Vor diesem Hintergrund ist auch die raumliche Lage des Vorhabens einschlieBlich der
bestehenden Ein- und Anbindung an bereits urban Uberpragte Bereiche, vorhandene Erschlie-
Bungs- und Infrastrukturen sowie der Bezug zum Freiraum fur den Umweltbelang Flache relevant.
Des Weiteren sind bzgl. der Planungen die allgemeinen Grundsatzen des § 1a BauGB zu beach-
ten, die auf eine Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtungen und weitere MaBnah-
men zur Innenentwicklung zielen, um neue Siedlungsansatze, zusatzliche Flacheninanspruch-
nahmen und die Beanspruchung bisher unversiegelter Boden so gering wie moglich zu halten.

5.3.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie der vorhandenen Kleingarten-
anlage gepragt und weist damit einen sehr geringen Versiegelungsgrad auf. Der wirksame FNP
der Stadt Beckum stellt das Plangebiet jedoch bereits als ,Wohnbauflache“ sowie flachig unter-
geordnet als ,,Mischgebiet” dar und entspricht damit den Festlegungen des LEP NRW sowie des
Regionalplans Munsterland, die das Plangebiet dem Siedlungsraum zuordnen (s. Kap. 4).

Die umliegenden Bereiche sind von Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflachen dominiert, die ei-
nen hohen Versiegelungsgrad sowie eine hohe Nutzungsintensitat aufweisen. Lediglich im Nor-
den schlieBt mit der zukunftigen Rekultivierungsflache des Steinbruchs Nord ein unbebauter Be-
reich an.

5.3.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Da aktuell ohne die vorliegende Planung keine Umnutzung des bislang unbebauten Plangebiets
zur Deckung des bestehenden Bedarfs an Wohnraum maoglich ist, wurden somit voraussichtlich
die Flachen weiterhin landwirtschaftlich sowie als Kleingartenanlage genutzt und ggf. fir Wohn-
raum andere Flachen im Freiraum herangezogen werden, die nicht schon in den Siedlungsraum
einbezogen ist.
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5.3.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

GemanB § 1a BauGB ist moglichst sparsam mit Grund und Boden umzugehen. Zur Verringerung
der zusétzlichen Inanspruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen sind seitens der Kom-
munen die Moglichkeiten zur Innenentwicklung zu prufen und darzulegen. Des Weiteren ist im
Rahmen der Planungen darauf hinzuwirken, dass additive Bodenversiegelungen auf das notwen-
digste MaB begrenzt werden und Bodenentsiegelungen forciert werden (sogenannte ,,Boden-
schutzklausel®).

Die Stadt Beckum hat im Rahmen eines ,,Integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzepts (I-
SEK)“ fur die Innenstadt (SCHEUVENS + WACHTEN PLUS 2025) und der Wohnbedarfsanalyse fur die
gesamte Stadt Beckum die Moglichkeiten der Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung gepruft.
Dabei wurden im ISEK untergenutzte Baullicken im Altstadtkern identifiziert, die durch den ge-
zielten Ausbau attraktiver Wohnangebote geschlossen werden sollen. Des Weiteren werden in
der Wohnbedarfsanalyse Flachen im Innenbereich betrachtet, die kurzfristig fir Wohnbebauung
Uberplant werden kdnnen (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017). Somit ist auch das Ziel der Stadt
Beckum, die zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen zu verringern.
Die identifizierten Flachen im Innenbereich reichen jedoch nicht aus, dem in einer Sitzung am
19.12.2017 beschlossenen politischen Ziel nachzukommen, dem Bedarf an Wohnraum mittels
der Schaffung von jahrlich 70 Wohneinheiten bis ins Jahr 2035 nachzukommen (STADT- UND
REGIONALPLANUNG 2017).

Aufgrund dessen ist die Aufstellung des vorliegenden B-Plans Nr. 74 notwendig. Dadurch werden
neue Flachen versiegelt. Verkehrsflachen werden im Wesentlichen vollversiegelt. Auf die Teilbe-
reiche WA 3 bis WA 5 bezogen, wird fur die Berechnung der Flacheninanspruchnahme pauschal
eine GRZ von 0,5 aufgrund der Mdglichkeit von Reihenmittelhdusern angenommen. Zudem wird
im B-Plan festgesetzt, dass die zulassige GRZim allgemeinen Wohngebiet bis maximal 25 % Uber-
schritten werden darf. Somit wird in den Teilbereichen WA 3 bis WA 5 davon ausgegangen, dass
Flachenversiegelungen bis zu 75 % moglich sind. Fir die Teilbereiche WA 1, WA 2 und WA 6 wird
eine GRZ von 0,8 angenommen, da in diesen Bereichen Tiefgaragen zulassig sind und somit Fla-
chenversiegelungen bis zu 80 % ermaoglicht werden. Grundsatzlich zielt die Umsetzung von Tief-
garagen aber auf ein flachensparendes Bauen, da andernfalls fur den erforderlichen Stellplatz-
nachweis weitere bzw. mehr Flache benotigt werden wirde.

Auf Grundlage der genannten Festsetzungen sind innerhalb des ca. 5,5 ha groBen Plangebiets so-
mit Flachenversiegelungen bis rd. 4,2 ha moglich. Dies entspricht ungefahr 76 % des Plangebiets,
womit der Uberwiegende Anteil versiegelt wird. Um der Versiegelung von privaten, unbebauten
Flachen/Vorgarten entgegenwirken, werden entsprechende Festsetzungen in den B-Plan aufge-
nommen. So sind ,,nicht durch bauliche Anlagen genutzte Grundstticksflachen wasseraufnahme-
fahig zu lassen oder herzustellen und zu begriinen und/oder zu bepflanzen und dauerhaft zu er-
halten. [...]. Flachen mit Schotter, Kies oder dhnlichen losen Material- und Steinschittungen
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(sogenannte ,,Schottergarten®) sind grundséatzlich unzuldssig.“ Weiterhin wird die Empfehlung,
die Befestigungen der privaten ErschlieBungsfldchen aus wasserdurchlassigen Materialien her-
zustellen, in den B-Plan Nr. 74 aufgenommen, um Versiegelung zu reduzieren.

Die Flacheninanspruchnahmen innerhalb des geplanten Geltungsbereichs sind zudem bereits
auf den vorgelagerten Planungsebenen vorgesehen. So ist der geplante Geltungsbereich im Re-
gionalplan Munsterland (Bezirksregierung Miinster 2025) bereits als ,,Allgemeiner Siedlungsbe-
reich“ (ASB) festgelegt (s. Kap. 4). Auch der wirksame FNP der Stadt Beckum stellt das Plangebiet
Uberwiegend bereits als ,Wohnbaufldchen® dar. Der stdliche Bereich innerhalb des Plangebie-
tes ist flachig untergeordnet als ,Mischgebiet” dargestellt. Somit sind die geplanten Flachenin-
anspruchnahmen bereits als machbar prognostiziert.

Die ausgelosten Flacheninanspruchnahmen werden im Rahmen der Eingriffsbilanzierung (s. An-
lage zur Begriindung) ermittelt und mit geeigneten MaBnahmen kompensiert (s. Kap. 9.5).

Mit geplanten Versiegelungen gehen immer Flachenverluste einher und es entstehen somit
grundsatzlich Beeintrachtigungen des Belangs. Die Flacheninanspruchnahmen innerhalb
des geplanten Geltungsbereichs sind jedoch bereits auf FNP-Ebene vorgesehen und als
machbar prognostiziert. Zudem werden die ausgelosten Flacheninanspruchnahmen im
Rahmen der Eingriffsbilanzierung ermittelt und mit geeigheten MaBnahmen kompensiert,
sodass bei Umsetzung dieser MaBnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen dieses Be-
langes verbleiben werden.

5.4 BODEN

Bdden stellen sowohl als land- und forstwirtschaftliche Standorte als auch in Bezug auf ihre Fil-
terwirkung und die dadurch bestehende Funktion zur Bildung von sauberem Grundwasser eine
wichtige Lebensgrundlage fur den Menschen dar. Ferner beeinflussen Boden auch den Energie-
und Stoffhaushalt der Atmosphare. Zudem bilden sie als einer der im Zuge der Umweltprifung zu
betrachtenden abiotischen Bestandteile des Naturhaushalts — zu denen neben dem Boden auch
Wasser, Klima und Luft gehdren —die Grundlage flur die Auspragung der Artenzusammensetzung
derverschiedenen Standorte. Dabei ergeben sich in Abhangigkeit von den jeweiligen Bodentypen
bzw. ihren Bodeneigenschaften neben den allgemeinen Zielsetzungen zum Schutz von Béden
z. T. auch spezielle Schutzwurdigkeiten, die im Rahmen von Planungen entsprechend zu bertck-
sichtigen sind.

5.4.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Als Datengrundlage flr die im geplanten Geltungsbereich vorherrschenden Bodentypen steht die
Bodenkarte 1:50.000 (BK50) zur Verfligung. Neben den daraus abzuleitenden allgemeinen
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Aussagen zu den Bodentypen sind seitens des Geologischen Dienstes NRW auch Bewertungen
fur die Bodentypen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und dadurch bedingten Schutzwirdigkeiten
vorgenommen worden. Danach werden die Boden hinsichtlich ihres Schutzwurdigkeitsgrades in
zwei Stufen unterteilt. Die Schutzwirdigkeit wird ausgedruckt als Grad der Funktionserfillung der
Boden mit den Stufen ,,hohe Funktionserflullung” und ,,sehr hohe Funktionserfullung“. Dazu wer-
den in der Auflage 3.2 der Karte der schutzwtrdigen Bdden folgende Bodenteilfunktionen darge-
stellt:

® Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,
® Biotopentwicklungspotenzial fur Extremstandorte,

m Regler- und Pufferfunktion / hohe naturliche Bodenfruchtbarkeit und

Reglerfunktion des Bodens flir den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum.

Zusatzlich werden Uber die gemaB BBodSchG gesetzlich zu schitzenden Bodenfunktionen hin-
aus kohlenstoffreiche Boden mit Funktion fur den Klimaschutz als Kohlenstoffspeicher und Koh-
lenstoffsenke abgebildet (GEOLOGISCHER DIENST NRW — LANDESBETRIEB 2018).

Innerhalb des Plangebiets besteht der Oberboden gemaBl Bodenkarte aus humosem, sandigem
Lehm in Form von Braunerde, z. T. pseudovergleyt ((s)B2), der Bodeneinheit L4314_B221 (s. Abb.
5-14). Die ,,Karte der schutzwirdigen Bdéden® stellt im geplanten Geltungsbereich tiefgrundige
Sand- oder Schuttboden mit hoher Funktionserflllung als Biotopentwicklungspotenzial fur Ext-
remstandorte dar (IMA GDI NRW 2025). Der vorhandene Oberboden aus humosem, sandigem
und durch die landwirtschaftliche Nutzung z. T. nahrstoffreichem Lehm erfullt jedoch nicht die
Bedingungen fur einen Extremstandort. Dies geht auch aus einer Baugrunduntersuchung
(KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH 2019) hervor, die 2019 im Bereich des Steinbruchs Nord sowie im
nordlichen Teil des Plangebiets durchgefuhrt wurde. Die Baugrunderkundungen/Bohrungen ha-
ben ergeben, dass der (ungestorte) Ober- und Unterboden flachenhaft schluffig und tiefgriindig
humos ist (ca. 0,5 m, ortlich 0,9 m machtiger ,,Mutterboden® unterlagert von Schluff) (KLEEGRAFE
GEOTECHNIK GMBH 2019). Dies widerspricht der Schutzwirdigkeit als tiefgrindiger Sand- oder
Schuttboden.

Insgesamtist keine Versickerungseignung gegeben und die Boden sind nicht besonders empfind-
lich gegenuber Erosion und Verdichtung.

Weitere Bodeneigenschaften sind ebenfalls der nachstehenden Tabelle (s. Tab. 5-1) zu entneh-
men.
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Tab. 5-1: Bodeneigenschaften der ortlichen Bodentypen (IMA GDI NRW 2025)

Code Wertzahl

Boden-

Verdich-
tungs-
empfind-

Versicke-
rungseig-
nung

Erosions-
gefahrim
Oberbo-

Gesamtfil-
terfahigkeit

im 2 m-

Bodentyp

schéatzung

40-55
mittel

(s)B2 | Braunerde

lichkeit

mittel

Raum

mittel

den

mittel

im 2-m-
Raum

ungeeignet
-VSA, Mul-
den-Rigo-
len-Sys-
teme (Be-
wirtschaf-
tung mit ge-
drosselter
Ableitung)

tiefgran-
dige Sand-
oder
Schuttbo-
den mit
ho-
her_Funk-
tionserful-
lung als
Biotopent-
wick-
lungspo-
tenzial fur
Extrem-
stand-
orte*

*Wurde bei 6rtlichen Baugrunderkundungen / Bohrungen nicht bestétigt (KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH 2019). Eine Schutz-
wiirdigkeit als tiefgriindiger Sand- oder Schuttboden besteht abweichend zu den Angaben den Bodenkarte (BK59) nicht.
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Abb. 5-14: Ausschnitt der Bodenkarte (BK50) im Bereich der Planungen (Geltungsbereich schwarze
Grenze) (IMA GDI NRW 2025)
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Weder das Kataster des Kreises uber altlastverdachtige Flachen und Altlasten noch das Verzeich-
nis Uber Altablagerungen, Altstandorte und schadliche Bodenveranderungen enthalten zur Zeit
Eintragungen innerhalb des geplanten Geltungsbereichs. Auch daruber hinaus liegen bei der Un-
teren Bodenschutzbehdrde des Kreises Warendorf (KREIS WARENDORF 2025a) keine Anhalts-
punkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schadlichen Bodenveranderung begriinden. Hin-
weise auf Kampfmittelvorkommen sind innerhalb des Plangebiets nach derzeitigem Kenntnis-
stand ebenfalls nicht bekannt.

5.4.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Wie auch in Bezug auf den Belang Flache (s. Kap. 5.3.2) wurde sich der Standort ohne die Umset-
zung der vorliegenden Planung voraussichtlich vorerst nicht verandern. Das Plangebiet wirde
weiterhin landwirtschaftlich sowie als Kleingartenanlage genutzt werden. Somit wurde der vor-
handene Boden in seiner jetzigen Auspragung bestehen bleiben.

Grundsatzlich ist gem. den Darstellungen des Flachennutzungsplans jedoch innerhalb des Plan-
gebiets bereits eine Flachenentwicklung im Sinne eines Wohngebiets moglich, sodass bauliche
Entwicklungen innerhalb des Plangebiets unabhangig von der vorliegenden Planung bereits als
durchfuhrbar prognostiziert bzw. vorbereitet wurden.

5.4.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES
UMWELTZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG
DER PLANUNG

Mit einer Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung werden bisher groBtenteils unversiegelte
Bodenstandorte Uberplant. In den Bereichen der geplanten Verkehrsflachen sowie auf Grundlage
der fur die jeweiligen Teilbereiche des geplanten Wohngebietes (WA 1 bis WA 6) festgesetzten
GRZ (0,4, 0,5, 0,8) kommt es zu einer Vollversiegelung von Boden.

GemaB § 1 BBodSchG sind bei Einwirkungen auf den Boden Beeintrachtigungen seiner naturli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie
moglich zu vermeiden. Die ,,Karte der schutzwurdigen Boden“ stellt zwar im geplanten Geltungs-
bereich tiefgrindige Sand- oder Schuttbéden mit hoher Funktionserfullung als Biotopentwick-
lungspotenzial fir Extremstandorte dar (IMA GDI NRW 2025), jedoch zeigen die Ergebnisse der
Baugrunduntersuchung, dass der vorhandene (ungestorte) Ober- und Unterboden fldchenhaft
schluffig und tiefgrindig humos ist und somit diese Funktion nicht erfullt (KLEEGRAFE GEOTECHNIK
GMBH 2019). Zudem ist das Stadtgebiet von Beckum groBflachig durch schutzwirdige Boden cha-
rakterisiert (IMA GDI NRW 2025). Somit wirde durch eine Flachenanpassung /-verlagerung mit
groBer Wahrscheinlichkeit wieder bzw. in einem solchen Fall dann ggf. tatsachlich schutzwurdi-
ger Boden betroffen sein.
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Weiterhin besagt der Grundsatzin 8 1a Abs. 2 BauGB, dass moglichst sparsam und schonend mit
Grund und Boden umgegangen werden soll (sogenannte ,,Bodenschutzklausel”). Zur Verringe-
rung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen sind in diesem Zu-
sammenhang seitens der Kommunen die Mdéglichkeiten durch Wiedernutzbarmachung von Fl&-
chen, Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur Innenentwicklung zu Uberprifen und darzu-
legen. Des Weiteren ist im Rahmen der Planungen darauf hinzuwirken, dass Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige MaB begrenzt werden. Auch landwirtschaftliche oder forstwirtschaftlich
genutzte Flachen (Wald) sollen nur im notwendigen Umfang baulich entwickelt werden.

Der zuletzt genannten Zielsetzung kommen die Planungen im Wesentlichen nach. Wald wird
nicht beansprucht, landwirtschaftliche Fldche nur anteilig. Zudem hat die Stadt Beckum im Rah-
men eines ,lIntegrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)“ fur die Innenstadt
(SCHEUVENS + WACHTEN PLUS 2025) und der Wohnbedarfsanalyse fur die gesamte Stadt Beckum
die Moglichkeiten der Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung gepruft. Wie bereits in der Auswir-
kungsprognose zum Belang Flache beschrieben (s. Kap.5.3.3) wurden dahingehend bereits
samtliche im Stadtgebiet moglichen Flachen fur eine Innenentwicklung, Nachverdichtung und
Umnutzung geprift und sollen soweit moglich genutzt werden. Da diese aber nicht ausreichen,
den nachweislich erforderlichen Bedarf an Wohnraum im Stadtgebiet zu decken, ist u. a. zusatz-
lich die Aufstellung des vorliegenden B-Plans Nr. 74 und die damit verbundene Uberbauung von
bislang unversiegeltem Boden notwendig. Durch MaBnahmen des flachensparenden Bauens sol-
len die Eingriffe in den Boden jedoch bestmdglich reduziert werden (LABO 2009). So sieht der B-
Plan Nr. 74 zur Minimierung der ErschlieBungsflachen den Bau von Tiefgaragen vor. Zudem wer-
den fUr verdichtete Bauweisen ausreichend hohe Grundfldchen- und z. T. auch Geschossfla-
chenzahlen festgesetzt. Ebenfalls zur Reduzierung der vorhabenbedingten Beeintrachtigungen
fur den Belang Boden werden Festsetzungen im B-Plan fur die unversiegelten Anteile der Teilbe-
reiche des Wohngebiets getroffen. So wird im B-Plan gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt,
dass nicht durch bauliche Anlagen genutzte Grundstucksflachen wasseraufnahmefahig zu las-
sen oder herzustellen und zu begriinen und/oder zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten sind.
Flachen mit Schotter, Kies oder ahnlichem losem Material- und Steinschuttungen (sogenannte
»ochottergarten®) sind grundsatzlich unzulassig.

Zur weiteren Konfliktminderung der verbleibenden Auswirkungen auf die 6rtlichen Boéden wird be-
reits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Rahmen von spateren Bodenarbeiten die ent-
sprechenden DIN-Normen zu berlcksichtigen sind (DIN 18300 ,,Erdarbeiten®, DIN 19639 ,,Bo-
denschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben® und DIN 18915 ,Vegetationstechnik
im Landschaftsbau: Bodenarbeiten®), um die Auswirkungen unvermeidbarer Eingriffe zu mini-
mieren. Der Ab- und Auftrag von Oberboden ist gesondert von allen anderen Bodenarbeiten
durchzufuhren. Bodenaushub ist — soweit technisch moglich — innerhalb der Planflachen zu ver-
bringen. Verunreinigungen sind ordnungsgemaB abzutragen und sachgerecht zu entsorgen.
Gleichzeitigist gem. 8 202 BauGB der Schutz des Mutterbodens zu gewahrleisten.

In der Summe kénnen unter Berlicksichtigung der genannten MinderungsmaBnahmen und auch
der externen KompensationsmaBnahmen fur das Baugebiet (s. Kap. 9.4), die dem Belang Boden
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ebenfalls zu Gute kommen, die Beeintrachtigungen fur den Belang Boden unter Berlicksichtigung
des grundsatzlichen Planungsziels auf ein unvermeidbares MaB minimiert werden.

Solltenim Rahmen von BaumaBnahmen bzw. Erdarbeiten Auffalligkeiten auftreten, die auf bisher
noch nicht entdeckte Kontaminationen oder auch erdgeschichtliche Besonderheiten hindeuten,
sind die Arbeiten umgehend einzustellen.

Entsprechende Hinweise sind in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Mit geplanten Versiegelungen gehen immer Eingriffe in den Boden einher und es entstehen
somit erhebliche Beeintrachtigungen des Belangs. Die Beeintrachtigung von schutzwirdi-
gen Boden kann allerdings vor Ort ausgeschlossen werden. Auch werden die geplanten Ver-
siegelungen im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berlicksichtigt und mit geeigneten MaB-
nahmen kompensiert. Um dartiberhinausgehende Beeintrachtigungen des Bodens zu ver-
meiden, sind die einschlagigen DIN-Normen zu berlcksichtigen und insbesondere der
Schutz des Mutterbodens zu gewahrleisten.

5.5 WASSER

Wie auch der Boden stellt der Umweltbelang Wasser einen abiotischen Faktor flir den Naturhaus-
halt dar. Wasser ist die Lebensgrundlage aller Organismen, Transportmedium fur Nahrstoffe,
aber auch belebendes und gliederndes Landschaftselement. Im Zusammenhang mit den Um-
weltbelangen Flache und Boden bildet es die Basis fur die Grundwasserneubildung. Neben den
okologischen Funktionen fur den Naturhaushalt bilden Grund- und Oberflachenwasser auch fur
den Menschen eine wesentliche Lebensgrundlage (z. B. zur Trinkwasserversorgung oder auch fur
die Freizeit- und Erholungsnutzung). Dabei spielen sowohl Oberflachengewasser, die neben den
naturlichen FlieB- und Stillgewassern auch alle Gewasser klinstlichen Ursprungs umfassen, ein-
schlieBlich ihrer Ufer und Auen als Retentionsrdume als auch das Grundwasser eine wichtige
Rolle im Rahmen der Umweltprifung.

5.5.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Wasserschutzgebiete sowie Heilquellenschutzgebiete sind innerhalb des Plangebiets nicht vor-
handen. Gleiches gilt fiir Uberschwemmungsgebiete und berichtspflichtige Gewésser im Sinne
der WRRL (siehe Kap. 4, Abschnitt ,,Wasserwirtschaft®).

STARKREGEN

Neben denim Zuge von Bauleitplanverfahren zu berlcksichtigenden festgesetzten oder auch den
vorlaufig ermittelten Uberschwemmungsgebieten sind in den vergangenen Jahren zunehmend
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auch Starkregenereignisse in den planerischen Fokus geruckt, da diese ebenfalls massives Scha-
denspotenzial entfalten kdnnen. 8 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB fuhrt die Vermeidung und Verringerung
von Hochwasserschaden als einen im Rahmen der Bauleitplanung zu bertcksichtigenden Belang
auf. Die in diesem Zusammenhang seitens des Bundesamtes flr Kartographie und Geodasie
(BKG 2025) zur Verfugung gestellte ,,Starkregenhinweiskarte® berticksichtigt hierbei zwei Starkre-
genszenarien, die zur Beurteilung von Starkregenereignissen auBerhalb von FlieBgewassern her-
angezogen werden kdnnen — zum einen seltenen Starkregen mit einem Wiederkehrintervall von
100 Jahren, zum anderen extremen Starkregen mit 90 mm/h.

Die Auswertung der Starkregenhinweiskarte zeigt, dass vor Ort Uberflutungsgefahren bei Starkre-
genereignissen nur kleinflachig und mit geringen Uberflutungstiefen gegeben sind. Bei einem au-
Bergewohnlichen Niederschlagsereignis (100-jahrlich) sowie bei einem extremen Niederschlags-
ereignis (hN =100 mm/h) (s. Abb. 5-15) sind Uberflutungstiefen von 10 bis <30 cm maglich (BKG
2025). Die Uberflutungsgefahren sind im Rahmen der Entwésserungsplanung zu beriicksichti-
gen.

10 bis < 30 cm

' 30 bis < 50 cm

¥ .SO bis < 100 cm
.00 bis < 200 cn
.200 bis < 400 cm

... .>= 400 cm

"N ‘ bl & A / »4' L 5 & 3
- 7 L T L e _ S s, D M e K%
Abb.5-15: Uberflutungstiefen im Plangebiet (rot umrandet) bei einem extremen Niederschlagsereig-
nis (hN =100 mm/h) (BKG 2025)

GRUNDWASSER

In Bezug auf das Grundwasser liegen die Flachen im Bereich des Grundwasserkdrpers ,Munster-
lander Oberkreide (Sendenhorst/Beckum)“ (GWK-ID 3_12). Es handelt sich um einen Kluftgrund-
wasserleiter aus Ton- und Tonmergelsteinen mit sehr geringen Durchlassigkeiten. Aufgelagert
sind Kalkmergelsteine mit etwas besseren Durchlassigkeiten. Weite Bereiche werden durch
Grundmoranen bedeckt. Vereinzelt finden sich Auflagerungen quartarer Sedimente, die lokal
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Porengrundwasserleiter mit maBigen Durchlassigkeiten bilden. In weiten Teilen fuhrt der Grund-
wasserkorper jedoch nur sehr geringe Mengen Wasser, sodass er nur eine geringe wasserwirt-
schaftliche Bedeutung hat. Gewinnungsanlagen der 6ffentlichen Wasserversorgung sind somit
nicht vorhanden (MUNV NRW 2025). Auch diese Grundlagen wurden im Rahmen der Entwasse-
rungsplanung (Ergebnisse s. Kap. 5.5.3) entsprechend berucksichtigt.

OBERFLACHENGEWASSER

Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden und somit auch keine im Sinne des
MaBnahmenprogramms der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) berichtspflichtigen Oberfla-
chengewasser, sodass im Rahmen der Planungen keine Vorgaben aus Bewirtschaftungsplanen
zu beachten sind (MUNV NRW 2025). Bei dem nachstgelegenen Oberflachengewasser in
ca. 100 m Entfernung zum geplanten Geltungsbereich handelt es sich um ein Regenrlckhaltebe-
cken innerhalb des nordwestlich gelegenen Gewerbegebietes. Ein weiteres Stillgewasser befin-
det sich ca. 250 m vom Plangebiet entfernt, westlich der Neubeckumer StraBe. Dieses ist aber
durch die Neubeckumer StraBe deutlich von den Planfldchen abgegrenzt. In unmittelbarer Nahe
zu diesem Gewasser verlauft der Rattbach und ist damit das zum Plangebiet nachstgelegene
FlieBgewasser. Der 2,9 km lange Bach entspringt im Norden des Stadtteils Beckum und verlauft
anschlieBend am westlichen Rand des Steinbruchs Nord entlang. Der in ca. 240 m Entfernung
zum geplanten Geltungsbereich innerhalb des Steinbruchs gelegene Vorfluter des Rattbaches ist
Teil der Rekultivierungsplanung. Er wird im Zuge der Rekultivierung als kiesgepragtes FlieBgewas-
ser der Verwitterungsgebiete und Flussterrassen hergerichtet (BURO FUR LANDSCHAFTSPLANUNG
UND UMWELTSCHUTZ 2024).

Weiterhin sind bzgl. der Oberflachengewasser die temporaren Kleingewasser im Bereich der Suk-
zessionsflache zu nennen. Diese befinden sich ca. 50 m entfernt vom Plangebiet und werden im
Kapitel 5.2.1 im Abschnitt ,,Pflanzen, Biotop- und Nutzungsstrukturen“ ndher beschrieben.

5.5.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wiirde der Status quo des Plangebiets voraussichtlich vorerst
gleichbleiben. Allerdings besteht bereits auf der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung eine
Festlegung auf das Entwicklungsziel Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) (BEZIRKSREGIERUNG
MUNSTER 2025) und auf die Inanspruchnahme flir Wohnbaufldchen und wurde dementsprechend
im Hinblick auf eine dahingehende Realisierbarkeit auch vom Grundsatz her gepruft und als mog-
lich erachtet. Somit ist auch im Hinblick auf die bestehenden Wohnbauflachenbedarfe der Stadt
eine Entwicklung absehbar.
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5.5.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

GemaB § 1 WHG sind Beeintrachtigungen des Wassers zu vermeiden, um gemal dem wasser-
wirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz eine moglichst nachhaltige Entwicklung des Umweltbelangs
zu gewabhrleisten.

Dabei kdnnen im Rahmen der geplanten Standortentwicklungen erhebliche Beeintrachtigungen
von Schutzgebieten ausgeschlossen werden. Wasserschutzgebiete liegen im Bereich der Pla-
nungen nicht vor. Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich von Uberschwemmungsgebieten.

Die Entwasserung des neuen Baugebietes sollim Trennsystem erfolgen. Fur das Schmutzwasser
stehen die vorhandenen Mischwasserkanale auBerhalb des Plangebietes zur Verfugung. Das Nie-
derschlagswasser soll gedrosselt in den nordwestlich gelegenen Rattbach eingeleitet werden. In
der unmittelbar an das Plangebiet grenzenden Flache des zuklnftigen ,,Stadtteilparks® soll der
erforderliche Retentionsraum geschaffen werden (STADT BECKUM 2025a).

Zusatzlich ist im Weiteren bzw. im Rahmen der spateren Objekt- und Detailplanung fur die Fla-
chen mittels eines Wassermanagementkonzeptes sicherzustellen, dass den wasserrechtlichen
Belangen im Sinne der Gesetzgebung wie dem WHG und LWG NRW entsprochen wird (s. Kap. 4).
Insgesamt ist in diesem Rahmen bzw. der weiteren Ausfuhrungsplanung auch sicherzustellen,
dass bei einer geplanten Gewassereinleitung fur das Gewasser keine nachteiligen Effekte in Be-
zug auf seine Hydraulik sowie den chemischen und 6kologischen Zustand entstehen. Die Umset-
zung von auBerhalb des Plangebietes vorgesehenen MaBnahmen, die aus Rekultivierungsmaf-
nahmen flr den Steinbruch Nord resultieren, sind dabei als kumulative Wirkungen mit zu bertck-
sichtigen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand (siehe Ausfuhrungen in der Begrundung) wird dies aber seitens
der Stadt Beckum als moglich erachtet. Nachteilige Veranderungen durch die Umsetzung der Pla-
nung sind nach derzeitigem Wissen nicht erkennbar.

Unter Berlicksichtigung der Belange des Gewasserschutzes im Rahmen eines noch zu erar-
beitenden Entwasserungskonzeptes kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen fur das Schutz-
gut Wasser ausgeschlossen werden.
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5.6 KLIMAUND LUFT

Die abiotischen Faktoren Klima und Luft korrespondieren mit den Belangen Boden und Wasser
und bilden mit ihnen zusammen den abiotischen Bestandteil des Naturhaushaltes. Klima und
Luft werden durch die Faktoren Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag und Strah-
lung bestimmt. Hinsichtlich der Qualitat von Klima und Luft ist zwischen der freien Landschaft
und den Siedlungsrdumen zu unterscheiden. Wahrend in der freien Landschaft das Klima weit-
gehend durch naturliche Gegebenheiten bestimmtwird, bildet sichin Siedlungsrdumen ein durch
anthropogene Einflisse gepragtes Klima aus. So kann es zu einer erhohten thermischen Belas-
tung im Sommer und erhohten Luftschadstoffkonzentrationen kommen.

Die gesetzlichen und planungsrechtlichen Zielsetzungen zeigen, dass sowohl der Erhalt von bio-
klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen als auch der Immissionsschutz wesent-
liche Aspekte zur Wahrung der Belange Klima und Luft darstellen.

5.6.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Insgesamt liegt NRW und damit auch die Stadt Beckum im Einflussbereich des atlantischen bis
subatlantischen Klimas mit vorherrschenden westlichen Winden, milden Wintern und kihlen
Sommern. Dabei lagen in der Auswertung der Daten des ,,Klimaatlas NRW* die jahrlichen Durch-
schnittstemperaturen im Bemessungszeitraum zwischen 1991 - 2020 vor Ort in den letzten Jah-
ren bei ca. 10,1°C, Niederschlagsmengen bei rund 817 mm pro Jahr (LANUK NRW 2025c). Damit
istim Vergleich zu dem Bemessungszeitraum der Klimanormalperiode bzw. der WMO-Referenz-
periode 1961 - 1990 ein Temperaturanstieg um 1 K (kommend von 9,1°C) erfolgt (LANUK NRW
2025c).

Prinzipiellist bzgl. der kleinklimatischen bzw. gelandeklimatischen Gegebenheiten zwischen sich
schnell erwarmenden und eher negativ wirkenden Siedlungsflachen sowie Strukturen wie offe-
nen landwirtschaftlichen Bereichen, Waldern, Gewassern etc. zu unterscheiden, die durch Kalt-
luftproduktion und Filterwirkung mogliche klimatische und lufthygienische Ausgleichsraume dar-
stellen kdnnen. Vor diesem Hintergrund weist das Plangebiet aufgrund des geringen Versiege-
lungsgrades groBtenteils eine thermische Ausgleichsfunktion auf. Dies zeigt auch die Karte der
»Gesamtbetrachtung der Klimaanalyse“ des LANUK NRW (2025c). Die Kleingartenanlage hat
demnach aufgrund der durch Gehdlze strukturierten Grinflache die héchste thermische Aus-
gleichsfunktion (LANUK NRW 2025c). Die ndrdlich an die Kleingartenanlage anschlieBenden
landwirtschaftlich genutzten Flachen zeigen eine hohe thermische Ausgleichsfunktion (s. Abb.
5-16). Im Gegensatz dazu zeigt das Umfeld des Plangebiets mit Ausnahme der nérdlich gelegenen
Flachen eine weniger glinstige thermische Situation aufgrund der vorhandenen Siedlungs- und
Gewerbestrukturen (LANUK NRW 2025c).
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Abb. 5-16: Kartenausschnitt der Klimaanalysekarte Gesamtbetrachtung (LANUK NRW 2025c) im ge-
planten Geltungsbereich (schwarz umrandet)

Bedeutende Kaltluftstromungen bestehen aufgrund des ebenen Gelandes und der umliegenden
Bebauung nicht. Die Grinflachen im Plangebiet weisen nachts lediglich einen mittleren Kaltluft-
volumenstrom (KSV > 300 bis 1500 m®/s) auf (LANUK NRW 2025c).

Erhebliche Vorbelastungen durch lufthygienische Schadstoffbelastungen (Gewerbetatigkeiten,
Verkehrsemissionen etc.) sind dabei vor Ort nicht bekannt und auch die Auswertung der Uber-
sichtskarte der Luftschadstoffbelastung in Deutschland zeigt fir keinen der relevanten Werte
(Feinstaub, Ozon, Stickstoff, Arsen, Benzo(a)pyren) Grenzwertlberschreitungen (UBA 2022).

5.6.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Ohne die Umsetzung der Planung wurden die Flachen voraussichtlich vorerst in ihrer Bestands-
situation verbleiben, d. h. auch die groBtenteils sehr hohe bis hochste thermische Ausgleichs-
funktion bliebe bestehen. Allerdings besteht bereits auf der vorgelagerten Ebene der Regional-
planung eine Festlegung auf das Entwicklungsziel Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)
(BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER 2025) und auf die Inanspruchnahme fiir Wohnbaufldchen und wurde
dementsprechend im Hinblick auf eine dahingehende Realisierbarkeit auch vom Grundsatz her
gepruft und als moglich erachtet. Somit ist auch im Hinblick auf die bestehenden Wohnbaufla-
chenbedarfe der Stadt eine Entwicklung absehbar. Der Verzicht auf die Uberplanung des in der
Wohnbedarfsanalyse fur die Stadt Beckum (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017) flr eine
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kurzfristige Wohnbauflachenentwicklung vorgesehenen und im FNP bereits als ,,Wohnbaufla-
che® dargestellten Gebiets stiinde zudem einer zielfihrenden Stadtentwicklung vor Ort entgegen.

5.6.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

Im Sinne des Grundsatzes in § 1a Abs. 5 BauGB ist eine der Aufgaben der Bauleitplanung, eine
nachhaltige stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten. Dabei soll diese u. a. auch dazu bei-
tragen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung —insbesondere auch in der Stadtentwicklung -
zu fordern und zur Erfullung der Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (siehe auch
Kap. 7) beizutragen.

Grundsatzlich werden mit dem Blick auf das vorliegende Planungsziel keine Nutzungen zugelas-
sen, die diesbezuglich erhebliche Immissionen hervorrufen. Es ist davon auszugehen, dass es
sich bei dem neu geplanten Wohngebiet, das von verschiedenen Grunstrukturen durchzogen und
einen Wechsel aus bebauten und unbebauten Teilbereichen darstellen wird, in Bezug auf das Lo-
kalklima um keinen erheblich nachteilig wirkenden ,,Lastraum® handeln wird. Aufgrund der im
Folgenden genannten getroffenen MaBnahmen und Festsetzungen wird es sich kunftig in der
Summe um einen Siedlungsbereich mit glinstiger thermischer Situation handeln, sodass im Ver-
gleich zum Status quo mit keiner erheblichen Verschlechterung in Bezug auf das Schutzgut Klima
und Luft zu rechnen ist.

m Festsetzung einer offenen Bauweise fur eine gute Durchliftung der Planflachen in WA 1, WA 3
und WA 3.1

m Bepflanzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen mit heimischen Laubbaumen

B Begrunung und dauerhafter Erhalt von nicht durch bauliche Anlagen genutzten Grundstucks-
flachen

m Verbotvon ,Schottergarten”
m Begrinung und dauerhafter Erhalt von nicht Uberbauten Decken von Tiefgaragen
B Begrinungvon privaten Stellplatzanlagen mit Laubbdumen

m Zulassigkeitvon Einfriedungen zur Abgrenzung von Hausgéarten nur in Kombination mit Hecken
aus Uberwiegend heimischen standortgerechten Geholzen
m Verbesserung des Mikroklimas durch Verdunstung uber offene ,,Bachlaufe” (Mulden), die das

Regenwasser aus dem geplanten Wohngebiet in die geplante, angrenzende Retentionsland-
schaft (Stadtteilpark) ableiten (QUERFELDEINS 2025)

m Lokaler Kuhleffekt durch Parkanlage mit einer hohen Dichte an einheimischen Bdumen und
Strauchern auf kleinem Raum (Miyawaki-Methode) (QUERFELDEINS 2025)

Zudem sind im Rahmen der Umsetzung der Planungen im Hinblick auf den in Deutschland grund-
satzlich angestrebten Ausbau der erneuerbaren Energien die am 19.06.2024 in Kraft getretenen
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Inhalte der Solaranlagen-Verordnung Nordrhein-Westfalen (SAN-VO NRW) zu berucksichtigen.
Dementsprechend besteht ab dem 01.01.2025 fur neue Wohngebaude eine PV-Anlagenpflicht,
sodass nunmehr im Bebauungsplan dahingehend weitere Festsetzungen entbehrlich sind. Die
jeweilige MindestgroBe/-leistung der zu installierenden Anlagen wird in der Verordnung in Abhan-
gigkeit von der Zahl der Wohneinheiten eines Wohngebaudes vorgegeben und ist entsprechend
umzusetzen.

Aufgrund der Lage des geplanten Geltungsbereichs umgeben von Siedlungs- und Gewer-
bestrukturen sowie unter Berticksichtigung der getroffenen MaBnahmen und Festsetzungen
ist nicht von einer erheblichen Betroffenheit des Belanges Klima und Luft auszugehen.

5.7 LANDSCHAFT

Die Landschaft bzw. das fur diesen Belang ausschlaggebende Landschaftsbild wird im Wesentli-
chen durch das Relief, Biotop- und Vegetationsstrukturen sowie Besiedelung gepragt. Diese Teil-
faktoren haben sich wiederum in Abhangigkeit von Geologie, Boden, Klima und historischer Ent-
wicklung der Landschaft gebildet. Das Landschaftsbild ldsst somit sowohl Rickschlusse auf die
naturraumlichen Gegebenheiten als auch auf die kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen einer Region zu und bildet damit auch ein wichtiges Erkennungsmerkmal und identifikations-
stiftendes Element fur die Bevolkerung. Dabei sind grundsatzlich auch landwirtschaftliche Frei-
flachen als ein ,,Sachgut® anzusehen.

5.7.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturrdumlichen Haupteinheit ,,Kernmunsterland“ (NR-541)
und konkret innerhalb des Landschaftsraums ,,Beckumer Berge“ (LR-llla-058) (LANUK NRW
2025a). Die Beckumer Berge sind eine weit aufgespannte Flachmulde, die aus verschiedenen
kreidezeitlichen Sedimenten aufgebaut ist. Das GrofBrelief wird von mehreren halbkreisformigen
und gestaffelten Gelandestufen und ebenen bis welligen Fldchen bestimmt, die den sudostlichen
Rand der Westfalischen Bucht bilden (LANUK NRW 2025a). Der Landschaftsraum sind sehr was-
serreich. Als groBtes Oberflachengewasser entspringt hier die Werse mit ihren Hauptquellba-
chen. Die flr das Mlnsterland typische Parklandschaft mit kleinteiligen Komplexen an Acker,
Grunland und kleinen Laubwaldern, die durch Feldgehdlze, Kopfbaumreihen und Hecken reich
strukturiert sind, ist aufgrund der Ausrdumung der Agrarlandschaft nur noch auf Restflachen er-
halten. Zudem hat der Abbau von Kalk und Zement in den Beckumer Bergen seit dem Mittelalter
zahlreiche Spuren in Form von Kuhlen und Kleinsteinbrtlichen in der Landschaft hinterlassen. Der
mit der Industrialisierung beginnende intensive und groBflachige Abbau hat das Relief und den
Untergrund weiter stark verandert. Mit den Rekultivierungen der ehemaligen Steinbrtiche haben
einige Zementfirmen bereits in den zwanziger Jahren begonnen. Heute bilden viele der ehemali-
gen Kalksteinbriiche mit Abgrabungsgewassern, Halbtrockenrasen, Kalksumpfen, Steilwanden
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sowie Gebusch- und Vorwaldgesellschaften wertvolle Biotope, von denen einige als Natur-
schutz- und FFH-Gebiete ausgewiesen sind (LANUK NRW 2025a). GroBere zusammenhangende
und naturnahe Laubwalder finden sich noch um Neubeckum und im Stden des Landschaftsrau-
mes. Das Zentrum des Landschaftsraumes ist stark durch die dicht beieinander liegenden Stadte
Beckum, Neubeckum und Enniger gepragt, die von einem dichten StraBennetz umgeben sind.

In der Bewertung der Landschaftshildeinheiten (LANUKNRW 2025a) ist das Plangebiet dem Sied-
lungsraum zugeordnet, sodass dafur keine Bewertung vorgenommen wurde. Lediglich der nord-
liche, an die Sukzessionsflache anschlieBende Rand des geplanten Geltungsbereichs erhalt eine
mittlere Bedeutung fur das Landschaftsbild (LANUK NRW 2025a). Das Landschaftsbild im weite-
ren Umfeld des Plangebiets ist zurzeit noch erheblich von dem Steinbruch Nord gepragt, der eine
Vorbelastung darstellt.

Unter Berucksichtigung der im Plangebiet tatsachlich vorhandenen Nutzungsstrukturen (struk-
turreiche Kleingartenanlage, Acker- und Grunlandflachen) hebt sich das Plangebiet damit trotz
der fehlenden Bewertung fur das Landschaftsbild im groBraumigen MaBstab von den umliegen-
den Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflachen bzgl. des Landschaftsbildes deutlich ab. Klein-
raumig ist diesem insgesamt durchaus eine mittlere Bedeutung fur das Landschaftsbild beizu-
messen. Allerdings haben die Flachen aufgrund der Lage bzw. engen Einbindung zwischen den
genannten umliegenden Siedlungsnutzungen sowie dem 0&rtlichen Gelanderelief keine weitrei-
chende Fernwirkung fur den Raum.

Grundsatzlich kommt der 6rtlichen Kleingartenanlage zwar fur die privaten Nutzer eine gewisse
Erholungsfunktion zu, dartiber hinaus sind aber keine 6ffentlich nutzbaren Erholungsfunktionen
einschlieBlich Festsetzungen von Landschaftsschutzgebieten etc. hervorzuheben bzw. im Raum
vorhanden.

5.7.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Bei Nichtdurchflihrung der Planung bleibt die Struktur der Landschaft in der bestehenden Aus-
pragung erhalten bzw. annahernd gleich. Die anteilige Ackernutzung sowie die Nutzung als Klein-
gartenanlage wurden voraussichtlich fortgefuhrt werden, sodass sich aufgrund der vorliegenden
Nutzungsintensitat innerhalb des Plangebiets auch ohne Planumsetzung keine fur das Land-
schaftsbild herauszustellenden neuen Landschaftsstrukturen entwickeln wurden. Nachteilige
bauliche Veranderungen flr das Landschaftsbild waren allerdings ohne einen rechtskraftigen B-
Plan auszuschlieBen.

Da ohne die vorliegende Planung keine Umnutzung des bislang unbebauten Plangebiets zur De-
ckung des bestehenden Bedarfs an Wohnraum moglich ist, wurden ggf. andere Flachen im Frei-
raum fur Wohnraum herangezogen werden, die nicht schon in den Siedlungsraum einbezogen ist.
Damit wirden mdéglicherweise Bereiche in Anspruch genommen werden, die eine weitaus hohere
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Bedeutung fur das Landschaftsbild haben und nicht bereits so gut in den Siedlungszusammen-
hang eingebunden sind wie das Plangebiet.

5.7.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

Insgesamt haben Neubauflachen, wie sie groBflachig durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung angestrebt werden, eine weitere Urbanisierung der Landschaft zur Folge. So wird das Land-
schaftsbild innerhalb des geplanten Geltungsbereichs durch die Umsetzung der Planung deut-
lich anthropogen uberpragt werden und damit eine Abwertung erfahren. Jedoch ist dabei zu be-
racksichtigen, dass dem Plangebiet mit seinen heutigen Nutzungen lediglich eine mittlere Bedeu-
tung zukommt, sodass durch die Umsetzung der Planung nicht in Bereiche eingegriffen wird, die
von besonderer Bedeutung fur das Landschaftsbild sind.

Zudem ist der Raum auch heute schon durch Siedlungs- sowie Gewerbestrukturen vorgepragt,
da es sich bei dem Plangebiet um an den Stadtrand arrondierende Flachen handelt. Die Sied-
lungsflachen in der direkten Umgebung weisen eine relativ heterogene Wohnbebauung mit bis zu
4-stdckigen Wohnhausern auf. Die fur das Plangebiet vorgesehenen Bebauungshdhen nehmen
Bezug auf diese umliegenden Strukturen. Damit wird das bestehende Wohnumfeld erweitert und
die Planung der vorhandenen Bebauungsstruktur angepasst.

Insgesamt ist eine innere Durchgrinung des Wohngebietes angestrebt. Zur Abgrenzung der
Hausgarten zu den 6ffentlichen Verkehrsfladchen sind bauliche Einfriedungen nur in Kombination
mit Hecken aus Uberwiegend heimischen standortgerechten Gehdlzen zulassig (zum Beispiel
Hainbuche, Rotbuche, Liguster, Feldahorn). Die vorgesehenen, 6ffentlichen Grinflachen werden
gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage” festgesetzt. Dazu geho-
ren Grlnzuge in Form sogenannter ,griner Fugen®, die das Quartier durchziehen. Langfristig ge-
sehen soll das geplante Wohngebiet mit seinen Griinflaichen einen Ubergang vom Siedlungsraum
zum Freiraum darstellen. Der im Zusammenhang mit dem Wohngebiet geplante, nordlich an-
schieBende Stadtteilpark wird in enger Verbindung mit den Rekultivierungsflachen des Stein-
bruchs Nord entstehen, sodass ndrdlich des geplanten Geltungsbereichs groBraumig ein fur das
Landschaftsbild wertvolles Gebiet entwickelt werden wird (s. Abb. 2-2). Dieses wird auch der
Naherholung dienen.

Da dem geplanten Geltungsbereich keine besondere Bedeutung fiur das Landschaftsbild zu-
kommt und dieser bereits von Siedlungs- und Gewerbestrukturen umgeben ist, auf die die
Planung in ihrer Ausgestaltung Bezug nimmt, ist nicht von einer erheblichen Betroffenheit
dieses Belanges auszugehen. Landschaftsschutzgebiete oder Landschaftsbildeinheiten/-
strukturen besonderer Bedeutung gehen mit den Planungen nicht verloren.
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5.8 KULTURUND SONSTIGE SACHGUTER

Der Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgiter umfasst vornehmlich geschutzte oder schut-
zenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmaler, historische Kulturlandschaften und Landschafts-
teile von besonderer charakteristischer Eigenart. Damit umfasst der Begriff sowohl den visuell
bzw. historisch bedingten Landschaftsschutz im Sinne der Landespflege als auch die umwelt-
spezifische Seite des Denkmalschutzes. Auch landwirtschaftliche Freiflachen sind in diesem Zu-
sammenhang grundsatzlich als ein Sachgut anzusehen.

5.8.1 DERZEITIGER UMWELTZUSTAND

Weitraumig betrachtet liegt das Plangebiet gemaB ,,Kulturlandschaftlichem Fachbeitrag zum Re-
gionalplan Munsterland“ des LWL (2013) innerhalb der Kulturlandschaft ,,Kernmunsterland“. Das
Kernmunsterland ist ein Uberwiegend ebenes bis flach hugeliges Gelande. Es grenzt sich durch
seine lehmhaltigen, fruchtbareren Bdden (,Kleimunsterland“) von dem umgebenden ,,Sand-
munsterland“ ab. Es handelt sich um eine waldarme, ackerbaulich genutzte Landschaft. Die klei-
nen Walder und Hecken bilden die Kulisse fur weite Blicke auf Hofstellen mit Hofbdumen, hofna-
hem Grunland oder Obstweiden sowie die Fluss- und Bachniederungen mit Ufergeholzen (LWL
2013). Das Kernmunsterland ist ein Streusiedlungsgebiet mit Einzelhéfen und Eschsiedlungen.

Im Raum zwischen Beckum und Ennigerloh entstanden Zementfabriken als spezielle Verarbei-
tungsbetriebe anstehender Bodenschatze, die die Landschaft durch groBraumige Abbauflachen
in Tagebauen, weitlaufige Produktionsanlagen, Verkehrswege und den folgenden Wohnungsbau
eingreifend veranderten (LWL 2013).

Genauer betrachtet befindet sich das Plangebiet in dem aus der Fachsicht Archaologie bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereich ,,A 5.7 Beckum und die Beckumer Berge“ (LWL 2013), der eine
reiche vor- und frihgeschichtliche Fundlandschaft (u.a. jungsteinzeitliche GroBsteingraber in
Beckum-Dalmer, frihmittelalterliches ,Flrstengrab von Beckum®) darstellt. In Beckum ist eine
gut erforschte Stadtentwicklung seit dem Hochmittelalter ablesbar. Die Stadt weist einen kultur-
landschaftlich bedeutsamen Stadtkern, insbesondere als Bodenarchiv, auf (LWL 2013). Das
Plangebiet liegt jedoch auBerhalb dieses Stadtkerns.

Gem. der Karte (Blatt 1) zum ,,Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Mlnster-
land“ (LWL 2013) sind keine kulturlandschaftspragenden Bodendenkmaler oder Bauwerke inner-
halb der Planflachen oder auch in umliegenden Bereichen bekannt. Gleiches gilt fur kulturland-
schaftspragende Denkmaler der Archaologie oder Denkmalpflege, Orte mit funktionaler Raum-
wirkung, kulturlandschaftlich bedeutsame Stadt- und Ortskerne und Flachen mit potenziell be-
deutsamen Sichtbeziehungen auf raumwirksame Objekte (LWL 2013).

Naturdenkmaler sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden und auch standortgebundene
Bodenressourcen, Vorrangflachen, Fernleitungen etc. liegen nicht vor.
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Laut der Stellungnahme des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) im Rahmen der Fruh-
zeitigen Beteiligung zum vorliegenden B-Plan sind in unmittelbarer Ndhe des Plangebiets keine
ortsfesten palaontologischen Bodendenkmaler eingetragen (LWL 2025). Jedoch gibt es in direkter
und ndherer Umgebung Hinweise auf eine besondere Fossilfihrung (vermutete Bodendenkma-
ler). Nahere Erlauterung dazu finden sich in Kap. 4 unter dem Abschnitt ,,Bau- und Bodendenk-
male“.

5.8.2 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS OHNE DURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Bei Nichtdurchfuihrung der Planung wuirden sich die ortlichen Gegebenheiten voraussichtlich
zeitnah nicht verandern. Bei Eingriffen in den Boden wéren die Hinweise des LWL-Archéologie fur
Westfalen gleichermaBen zu berlcksichtigen, wie es auch ohne die Umsetzung der Planung der
Fallware. Aktuellist keine herauszustellende Relevanz fur die Belange Kultur- und sonstige Sach-
guter bekannt.

Grundsatzlich ist gem. den Darstellungen des Flachennutzungsplans jedoch fur das Plangebiet
bereits eine Entwicklung als Wohngebiet staddtebaulich vorbereitet worden, sodass bauliche Ent-
wicklungen innerhalb des Plangebiets unabhangig von der vorliegenden Planung vorbereitet und
somit als durchfuhrbar prognostiziert sind.

5.8.3 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELT-
ZUSTANDS BEI EINER DURCHFUHRUNG DER
PLANUNG

Kulturlandschaftlich bedeutsam ist vor allem der Stadtkern von Beckum, jedoch nicht das Plan-
gebiet, das am durch Gewerbe- und Siedlungsstrukturen gepragten Stadtrand liegt. Eine Ver-
schlechterung der Bestandssituation bzw. erhebliche Beeintrachtigungen von Kultur- und sons-
tigen Sachgutern, die sich auf der Erdoberflache befinden, sind dementsprechend in Bezug auf
die Umsetzung der Planungen auszuschlieBen.

Auch sind im Rahmen der Fruhzeitigen Beteiligung durch den LWL-Archéologie fur Westfalen
keine grundsatzlichen Bedenken gegen die Planung geauBert worden. Angesichts der im Nahbe-
reich vermuteten Bodendenkmaler (s. Kap. 4) sind jedoch vorsorglich die folgenden Hinweise fur
Bau- und ErschlieBungsmaBnahmen zu berlicksichtigen und in den Bebauungsplan aufzuneh-
men:

Im Hinblick auf die in direkter und naherer Umgebung vermuteten Bodendenkmaler sind nach
derzeitigem Kenntnisstand keine abschlieBenden Auswirkungsprognosen zur Umsetzung der
Planung moglich. Vor diesem Hintergrund sind zum Ausschluss nachteiliger Veranderungen
Funde von Fossilien unverziglich dem LWL-Museum fur Naturkunde, Munster zu melden
(816 DSchG NRW). Daruber hinaus ist vor Beginn der geplanten ErschlieBungsmaBnahmen das
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LWL-Museum fur Naturkunde, Munster frihzeitig zu informieren, damit ggf. baubegleitende MaB-
nahmen abgesprochen werden kénnen (LWL 2025).

Unter Beruicksichtigung der genannten Hinweise zum DSchG NRW kénnen erheblich nega-
tive Umweltauswirkungen auf die Belange Kultur- und sonstige Sachgiliter ausgeschlossen
werden. Daruber hinaus sind Bodeneingriffe so gering wie moglich zu halten. Die Melde-
pflicht bei verdachtigen Bodenfunden wird als Hinweis in die Plankarte zum Bebauungsplan
aufgenommen.

5.9 ARTENSCHUTZ

Zur Berlcksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchGist spe-
ziell zu prufen, ob das Planvorhaben mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des BNatSchG
vereinbar ist. Da die vorliegende Planung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegt,
greifen fur das Verfahren die Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Demnach sind die
nachstehenden aufgelisteten Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG auf die europdisch ge-
schutzten Arten zu beschranken, die die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie samtliche
wild lebenden européaischen Vogelarten umfassen.

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ist si-
cher auszuschlieBen, dass

1. wild lebende Tiere der besonders geschutzten Arten verletzt oder getotet oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur entnommen, beschadigt oder zerstort werden [§ 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG],

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europdischen Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich ge-
stort werden [§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG],

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur enthnommen, beschadigt oder zerstdrt werden
[§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG] und dass

4. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie oder ihre
Standorte beschadigt oder zerstort werden [8 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG].

Dabei gilt gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG, dass ein VerstoB gegen Nr. 3 nicht vorliegt, soweit die 6ko-
logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird. Sofern erforderlich kénnen dazu
auch vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (sogenannte CEF-MaBnahmen (continuous ecologi-
cal functionality-measures)) festgesetzt bzw. dem Planvorhaben verbindlich zugeordnet werden,
um einen Funktionserhalt zu gewahrleisten. Zudem koénnen nach 845 Abs.7 BNatSchG
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zustandige Behorden in folgenden Fallen von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Aus-
nahmen zulassen

® zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schaden,

® zum Schutz der natlrlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

m fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-
nende MaBnahmen der Aufzucht oder ktinstlichen Vermehrung,

B im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit einschlieBlich der Ver-
teidigung und des Schutzes der Zivilbevolkerung oder der maBgeblich glinstigen Auswirkungen
auf die Umwelt oder

B aus anderen zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses einschlieBlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Voraussetzungen fur solch eine Ausnahme sind, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht
Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL weitergehende Anforderungen enthalt. Zudem sind Art. 16 Abs. 3 FFH-
RL und Art. 9 Abs. 2 V-RL zu beachten.

Wenn die Durchfuhrung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Belastung fihren wirde, kann eine
Befreiung nach 8 67 BNatSchG von den Verboten des 8§ 44 beantragt werden. Diese Regelung be-
zieht sich jedoch auf seltene Einzelfalle.

Zur weiteren Eingrenzung dieses Artenspektrums hat das LANUK NRW zusétzlich eine landes-
weite naturschutzfachlich begriindete Auswahl an Arten getroffen, die bei einer Artenschutzpru-
fung im Sinne einer ,,Art-flir-Art-Betrachtung® einzeln zu bearbeiten sind. Diese Arten werden in
Nordrhein-Westfalen ,planungsrelevante Arten® genannt. Alle besonders geschtutzten, aber vom
LANUK NRW nicht als planungsrelevant eingestuften Vogelarten befinden sich in Nordrhein-
Westfalen derzeit in einem guten Erhaltungszustand. Diese sogenannten ,Allerweltsarten” sind
bei herkdbmmlichen Planungsverfahren im Regelfall nicht von populationsrelevanten Beeintrach-
tigungen bedroht. Fur solche haufigen, ubiquitaren , Allerweltsarten® kann i. d. R. davon ausge-
gangen werden, dass nicht gegen die Verbote des 8 44 Abs. 1 BNatSchG verstoBen wird bzw.
durch die Umsetzung von Planungen in den meisten Fallen keine erheblichen Stérungen der lo-
kalen Population, keine Beeintrachtigung der okologischen Funktion ihrer Lebensstatten sowie
keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tétungen und kein signifikant erhdhtes Totungsrisiko
entstehen. Dennvorhabenbedingte Storungen betreffen aufgrund deri. d. R. groBen, rdumlich zu-
sammenhangenden Populationen und sehr hohen Individuenzahlen erfahrungsgemaB nur
Bruchteile der lokalen Population. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population und damit die Erfullung des Verbotstatbestandes der erheblichen Stoérung kann unter
diesen Voraussetzungen ausgeschlossen werden. Sollte im Ausnahmefall dennoch eine dieser
Arten zwar nicht landesweit, aber gemaB der Roten Liste im entsprechenden Naturraum bedroht
sein oder sollte eine bedeutende lokale Population von einer Planung betroffen sein, ist die
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Behandlung dieser Art im Planungsverfahren einzelfallbezogen abzustimmen. Ein dahingehen-
des Erfordernis besteht vor Ort nicht.

Auch sind keine streng geschutzten Pflanzenarten im Einwirkungsbereich des Vorhabens nach-
gewiesen und zu erwarten (siehe Kap. 5.2.1), sodass die nachstehende artenschutzrechtliche
Beurteilung auf die ersten drei Fragen und Verbotstatbestande des 8§ 44 BNatSchG (siehe oben)
beschrankt werden kann.

Im Zuge der vorliegenden Planungen wurde fur die Berlcksichtigung und vertiefende Betrachtung
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG ein separater Artenschutz-
beitrag (HOKE 2026) erarbeitet, der der Planbegrindung beigefligt ist. Innerhalb des Fachbeitrags
wurde geprift, ob das Planvorhaben mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des BNatSchG
vereinbar ist. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass in Bezug auf die Artengruppe der Vogel (Feldler-
che, Feldschwirl, Kuckuck) und Fledermause (Zwergfledermaus, Muckenfledermaus, Breitfligel-
fledermaus, GroBer Abendsegler, GroBe- / Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasser-
fledermaus) artenschutzrechtlich relevante Beeintrachtigungen maoglich bzw. zu erwarten sind.
Zum Ausschluss artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande im Sinne des § 44 BNatSchG ist
dementsprechend fur diese Arten bzw. Artengruppen die Umsetzung von Vermeidungs- und vor-
gezogenen AusgleichsmaBnahmen erforderlich, die nachstehend noch einmal zusammenge-
fasst hergeleitet und beschrieben werden.

Artenschutzrechtlich relevante Beeintrachtigungen weiterer Artengruppen konnten ausgeschlos-
sen werden (HOKE 2026).

VOGEL

In Bezug auf die nordlich des Plangebietes britenden Vogelarten Feldschwirl und Kuckuck (bzw.
dessen Wirtsvogel) kann die Umsetzung der Planung zu einer Brutaufgabe fuhren, wenn Bauta-
tigkeiten und die damit verbundenen Storwirkungen (u. a. Baularm) wahrend der Brutzeit stattfin-
den (HOKE 2026). Da bei einer Brutaufgabe davon ausgegangen werden muss, dass die Eier bzw.
Kuken eingehen, stellt dies einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG dar. Zudem
kommt es durch die baubedingten Storungen zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten, sodass der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelost wird. Das Ein-
treten beider Verbotstatbestadnde kann jedoch durch eine Bauzeitenregelung (s. Kap. 9) verhin-
dert werden (HOKE 2026).

Des Weiteren sind zwei Reviere der Feldlerche, die sich nérdlich des Plangebietes befinden, von
der Umsetzung des vorliegenden B-Plans betroffen (HOKE 2026). Bzgl. des in ca. 50 m Entfernung
zum geplanten Geltungsbereich gelegenen Reviers ist anlagebedingt von einem Verlust dieser
Fortpflanzungs- und Ruhestatte durch das Meideverhalten der Art gegenlber der geplanten Be-
bauung auszugehen (HOKE 2026). Dies stellt einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG dar, dessen Eintreten durch eine geeignete CEF-MaBnahme (s. Kap. 9) verhindert wer-
den kann. Zudem kann die Aufgabe eines ca. 110 m vom Plangebiet entfernten Reviers der Feld-
lerche durch intensive, baubedingte Storwirkungen ausgehend von dem nérdlichen Bauabschnitt
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nicht ausgeschlossen werden (HOKE 2026). Auch in Bezug auf dieses Brutrevier wirden Verbots-
tatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG ausgelost werden, deren Eintreten jedoch
durch eine Bauzeitenregelung (s. Kap. 9.2) verhindern werden kann.

Um Tétungen von Individuen zu vermeiden, sind nach HOKE (2026) folgende VermeidungsmaB-
nahmen umzusetzen:

m Bauzeitenbeschrankung Feldschwirl, Kuckuck, Feldlerche: Zur Vermeidung einer Brutaufgabe
nordlich des Plangebiets brutender Vogelarten Feldschwirl, Kuckuck (bzw. dessen Wirtsvogel)
und Feldlerche aufgrund storungsintensiver Bautatigkeiten sind diese innerhalb des nordli-
chen Abschnitts auBerhalb der Brutperioden der Arten durchzufihren. Die artspezifischen
Brutzeitrdume sind dem separaten Artenschutzbeitrag (HOKE 2026) sowie Kap. 9.3 zu entneh-
men. Der betroffene Bauabschnitt belauft sich auf einen Abstand bis 50 m von der Plange-
bietsgrenze bemessen. Bauarbeiten in diesem Bereich kdnnen innerhalb der Brutzeit stattfin-
den, wenn durch eine fachkundige Begleitung und in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehdrde eine Brut dieser Arten innerhalb des Storbereichs ausgeschlossen werden
kann oder die anstehenden Bauarbeiten als nicht stérend beurteilt werden kénnen.

Ergédnzender Hinweis:

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die nordlich angrenzenden Flachen voraus-
sichtlich im Winter 2026 bereits im Zuge der Umsetzung des Rekultivierungsplans in Ackerfla-
chen umgewandelt werden und damit zum Zeitpunkt der geplanten Bautatigkeiten keine Eig-
nung mehr als Brutplatz fur den Feldschwirl und den Kuckuck bzw. dessen Wirtsarten aufwei-
sen. Somit kann nach Umsetzung des Rekultivierungsplans die Notwendigkeit der Bauzeiten-
beschrankungim Hinblick auf den Feldschwirl und den Kuckuck mit der Unteren Naturschutz-
behdrde erneut abgestimmt werden. Flr die Feldlerche konnen die Fladchen allerdings auch
nach der Umwandlung in Ackerflachen attraktiv sein.

Um den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten bzgl. der Feldlerche auszugleichen, ist nach
HOKE (2026) folgende CEF-MaBnahme umzusetzen:

m CEF-MaBnahme Feldlerche: Umsetzung von artenschutzrechtlichen Auflagen auf einer Flache
von mindestens 1 ha innerhalb eines Bereichs des Steinbruchs Nord, der mit dem Rekultivie-
rungs- bzw. Entwicklungsziel ,,Extensivgrinland® planfestgestellt ist, in ca. 350 m Entfernung
zum betroffenen Feldlerchenrevier (s. Abb. 5-17). Die Auflagen des Rekultivierungsplans um-
fassen die Einsaat der Flache als Gruinland, den Verzicht auf jegliche Dingung, auf Pflanzen-
schutzmittel sowie auf einen Pflegeumbruch und eine Nachsaat. Des Weiteren hat die Pflege
mittels Mahd oder Beweidung zu erfolgen. Nahere Angaben dazu sind dem ASB (HOKE 2026)
zu entnehmen. Insgesamt wird im ASB abgeleitet, dass die Fldche und die im Rekultivierungs-
plan flur diese vorgesehenen MaBnahmen geeignet sind, um multifunktional auch den arten-
schutzrechtlich erforderlichen Ausgleich und Ersatz (CEF-MaBnahme) fur die durch den B-
Plan Nr. 74 betroffenen Feldlerchenreviere abzubilden. Die Stadt hat die Umsetzung und den
Erhalt der MaBnahmenflache rechtlich zu sichern. Die CEF-MaBnahme muss vor Beginn der
Umsetzung des ndérdlichen Bauabschnitts funktionsfahig sein.
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Rekultivierungsziel 2023
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Abb. 5-17: Lage der geplanten CEF-MaBnahme innerhalb des planfestgestellten Rekultivierungsbe-
reichs des Steinbruchs Nord (HOKE 2026; BURO FUR LANDSCHAFTSPLANUNG UND UMWELTSCHUTZ
2024)

Des Weiteren wird zur okologischen Aufwertung des Plangebiets, insbesondere fur die Arten-
gruppe der Vogel, empfohlen, die Ubergangsbereiche zwischen Plangebietsgrenze und Offenbe-
reichen mittels einer 3-reihigen Heckenpflanzung auf 5 m Breite einzugriinen. Dabei sind stand-
ortgerechte, heimische Geholzarten zu verwenden (HOKE 2026).

FLEDERMAUSE

Die Betroffenheit der Fledermause ergibt sich aus der Baufeldraumung mit Abbruch der Gebaude
und Fallung der Hohlenbaume mit moglicher Quartiersnutzung, die zu einer Totung von Indivi-
duen sowie zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten fihren kann (HOKE 2026). MaB3-
geblich davon betroffen sind die Arten Breitflugelfledermaus, Zwergfledermaus und GroBer
Abendsegler. Diese Arten weisen eine hohe Aktivitat auf, sodass von einer Quartiersnutzung und
auch von einer Wochenstubennutzung innerhalb des Plangebiets auszugehen ist. Einzelne
Baume weisen zudem eine Winterquartierseignung auf (HOKE 2026). Es sind MaBnahmen zur Ver-
meidung (s. Kap. 9) des Verbotstatbestandes der Totung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zu-
sammenhang mit den Abbruch- und Rodungsarbeiten anzuwenden. Dem Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist mittels geeigneter CEF-MaBnahmen
(s. Kap. 9) zu begegnen.
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Um Tétungen von Individuen zu vermeiden, sind nach HOKE (2026) folgende VermeidungsmaB-
nahmen umzusetzen:

m Bauzeitenbeschrankung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle — Hohlenbdume mit Winter-
quartierseignung: Die Hohlenbdume mit Winterquartierseignung, die im Artenschutzbeitrag
abgebildet sind, sind vorzugsweise auBerhalb der als sensibel zu betrachtenden Zeitraume
wahrend der Winterruhe und Wochenstubennutzung, d. h. im Zeitraum Anfang April bis Ende
April oder Mitte August bis Anfang November, zu entfernen (HOKE 2026). Vor dem Entfernen
dieser Hohlenbdume hat eine fachkundige Person im Rahmen einer 6kologischen Baubeglei-
tung (OBB) diese auf einen Besatz durch Flederméause hin zu kontrollieren. Kann ein Besatz
mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, sind die Hohlen zu verschlieBen oder
unmittelbar im Anschluss an die Kontrolle zu entfernen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehorde zu erfolgen (HOKE 2026).

® Bauzeitenbeschrankung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle — Hohlenbdume mit Sommer-
quartierseignung: Die Hohlenbaume mit ausschlieBlicher Eignung als Sommerquartier (Wo-
chenstube, Einzel-/Zwischenquartier) sind vorzugsweise innerhalb des Zeitraums der Winter-
ruhe, d. h. im Zeitraum von Mitte November bis Ende Marz sowie nach einer anhaltenden
Frostperiode von mehreren Tagen zu entfernen. Ist eine Rodung auBerhalb eines solchen Zeit-
raums vorgesehen, sind die Aushohlungen unmittelbar vor der Fallung durch eine fachkundige
Person auf einen Besatz hin zu kontrollieren und freizugeben. Kann ein Besatz mit ausreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden, sind die Hohlen zu verschlieBen oder unmittelbar im
Anschluss an die Kontrolle zu entfernen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehorde stattzufinden (HOKE 2026).

B Bauzeitenbeschrankung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle — bauliche Objekte: Hutten,
Schuppen und weitere bauliche Objekte weisen ausschlieBlich eine Eighung als Sommerquar-
tier (Wochenstube, Einzel-/Zwischenquartier) auf. Ein Abbruch ist vorzugsweise innerhalb des
Zeitraums der Winterruhe, d. h. im Zeitraum Mitte November bis Ende Méarz, sowie nach einer
anhaltenden Frostperiode von mehreren Tagen durchzufihren. Ist ein Abbruch auBerhalb ei-
nes solchen Zeitraums vorgesehen, sind die baulichen Objekte unmittelbar vor Abbruch durch
eine fachkundige Person auf einen Besatz zu kontrollieren und freizugeben. Bei nicht ausrei-
chender Einsicht von Strukturen mit Quartiers-eignung sind diese im Rahmen des Abbruch-
vorgangs durch eine fachkundige Person manuell zu entfernen oder mindestens im Beisein
einer fachkundigen Person vorsichtig zu entfernen. Wird ein Besatz wahrend des Abbruchvor-
gangs festgestellt, ist der Abbruch unverzuglich zu stoppen. Der Abbruchvorgang kann fortge-
fuhrt werden, sobald ein Besatz auszuschlieBen ist. Ggf. sind Tiere zu haltern. Das Vorgehen
hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde stattzufinden (HOKE 2026).

Fur die Umsetzung der abbruchbegleitenden, artenschutzfachlichen Untersuchungen sowie fur
die Detailplanung der bereitzustellenden Ersatzquartiere ist eine dkologische Baubegleitung
(OBB) einzusetzen.

Fur den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten sind CEF-MaBnahmen umzusetzen. Es ist
jeweils eine MaBnahme flur den Verlust von Gebaudequartieren sowie den Verlust von Baumquar-
tieren geplant, die gemaB den Angaben im ASB (HOKE 2026) nachstehend beschrieben werden:
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m CEF-MaBnahme ,,Baumquartiere®: Fur den Verlust von Strukturbdumen mit potenzieller Eig-
nung als Sommer- und Winterquartier sind im raumlich-funktionalen Zusammenhang zu den
Planflachen (Flur 8, Flurstiick 597, 598, 599; Flur 13, Flurstliick 158, 162; Flur 17, Flurstuck 39,
41,172, 173; Flur 21, Flurstiuck 190) sowie vorgezogen zum Eingriff insgesamt 30 Fledermaus-
kasten anzubringen und zu sichern.

Der Ausgleichsbedarf von insgesamt 30 Fledermauskasten mit Differenzierung zwischen Som-
mer- und Winterquartierseignung ergibt sich aus der Worst-Case-Annahme, dassvon 11 betroffe-
nen Héhlenbdumen mit Eignung als Fledermausquartier lediglich 6 Hohlenbdume tatséchlich ge-
nutzt werden und im Verhaltnis 1:5 auszugleichen sind. Die genaue Herleitung der Hohe des Aus-
gleichsbedarfs ist dem ASB zu entnehmen (HOKE 2026). Die Fledermaushohlen werden an Bau-
men auf stadteigenen Flachen angebracht. Als maximale Entfernung des MaBnahmenstandorts
zum Eingriffsort sind bzgl. der Zwergfledermaus ca. 1.000 m, bzgl. des GroBen Abendseglers ca.
2.500 m zu berlcksichtigen, sodass die genannten Flurstiicke zur Ausbringung der Kasten geman
ASB geeignet sind (HOKE 2026). Die genauen Standorte der Fledermauskasten innerhalb dieser
Flurstiicke sind im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu bestimmen.

m CEF-MaBnahme ,,Gebaudequartiere®: Fur den Verlust von potenziell als Quartier fur Fleder-
mause geeigneten Gebauden/Schuppen sind vorgezogen zum Eingriff insgesamt 30 Fleder-
mausflachkasten (Zwergfledermaus) und mind. 15 Fledermausbretter (Breitfligel- und Zwerg-
fledermaus) im rdumlich-funktionalen Zusammenhang zu den Planfldchen an Gebauden auf
stadteigenen Flachen anzubringen und zu sichern. Dazu gehort die Turnhalle Sonnenschule
(Flur 8, Flurstlck 858 und 977), die Aula der Antoniusschule (Flur 6, Flurstick 78 und 1026)
und das Gebaude der Sekundarschule (Flur 6, Flurstiick 1971).

Im Zusammenhang mit dem Verlust von Gebaudequartieren werden Zwergfledermaus und Breit-
flugelfledermaus als primare Konfliktarten betrachtet. Nach HOKE (2026) eignen sich maximal 12
bauliche Objekte im Plangebiet als Quartiere flur Fledermause. Aus der Betroffenheit dieser mog-
lichen Quartiere ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von max. 30 Fledermausflachkasten (Zwergfle-
dermaus) und mind. 15 Fledermausbrettern (Breitflugel- und Zwergfledermaus). Die genaue Her-
leitung der Hohe des Ausgleichsbedarfs und der Art der Kasten ist dem ASB zu entnehmen (HOKE
2026). Die Fledermausflachkasten und -bretter werden an Gebauden auf stadteigenen Flachen
angebracht. Als maximale Entfernung des MaBnahmenstandorts zum Eingriffsort sind bzgl. der
Zwergfledermaus und Breitflugelfledermaus etwa 1.000 m zu berucksichtigen (HOKE 2026). Die in
der oben stehenden Festsetzung genannten geeigneten Gebaude zur Ausbringung der Kasten
entsprechen den Angaben des ASB (HOKE 2026).

Das Anbringen der Fledermauskasten und -bretter hat vor Eingriff in die baulichen Objekte bzw.
vor Entfernung der Hohlenbdume, mindestens jedoch vor Beginn der nachstmoglichen Nutzungs-
periode zu erfolgen. Zur Funktionssicherung sind die Fledermauskasten und -bretter jahrlich auf
Funktion zu Uberprifen und bei Bedarf instand zu setzen. Sofern es sich bei den verwendeten
Kastentypen nicht um selbstreinigende Typen (nach unten geoffnet) handelt, sind diese jahrlich
zu reinigen (HOKE 2026).
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Von einem Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde im Sinne des §44
BNatSchG ist bei Umsetzung der geplanten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichs-
maBnahmen (s. Kap. 9) nicht auszugehen.

5.10 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN
EINZELNEN UMWELTBELANGEN

Bei einer Gesamtbetrachtung der in den Kapiteln 5.1 bis 5.8 im Sinne der Buchstaben a bis d des
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange wird deutlich, dass sie zusammen ein komplexes Wir-
kungsgefuge darstellen, in dem sich viele Funktionen gegenseitig erganzen und aufeinander auf-
bauen. Insbesondere zwischen den Belangen Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima be-
stehen oftmals enge Wechselwirkungen mit zahlreichen Abhangigkeiten und Einflussfaktoren.
Aufgabe des Umweltberichtes ist es nicht, sdmtliche funktionalen und strukturellen Beziehungen
aufzuzeigen. Es sollen vielmehr die Bereiche herausgestellt werden, in denen die vorhabenbezo-
genen Auswirkungen absehbar das gesamte Wirkungsgeflige beeinflussen und sich somit tber
die beschriebenen ,,Einzelbetrachtungen hinaus Auswirkungen verstarken konnen. Dies sind so-
genannte Wechselwirkungskomplexe, die, sofern sie im Hinblick auf die Planung erkennbar sind,
nachstehend herausgestellt werden.

Bezlglich des Wechselwirkungsgefuges innerhalb des Plangebiets sind bereits Vorbelastungen
durch die angrenzende Lage an Siedlungen und StraBen vorhanden. Hierbei handelt es sich ins-
besondere um indirekte Wirkungen wie Larm, Stoffeintradge oder Licht. Durch die im Plangebiet
bestehende landwirtschaftliche Nutzung bestehen ebenfalls bereits Vorbelastungen durch eine
Uberpragung von Bodenteilfunktionen oder N&hrstoffbelastungen.

Grundsatzlich fuhrt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 zu Auswirkungen fur alle Umwelt-
belange, denn da mit dem geplanten Vorhaben der (teilweise) Verlust von vorhandenen Biotop-
strukturen sowie die dauerhafte Inanspruchnahme von Boden einhergeht, werden sich auch die
mikroklimatischen Bedingungen, der Wasserhaushalt, das Landschaftserleben etc. anteilig ver-
andern. Zudem fuhren Verluste von Lebensraumstrukturen generell auch zu Strukturverlusten fur
die ortliche Fauna. Veranderungen der stofflichen Einwirkungen auf den Boden sowie flachige
Versiegelungen konnen zu Veranderungen des Grundwassers und der Versickerungsrate fuhren.
Die Beschreibung und Bewertung des Naturhaushaltes innerhalb des Plangebiets (s. Kap. 4 bis
Kap. 5.9) berlicksichtigt jedoch bereits vielfaltige Aspekte der funktionalen Beziehungen zu den
anderen Umweltbelangen. Okosystemare Wechselwirkungen werden prinzipiell miterfasst, so-
dass eine separate Betrachtung bzw. verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen von Wechsel-
wirkungskomplexen an dieser Stelle ausgeschlossen werden kdnnen.
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Eine erhebliche Beeintrachtigung der Wechselwirkungskomplexe zwischen Wasser, Boden
und seiner Vegetation, Tieren sowie auch dem Menschen und seiner Gesundheit ist auszu-
schlieBen.
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6 ART UND MENGE DER ERZEUGTEN
ABFALLE, IHRE BESEITIGUNG UND
VERWENDUNG

GemaB Anlage 1 des BauGB (Nr. 2b Buchstaben dd) sind im Umweltbericht soweit moéglich An-
gaben zur Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und Verwertung bei einer
Durchfiihrung der Planung zu machen.

Besondere Hinweise, die zu erheblichen Beeintrachtigungen fur den Raum flihren, sind dabei im
Hinblick auf die 6rtlichen Planungen nicht bekannt. Allerdings fehlen in diesem Zusammenhang
weiterfuhrende Kenntnisse, um detaillierte Aussagen machen zu konnen. Grundsatzlich wird da-
rauf hingewiesen, dass vorhabenbedingt entstehende Abfalle im Rahmen der Umsetzung der vor-
liegenden Planungen soweit wie moglich zu reduzieren und ordnungsgemal zu entsorgen sind.
Dabei gilt gemaB der Grundsatznorm des § 6 KrWG folgende Rangfolge der ,,MaBnahmen der Ver-
meidung und Abfallbewirtschaftung*:

—_

Vermeidung,

N

Vorbereitung zur Wiederverwertung,

b W

Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfullung

o1

)
)
) Recycling,
)
)

Beseitigung.

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und der erganzenden Gesetze zur Verbringung, Behand-
lung, Lagerung und Verwertung von Abfallen kbnnen schadliche Auswirkungen auf die Umwelt-
belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Was-
ser, Klima, Luft und das Wirkungsgefluige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt, Mensch, Kultur- und sonstige Sachguter) vermieden werden.
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7 GLOBALES KLIMA

Global gesehen soll das am 18. 12. 2019 in Kraft getretene Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) die
Erfullung der nationalen Klimaschutzziele sowie der europaischen Zielvorgaben gewahrleisten.
Das wesentliche Ziel ist gemaB 83 Abs. 1 KSG, die bundesweiten Treibhausgasemissionen
schrittweise zu reduzieren. Das KSG enthalt mit § 13 ein allgemeines Berucksichtigungsgebot,
sodass die Ziele dieses Gesetzes auch im Rahmen von Bauleitplanverfahren zu erfolgen hat.

Im 813 Abs. 1 S.1 KSG heiBt es, dass die Trager offentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und
Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfullung festgelegten Ziele zu be-
ricksichtigen haben. Weiterhin besteht die Verpflichtung, bei der Planung, Auswahl und Durch-
fuhrung von Investitionen sowie deren Beschaffung zu prifen, wie damit zum Erreichen der nati-
onalen Klimaschutzziele nach § 3 KSG beigetragen werden kann. Zudem heiBt es in § 13 Abs. 2
KSG:

»Kommen mehrere Realisierungsmaglichkeiten in Frage, dann ist in Abwédgung mit
anderen relevanten Kriterien mit Bezug zum Ziel der jeweiligen MaBnahme solchen
der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen
liber den gesamten Lebenszyklus der MaBnahme zu den geringsten Kosten erreicht
werden kann. Mehraufwendungen sollen nicht auBer Verhéaltnis zu ihrem Beitrag zur
Treibhausgasminderung stehen.”

Weiterhin hei3t esin § 13 Abs. 3 KSG:

»Beider Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien durch den Bund sind bei verglei-
chenden Betrachtungen die entstehenden Kosten und Einsparungen Uber den jewei-
ligen gesamten Lebenszyklus der Investition oder Beschaffung zugrunde zu legen.”

Vordem rechtlichen Hintergrund des § 13 KSG geht es also vor allem um eine Beurteilung, welche
klimaschadlichen Treibhausgasemissionen (THG) mit einem Vorhaben verbunden sind und wie
sich diese ggf. reduzieren lassen. Dabei ist gemaB Anlage 1 KSG (zu den 88 4 und 5 KSG) bezuglich
der Reduzierung von THG-Emissionen in verschiedene Sektoren zu differenzieren. In der Regel
sind nach dieser sektoralen Aufteilung im Rahmen der Umsetzung von Bauleitplanverfahren eine
Vielzahl von Sektoren betroffen. Mogliche vorhabenbedingte sektorale Emissionen kdnnen bei-
spielsweise ,Verkehr“ (Emissionen durch Ziel- und Quellverkehr), ,Industrie“ (Bau und Unterhal-
tung der Gebaude, Herrichtung von InfrastrukturmaBnahmen etc.), ,,Gebaude® (Verbrennung von
Brennstoffen in Handel, Behdérden und Haushalten sowie sonstige Tatigkeiten im Zusammenhang
mit der Verbrennung von Brennstoffen), ,,Abfallwirtschaft und Sonstiges®“ (Abfall und Abwasser
etc.) oder auch ,Landnutzung, Landnutzungsanderung und Forstwirtschaft“ (z. B. Landnutzungs-
anderungen im Rahmen von KompensationsmaBnahmen) sein.

Bei einer Angebotsplanung, wie sie mit den vorliegenden Planungen angestrebt wird, sind die je-
weiligen Sektoren und auch die Berechnung der TGH jedoch trotzder in Teilen schon vorliegenden
Konkretisierung fur die spateren Nutzungsformen nur sehr Uberschlagig zu benennen. Denn
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konkrete Informationen zu den Planungen lassen sich im Wesentlichen erst auf der Ebene der
Baugenehmigung abschlieBend festlegen und somit auch beurteilen.

Dementsprechend wird im Zuge der vorliegenden Planungen bzw. der derzeit betrachteten Bau-
leitplanungsebene von rechnerischen Ermittlungen von THG abgesehen, da diese zum derzeiti-
gen Planungsstand nicht sinnvoll abbildbar sind.

Trotzdem gilt fir die Umsetzung der Planungen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des
BImSchG zu berucksichtigen, Belastungen fur jede sich ansiedelnde Nutzung zu minimieren und
erhebliche Beeintrachtigungen bestmaoglich auszuschlieBen sind. Auch ist z. B. im Rahmen der
Umsetzung darauf hinzuwirken, dass neu entstehende Gebaudekorper so konzipiert werden,
dass diese den aktuellen baulichen Grundsatzen zur Nutzung erneuerbarer Energien nachkom-
men kdnnen (z. B. aktive und passive Solarenergienutzung). Denn grundsatzlich sind die klimati-
schen Zielsetzungen auch in die Formulierungen des BauGB eingebunden. Im Sinne der Grund-
sdtzein § 1a Abs. 2 BauGB wird z. B. ausdrtcklich darauf verwiesen, dass im Rahmen der Bauleit-
planung eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten ist, die u. a. auch dazu
beitragen soll, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fordern. Vor diesem Hintergrund und
im Hinblick auf die genannten gesetzlichen Zielsetzungen beziehen sich die sich konfliktmin-
dernd auswirkenden Planinhalte und Festsetzungen des vorliegenden Bauleitplans z. B. auf Be-
grunung von Tiefgaragen, offene Bauweise in Teilbereichen, begrinte Versickerungsmulden,
Parkanlage mit hoher Geholzdichte, Bepflanzung offentlicher Verkehrsflachen mit heimischen
Gehdlzen, Begrunung von privaten Stellplatzanlagen mit Laubbdumen, Solarmindestflache etc.
(Details siehe Kap. 9).

Zum Ausgleich unvermeidbarer Fldchenversiegelungen und Biotopwertverluste sind zudem ge-
maRB Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geeignete KompensationsmaBnamen vorzusehen,
diei. d. R. bereits aufgrund einer allgemeinen Aufwertung von Werten und Funktionen des Natur-
haushalts auch positive Wirkungen auf das Klima haben (z. B. erhohte CO,-Bindung in Pflanzen
und Boden aufgrund von Nutzungsextensivierungen). Diese Sachlage ist auch in Bezug auf die
vorliegenden Planungen gegeben. Neben den im Kap. 9.2 beschriebenen kompensationswirksa-
men MaBnahmen innerhalb des Geltungsbereichs werden die im Kap. 9.5 beschriebenen Kom-
pensationsmaBnahmen auBerhalb des Plangebiets umgesetzt. Auch diese wirken sich insofern
klimatisch positiv aus, dass durch eine Aufwertung von Waldfladchen zu einer vermehrten Spei-
cherung von CO2, der Produktion von Sauerstoff und zu einer kiilhlenden Verdunstung beigetra-
gen wird.
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8 KUMULATIVE AUSWIRKUNGEN

GemaB Anlage 1 des BauGB (Nr. 2b Buchstaben ff) istim Umweltbericht auch eine durch die Pla-
nungen ggf. bestehende Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete vorzunehmen. Dabei sind insbesondere potenzielle Umweltprobleme in Bezug auf moglich-
erweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auch in Bezug auf die Nutzung
von naturlichen Ressourcen zu betrachten.

Unter kumulativen Umweltauswirkungen wird die rdumliche Uberlagerung der Umweltauswir-
kungen mehrerer Planfestlegungen auf einen Umweltbelang verstanden. Sie bilden damit die Ge-
samtwirkung aller auf einen Belang wirkenden Belastungen ab. Kumulative Auswirkungen kénnen
infolge eines Plans oder mehrerer Plane, Programme und Projekte auftreten. Sie konnen im Zu-
sammenwirken mit bereits existierenden oder zukunftigen Belastungen sowie deren Folgewir-
kungen auftreten. Dabei wird in der Fachliteratur im Wesentlichen zwischen zwei Arten kumula-
tiver Wirkungen unterschieden: Eine Anhaufung gleichartiger Belastungen wird als additive Ku-
mulation beschrieben, wahrend die synergetische Kumulation die Kombinationswirkung aus ver-
schiedenen Belastungen/Faktoren beschreibt. Auch wenn im Kontext von kumulativen und sy-
nergetischen Auswirkungen im Wesentlichen von Belastungen gesprochen wird, kdnnen diese
grundsatzlich aber auch einen positiven Charakter haben.

Bzgl. dervorliegenden Planung sind nach derzeitigem Stand kumulative Auswirkungen im Zusam-
menhang mit der Rekultivierungsplanung des Steinbruchs Nord der Firma Dyckerhoff GmbH zu
erwarten. Die Planungen nehmen insbesondere im Hinblick auf die Entwasserung Bezug aufei-
nander. Die Stadt Beckum hat im sudlichen Bereich des Steinbruches Nord Flachen des Stein-
bruches von der Dyckerhoff GmbH fur die Entwicklung des Stadtteilparks, der zuklnftig auch als
Retentionsraum dienen soll, erworben. Dieser Bereich wird durch die Firma Dyckerhoff GmbH,
d. h. die Inhaberin der Rekultivierungsverpflichtung, so gestaltet, dass sich der sudliche Teil des
Steinbruchs Nord an das bestehende Gelande anschlieBt, sowie eine Entwasserung Uber den
Rattbach gewahrleistet bleibt (BURO FUR LANDSCHAFTSPLANUNG UND UMWELTSCHUTZ 2024). Dabei
wird ausschlieBlich die Gelandeoberflache in der Hohe so geandert bzw. modelliert, dass neben
der Entwasserung des Steinbruchgebietes auch das gesamte Plangebiet Uber den Rattbach ent-
wassert werden kann. Somit wirken sich beide Planungen sowohl auf den Rattbach als auch auf
den derzeit vorhandenen Boden aus. Im Rahmen der weiteren Ausfihrungsplanung ist sicherzu-
stellen, dass bei einer geplanten Gewassereinleitung fir das Gewasser keine nachteiligen Effekte
in Bezug auf seine Hydraulik sowie den chemischen und dkologischen Zustand entstehen.

Die Rekultivierungsplanung der Dyckerhoff GmbH sieht auf den bereits von der Stadt Beckum er-
worbenen, direkt nérdlich an das Plangebiet angrenzenden Fldchen eine Umwandlung in Acker
vor (BURO FUR LANDSCHAFTSPLANUNG UND UMWELTSCHUTZ 2024). Zurzeit weist diese Flachen z. T.
groBflachige Rohrichtbestande auf, bei denen es sich um nach § 30 BNatSchG geschltzte Bio-
tope handelt. Eine Zerstdérung oder sonstige erhebliche Beeintrachtigung der § 30 Biotope ist
nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 verboten. Von den Verboten kann jedoch nach § 30 Abs. 3 BNatSchG auf
Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden
kénnen. Dies ist im Zuge der Rekultivierungsplanung zu berlcksichtigen. Weiterhin ist zu
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bedenken, dass der Verlust der zurzeit vorhandenen Rohrichtbestande, Hochstaudenfluren und
Geholzstrukturen auch Auswirkungen auf das vorhandene Artenspektrum (Brutvogel, Amphibien)
hat. Nahere Ausflhrungen dazu finden sich im Kapitel 5.4.4 des ASB (HOKE 2026).

Insbesondere fur die Schutzgiter Mensch und seine Gesundheit sowie Landschaft haben die ku-
mulativen Auswirkungen der vorliegenden Planung und der Rekultivierungsplanung auch einen
positiven Charakter. Die geplanten Grinstrukturen in dem Wohngebiet ,,An der Steinbruchallee”
und der daran anschlieBende, zuklnftig vorgesehene Stadtteilpark werden zusammen mit den
Rekultivierungsflachen des Steinbruchs Nord ein groBflachiges Gebiet zur Naherholung mit ei-
nem abwechslungsreichen Landschaftsbild darstellen. Von diesem werden auch die Bewoh-
ner/innen der bereits vorhandenen Wohnbebauung an der Oelder StraBe und Zementstral3e pro-
fitieren.

In Bezug auf die gesamtrdumlichen Planungsabsichten ist weiterhin zu nennen, dass zukunftig
eine VergroBerung des Wohngebietes ,,An der Steinbruchallee”“ Richtung Nordosten angedacht
ist. Somit ist das vorliegend betrachtete Planverfahren dann im Kontext mit den jeweiligen Plan-
verfahren fur eine entsprechende Wohngebietserweiterung im Rahmen der daftr dann zu erar-
beitenden Umweltberichte als Vorbelastungen bzw. kumulative Wirkungen zu betrachten.
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9 MARBNAHMEN ZUR VERMEIDUNG,
VERRINGERUNG UND ZUM
AUSGLEICH NACHTEILIGER
UMWELTAUSWIRKUNGEN

Im Umweltbericht sind gem. Nr. 2c der Anlage 1 des BauGB geplante MaBnahmen, mit denen
festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder
soweit moglich ausgeglichen werden sollen, zu beschreiben. Gleiches gilt fur gegebenenfalls ge-
plante UberwachungsmaBnahmen.

Mit einigen der Uber den Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen werden Nutzungsadnderun-
gen vorbereitet, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft gem. § 14 BNatSchG verbunden sein
werden. Nach § 1a Abs. 3 BauGBi. V. m. § 14 und § 15 BNatSchG besteht in diesem Zusammen-
hang die Pflicht, bestehende Mdglichkeiten zur Vermeidung von Eingriffen zu prufen, vermeidbare
Beeintrachtigungen zu unterlassen und die Kompensation nicht vermeidbarer, erheblicher Beein-
trachtigungen durch geeignete MaBnahmen nachzuweisen.

Nachstehend erfolgt dazu gem. Anlage 1 des BauGB (Nr. 2c) eine Beschreibung der fur die vorlie-
genden Planungen vorgesehenen MaBnahmen, mit denen die vorhabenbedingt zu erwartenden
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen vermieden, verringert oder soweit moglich aus-
geglichen werden. Diese werden untergliedert in allgemeine Hinweise, textliche Hinweise sowie
Inhalte und Festsetzungen des Bebauungsplans.

Eine differenzierte Grunordnungsplanung erfolgt dabei nicht, sondern es werden die dahinge-
hend kompensationswirksamen Inhalte des Bebauungsplans kurz zusammengefasst und fur die
Bewertung der Eingriffsfolgen fur die einzelnen Belange entsprechend berlicksichtigt. Erganzend
dazu werden die fiir die MaBnahmen ggf. erforderlichen UberwachungsmaBnahmen benannt.

9.1 ALLGEMEINE VERMEIDUNGS- UND
MINDERUNGSMAIBNAHMEN

Zur Minderung nachteiliger Umweltauswirkungen sind insbesondere folgende allgemeine Ver-
meidungs- und MinderungsmaBnahmen im Rahmen der Umsetzung der ortlichen Planungen ein-
zubeziehen und z. B. im Rahmen einer spateren Baugenehmigung entsprechend zu berlcksichti-
gen.

® Reduzierung neuer Versiegelungsflachen auf das unbedingt erforderliche MaB

® Verwendung von wasserdurchlassigen Tragschichten und Oberflachenbelagen, soweit es im
Zusammenhang mit betriebsbedingten Anforderungen der Planungen moglich ist
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®m Berlcksichtigung der Orientierungswerte gem. DIN 18005 / Beiblatt ,Schallschutz im Stadte-
bau“ bzw. der Richtwerte der TA Larm zur Sicherung gesunder Wohnverhaltnisse

m Durchfuhrung erforderlicher Bodenarbeiten entsprechend dem Stand der Technik und unter
Einhaltung einschlagiger DIN-Normen

® Verwendungvon Bodenaushub innerhalb des Plangebiets, soweit technisch moglich
m schadlose Abfuhrung anfallenden Oberflachenwassers

® Bepflanzung und Einsaat unversiegelter Grundstuckflachen mit moglichst standortgerechten
heimischen Gehdlzen sowie geeignetem, artenreichem, zertifiziertem Wildpflanzensaatgut
regionaler Herkunft gemaB § 40 BNatSchG

® Nutzungregenerativer Energien, umweltvertraglicher Baustoffe etc.

® Reduzierung und ordnungsgemaBe Entsorgung von vorhabenbedingt entstehenden Abfallen

Diese allgemeinen Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen werden im n&chsten Kapitel
durchdie fur die vorliegenden Planungen kompensationswirksamen Inhalte des Bebauungsplans
erganzt.

9.2 INHALTE UND FESTSETZUNGEN DES
BEBAUUNGSPLANS

Erganzend zu denin Kap. 9.1 genannten allgemeinen Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen
werden Uber die verbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchal-
lee“ inhaltlich u. a. folgende Sachverhalte abgedeckt. Diese dienen anteilig dazu, die mitder Um-
setzung der Planungen entstehenden Kompensationsbedarfe innerhalb des Geltungsbereichs
abzudecken, die Flachen zu durchgriinen, eine Einbindung des Standorts in die Landschaft zu
bewirken sowie insgesamt vorhabenbedingte Beeintrachtigungen fur die verschiedenen Umwelt-
belange zu mindern.

Die jeweils verbindlichen Festsetzungstexte sind der Plankarte zum Bebauungsplan zu entneh-
men. Nachstehend werden die jeweils wesentlichen Zielsetzungen und Inhalte der Festsetzun-
gen dargestellt.

Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
ZIELSETZUNG: FLACHEN ZUR ANPFLANZUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

® Nicht durch bauliche Anlagen genutzte Grundstlicksflachen sind wasseraufnahmefahig zu
lassen oder herzustellen und zu begriinen und/oder zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

m |Im Bereich der Vorgartenflache darf die befestigte Flache 50 % nicht uberschreiten. Bei Vor-
garten von Reihenmittelhdusern und im WA 6 darf die befestigte Flache ausnahmsweise bis
zu 70 % betragen.
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® Die nicht iberbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv zu begriinen, soweit sie nicht fur
eine andere zulassige Verwendung (z. B. Terrassen, oberirdische Stellplatze) benoétigt werden.
Die Begrinung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

® In den Baugebieten ist innerhalb ebenerdiger Stellplatzanlagen ein Baum je angefangene
sechs Stellplatze als hochstammiger Laubbaum mit einer Vegetationsflache von mindestens
2 x 3m zu pflanzen und mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten. Zum Schutz der
Baume sind mindestens 2 m breite und mindestens 6 m” groBe Baumscheiben anzulegen. Die
Baumscheiben sind zu begrinen.

Festsetzungen geman 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
ZIELSETZUNG: BEGRUNUNG DER VERKEHRSFLACHEN

® |nnerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache ist pro 250 m?Verkehrsflache ein kleinkroniger, hei-
mischer Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 0,16 m zu pflanzen. Zum Schutz
der Baume sind mindestens 2 m breite und mindestens 6 m” groBe Baumscheiben anzulegen.
Die Baumscheiben sind zu begriinen.

Festsetzungen geman 8 89 BauO NRW und 8§ 9 Abs. 4 BauGB
ZIELSETZUNG: BEGRUNUNG BAULICHER ANLAGEN

m Zur Abgrenzung der Hausgarten zu den offentlichen Verkehrsflachen sind bauliche Einfriedun-
gen nurin Kombination mit Hecken aus Uberwiegend heimischen standortgerechten Gehdlzen
zuldssig (zum Beispiel Hainbuche, Rotbuche, Liguster, Feldahorn).

m Bauliche Einfriedungen von Kindertagesstatten sind mit einer maximalen Hohe von 1,60 m zu-
lassig, sofern sie mit Hecken aus tUberwiegend heimischen standortgerechten Geholzen kom-
biniert werden.

Des Weiteren wirken sich dazu erganzend die festgesetzten Griunflachen (6ffentliche Grinfla-
chen Zweckbestimmung Parkanlage, Grunflachen fur die Regelung des Wasserabflusses), die fur
die Bebauungen in Teilbereichen festgelegte, offene Bauweise, Gebaudehdhen sowie die Anord-
nung der uber den B-Plan festgesetzten unterschiedlichen Nutzungenformen zu- und untereinan-
der konfliktminimierend auf den Raum aus. Damit ermdglichen die Planinhalte in der Summe eine
optimierte Einbindung des Plangebiets in das umliegende Siedlungsbild.

Aus dem separaten Artenschutzbeitrag (HOKE 2026) ergeben sich zudem folgende Festsetzungen
im Sinne des gesetzlichen Artenschutzes:

Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: CEF-MABNAHME FELDLERCHE

Die Ausgleichsflache, die mit dem Rekultivierungs- bzw. Entwicklungsziel ,,Extensivgrinland®
planfestgestellt ist, befindet sich in ca. 350 m Entfernung zum betroffenen Feldlerchenrevier auf
einer Teilflache des Grundstlicks Gemarkung Beckum, Flur 11, Flurstlick 190. Die Stadt Beckum
hat die Umsetzung und den Erhalt der MaBnahmenflache rechtlich gesichert. Es sind folgende
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artenschutzrechtliche Auflagen umzusetzen (Details siehe Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
(HOKE 2026)):

B MindestgroBe der Fldche von 1 ha

m Abstand der Flache zu hochwachsenden Geholzstrukturen und Vertikalstrukturen von ca. 75
-100m

® Anlage mittels Einsaat und Verwendung von Regiosaatgut oder mittels Mahdguttbertragung,
Krauteranteil von min. 50 %

m Verzicht auf jegliche DUngung, Pflanzenschutzmittel, Pflegeumbruch und Nachsaat
m Pflege mittels Mahd oder Beweidung:

o Mahd: 1 - 2 Mahdvorgange pro Jahr, erste Mahd ab dem 01. August, Schropfschnitt
nach der Aussaat und mehrfache Mahd zur Aushagerung in den ersten drei Jahren
sind moglich, Abtransport des Mahdguts

o Beweidung: Besatzdichte 2 GroBvieheinheiten (GVE)/ha, die Besatzdichte kann in Ab-
hangigkeit vom Bewuchs und in Abstimmung mit der UNB angepasst werden, Bewei-
dung ausschlieBlich auBerhalb der Brutzeit der Feldlerche im Zeitraum von 01. Au-
gust bis 28. Februar

® Die CEF-MaBnahme mussvor Beginn der Umsetzung des nordlichen Bauabschnitts funktions-
fahig sein.

Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: CEF-MABNAHME ,,BAUMQUARTIERE“

Fur den Verlust von Strukturbdumen mit potenzieller Eignung als Sommer- und Winterquartier
sind im rdumlich-funktionalen Zusammenhang zu den Planflichen auf stadteigenen Flachen
(Flur 8, Flurstuck 597, 598, 599; Flur 13, Flurstuck 158, 162; Flur 17, Flursttick 39, 41, 172, 1783;
Flur 21, Flurstiuck 190) sowie vorgezogen zum Eingriff insgesamt 30 Fledermauskasten (15 Stlck
mit Eignung als Winter-/Ganzjahresquartier, 15 Stlick mit Eignung als Sommerquartier) anzubrin-
gen und zu sichern. Die Kasten sind in unterschiedlichen Héhen (> 3-4 m) und unterschiedlichen
Expositionen anzubringen. Die genauen Standorte der Fledermauskasten innerhalb dieser Flur-
stucke sind im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu bestimmen.

Das Anbringen der Fledermauskasten sowie die Herstellung der Wirksamkeit der MaBnahme hat
vor Eingriff in die Baumquartiere, mindestens jedoch vor Beginn der ndchstmoglichen Nutzungs-
periode zu erfolgen. Bei sukzessivem Eingriff innerhalb des Plangebiets ist mindestens der
dadurch verursachte Ausgleichsbedarf anteilig umzusetzen.

Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: CEF-MABNAHME ,,GEBAUDEQUARTIERE“

Fur den Verlustvon potenziell als Quartier fur Fledermause geeigneten Gebauden/Schuppen sind
vorgezogen zum Eingriff insgesamt 30 Fledermausflachkasten (Zwergfledermaus) und mind.
15 Fledermausbretter (Breitfligel- und Zwergfledermaus) im raumlich-funktionalen Zusammen-
hang zu den Planflachen an Gebauden auf stadteigenen Flachen anzubringen und zu sichern.
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Dazu gehort die Turnhalle Sonnenschule (Flur 8, Flurstiick 858 und 977), die Aula der Antonius-
schule (Flur 6, Flurstliick 78 und 1026), das Gebaude der Sekundarschule (Flur 6, Flurstlick 1971)
und das Gebaude der 10 kV-Station Pirolweg der Energieversorgung Beckum (Flur 8, Flurstick
816). Die Kasten sind in unterschiedlichen Héhen (> 3-4 m) und unterschiedlichen Expositionen
anzubringen. Die genauen Standorte der Fledermauskasten innerhalb dieser Flurstlicke sind im
Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu bestimmen.

Das Anbringen der Fledermausfachkasten/-bretter sowie die Herstellung der Wirksamkeit der
MaBnahme hat vor Eingriff in die Gebaudequartiere, mindestens jedoch vor Beginn der nachst-
moglichen Nutzungsperiode zu erfolgen. Bei sukzessivem Eingriff innerhalb des Plangebiets ist
mindestens der dadurch verursachte Ausgleichsbedarf anteilig umzusetzen.

Festsetzungen geman 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: OKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG

Fur die Umsetzung der abbruchbegleitenden, artenschutzfachlichen Untersuchungen sowie fur
die Detailplanung der bereitzustellenden Ersatzquartiere fur Fledermause ist eine 6kologische
Baubegleitung (OBB) einzusetzen.

Festsetzungen geman 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: BAUZEITENBESCHRANKUNG FELDSCHWIRL, KUCKUCK, FELDLERCHE

Zur Vermeidung einer Brutaufgabe nordlich des Plangebiets britender Vogelarten Feldschwirl,
Kuckuck (bzw. dessen Wirtsvogel) und Feldlerche aufgrund storungsintensiver Bautatigkeiten
sind diese innerhalb des nérdlichen Abschnitts auBerhalb der Brutperiode der Arten, d. h. in der
Zeit von Mitte September bis Mitte April durchzufuhren. Der betroffene Bauabschnitt belauft sich
auf einen Abstand bis 50 m von der Plangebietsgrenze bemessen. Bauarbeiten in diesem Bereich
konnen innerhalb der Brutzeit stattfinden, wenn durch eine fachkundige Begleitung und in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde eine Brut dieser Arten innerhalb des Storbereichs
ausgeschlossen werden kann oder die anstehenden Bauarbeiten als nicht stérend beurteilt wer-
den kénnen.

Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: BAUZEITENBESCHRANKUNG I. V. M. FACHGUTACHTERLICHER KONTROLLE -
HOHLENBAUME MIT WINTERQUARTIERSEIGNUNG

Die Hohlenbaume mit Winterquartierseignung sind vorzugsweise auBerhalb der als sensibel zu
betrachtenden Zeitrdume wahrend der Winterruhe und Wochenstubennutzung, d. h. im Zeitraum
Anfang April bis Ende April oder Mitte August bis Anfang November, zu entfernen. Vor dem Entfer-
nen dieser Hohlenbaume hat eine fachkundige Person im Rahmen einer 6kologischen Baubeglei-
tung (OBB) diese auf einen Besatz durch Flederméuse hin zu kontrollieren. Kann ein Besatz mit
ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, sind die Hohlen zu verschlieBen oder unmit-
telbar im Anschluss an die Kontrolle zu entfernen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehorde zu erfolgen.
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Festsetzungen gemaf 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: BAUZEITENBESCHRANKUNG I. V. M. FACHGUTACHTERLICHER KONTROLLE -
HOHLENBAUME MIT SOMMERQUARTIERSEIGNUNG

Die Hohlenbdaume mit ausschlieBlicher Eignung als Sommerquartier (Wochenstube, Einzel-/Zwi-
schenquartier) sind vorzugsweise innerhalb des Zeitraums der Winterruhe, d. h. im Zeitraum von
Mitte November bis Ende Méarz, sowie nach einer anhaltenden Frostperiode von mehreren Tagen
zu entfernen . Ist eine Rodung auBerhalb eines solchen Zeitraums vorgesehen, sind die Aushoh-
lungen unmittelbar vor der Fallung durch eine fachkundige Person auf einen Besatz hin zu kon-
trollieren und freizugeben. Kann ein Besatz mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den, sind die Hohlen zu verschlieBen oder unmittelbar im Anschluss an die Kontrolle zu entfer-
nen. Das Vorgehen hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde stattzufinden.

Festsetzungen geman 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
ZIELSETZUNG: BAUZEITENBESCHRANKUNG I. V. M. FACHGUTACHTERLICHER KONTROLLE -
BAULICHE OBJEKTE

Ein Abbruch der Hutten, Schuppen und weiteren baulichen Objekte mit Eighung als Sommerquar-
tier ist vorzugsweise innerhalb des Zeitraums der Winterruhe, d. h. im Zeitraum Mitte November
bis Ende Marz, sowie nach einer anhaltenden Frostperiode von mehreren Tagen durchzufihren.
Ist ein Abbruch auBerhalb eines solchen Zeitraums vorgesehen, sind die baulichen Objekte un-
mittelbar vor Abbruch durch eine fachkundige Person auf einen Besatz zu kontrollieren und frei-
zugeben. Bei nicht ausreichender Einsicht von Strukturen mit Quartierseignung sind diese im
Rahmen des Abbruchvorgangs durch eine fachkundige Person manuell zu entfernen oder min-
destens im Beisein einer fachkundigen Person vorsichtig zu entfernen. Wird ein Besatz wahrend
des Abbruchvorgangs festgestellt, ist der Abbruch unverzuglich zu stoppen. Der Abbruchvorgang
kann fortgefiihrt werden, sobald ein Besatz auszuschlieBen ist. Ggf. sind Tiere zu haltern. Das
Vorgehen hat in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde stattzufinden.

Grundlage der Festsetzungen ist der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 74 ,An der Steinbruchallee” der Stadt Beckum (HOKE 2026). Festsetzungen zu
Abweichungen und Sonderregelungen sowie weitere Details sind der Plankarte zu entnehmen.

In Bezug auf den Larmschutz werden im B-Plan Gebiete mit Abweichungen von den Vorgaben der
TA Larm zum Schutz gegen Larm (gemaB 8§ 9 Absatz 23 a BauGB) zeichnerisch festgesetzt. Indem
gekennzeichneten Gebiet werden Immissionsrichtwerte (IRW) gemaB der TA Larm von tags maxi-
mal 60 dB(A) und nachts maximal 45 dB(A) festgesetzt. Fur kurzzeitige Gerauschspitzen gemaBn
TA Larm durfen die festgesetzten IRW tags um maximal 30 dB und nachts um maximal 20 dB
uberschritten werden. Weiterhin werden zur Wahrung der gesunden Wohnverhaltnisse basierend
aufdem Schalltechnischen Gutachten (NTS 2026) folgende SchallschutzmaBnahmen festgesetzt.

Festsetzungen geman 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
ZIELSETZUNG: SCHALLSCHUTZMABNAHMEN

m SchallschutzmaBnahmen an AuBenbauteilen: Innerhalb derim Bebauungsplan durch Abgren-
zung festgesetzten maBgeblichen AuBenlarmpegel mussen bei Errichtung, Erweiterung,
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Anderung oder Nutzungsdnderung von Gebauden, in denen nicht nur zum voriibergehenden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Rdumen — Aufenthaltsrdume im Sinne des § 46 BauO
NRW - nach DIN 4109-1:2018-01 Anforderungen an die Schallddammung der AuBenbauteile
(Wandteile, Fenster, Luftungen, Dacher etc.) erfullt werden. Die gesamten bewerteten Bau-
Schallddmm-MaBe R'y s der AuBenbauteile von schutzbedurftigen Raumen sind unter Be-
ricksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Glei-
chung (6) zu bestimmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB). Fur das Plangebiet gelten die in der Plan-
zeichnung festgesetzten Larmpegelbereiche Il bis V.

B Schutz der Nachtruhe (Verkehrslarm): Fur Schlafraume oder fiir zum Schlaf geeignete Raume
sind bei einem Beurteilungspegel nachts Uber 45 db(A) nach DIN 18005 ,,Schallschutz im
Stadtebau® schallgedampfte Luftungseinrichtungen erforderlich. Die hiervon betroffenen Be-
reiche des Plangebietes sind in der Planzeichnung mit der schallschutztechnischen Kenn-
zeichnung ,,B“ festgesetzt. Die akustischen Eigenschaften der Luftungseinrichtungen sind bei
der Ermittlung der gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaBe von R'y gs zu berlcksichti-
gen. Abweichungen von dieser Festsetzung sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen Bau-
genehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis Uber die Einhaltung eines Beurtei-
lungspegels < 45 dB(A) nachts zul3ssig.

m Schutz der Nachtruhe (Gewerbelarm): Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Berei-
che mitder schallschutztechnischen Kennzeichnung ,,C*“ sind bei Errichtung, Erweiterung, An-
derung oder Nutzungsanderung der Einbau von 6ffenbaren Fenstern und Turen fur schutzbe-
darftige Raume gemaB DIN 4109 Schallschutz im Hochbau nicht zuldssig. Betroffen sind aus-
schlieBlich die Obergeschosse.

m Schutzvon AuBenwohnbereichen: Innerhalb derim Bebauungsplan mit der schallschutztech-
nischen Kennzeichnung ,A“ festgesetzten Bereiche mit Uberschreitung des dquivalenten
Dauerschallpegels von 62 dB(A) durch Verkehr tags sind bei Errichtung, Erweiterung, Ande-
rung oder Nutzungsanderung von schutzbedurftigen AuBenwohnbereichen in Terrassenlage
sowie in den Obergeschossen (zum Beispiel Balkone) ohne zusatzliche schallabschirmende
MaBnahmen nicht zulassig. Hiervon ausgenommen sind Balkone und Loggien von Wohnun-
gen, wenn ein zusatzlicher Balkon oder eine Loggia auf der ldrmabgewandten Seite vorhanden
ist, auf dem beziehungsweise auf der der aquivalente Dauerschallpegel von 62 dB(A) einge-
halten oder unterschritten wird.

Grundlage der Festsetzungen ist das Schalltechnische Gutachten Nr. S0125 0034-2 zum Bebau-
ungsplan Nr. 74 ,An der Steinbruchallee® in Beckum (NTS 2026). Festsetzungen zu Abweichungen
und Sonderregelungen sowie weitere Details sind der Plankarte zu entnehmen.
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9.3 TEXTLICHE HINWEISE DES

BEBAUUNGSPLANS

Des Weiteren werden nachfolgend verschiedene Hinweise genannt, die inhaltlich erganzend zu
den allgemeinen Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen (siehe Kap.9.1) sowie den in
Kap. 9.2 genannten Inhalten und Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden
und bei der Umsetzung der Planungen zu bertcksichtigen sind.

Funde von Fossilien sind der Stadt und dem LWL-Museum fur Naturkunde, Mlunster unverzig-
lich zu melden (8816, 17 DSchG NRW). Daruber hinaus ist vor Beginn der geplanten Erschlie-
BungsmaBnahmen das LWL-Museum fur Naturkunde, Munster fruhzeitig zu informieren, da-
mit ggf. baubegleitende MaBnahmen abgesprochen werden kdnnen. Zudem ist die Entde-
ckung gem. § 16 Abs. 2 DSchG NRW bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unver-
andert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehoérde die Entdeckungsstéatte vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehorde kann die Frist ver-
ldngern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies er-
fordern und dies fur die Betroffenen zumutbar ist.

Altablagerungen: Nach jetzigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen bzw.
Altstandorte bekannt. In der vorbereitenden Bauphase (zum Beispiel Baugrubenaushub) ist
auf Anzeichenvon Altablagerungen zu achten. Werden bei Erdarbeiten Hinweise auf Altlasten,
schadliche Bodenablagerungen etc. erzielt, sind diese gem. Landesbodenschutzgesetz NRW
umgehend bei der Stadt und dem Umweltamt des Kreises Warendorf anzuzeigen und in Ab-
stimmung ordnungsgemanB abzutragen und sachgerecht zu entsorgen.

Kampfmittel: Werden bei Erdarbeiten verdachtige Gegenstande, Bodenverfarbungen o. a.
festgestellt, die ggf. auf Kampfmittelbelastungen zurlckzufuhren sind, ist die Arbeit aus Si-
cherheitsgriinden sofort einzustellen und die Polizei, das Ordnungsamt und der staatliche
Kampfmittelraumdienst umgehend zu benachrichtigen.

Baugrunduntersuchung: Die Baugrundeigenschaften sind objektbezogen zu untersuchen und
zu bewerten.

Um den Verlust der naturlichen Retentionsfahigkeit des Bodens durch Versiegelung zu redu-
zieren sowie zur Minimierung der Niederschlagswasserabflussmengen wird empfohlen, die
Befestigungen der privaten ErschlieBungsflachen wie z. B. fur oberirdische Stellplatze, Zufahr-
ten und Garagenvorplatze aus wasserdurchlassigen Materialien herzustellen. Dazu eignen
sich Sickersteine, Drainpflaster oder Rasenpflaster.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Anderungen der Erdoberfliche ausgehoben wird, ist gemaB § 202 BauGB in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Er ist vordringlich
im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und spater wieder einzubauen.

Anlage von Zisternen und Sickereinrichtungen: Die Nutzung beziehungsweise das Sammeln
des Niederschlagwassers in Zisternen ist erwtnscht und wird zur Entlastung der 6ffentlichen
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Entwasserungsanlagen empfohlen. Die Regenwasserbehélter miissen Giber einen Uberlauf in
die 6ffentliche Kanalisation verflugen.

B In Anlehnung an die fir jedermann geltenden gesetzlichen Verbote des § 39 BNatSchG wird
ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan mit aufgenommen (Verweis MaBnahme).
Danach sind Schnitt- und Rodungsarbeiten etc. von Bdumen, Hecken, lebenden Zdunen, Ge-
buschen und anderen Geholzen sowie Rohrichten zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zu-
fluchtsstatten in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September verboten. Unberihrt von diesem
Verbot bleiben schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflan-
zen sowie behordlich angeordnete oder zugelassene MaBBnahmen, die aus wichtigen Grinden
nicht zu anderer Zeit durchgefluhrt werden konnen. Muss eine Beseitigung von Gehdlzen inner-
halb des genannten Zeitraums erfolgen, ist im Vorfeld eine Besatzfreiheit gutachterlich zu at-
testieren und der Unteren Naturschutzbehorde mitzuteilen. Vor Baubeginn sollte zudem ein
langeres Brachliegen der zu bebauenden Flache verhindert werden, da sich dadurch weitere
Arten im Plangebiet ansiedeln konnten.

m Bereitstellung von Fledermauskasten innerhalb des Geltungsbereichs (HOKE 2026): Zur Auf-
wertung der 6kologischen Funktion sollten an den privaten Gebauden Mdéglichkeiten fur Fle-
dermaushabitate (z.B. Kasten, Fledermaussteine) eingeplant werden. Nordlich des B-Plans
gelegene Flachen des Rekultivierungsplans stellen geeignete Nahrungshabitate dar.

m Umwelt- und tierfreundliche AuBenbeleuchtung: Trotz der Lage im Siedlungsraum sind wei-
tere Storungen durch Licht im Zuge der Umsetzung der Planungen zu vermeiden. Dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechend wird empfohlen, ausschlieBlich Leuchtmittel zu wahlen,
die eine geringe Anziehung auf Insekten haben und von Fledermausen kaum wahrgenommen
werden (geringer Blaulichtanteil (Lichtspektrum 570 — 630 nm), Farbtemperatur < 2.700 Kelvin
etc.).

m Schutz vor Vogelschlag durch entsprechende Gestaltung der Glasfassaden (HOKE 2026): Um
das Kollisionsrisiko mit Glasfassaden zu mindern, sind diese so zu gestalten, dass einerseits
Reflexionen nicht zu einer Spiegelung des Himmels oder der naturnahen Umgebung fuhren
und andererseits keine Durchsicht auf naturnahe Umgebungen jenseits der Fassade ermog-
licht wird. Es empfiehlt sich primar, auf groBflachige Glasfassaden zu verzichten. Sollten den-
noch groBflachige Glasflachen zur Gestaltung der Fassaden verwendet werden, so kann das
Risiko des Vogelschlags durch die Wahl der Materialien (z. B. entspiegelt und halbtransparent
bzw. undurchsichtig oder Vogelschutzglas), durch die Konstruktionsweise (z. B. Lamellen vor
Glasfassaden, Brise-Soleil) oder durch das Anbringen entsprechender Markierungen (z. B. fla-
chig, gestreift oder gemustert satinieren/folieren) minimiert werden. Als Markierungen sind
z. B. die SEEN Elements Vogelschutzfolien mit einem 9/90 mm Raster aus Punkten besonders
effektiv (VOGELSCHUTZ-FOLIEN 2025).

9.4 EXTERNER KOMPENSATIONSBEDARF

Unter Einbezug der fur den Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen wurde im Rahmen der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee” eine Eingriffsbilanzierung vorge-
nommen (separate Unterlage als Anlage zur Begrindung). Mittels dieser wurde in Anlehnung an
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das Warendorfer Modell (KREIS WARENDORF 2025b) rechnerisch der mit der Umsetzung des Plan-
vorhabens ausgeldste Kompensationsbedarf ermittelt. Dieser wird mit den nachstehend be-
schriebenen KompensationsmaBnahmen im Sinne der Eingriffsregelung kompensiert. Details zu
derrechnerischen Eingriffsbilanzierung sowie den ermittelten Werteinheiten sind der Kompensa-
tionsermittlung (separate Unterlage als Anlage zur Begrindung) zu entnehmen.

9.5 EXTERNE KOMPENSATIONSMARBNAHMEN

Den hinsichtlich der Umsetzung der 6rtlichen Planung rechnerisch ermittelten Kompensations-
bedarf (siehe Ergebnis der separaten Eingriffsbilanzierung als Anlage zur Begrundung) gilt es im
Sinne des BNatSchG durch geeignete MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
nachzuweisen. Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang, dass der erforderliche Kompensati-
onsbedarf Uber den Ausgleichsflachenpool ,,Goldsteinbusch” (beim Kreis Warendorf anerkann-
tes ,,Okokonto®), der insgesamt die Flurstiicke 82, 89, 91, 92, 96, 104, 105, 108,109 der Flur 143
umfasst, ausgeglichen werden kann. Hier wurden/werden zur 6kologischen Aufwertung der Fla-
chen im ,,Goldsteinbusch“ MaBnahmen wie z. B. eine Grlinlandextensivierung oder eine Aufwer-
tung von Waldflachen umgesetzt.

In Anlehnung an das Warendorfer Modell (KREIS WARENDORF 2025b), das auch fur die Kompensa-
tionsermittlung herangezogen wurde, kann durch die Umsetzung der MaBnahme eine ausrei-
chende okologische Wertsteigerung erzielt werden. Damit ist ein vollstandiger Ausgleich des
rechnerisch ermittelten Kompensationsbedarfs fur die Umsetzung der vorliegenden Planung si-
chergestellt.

9.6 EU-WIEDERHERSTELLUNGSVERORDNUNG

Am 18.08.2024 ist die Verordnung (EU) 2024/1991 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 24.06.2024 (iber die Wiederherstellung der Natur und zur Anderung der Verordnung (EU)
2022/869 -WVO - in Kraft getreten. GemaB ihrem Art. 1 WVO hat die Verordnung eine langfristige
und nachhaltige Erholung biodiverser und widerstandsfahiger Okosysteme in den Land- und
Meeresflachen der Mitgliedstaaten durch die Wiederherstellung geschadigter Okosysteme zum
Ziel.

Zur Erreichung der Ziele mussen die Mitgliedstaaten gemaB Art. 14 Abs. 1 WVO einen nationalen
Wiederherstellungsplan erstellen und die dazu erforderlichen Vorarbeiten durchfuhren. Dieser
Plan ist das zentrale Instrument zur Operationalisierung der Wiederherstellungspflichten.

Zwar entfaltet die WVO als europaische Verordnung gemaB Art. 288 Abs. 1 AEUV unmittelbare
Geltung, doch kdnnen auch bei einer Verordnung konkretisierungsbedurftige Regelungen erst an-
gewendet werden, wenn die Konkretisierung erfolgt ist. Derzeit fehlt es noch an dem zu erstellen-
den nationalen Wiederherstellungsplan. Ohne diesen Plan ist es nicht moglich, die
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Wiederherstellungspflichten der WVO in der Weise anzuwenden, dass hieraus Rechtsfolgen fur
einzelne Fldchen und Vorhaben abgeleitet werden kdnnen.

Fur die Bauleitplanung ist insbesondere Art. 8 Abs. 1 Satz 1 WVO relevant, der vorschreibt, dass
die Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2030 sicherstellen, dass in stiadtischen Okosystemgebieten,
die gemanB Art. 14 Abs. 4 der Verordnung bestimmt werden, kein Nettoverlust an der nationalen
Gesamtflache stadtischer Grunflachen und stadtischer Baumuberschirmung gegentiber 2024 zu
verzeichnen ist. Wie die direkte Bezugnahme auf Art. 14 Abs. 4 WVO zeigt, greift diese Vorgabe
jedoch erst, nachdem die maBgeblichen stidtischen Okosystemgebiete gemaB Art. 14 Abs. 4
WVO bestimmt und kartiert wurden. Ist dies geschehen, muss bei einem Eingriff in solche Oko-
systemgebiete auch entsprechend funktionsgleich kompensiert werden. Zum derzeitigen Stand
konnen dementsprechend dahingehend keine abschlieBenden Aussagen getatigt werden.
Grundsatzlich zielen die Planungen auf eine anteilige Durchgrinung der Planfladchen.
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10 INBETRACHT KOMMENDE ANDER-
WEITIGE PLANUNGSALTERNATIVEN

GemaB Nr. 2d der Anlage 1 zum BauGB sind im Rahmen des Umweltberichts in Betracht kom-
mende anderweitige Planungsmoglichkeiten einschlieBlich der Angabe der wesentlichen Griinde
fur die getroffene Wahl der vorliegenden Planungen zu prufen. Die Ziele und der raumliche Gel-
tungsbereich des Bauleitplans sind dabei zu bertcksichtigen.

Die Stadt Beckum hat im Rahmen eines ,Integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzepts (I-
SEK)“ fur die Innenstadt (SCHEUVENS + WACHTEN PLUS 2025) und der Wohnbedarfsanalyse fur die
gesamte Stadt Beckum die Moglichkeiten der Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung gepruft.
Dabei wurden im ISEK ungenutzte Baullicken im Altstadtkern identifiziert, die durch den gezielten
Ausbau attraktiver Wohnangebote geschlossen werden sollen. Des Weiteren werden in der
Wohnbedarfsanalyse Flachen im Innenbereich betrachtet, die kurzfristig fir Wohnbebauung
Uberplant werden konnen (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017). Somit ist auch das Ziel der Stadt
Beckum, die zusatzliche Inanspruchnahme von bislang unbebauten Flachen zu verringern und
die Moglichkeiten der Nachverdichtung auszuschdpfen.

Die Wohnbedarfsanalyse (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017) stellt sechs Gebiete fur eine kurz-
fristige, funf Gebiete flr eine mittelfristige (bis ca. 2030) sowie vier weitere Gebiete fur eine lang-
fristige Flachenentwicklung (bis ca. 2035) dar. Dazu gehoren auch einige Flachen im Innenbe-
reich. Die identifizierten Standorte im Innenbereich reichen jedoch nicht aus, dem Bedarf an
Wohnraum mittels des politisch beschlossenen Ziels, bis ins Jahr 2035 jahrlich 70 Wohneinheiten
zu schaffen, nachzukommen (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017). Bei den im AuBenbereich iden-
tifizierten Gebieten handelt es sich, wie auch im Fall des Plangebiets, um Flachen, die in einem
engen Siedlungszusammenhang stehen.

Der Verzicht auf die Aufstellung und Umsetzung des B-Plans Nr. 74 in einem Bereich, derin der
Wohnbedarfsanalyse fur die Stadt Beckum (STADT- UND REGIONALPLANUNG 2017) fur eine kurzfris-
tige Wohnbauflachenentwicklung vorgesehen und im FNP bereits als ,,Wohnbauflache“ darge-
stelltist, stinde somit einer zielfUhrenden Stadtentwicklung vor Ort entgegen. Da die Mdglichkei-
ten der Wohngebietsentwicklung im Innenbereich sowie auf Standorten im Siedlungszusammen-
hang bereits ausgeschopft sind, mussten bei Verzicht auf die Planung zur Deckung des Wohnbe-
darfs Flachen im Freiraum in Anspruch genommen werden. Dies ware voraussichtlich mit deut-
lich groBeren Beeintrachtigungen fur die Schutzguter nach BauGB Anlage 1 verbunden. Somit gibt
es keine in Betracht kommenden, sinnvollen anderweitigen Planungsalternativen.
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11 ERHEBLICHE AUSWIRKUNGEN NACH
8 1 ABS. 6 NR. 7) BAUGB

Im Umweltbericht sind gem. Nr. 2e der Anlage 1 des BauGB erhebliche nachteilige Auswirkungen
nach 8 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB zu beschreiben. Es ist darzulegen, inwiefern Auswirkungen fur die
Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, auf-
grund der Anfalligkeit der nach dem Bauleitplanverfahren zulassigen Vorhaben fur schwere Un-
falle oder Katastrophen zu erwarten sind. Unbeschadet davon bleibt § 50 S. 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG). Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und
MaBnahmen unterschiedliche Flachennutzungen einander so zuzuordnen sind, dass schéadliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfallen in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswir-
kungen auf ausschlieBlich oder uberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so weit wie mdglich
zu vermeiden sind. Gleiches gilt fur sonstige schutzbedurftige Gebiete'.

Im Hinblick auf die Zielsetzungen der vorliegenden Planung konnen erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen durch ihre Umsetzung ausgeschlossen werden. Wohnbebauungen sind wenig anfallig
flir schwere Unfélle/Katastrophen, durch die z. B. ein Austritt von Ol in das Grundwasser o. &.
ausgelost werden kann. Tankstellen nach § 4 Absatz 3 Nr. 5 BauNVO, die eine potenzielle Gefahr
darstellen kdnnten, werden gemaB 8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO im Plangebiet ausgeschlossen (STADT
BECKUM 2025a).

Unabhangig davon liegen die Planfladchen nicht in einer als kritisch einzustufenden ,,Katastro-
phenregion®, die z. B. aufgrund von Erdbeben etc. dazu beitragt, dass die Wahrscheinlichkeit fur
betriebsbedingte schwere Unfalle oder Katastrophen naturgemanB steigt. Ergdnzende MaBnah-
men bzw. Festsetzungen sind somit nicht in den Bebauungsplan aufzunehmen.

T Sonstige schutzbedurftige Gebiete sind im Sinne des Gesetzes insbesondere offentlich genutzte Ge-

biete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-
ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete sowie 6ffentlich genutzte Gebaude.
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12 VERWENDETE TECHNISCHE
VERFAHREN, SCHWIERIGKEITEN ETC.
BEI DER UMWELTPRUFUNG

Im Umweltbericht sind gem. Nr. 3a der Anlage 1 des BauGB Angaben zu den wichtigsten Merk-
malen der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprifung sowie Hinweise auf
Schwierigkeiten, technische Licken oder fehlende Kenntnisse etc. abzugeben, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind.

In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass sich keine besonderen Schwierigkeiten
beider Zusammenstellung der Angaben fur die Umweltprifung ergeben haben. Grundsatzlich er-
folgte die Betrachtung der gemaB den Vorgaben des 8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berucksichtigen-
den Belange anhand von Kriterien, die aus den gesetzlichen Vorgaben und planungsrechtlichen
Zielsetzungen abgeleitet werden kdnnen. Mit den Kriterien wurden ihre Bedeutungen und Emp-
findlichkeiten gegenliber der Umsetzung des Vorhabens beschrieben. Die zugrunde gelegten
Wertesysteme orientieren sich an gesetzlichen Vorgaben, naturraumbezogenen Umweltquali-
tatszielen und fachspezifischen Umweltvorsorgestandards. Grundlage der Betrachtung bildet
dazu die Auswertung einschlagiger Fachgesetze und Fachplane sowie vorhandener Unterlagen
hinsichtlich der fir den Raum festgelegten Ziele des Umweltschutzes.

Erganzend wurden vorhabenbezogen erarbeitete Fachgutachten und Erhebungen ausgewertet
und berucksichtigt (Schallgutachten, Baugrunduntersuchungen, Planungen zum Wasserma-
nagement, faunistische Kartierungen, Biotop- und Nutzungskartierung, etc.).

Bezuglich der in diesen Unterlagen verwendeten, z. T. sehr komplexen technischen Verfahren
wird im Detail auf die Methodik der jeweiligen Gutachten/Berichte verwiesen.

Gewisse Unwagbarkeiten ergeben sich dabei insbesondere in Bezug auf Themenpunkte wie die
Art und die Menge der erzeugten Abféalle und ihre Beseitigung und Verwendung, die Berechnung
von Treibhausgasemissionen oder auch die abschlieBende Nutzung erneuerbarer Energien bzw.
die sparsame/effiziente Nutzung von Energie innerhalb des Plangebiets. Da es sich vorliegend um
einen sogenannten Angebotsplan handelt und somit zahlreiche Details zu den spateren Ausge-
staltungen der Flachen noch nicht vorliegen und erst Bestandteil spaterer Baugenehmigungen
sein werden, konnen fur den B-Plan Nr. 74 zu den genannten Punkten keine abschlieBenden Aus-
sagen und Umweltauswirkungen benannt werden, da hier gewisse Wissensllicken bestehen.

Auch in Bezug auf die in Kap. 9.6 behandelte EU-Wiederherstellungsverordnung bzw. die Wieder-
herstellungspflichten bzgl. stadtischer Okosystemgebiete gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch
Unwagbarkeiten. Aufgrund des noch fehlenden nationalen Wiederherstellungsplans istes derzeit
nicht moglich, die Wiederherstellungspflichten der WVO in der Weise anzuwenden, dass hieraus
Rechtsfolgen fur einzelne Fldchen und Vorhaben abgeleitet werden konnen.
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Unabhéangig davon wurde auf sdmtlichen vorliegenden Informationen aus Fachgesetzen, Fach-
planen und Fachgutachten aufbauend eine Umweltprufung durchgefuhrt, die sichgem. § 2 Abs. 4
BauGB auf das bezieht, was nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prif-
methoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise
verlangt werden kann. Basierend auf der Bewertung des Bestandes wurde die Erheblichkeit der
mit der Planung verbundenen prognostizierbaren Auswirkungen fur den jeweiligen Umweltbelang
eingestuft. Bestehende Vorbelastungen wurden bertcksichtigt.

Des Weiteren wurden unter Einbezug der fur die einzelnen Belange formulierten Minderungsmaf-
nahmen und der Uber den Bebauungsplan Nr. 74 ,An der Steinbruchallee® verbindlich getroffe-
nen Festsetzungen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswir-
kungen verbleibende Beeintrachtigungen/Kompensationsbedarfe mittels einer biotopwertbasie-
renden Eingriffsbilanzierung rechnerisch ermittelt. Als anerkanntes Bewertungssystem wurde
dafur das ,Warendorfer Modell“ (KREIS WARENDORF 2025b) zugrunde gelegt.
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13 BESCHREIBUNG GEPLANTER
MARBNAHMEN ZUR UBERWACHUNG
BEI DURCHFUHRUNG DES BAULEIT-
PLANS

GemaB Nr. 3b der Anlage 1 zum BauGB sind im Umweltbericht die geplanten MaBnahmen zur
Uberwachung moglicher erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt zu beschreiben, die bei einer
Durchfuhrung des Bauleitplans entstehen konnen. Zielsetzung eines solchen ,,Monitorings“ ist
es, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen von Planen frihzeitig zu erkennen und ggf. ge-
eignete MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. GemaB § 4c BauGB liegt dabei die Verantwortung
zur Durchfiihrung der Uberwachung bei den Kommunen, da diese Trager der Bauleitplanung sind.
Dementsprechend erfolgt die Uberwachung der fiir die vorliegende Bauleitplanung prognostizier-
baren erheblichen Umweltauswirkungen durch die Stadt Beckum, die insbesondere die folgen-
den Sachverhalte sicherzustellen hat.

m Der fachgerechte Umgang mit Boden ist im Rahmen spaterer Bodenarbeiten entsprechend
den Vorgaben der DIN-Normen sicherzustellen. Ggf. verunreinigte Boden sind ordnungsge-
mafR abzutragen und sachgerecht zu entsorgen.

® Die Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse sind zu wahren.

® Einer schadlosen Abfuhrung des anfallenden Oberflachenwassers ist gemaB den Vorgaben
des 8 44 LWG dauerhaft nachzukommen.

m Bei Entdeckungen, die auf Kontaminationen hindeuten, sind die Erarbeiten umgehend einzu-
stellen und die Kommune sowie die zustandigen Verwaltungen zu verstandigen.

® Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte im Sinne des § 44 BNatSchG sind die allge-
meinen und fur jedermann geltenden Verbote des 8 39 BNatSchG zu Schnitt- und Rodungsar-
beiten zu beachten sowie ein Vorkommen bodenbriitender Vogelarten auszuschlieBen, sofern
Baufeldfreimachungen innerhalb der Grunland-/Freifldéchen zwischen dem 15. Marz und 31.
August erforderlich werden.

® Die Umsetzung derim Bebauungsplan festgesetzten CEF-MaBnahmen fur Feldlerche und Fle-
dermause sind gemaB den Detailangaben des separaten Artenschutzbeitrags mit einem zeit-
lichen Vorlauf im Bereich der festgelegen Flachen umzusetzen und zu sichern.
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14  ALLGEMEIN VERSTANDLICHE
ZUSAMMENFASSUNG

Nachstehend erfolgt gem. Nr. 3c der Anlage 1 zum BauGB eine nichttechnische, allgemein ver-
standliche Zusammenfassung des vorliegenden Umweltberichts.

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 07.02.2023 die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,An der Steinbruchallee” gemaB § 2 Abs.1 BauGB be-
schlossen. Der geplante Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Beckum (Kreis Warendorf,
NRW) innerhalb der Flur 8 sowie Flur 12 und umfasst eine Flache von ca. 5,5 ha. Er befindet sich
zwischen der ZementstraBBe, der Oelder StraBe und dem Steinbruch Nord. Mit der Aufstellung des
Bebauungsplans (B-Plans) beabsichtigt die Stadt Beckum, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fur die Entwicklung des Wohngebietes ,,An der Steinbruchallee® gemaB dem Siegerent-
wurf des stadtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs ,,Steinbruch Nord“ zu schaffen.
Dem stadtebaulichen Ziel entsprechend soll die Flache als ,,Allgemeines Wohngebiet” festge-
setzt werden. Das Wohngebiet wird sich aus unterschiedlichen Gebaudetypologien (Geschoss-
wohnungsbau, Mehrfamilienhauser, freistehende Einfamilienhduser, Doppel-, Ketten- und Rei-
henhauser) entlang eines internen ErschlieBungsrings zusammensetzen. Mit der Planung folgt
die Stadt Beckum den Empfehlungen der Wohnbedarfsanalyse (STADT- UND REGIONALPLANUNG DR.
JANSEN GMBH 2017), laut derer Uber das Plangebiet, gemeinsam mit zwei weiteren Flachen, kurz-
fristig der hohe Bedarf im Einfamilienhausbau gedeckt werden kann.

Auf den vorgelagerten Planungsebenen wurde das Vorhaben bereits entsprechend vorbereitet.
So ist der geplante Geltungsbereich im Regionalplan Minsterland (BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER
2025) bereits als ,,Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) festgelegt (s. Kap. 4). Auch der wirksame
FNP der Stadt Beckum stellt das Plangebiet Uberwiegend bereits als ,,Wohnbauflachen* dar. Der
sudliche Bereich innerhalb des Plangebietes ist flachig untergeordnet als ,,Mischgebiet” darge-
stellt. Somit entsprechen die Zielsetzungen des B-Plans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee® den vor-
gelagerten planerischen Festlegungen und sind mit diesen vereinbar.

Weiterhin hat die Stadt Beckum im Rahmen eines ,Integrierten stadtebaulichen Entwicklungs-
konzepts (ISEK)“ fur die Innenstadt (SCHEUVENS + WACHTEN PLUS 2025) und der Wohnbedarfsana-
lyse fur die gesamte Stadt Beckum die Moglichkeiten der Innenentwicklung bzw. Nachverdich-
tung gepruft, um die zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen flur bauliche Nutzungen zu ver-
ringern. Die identifizierten Fldchen im Innenbereich reichen jedoch nicht aus, dem ermittelten
Bedarf zur Schaffung von jahrlich 70 Wohneinheiten bis ins Jahr 2035 nachzukommen (STADT- UND
REGIONALPLANUNG 2017). Somit ist ein Ausweichen auf bislang unversiegelte Flachen am Stadt-
rand wie das Plangebiet alternativlos.

Die bisherige Nutzung vor Ort wird bislang im Wesentlichen durch landwirtschaftlich genutzte
Flachen (Acker, Grunland) sowie durch eine Kleingartenanlage dominiert. Letztere ist von Gehdlz-
strukturen (Hecken, Baumgruppen) gepragt und weist insgesamt eine hohe Strukturvielfalt auf.
Das Plangebiet ist groBtenteils von Siedlungs- und Gewerbenutzungen umgeben, lediglich
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Richtung Norden schlieBt es an den Freiraum an. Bei den nordlich gelegenen Flachen handelt es
sich um die Rekultivierungsflachen des Steinbruchs Nord.

Der vorliegende Umweltbericht mit integrierter Umweltprifung gem. § 2 Abs. 4 BauGB dient im
Rahmen der Planungen einer frihzeitigen Berlicksichtigung der umweltrelevanten Gesichts-
punkte im Planungsprozess und der sachgerechten Aufbereitung der Umweltaspekte fur die Ab-
wagung. Das geplante Vorhaben, die planerischen Vorgaben im Untersuchungsraum sowie die
vorhandene Umweltsituation wurden dazu beschrieben und die zu erwartenden Umweltauswir-
kungen auf der Basis der wesentlichen vorhabenbedingten Wirkfaktoren aufgezeigt und bewertet.
Erganzend wurden eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen sowie MaBnahmen und wesentliche
inhaltliche Teilaspekte fr relevante Fldchenfestsetzungen formuliert.

In der Summe kommt der Umweltbericht zu dem Ergebnis, dass unter Berlcksichtigung der im
Raum bestehenden Vorbelastungen sowie der fur die einzelnen Belange genannten Vermei-
dungs- und MinderungsmaBnahmen vorhabenbedingte Beeintrachtigungen im Wesentlichen so
reduziert werden kdnnen, dass bei einer Umsetzung des Planvorhabens keine erheblichen Beein-
trachtigungen verbleiben bzw. die Kompensationserfordernisse im Sinne des § 15 BNatSchG er-
fullt werden kdénnen. Der daruber hinaus in Anlehnung an das Warendorfer Modell (KREIS
WARENDORF 2025b) ermittelte Kompensationsbedarf wird Uber den Ausgleichsflachenpool
»Goldsteinbusch® (beim Kreis Warendorf anerkanntes ,,Okokonto“), der insgesamt die Flurst-
cke 82, 89, 91, 92, 96, 104, 105, 108,109 der Flur 143 umfasst, ausgeglichen werden (s. Kap. 9.5).
Die Flachen sind grundséatzlich geeignet, um den erforderlichen Kompensationsbedarf mittels
der dort vorgesehenen MaBnahmen vollumfanglich zu decken.

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG wurde
zudem gleichzeitig gepruift, ob das Planvorhaben mit den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG
vereinbar ist. GemaB § 44 Abs. 5 BNatSchG bezieht sich diese Prufung auf die Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie und auf die europaischen Vogelarten und erfolgt mittels eines eigenstandi-
gen Artenschutzbeitrags (HOKE 2026). Als Ergebnis dieses Artenschutzbeitrags wird festgestellt,
dass unter verbindlicher Umsetzung der im Rahmen der Artenschutzprifung vorgesehenen Ver-
meidungs- und CEF-MaBnahmen fur die Brutvogelarten Feldlerche, Feldschwirl und Kuckuck so-
wie fur die Fledermausarten Zwerg- und Breitfligelfledermaus (s. Kap. 5.9) bzw. unter Beruck-
sichtigung der fur jedermann geltenden Bestimmungen des § 39 BNatSchG der Eintritt von vorha-
benbedingten Verbotstatbestdnden nach 8 44 BNatSchG ausgeschlossen werden kann.
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Herford, 16.02.2026

. Casblos

Martina Gaebler

Geschaftsfuhrung
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15 QUELLENVERZEICHNIS

Nachstehend erfolgt gem. Nr. 3d der Anlage 1 zum BauGB eine Auflistung der Quellen (Referenz-
liste), die fur die im vorliegenden Umweltbericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen
herangezogen wurden.

BEZIRKSREGIERUNG MUNSTER (2025)
Regionalplan Munsterland.

BFN (2025)
Triturus cristatus - Kammmolch. - Website, abgerufen am 01. Oktober 2025
[https://www.bfn.de/artenportraits/triturus-cristatus]. - BUNDESAMT FUR
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1 EINLEITUNG

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee” ist unter Einbe-
zug der zuklnftig Uber den Bebauungsplan (B-Plan) getroffenen Festsetzungen eine Eingriffsbi-
lanzierung vorzunehmen.

Durch die nachstehende Eingriffsbilanzierung wird anhand eines anerkannten Bewertungssys-
tems rechnerisch ermittelt, welcher Kompensationsbedarf durch die Umsetzung des Planvorha-
bens entsteht. Denn nach § 1a Abs. 3BauGBi. V. m. § 14 und § 15 BNatSchG besteht die Pflicht,
nicht vermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen durch geeignete MaBnahmen zu kompensie-
ren. Dazu erfolgt eine Gegenuberstellung der 6kologischen Wertigkeit des vorhandenen Ist-Zu-
stands (Bestandsituation/Biotoptypen) mit der Biotopwertigkeit, die der Standort nach der Um-
setzung der Planung absehbar haben wird (Planungssituation/flachenbezogene Festsetzungen
des B-Plans).

Fur die nachstehende Eingriffsbilanzierung wird der gesamte in Abb. 1-1 dargestellte Geltungs-
bereich fur den Bebauungsplan Nr. 74 einbezogen.

L1 A r Z >
A\ AL > 7. ¥ & .~

Abb. 1-1: Abgrenzung des Geltungsbereichs fiir den Bebauungsplan Nr. 74
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2 EINGRIFFSBILANZIERUNG

Die nachstehende Eingriffsbilanzierung erfolgt in Anlehnung an das Warendorfer Modell (KREIS
WARENDORF 2025).

Die danach erfolgte Gegenuberstellung der 6kologischen Wertigkeit des Ist-Zustands (Bestands-
situation) mit der Biotopwertigkeit der Planungssituation (Festsetzungen des B-Plans) wird in der
Anlage 1 dargestellt. Erganzend dazu zeigen die nachstehenden Tabellen (Tab. 2-1 und Tab. 2-2)
die aktuellen und zukiinftigen Flachenverteilungen in m®. Des Weiteren sind in den Tabellen die
in Anlehnung an die genannte Arbeitshilfe fur die Teilfldchen vergebenen dkologischen Wertigkei-
ten (OWE) zu finden, die je nach Biotoptyp/Nutzungsform und ggf. verwendetem Korrekturfaktor
zusammen einen fur die Berechnungen anzusetzenden OWE/m? ergeben. Die Vergabe der Codes
orientiert sich ebenfalls an dem Warendorfer Modell (KREIS WARENDORF 2025).

IST-ZUSTAND/BESTAND

Der Bestand innerhalb des Plangebiets teilt sich hauptsachlich in die Kleingartenanlage (HSO)
und in landwirtschaftlich genutzte Flachen (Ackerflachen (HAO), Fettwiesen (EAO), Fettweide
(EBO)) auf. Grunflachen sind zudem in Form von zwei Siedlungsbrachen (HWO0) und eines Viel-
schnittrasens (HM4d) vorhanden. Zwischen der Kleingartenanlage und den landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen verlauft ein Landwirtschaftsweg (VB3a). Weitere Verkehrsflachen sind in Form
einer Wohn-/ErschlieBungsstraBe (VA7) vorhanden. Am ostlichen bzw. stiddstlichen Rand des ge-
planten Geltungsbereichs befinden sich kleinflachig Wohnbauflachen (SB). Die ausflhrliche Be-
standsaufnahme ist dem Kap. 5.2.1 und der Anlage 2 des Umweltberichts zu entnehmen. Daraus
resultieren auch die angegebenen Kirzel der Biotoptypen, die der Referenzliste der Biotoptypen
des LANUK NRW (2024) entsprechen.

Die Kleingartenanlage weist einen groBen Geholzbestand auf. Sie ist durch eine Vielzahl von He-
cken gegliedert. Auch gréBere Einzelbaume sind vorhanden. Zudem sind die Grunflachen z. T. ex-
tensiv gepflegt. Daher wurde fir die Kleingartenanlage ein gutachterlich festgelegter Korrek-
turfaktor von 2,0 in Ansatz gebracht, um die Wertigkeit an die Bestandssituation anzupassen.
Diese geht aufgrund des vorhandenen Strukturreichtums weit Gber den im Warendorfer Modell
vorgesehenen Wert von 0,3 OWE fiir Gartenfldchen hinaus und kann so mittels des gewahlten
Korrekturfaktors adaquat berticksichtigt werden.

In der Summe ist den bilanzierten Flachen im Bestand aktuell ein Eingriffsflachenwert von
24.994 OWE zuzuschreiben (siehe Ergebnis Tab. 2-1).
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Tab. 2-1: Ermittlung des Eingriffsflichenwerts (= 100-prozentiger Bestand)

8

Biotoptyp Flache Grund- Korrek- Einzel-

(m?) wert turfak- flachen-
wert wert
(OWE) (OWE)
(Sp. 5x6)
1 Versiegelte oder teilversiegelte Fldchen

1 1.1 Versiegelte Flachen (Ge- 2.151 0,0 1,0 0,0 0

baude, Asphalt, Beton,
Pflaster, Mauer)

(Biotopkiirzel: VA7, SB)

2 1.5 Unbefestigte Feld- und 466 0,9 1,0 0,9 419
Waldwege (Biotopkurzel:
VB3a)
2 Begleitvegetation
3 2.2 Rain, StraBenrand 718 0,4 1,0 0,4 287
(Biotopkdurzel: HCO)
3 Landwirtschaftliche Flachen, Kulturbiotope, gartenbauliche Nutzfldche
4 3.1 Ackerflachen 18.669 0,3 1,0 0,3 5.601
(Biotopkurzel: HAO)
5 3.6 Intensivgrunland, Fettwie- 8.242 0,5 1,0 0,5 4.121

sen, Fettweiden (Biotopkdir-
zel: EAOQ, EBO)

Griinflichen, Garten

6 4.2 Gartenflachen, private Grin
fldchen, gartnerisch ange-
legt, mit Ausschluss von
Schotterflachen (Biotopkiir-
zel: HS0)

22.443 0,3 2,0 0,6 13.466

4.2 Gartenflachen, private Grin
fldchen, gartnerisch ange-
legt, mit Ausschluss von
Schotterflachen (Biotopkur-
zel: HM4d)

415 0,3 1,0 0,3 125

Brachen

7 5.1 Brachflachen, Sukzessions- 1.764 0,5 1,0 0,5 882
flachen < 5 Jahre (Biotopkiir-
zel: HWO)

5.2 Brachflachen, Sukzessions- 116 0,8 1,0 0,8 93
flachen ab 5 Jahre (Biotop-
kurzel: LB1)

Eingriffsflachenwert 24.994
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PLANUNGSSITUATION/FLACHENBEZOGENE FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Die Planung setzt sich aus den verschiedenen Teilbereichen mit der baulichen Nutzung ,Allge-
meines Wohngebiet”“ (WA 1 bis WA 6) gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und den daflr festgelegten
Grundflachenzahlen (GRZ) zusammen, die z. T. durch Nutzungen wie Tiefgaragen etc. Uberschrit-
ten werden konnen. Nachstehend werden die dadurch in den jeweiligen Teilbereichen ermoglich-
ten Versiegelungsanteile in Form einer Gesamt-GRZ berucksichtigt.

B WA 1: mit Zulassigkeit von Tiefgaragen (Gesamt-GRZ 0,8)
B WA 2: mit Zulassigkeit von Tiefgaragen (Gesamt-GRZ 0,8)
m WA 3: Moglichkeit von Reihenmittelhausern (Gesamt-GRZ 0,5)
m WA 4: Moglichkeit von Reihenmittelhdusern (Gesamt-GRZ 0,5)
m WA 5: Mdglichkeit von Reihenmittelhdusern (Gesamt-GRZ 0,5)
m WA 6: mit Zulassigkeit von Tiefgaragen (Gesamt-GRZ 0,8)

Diese Flachen haben zukinftig rechnerisch keine dkologische Wertigkeit und werden in der nach-
stehenden Tabelle als versiegelte Flache angenommen, die mit 0 OWE/m? beriicksichtigt wer-
den.

Fur die in den ,,Allgemeinen Wohngebieten® von Versiegelungen gem. GRZ (inkl. bis max. 25 %
Uberschreitung der GRZ) freizuhaltenden Teilflidchen wird der Ausschluss von Schottergérten
festgesetzt, sodass fur diese Flachen gemaB dem Warendorfer Modell (KREIS WARENDORF 2025)
ein Wert von 0,3 OWE (Gartenflachen, private Griinflidchen) in Ansatz gebracht wird. Neben den
von Versiegelungen freizuhaltenden Flachen innerhalb der ,,Allgemeinen Wohngebiete“ wird eine
offentliche Grunfldche mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage” gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
festgesetzt, innerhalb derer die Entwicklung eines groBeren Gehdlzbestands vorgesehen ist. Fur
diese wird ein Wert von 0,4 OWE angesetzt.

Weiterhin werden im Randbereich der ErschlieBungsstraBen Flachen fur die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses gem. 85Abs.2Nr.7 und
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 16 BauGB festgesetzt. Diese sollen als begriinte Entwasserungsmulden ge-
staltet werden und werden damit als StraBenbegleitgriin/Graben mit einem OWE von 0,2 ange-
rechnet.

Die ErschlieBungsstraBen selbst werden als Verkehrsflachen gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB fest-
gesetzt. Diese beinhalten 6ffentliche StraBenverkehrsfldchen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie
Rad- und Gehwege, um sowohl die BinnenerschlieBung als auch die Anbindung der Planflachen
an das umliegende Verkehrsnetz abzusichern. Auch diese Flachen haben rechnerisch zukunftig
keine 6kologische Wertigkeit (0 OWE).

In der Summe ist den bilanzierten Flachen in Bezug auf die umgesetzte Planungssituation ein
Kompensationswert von 4.137 OWE zuzuschreiben (siehe Ergebnis Tab. 2-2).
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Tab. 2-2: Ermittlung des Kompensationswerts auf der Eingriffsflache (= flichenbezogene Festset-
zungen des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee®)

8

Biotoptyp Flache Grund- Korrek- Einzel-

(m?) wert turfak- samt- flachen-
(BWE) tor wert wert

(OWE) (OWE)

(Sp. 4x7)
1 Versiegelte oder teilversiegelte Fldchen

1 1.1 Versiegelte Flachen (Ver- 12.519 0,0 1,0 0,0 0

kehrsflachen) (gemaB § 9 Ab-
satz 1 Nummer 11 u. 8 9 Ab-
satz 6 BauGB)

2 1.1 Versiegelte Flachen (Gebau- 23.195 0,0 1,0 0,0 0
de, WA 3, WA 4, WA 5 mit GRZ
0,5) (gemaB § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 BauGB)

3 1.1 Versiegelte Flachen (Gebau- 6.175 0,0 1,0 0,0 0
de, WA 1, WA 2 u. WA 6 mit
GRZ 0,8) (gemaB § 9 Absatz 1
Nummer 1 BauGB)

2 Begleitvegetation
4 2.2 StraBenbegleitgriin, StraBen- 950 0,2 1,0 0,2 190
seitenraume mit

Geholzbestdnden, Saum-
strukturen oder Graben (ge-
maB §5Abs.2Nr.7und §9
Absatz 1 Nummer 16 BauGB)

Griinflaichen, Garten
5 4.2 Gartenflachen, private Grin- 7.732 0,3 1,0 0,3 2.320
fldchen, gartnerisch

angelegt, mit Ausschluss von
Schotterflachen (WA 3, WA 4,
WA 5 mit GRZ 0,5)

6 4.2 Gartenflachen, private Grin- 1.544 0,3 1,0 0,3 455
fldchen, gartnerisch

angelegt, mit Ausschluss von
Schotterflachen (WA 1, WA 2
u. WA 6 mit GRZ 0,8)

7 4.3 Extensivrasen, Staudenrabat- 2.930 0,4 1,0 0,4 1.172
ten, Bodendecker in
Grin- und Parkanlagen (ge-
maB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Kompensationswert 4.137
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ERGEBNIS DER EINGRIFFSBILANZIERUNG

Bei einer Gegenuberstellung der 6kologischen Wertigkeiten des Bestands/Eingriffsflachenwerts
(Tab. 2-1) und der Planung bzw. des Kompensationswertes (Tab. 2-2) zeigt sich, dass durch die
Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 74 ,,An der Steinbruchallee“ ein dkologischer Wertverlust
(Kompensationsbedarf) in Hohe von 20.857 OWE entsteht (siehe Tab. 2-3).

Tab. 2-3: Ermittlung des Kompensationsbedarfs in OWE

Eingriffsflachenwert (Bestand) ‘ Kompensationswert (Planung) Kompensationsbedarf
24.994 4.137 20.857

Herford, 09.02.2026

1. Caeblos

Martina Gaebler

Geschaftsfuhrung
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3 QUELLENVERZEICHNIS

KREIS WARENDORF (2025)

Warendorfer Modell. Eingriffsregelung BNatSchG BauGB. - KREIS WARENDORF AMT FUR
PLANUNG UND NATURSCHUTZ.

/z_.'. KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



\NERAL

Grenze des Geltungsbereiches

@
u
o
>
N
o
S5

Biotop- und Nutzungsstrukturen

Saume, Béschungen,
Hochstaudenfluren und Brachen

Ackerflachen
Grinland

Garten und Gartenbaukulturen

%A
*'

Parks- und Griinanlagen

\(
.

)
(4

A - ,,!'

}.2"

Wohn- und Mischbebauung

N T
o
© L)
R oA, i)Y

Sonstige versiegelte oder teilversiegelte Flachen

StralRenverkehrswege

(INANEE

Teilflachen Nr.

Code
(Bewertung siehe Tabelle 2-1 in der Eingriffsbilanzierung)

Planzeichen und Festsetzungen
- Allgemeine Wohngebiete (WA 1 bis WA 6)

4
(3

Baugrenze
+ [ =]
A

R © 2026 Geobasisdaten: Land NR, Bonn | |:| Offentliche Verkehrsflache

Verkehrsberuhigter Bereich

Rad- und Gehweg

- Offentliche Griinflachen
Zweckbestimmung Parkanlage
Umgrenzung von Griinflachen fir die Wasser-

wirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

@ Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten oder Abgrenzung des Males der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

1] Teilflachen Nr.
Code

(Bewertung siehe Tabelle 2-2 in der Eingriffsbilanzierung)

_18.dwg
Y o

5 12

stellung des Bebauungsplans
. 74 ,An der Steinbruchallee”

< 7] » o () T ) : iy 5 =48 /- 4 Stadt Beckum
ﬂ- n : R _— S S A . iy Fachdienst Fachplanung
= y VO y e WeststraRe 46
) B SRS : 4 : 59269 Beckum
[ . 5 :A‘ B g y

griffsbilanzierung 202

Karte zur Eingriffsbilanzierung Anlage 1

Eingriffsbilanzierung MaRstab: ~ 1:2.500
Plangrofe: 420 x 297
Datum: Feb. 2026

5600_5700\5638\03_CAD\Karte zur Ein

<

— - \\ AR 4 N ) S i a 4 Y ! g 3 A X IS : = LANDSCHAFTSARCHITEKTEN bearbeitet: CK
M. 1:2.500 & o v/‘,'.'i:'f : -_ 0. { & NV ) Y Sy AN E ¢ . 7 : Kortemeier Brokmann GmbH

/ ’ A o N 5 | OststraBe 92 | 32051 Herford info@kortemeier-brokmann.de
e — e e Xy g L& o, 0 T~ b s A " Albert-Einstein-Strafe 28 | 49076 Osnabrick Tel.-+49 5221 6739 -0 epriitc 2. Lewadlos
0. 0 s & . geprurt: .
0 25 X LT WS for-L 300 i 4 iﬁt o A L © 2026 Geobasisdaten: NRW, Bonn |
oy - e o~ T w Ly z S, 3 £ 5 > / - b4 ;4 oy .

r = |

/%5 KORTEMEIER BROKMANN
=

Y:\projekte\5000




	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Anlagenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Anlass und Aufgabenstellung
	2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans
	3 Wesentliche Wirkfaktoren der Planung
	4 Ziele des Umweltschutzes, Fachgesetze und Fachpläne
	Landes- und Regionalplanung
	Bauleitplanung
	Landschaftsplanung, Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
	Wasserwirtschaft
	Land- und Forstwirtschaft
	Bau- und Bodendenkmale
	Altlasten und Kampfmittelvorkommen

	5 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen
	5.1 Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt
	5.1.1 Derzeitiger Umweltzustand
	GewerbeLärm
	Verkehrslärm
	Luftschadstoffe

	5.1.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.1.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.2 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt
	5.2.1 Derzeitiger Umweltzustand
	Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
	Pflanzen sowie Biotop- und Nutzungsstrukturen
	Tiere
	Daten aus Fachinformationssystemen des LANUK NRW im Kontext der Habitateignung
	Faunistische Kartierungen
	Vögel
	Fledermäuse

	Abschätzung des Vorkommens übriger Artengruppen
	Amphibien
	Reptilien
	Weichtiere
	Insekten
	Säugetiere (ausgenommen Fledermäuse)


	Biologische Vielfalt

	5.2.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung
	Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Bereiche
	Pflanzen sowie Biotop- und Nutzungsstrukturen
	Tiere
	Vögel
	Fledermäuse
	Amphibien
	Reptilien
	Weitere Artengruppen
	Resümee

	Biologische Vielfalt


	5.3 Fläche
	5.3.1 Derzeitiger Umweltzustand
	5.3.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.4 Boden
	5.4.1 Derzeitiger Umweltzustand
	5.4.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.5 Wasser
	5.5.1 Derzeitiger Umweltzustand
	Starkregen
	Grundwasser
	Oberflächengewässer

	5.5.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.6 Klima und Luft
	5.6.1 Derzeitiger Umweltzustand
	5.6.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.6.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.7 Landschaft
	5.7.1 Derzeitiger Umweltzustand
	5.7.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.7.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.8 Kultur und sonstige Sachgüter
	5.8.1 Derzeitiger Umweltzustand
	5.8.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung
	5.8.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei einer Durchführung der Planung

	5.9 Artenschutz
	Vögel
	Fledermäuse

	5.10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen

	6 Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihre Beseitigung und Verwendung
	7 Globales Klima
	8 Kumulative Auswirkungen
	9 Maẞnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen
	9.1 Allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaẞnahmen
	9.2 Inhalte und Festsetzungen des Bebauungsplans
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  Zielsetzung: Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  Zielsetzung: Begrünung der Verkehrsflächen
	Festsetzungen gemäß § 89 BauO NRW und § 9 Abs. 4 BauGB  Zielsetzung: Begrünung baulicher Anlagen
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: CEF-Maßnahme Feldlerche
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: CEF-Maßnahme „Baumquartiere“
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: CEF-Maßnahme „Gebäudequartiere“
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: Ökologische Baubegleitung
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: Bauzeitenbeschränkung Feldschwirl, Kuckuck, Feldlerche
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: Bauzeitenbeschränkung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle – Höhlenbäume mit Winterquartierseignung
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: Bauzeitenbeschränkung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle – Höhlenbäume mit Sommerquartierseignung
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  Zielsetzung: Bauzeitenbeschränkung i. V. m. fachgutachterlicher Kontrolle – Bauliche Objekte
	Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  Zielsetzung: Schallschutzmaßnahmen

	9.3 Textliche Hinweise des Bebauungsplans
	9.4 Externer Kompensationsbedarf
	9.5 Externe Kompensationsmaẞnahmen
	9.6 EU-Wiederherstellungsverordnung

	10 In Betracht kommende anderweitige Planungsalternativen
	11 Erhebliche Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB
	12 Verwendete technische Verfahren, Schwierigkeiten etc. bei der Umweltprüfung
	13 Beschreibung geplanter Maẞnahmen zur Überwachung bei Durchführung des Bauleitplans
	14 Allgemein verständliche Zusammenfassung
	15 Quellenverzeichnis
	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Anlagenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einleitung
	2 Eingriffsbilanzierung
	Ist-Zustand/Bestand
	Planungssituation/flächenbezogene Festsetzungen des Bebauungsplans
	Ergebnis der Eingriffsbilanzierung

	3 Quellenverzeichnis



